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1. über den Änderungsantrag der Frak-
tion der FDP zu § 11 (Umdruck 719 
Ziffer 3), 

2. über den Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD zu § 11 (Umdruck 723 
Ziffer 3 b) 	  8651 

Die Sitzung wird um 9 Uhr 1 Minute durch den 
Präsidenten D. Dr. Gerstenmaier eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren! Vor Eintritt in die 
Tagesordnung darf ich dem Haus bekanntgeben, 
daß mich gestern der Botschafter der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Mr. Conant, aufgesucht hat. 
Er hat mir eine Resolution des Senats der Ver-
einigten Staaten überreicht. Sie hat folgenden 
Wortlaut: 

Der Senat der Vereinigten Staaten beschloß 
am 7. Juni 1956, anläßlich der Enthüllung einer 
Büste von Carl Schurz in der Universität Bonn 
dem Deutschen Bundestag seine freundschaft-
lichen Grüße zu entbieten. 

(Lebhafter Beifall im ganzen Hause.) 

Meine Damen und Herren! Bei dieser Gelegen-
heit habe ich dem Herrn amerikanischen Botschaf-
ter die aufrichtige Anteilnahme des Deutschen 
Bundestages 

(die Abgeordneten erheben sich) 
zu dem schweren Flugzeugunglück in den Verei-
nigten Staaten, das 128 Menschenleben gekostet 
hat, ausgesprochen. 

Wir gedenken in Anteilnahme der Opfer dieser 
schwersten Katastrophe der zivilen Luftfahrt. — 
Sie haben sich zu ihrem Gedenken erhoben. Ich 
danke Ihnen. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29. Juni 1956 den 
nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß 
Art. 77 Abs. 2 des Grundgesetzes nicht gestellt: 

Gesetz über die am 22. März 1956 in Bonn unterzeichneten 
drei Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich Schweden über deutsche Vermögens-
werte in Schweden, über die Wiederherstellung gewerblicher 
Schutzrechte und zum deutschen Lastenausgleich, 

Gesetz betreffend das Abkommen über die Internationale 
Finanz -Corporation und betreffend Gouverneure und Direk-
toren in der Internationalen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung, in der Internationalen Finanz -Corporation 
und im Internationalen Währungsfonds, 

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer In den Aufsichtsräten und Vorständen der 
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl er-
zeugenden Industrie. 

Außerdem hat der Bundesrat in der gleichen Sitzung be-
schlossen, hinsichtlich des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über das Bundesverfassungsgericht zu verlangen, daß der Ver-
mittlungsausschuß einberufen wird. Die Gründe hierfür sind 
in Drucksache 2579 angegeben. 

Mit Schreiben vom 28. Juni 1956 hat der Stellvertreter des 
Bundeskanzlers das Gesetz über die Vereinbarung vom 12. No-
vember 1953 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Italienischen Republik über Patente für gewerbliche Erfindun-
gen (Drucksache 867) im Hinblick auf die nachträgliche Strei-
chung des Art. 4 der Vereinbarung zurückgezogen. Der neue 
Entwurf eines Gesetzes über die Vereinbarung vom 12. No-

vember 1953 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Italienischen Republik über Patente für gewerbliche Er-
findungen ist dem Bundesrat bereits zugeleitet worden. 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Herr 
Abgeordnete Rasner. 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bitte, die heutige Tagesord-
nung zu erweitern um den Tagesordnungspunkt: 

Entwurf eines Wehrpflichtgesetzes — Druck

-

sache 2303 — Schriftlicher Bericht des Aus

-

schusses für Verteidigung — Drucksache 2575. 

Meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß wir 
alle hier in diesem Hause weder in dieser Ge-
schäftsordnungsdebatte noch anschließend in der 
Sachdebatte über das Wehrpflichtgesetz so billigen 
Argumenten wie den Schlagworten durchpeit-
schen", „Hetzjagd" oder „leichtfertig" begegnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Stürmische, anhaltende Protestrufe von 
der SPD. — Wiederholte Rufe von der 
SPD: Aufhören! — Abg. Dr. Menzel: Ein 
guter Anfang! — Glocke des Präsidenten.) 

Tage wie diese — — 

(Fortgesetzte Zurufe von der SPD. — Abg. 
Dr. Mommer: Melden Sie sich freiwillig! 
— Anhaltende Unruhe. — Glocke des Prä

-

sidenten.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen und 
Herren, einen Augenblick bitte! Wenn dieser Ge-
schäftsordnungsantrag durchgeht, wird das Haus 
noch viel Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. 
Ich bitte doch, den Redner in Ruhe anzuhören. 

Fahren Sie bitte fort! 

Rasner (CDU/CSU): Tage wie diese sind zu be-
deutungsvoll, 

(anhaltende Zurufe von der SPD) 

als daß sie mit Phrasen bestritten werden können. 
Wer Vokabeln dieser Art gebraucht, tritt uns, den 
Fraktionen der Regierungskoalition, aber auch 
jedem einzelnen von uns persönlich zu nahe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Gelächter bei der SPD. — Abg. Mellies: 

Sie zarte Seele!) 

Vor allem aber tritt er dem parlamentarisch

-

demokratischen System zu nahe. 

(Zurufe von der SPD: Aufhören! — Wei

-

tere Zurufe von der SPD.) 

Wer dem politischen Gegner — — 

(Abg. Wehner: Müssen wir uns das gefal

-

len lassen? ! „Dem demokratischen System 
zu nahe treten" — das ist eine Herausfor

-

derung! — Weitere Zurufe von der SPD. 
— Große Unruhe. — Glocke des 

Präsidenten.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Herren, 
ich muß dringend bitten, daß Sie nun Ruhe bewah-
ren und  den Redner aussprechen lassen. 

Rasner (CDU/CSU): Wer dem politischen Gegner 
in diesem einzigen frei gewählten deutschen Parla-
ment mangelnde Gewissensprüfung oder Leicht-
fertigkeit unterstellt, schwächt letzten Endes in 
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(Rasner) 
den Augen unserer Bevölkerung das Ansehen des 
parlamentarisch-demokratischen Systems. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Niemand in den Koalitionsfraktionen bestreitet, 
daß die Opposition aus ernster, in ständiger Ge-
wissenserforschung gewonnener Überzeugung 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

der zweiten und dritten Lesung des Wehrpflicht-
gesetzes widerspricht. Niemand in der Opposition 
aber sollte auch bestreiten, daß die Regierungs-
koalition vor ihrer hier dargelegten Willensbekun-
dung die gleiche Gewissenserforschung mit dem 
gleichen Ernst betrieben hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf von der SPD: Das haben wir gestern 

gesehen!) 

Wir alle hier in diesem Hause sind frei gewählte 
Parlamentarier eines demokratischen Rechtsstaates. 
Infolgedessen haben wir alle hier bei allen Kontro-
versen eine gemeinsame Verpflichtung, und diese 
Verpflichtung geht dahin, unter Achtung vor den 
Argumenten des politischen Gegners unsere Aus-
einandersetzung so auszutragen, daß der Deutsche 
Bundestag als die repräsentative Vertretung der 
deutschen Staatsbürgerschaft nicht nur im Ver-
stande, sondern auch im Fühlen unseres Volkes den 
gebührenden Platz einnimmt. Die Fraktionen der 
Regierungskoalition hoffen, daß zu keiner Minute 
der bevorstehenden Debatte diese Besinnung auf 
unsere gemeinsame Verpflichtung als demokra-
tische Parlamentarier vergessen wird, und sie 
bitten nicht zuletzt vor diesem Hintergrund um 
die Zustimmung des Hauses zu ihrem Antrag zur 
Tagesordnung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, Sie haben den Antrag des Herrn Ab-
geordneten Rasner auf Erweiterung der Tagesord-
nung gehört. 

Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Erler. 

Erler (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wenn eine Rede hätte ge-
halten werden müssen, um zu beweisen, wie un-
tunlich es ist, die zweite Lesung des Wehrpflicht-
gesetzes heute abzuhalten, dann war es die Rede, 
die eben der Kollege Rasner gehalten hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Rede — trotz ihres versöhnlichen Ausklangs — 
bedeutete in ihren ersten Sätzen, daß die Verab-
schiedung dieses Gesetzes heute als bewußte Her-
ausforderung an die Opposition gedacht ist. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE. 
— Abg. Sabel: Sie wollen doch das Gesetz 

überhaupt nicht machen!) 

Sie wissen dabei genau, daß Sie damit nicht nur 
auch die inzwischen aus der früheren Regierungs-
koalition in die Opposition übergegangenen Abge-
ordneten in die Herausforderung einbeziehen, son-
dern daß Sie in Wahrheit die Mehrheit des deut-
schen Volkes mit dieser Einbeziehung herausfor-
dern. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und beim 
GB/BHE. — Abg. Stücklen: Diese An

-

maßung!) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihrem Ge-
danken einen besonders schlechten Dienst erweisen 
wollten, dann war es die Einführung der allgemei-
nen Wehrpflicht in dieser Atmosphäre, die Sie ge-
schaffen haben. 

(Abg. Schneider [Bremerhaven] : Die Sie 
geschaffen haben!) 

Das Gesetz ist nicht so dringend, wie uns gesagt 
wird. Berufene Leute, z. B. der Verteidigungsmini-
ster der Vereinigten Staaten, sind davon überzeugt, 
daß kein Anlaß zu Überstürzung von Entscheidun-
gen auf dem Gebiete der Rüstung besteht. Wir sind 
hier in die Lage versetzt worden, Ihnen ohne wei-
teres bescheinigen zu sollen, daß die Beratungen 
dieses Gesetzes so sorgfältig wie nur möglich ge-
wesen seien. Das ist nicht wahr! 

(Beifall bei der SPD.) 

Wenn wir im Ausschuß die Beratungen beendet 
haben, dann doch nur, weil Sie von Anfang an kei-
nen Zweifel über den Schlußtermin der Beratungen 
gelassen haben und infolgedessen die Opposition 
darauf verzichten mußte, manche Fragen wirklich 
zu klären, damit nicht ganze Pakete von Fragen 
überhaupt völlig ungeklärt in dieses Haus ge-
bracht wurden. 

(Hört! Hört! und Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, eine ganze Reihe von 
Problemen ist im Verteidigungsausschuß so gut wie 
gar nicht bis in die Tiefe hinein diskutiert worden, 
wie es eigentlich nötig gewesen wäre. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wir haben durch diese Art der Terminfestsetzung 
einen als wertvoll bekannten Berichterstatter des 
Hauses, den Kollegen Kliesing, der sich immer um 
eine objektive und umfassende Berichterstattung 
bemüht hat, in die unangenehme Lage gebracht, 
einen Torso von Bericht hier vorzulegen, in dem 
zu einem großen Teil sogar insofern die Geschäfts-
ordnung verletzt worden ist, als die Ausführungen 
der mitberatenden Ausschüsse gar nicht oder zu-
mindest nicht in der gebührenden Weise zum Aus-
druck gekommen sind. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren! Das Hohe Haus ist in 
diesem Bericht z. B. über die Gedankengänge, die 
von den beiden christlichen Konfessionen — und 
das sollte Ihnen etwas sagen — zur Frage der 
Kriegsdienstverweigerung vorgetragen worden sind, 
nicht unterrichtet worden. 

(Hört! Hört! und Zurufe bei der SPD.) 

Gestern haben wir den Besuch von fünf Vertre-
tern der Synode der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands in diesem Hause gehabt. Diese Männer 
haben uns die schweren Bedenken vorgetragen und 
uns eindringlich darauf aufmerksam gemacht, 
welche Konsequenzen mit einer Entscheidung über 
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für 
unser ganzes deutsches Volk und insbesondere für 
die Deutschen verbunden sind, die dazu verurteilt 
sind, in der sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands zu leben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, können Sie mit gu-
tem Gewissen sagen, daß Sie dieses Problem so 
sorgfältig geprüft und — ich wende mich jetzt an 
die evangelischen Christen unter Ihnen — im Be-
wußtsein für die Verantwortung für unsere evan- 
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gelischen Gliedkirchen in der Zone drüben so sorg-
fältig erwogen haben, daß Sie imstande sind, eine 
Entscheidung zu fällen? 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt beim 
GB/BHE.) 

Wir haben in der ersten Lesung auf diese Frage 
nur aufmerksam gemacht. Die Bundesregierung ist 
mit einer Handbewegung über das ganze Problem 
hinweggegangen; es existiert für sie nicht. 

(Zurufe von der SPD.) 

Das Gesetz ist ein Torso. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Nicht einmal die Dauer der Dienstzeit enthält es. 
Sie beschließen die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht und lassen damit diejenigen, die es 
angeht, im unklaren, ob Sie sie sechs Monate oder 
fünf Jahre einzuziehen gedenken. 

(Lachen bei der CDU/CSU. — Abg. Arnd

-

gen: Sagen Sie doch „10 Jahre"!  Wei

-

tere Zurufe von der Mitte.) 

--- Meine Damen und Herren, dann bekennen Sie 
doch, was  Sie  wirklich zur Gänze mit der Einfüh-
rung der Wehrpflicht beabsichtigen! 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE.) 

Sie meinen, man brauche das Wehrpflichtgesetz, 
weil es nicht genug Freiwillige für die Bundes-
wehr gebe, wie die Zahl der Übertritte von Grenz-
schutzbeamten zur Bundeswehr bewiesen habe. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wissen Sie, was das beweist? Das beweist, welche 
 Unterlassungssünden Sie begangen haben: das 
Wehrpflichtgesetz jenen Gesetzen vorzuziehen, die 
Sie eigentlich brauchen, um auf der bisherigen 
Grundlage der Freiwilligkeit erst einmal die Bun-
deswehr in vernünftiger Weise auszugestalten. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt beim 
GB/BHE.) 

Es gibt kein Organisationsgesetz. Die Bestimmun-
gen über die Besoldung, die Bestimmungen über 
die Versorgung, all das, was der Soldat wissen 
muß, bevor er sich hier überhaupt entscheiden 
kann, haben Sie ihm bisher zu wissen versagt. Und 
dann wundern Sie sich, daß es keine Freiwilligen 
gibt, und glauben nun, nur auf den Zwang zurück-
greifen zu müssen! 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Und ein Letztes, meine Damen und Herren! 
Wenn diese Entscheidung, die in der Tat wichtig 
ist, Ihnen wirklich so dringend am Herzen gelegen 
hätte, dann hätten Sie dafür gesorgt, daß der Herr 
Bundeskanzler bei jeder Lesung dieses Gesetzes 
dabei ist. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und beim 
GB/BHE.) 

Beratungen von solcher Tragweite finden in kei-
nem parlamentarischen Lande der Welt in Ab-
wesenheit des Regierungschefs statt. 

(Erneuter Beifall bei der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Ich bitte, dem Antrag der Fraktion der Christ-
lichen Demokraten nicht zu entsprechen. 

(Anhaltender Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Das Wort zur 
Geschäftsordnung hat der Abgeordnete Dr. Bucher. 

Dr. Bucher (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens der Fraktion der FDP habe 
ich die Ehre, zu beantragen, statt des Wehrpflicht-
gesetzes unseren Antrag Drucksache 2604 auf die 
heutige Tagesordnung zu setzen. Der Antrag ent-
hält den Entwurf eines Gesetzes über die Errich-
tung von Wehrersatzbehörden. 

Ich möchte hier nicht in eine Auseinandersetzung 
darüber eintreten, was billiger ist, die von Herrn 
Rasner zitierten Schlagworte oder die Art und 
Weise, wie er sie an die Spitze einer Geschäftsord-
nungsdebatte gestellt hat. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP, der SPD 
und dem GB/BHE. — Widerspruch in der 

Mitte.) 

Der Sinn unseres Antrages geht dahin, zu zei-
gen, daß wir nicht etwa die vertraglich übernom-
menen Verpflichtungen der Bundesrepublik zum 
Aufbau von Streitkräften irgendwie beeinträch-
tigen möchten, sondern wir ziehen damit die Be-
stimmung des Wehrpflichtgesetzes, die wirklich 
für den Aufbau der Bundeswehr notwendig ist, 
vor, nämlich den § 14, der sich mit dem Aufbau 
der Wehrersatzbehörden befaßt. Es wurde ja für 
die Dringlichkeit des Wehrpflichtgesetzes vor allem 
dieser Paragraph als Begründung angegeben, d. h. 
der Umstand, daß diese Behörden möglichst schnell 
aufgebaut werden müssen. Dies erreichen wir aber 
mit unserem Antrag genauso gut wie mit einem 
bruchstückhaften Wehrpflichtgesetz. Außerdem hat 
dieser Antrag seinen Sinn, gleichviel ob die Wehr-
pflicht kommt oder nicht, gleichviel wie sie aus-
sieht und von welcher Dauer sie ist. 

Ich darf Ihnen deshalb empfehlen, diesen Antrag 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Bucher, wenn ich Sie recht verstanden 
habe, widersprechen Sie dem Antrag Rasner und 
wollen heute an Stelle der Drucksache 2575 die 
Drucksache 2604 behandelt haben. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, daß der 
Antrag des Herrn Abgeordneten Rasner der wei-
tergehende ist. Wir kommen also zur Abstimmung. 
Wer dem Antrag des Herrn Abgeordneten Rasner, 
heute die Drucksache 2575, also die Wehrpflicht, in 
zweiter Beratung • 

(Abg. Rasner: Als Punkt 2!) 

— als Punkt 2 — auf die Tagesordnung zu setzen, 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Das erste ist die Mehrheit; der 
Antrag des Herrn Abgeordneten Rasner ist ange-
nommen. 

Herr Abgeordneter Bucher, wollen Sie jetzt 
Ihren Antrag erweitern? Wollen Sie ihn zusätzlich 
auf die Tagesordnung gesetzt haben? 

(Abg. Dr. Bucher: Nein!) 

— Sie lassen ihn fallen? — Dann brauchen wir 
darüber nicht mehr abzustimmen. Meine Damen 
und Herren, wir setzen dann die zweite Lesung des 
Entwurfs eines Wehrpflichtgesetzes, Drucksache 
2575, als Punkt 2 auf die Tagesordnung. 



8 574 	2. Deutscher Bundestag — 157. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 4. Juli 1956 

(Präsident D. Dr. Gerstenmaier) 
I Damit komme ich zur Tagesordnung. Ich rufe 

auf Punkt 1: 

Wahl eines weiteren Stellvertreters des Prä-
sidenten. 

Ich darf dazu bekanntgeben, daß die Fraktion 
der FDP als weiteren Vizepräsidenten den Herrn 
Abgeordneten Dr. Becker (Hersfeld) vorgeschla-
gen hat. Dieser Vorschlag wird von allen Frak-
tionen des Hauses, soweit ich sehe, mit Ausnahme 
des GB/BHE, unterstützt. 

Ich unterstelle das Einverständnis des Hauses, 
daß diese Wahl durch Zuruf vorgenommen wird. 
Ich bitte die Damen und Herren, die für die Wahl 
des Herrn Abgeordneten Dr. Becker (Hersfeld) zum 
Stellvertreter des Präsidenten sind, ein Handzei-
chen zu geben. — Gegenprobe! -- Enthaltungen? — 
Bei einigen Enthaltungen ist dieser Vorschlag an-
genommen. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Becker, der krank-
heitshalber entschuldigt ist, hat mir die Bereit-
schaft zur Annahme der Wahl schriftlich mitgeteilt. 
Ich darf den Herrn Abgeordneten Dr. Becker zu 
der Wahl beglückwünschen. Die Wahl ist gültig für 
die Dauer der Legislaturperiode. 

Das Wort zu einer Erklärung nach § 36 der Ge-
schäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Peter-
sen. 

Petersen (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Namens der Fraktion des Ge-
samtdeutschen Blocks/ BHE habe ich zu der soeben 
vorgenommenen Wahl des Herrn Vizepräsidenten 
Dr. Becker folgende Erklärung abzugeben: 

Die Fraktion des Gesamtdeutschen Blocks/ BHE 
 hat der Wahl des Herrn Abgeordneten Dr. Becker 
zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages 
zugestimmt, weil sie der Ansicht ist, daß die Frak-
tion der FDP auf Grund ihrer Fraktionsstärke einen 
berechtigten Anspruch auf die Stellung eines Vize-
präsidenten in diesem Hohen Hause hat. Die Frak-
tion des GB/BHE kann jedoch die mit dieser Wahl 
verbundene Vermehrung der Zahl der stellvertre-
tenden Präsidenten nicht ohne Widerspruch hin-
nehmen 

(Sehr richtig! beim GB/BHE 
und bei der SPD) 

und hat aus diesem Grunde schon ihre Zustim-
mung zu dem Vorschlag als solchem versagt. 

(Abg, Dr. Greve: Herr Schneider hätte sein 
Amt niederlegen sollen!) 

Der Präsident und seine Stellvertreter werden 
vom Deutschen Bundestag für die Dauer der Wahl-
periode gewählt. Die Zahl der Stellvertreter wird 
interfraktionell vereinbart; sie werden nach par-
lamentarischem Brauch von den Fraktionen nach 
ihrer Stärke gestellt. Die zu wählenden Persön-
lichkeiten werden dem Parlament von den Frak-
tionen auf Grund eines besonderen Vertrauensver-
hältnisses vorgeschlagen. Wenn die für die Wahl 
bestimmenden Tatbestände sich im Laufe der Wahl-
periode ändern oder wegfallen, muß erwartet wer-
den, daß dann auch von den Gewählten diesen ver-
änderten Verhältnissen Rechnung getragen wird. 

(Beifall beim GB/BHE, bei der SPD 
und bei der FDP.) 

Die jederzeitige Niederlegung des Amtes ist in der 
Geschäftsordnung ausdrücklich vorgesehen. Sie 
könnte in dem vorliegendem Falle zu einer Lösung 

führen, welche unseren Forderungen und den Er-
fordernissen eines guten parlamentarischen Stils 
gerecht wird. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Damit ist Punkt 1 
der Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe nun auf den Punkt 2: 
Zweite Beratung des Entwurfs eines Wehr-
pflichtgesetzes (Drucksache 2303); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ver-
teidigung (6. Ausschuß) (Drucksache 2575, 
Umdrucke 722, 723, 724, 726). 

(Erste Beratung: 143. Sitzung.) 
(Abg. Erler: Zu Punkt 2 zur Geschäfts

-

ordnung!) 

-- Zu Punkt 2 zur Geschäftsordnung? Das Wort zur 
Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich stelle zu diesem Punkt 
zwei Anträge: erstens, angesichts der Bedeutung 
und der Tragweite des Gegenstandes den Herrn 
Bundeskanzler herbeizurufen 

(Beifall bei der SPD, beim GB/BHE und 
bei der FDP — lebhafte Zurufe von der 

Mitte) 
— das ist nicht unsere Schuld; der Herr Bundes-
kanzler hat gewußt, daß Sie heute die zweite 
Lesung vornehmen lassen wollten —, 

(erneuter Beifall bei der SPD, 
beim GB/BHE und bei der FDP) 

und zum zweiten, auf keinen Fall in die Beratun-
gen einzutreten, bevor die Drucksachen vollständig 
verteilt sind. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, wird dazu weiter das Wort ge-
wünscht? — Der Herr Vizekanzler als Stellvertre-
ter des Herrn Bundeskanzlers! 

(Zurufe von der SPD.) 

Dr. h. c. Blücher, Stellvertreter des Bundeskanz-
lers: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich darf in aller Kürze darauf hinweisen, daß der 
Herr Bundeskanzler ganz selbstverständlich das 
Bestreben hat, 

(Oh-Rufe von der SPD) 

zu der Zeit und an der Stelle dem Hause zur Ver-
fügung zu stehen, wo nach der üblichen Behand-
lung von Gesetzesvorlagen die Grundsatzfragen 
erörtert werden. Das ist die dritte Lesung. Der 
Herr Bundeskanzler wird alles tun, um in diesem 
Augenblick, wo es sich um die grundsätzliche Er-
örterung handelt, also bei der dritten Lesung, dem 
Hause zur Verfügung zu stehen. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gnädig!) 
Ich glaube, damit ist das, was von ihm erwartet 
werden kann, erfüllt. 

(Beifall in der Mitte. — Lebhafter Wider

-

spruch bei der SPD. — Abg. Mellies: Mit 
Demokratie hat eine solche Erklärung 

nicht mehr viel zu tun!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zur 
Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete 
Schmid. 
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Dr. Schmid (Frankfurt) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich finde die Erklärung 
des Herrn Stellvertreters des Herrn Bundeskanz-
lers erstaunlich. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Er scheint der Meinung zu sein, daß über Grund-
satzfragen nur in der allgemeinen Aussprache drit-
ter Lesung diskutiert wird. 

(Zuruf von der SPD: Er weiß es nicht 
besser!) 

Aber eine ganze Reihe von Paragraphen der Vor-
lage, die Sie auf die Tagesordnung gesetzt haben, 
enthalten Grundsatzfragen! 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Sie können über eine ganze Reihe dieser Bestim-
mungen nicht abstimmen, ohne sich über Grund-
satzfragen verständigt zu haben. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß in irgendeinem 
Parlament der Welt der Chef der Regierung auf 
die Ehre verzichten würde, zu diesen Grundsatz-
fragen selbst Stellung nehmen zu können. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wir kommen zu-
nächst zur Abstimmung über den Antrag, den 
Herrn Bundeskanzler herbeizurufen. Der Antrag 
ist ausreichend unterstützt. Wer diesem Antrag 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — 

(Lebhafte Rufe bei der SPD: Aha!) 

Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abge
-

lehnt. 

(Große Unruhe bei der SPD. — Abg. 
Mellies: Ein politischer Skandal ist das!) 

Herr Abgeordneter Erler, wenn ich recht ver-
standen habe, wünschen Sie, daß die Beratung die-
ses Punktes so lange abgesetzt wird, bis die Druck-
sachen verteilt sind. Ich muß dazu feststellen, daß 
die amtlichen Drucksachen verteilt sind, 

(Lebhafte Zurufe von der SPD. — Abg. 
Wehner: Man kann nicht abstimmen, ohne 

den Text zu haben!) 

daß aber Änderungsanträge eingebracht sind, die 
offenbar noch nicht alle verteilt sind. Ich sehe, daß 
sie gerade hier verteilt werden. Wenn Sie den 
Antrag einbringen wollen, diesen Punkt auf jeden 
Fall deshalb abzusetzen, dann lasse ich darüber 
abstimmen. 

Erler (SPD): Herr Präsident, bei der Bedeutung 
dieses Gegenstandes halte ich es auch nicht für 
möglich, daß die größte Fraktion des Hauses etwa 
den Standpunkt bezieht: Wir kennen die Anträge 
der Opposition nicht, aber wir lehnen sie ab. 

(Zustimmung bei der SPD. — Abg. Arnd

-

gen: So einfach machen wir es nicht! — 
Weitere Zurufe von der Mitte.) 

Unter diesen Umständen bitte ich, den Fraktionen 
Gelegenheit zu geben, sich in einer halben Stunde 
mit den Anträgen zu beschäftigen, weil ich doch 
noch die Hoffnung habe, daß auch die Mehrheits-
parteien dieses Hauses bereit sind, sich mit dem 
Inhalt der Anträge so weit vertraut zu machen, 
daß es nicht zu schematischen Abstimmungen 
kommt, sondern daß ohne Rücksicht auf die Her

-

kunft des Antrags wenigstens der sachliche Inhalt 
geprüft wird. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Erler, ich verstehe also recht: Sie beantragen 
die Unterbrechung der Sitzung für eine halbe 
Stunde? 

(Zurufe von der SPD: Ja!) 

-- Es ist also jetzt der Antrag gestellt, um 9 Uhr 30 
zu unterbrechen und um 10 Uhr das Haus wieder 
zusammentreten zu lassen. 

Dazu Herr Abgeordneter Dr. Jäger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zuerst hat Herr Kollege Erler 
beantragt, die Sitzung zu unterbrechen, weil die 
Drucksachen — womit wohl das Gesetz gemeint 
war — — 

(Zuruf von der SPD: Alles!) 

— Ah, es waren von Anfang an Ihre Anträge ge-
meint. Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihre 
Anträge verspätet einreichen, ist es Ihre Schuld. 

(Erregte Zurufe von der SPD. — Abg. Dr. 
Arndt: Unerhört! — Weitere Zurufe von 

der SPD.) 

Außerdem haben wir diese Ihre Meinung bereits 
im Sozialdemokratischen Pressedienst zu einem 
großen Teil lesen können. 

(Abg. Dr. A rndt: Schämen Sie sich! 
Schämen Sie sich! — Weitere erregte Zu

- rufe von der SPD.) 

Zum dritten sind wir der Auffassung, daß nicht 
der Text Ihrer Anträge, sondern die Begründung, 
die Sie uns vortragen, uns überzeugen könnte. Wir 
sind gerne bereit, diese Ihre Begründung entge-
genzunehmen und Punkt für Punkt zu überprüfen. 
Eine Unterbrechung aus diesem Anlaß war in 
sechs Jahren Deutscher Bundestag noch nicht üblich 
und werden wir auch an diesem Punkt nicht mit-
machen. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. — Gegenrufe von der SPD. — Abg. 
Wittrock: Ihr bildet euch ein, ihr könntet 

das deutsche Volk verkaufen!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick! Es liegen mehrere Wortmeldungen zur Ge-
schäftsordnung vor. Ich gebe zunächst Herrn Dr. 
Menzel das Wort. Sie haben sich zuerst gemeldet. 

Dr. Menzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Jaeger, es tut mir leid, 
Ihnen in aller Öffentlichkeit bescheinigen zu müs-
sen, daß Sie unanständig gehandelt haben. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Erregte 
Gegenrufe von den Regierungsparteien.) 

Entweder haben Sie sich vorher erkundigt, dann 
haben Sie gewußt, daß wir gestern nachmittag die 
Anträge eingereicht haben mit der Bitte an die 
Verwaltung, sie sofort zu vervielfältigen und zu 
verteilen; oder Sie haben sich nicht erkundigt, dann 
ist es ebenso unanständig, hier unbewiesene Be-
hauptungen aufzustellen. 

(Erneuter lebhafter Beifall bei der SPD. — 
Anhaltende Gegenrufe von den Regierungs

-

parteien.) 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen  
und Herren, ich bitte dringend, vor allem die be-
leidigenden Zurufe her und hin sein zu lassen.  

(Zustimmung.)  

Er hat wirklich gar keinen Zweck und ist gegen  

die Würde des Hauses.  
(Beifall bei den Regierungsparteien. — 

Gegenrufe von der SPD.)  

Zweitens, meine Damen und Herren: hier wer-
den Ordnungsrufe  

(fortgesetzte Zurufe von der SPD)  

— lassen Sie mich bitte jetzt endlich auch etwas  
sagen — nur für das erteilt, was der Präsident sel-
ber hört. Es hat keinen Zweck, mir zu sagen: Wir  

haben diese oder jene Beleidigung gehört. D as  
kann ich nicht bestrafen. Bestraft wird das, was  

ich hier selber höre. — Nun lassen Sie diese Sache  

bitte sein und lassen Sie uns in aller Ruhe, wenn  
leider auch hart, die Geschichte zu Ende bringen.  

Wird weiter das Wort zur Geschäftsordnung ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Dr. Krone!  

(Abg. Wehner: Ich habe mich vorhin schon  

zweimal gemeldet!)  

-- Sie haben sich zweimal gemeldet. Ich erteile das  

Wort nach eigenem Ermessen zur Geschäftsord-
nung.  

(Abg. Wehner: Das habe ich gemerkt! —  

Weitere Zurufe von der SPD.)  

Ich kann nicht zwei, drei Redner von der gleichen  
Fraktion zur Geschäftsordnung hintereinander  

reden lassen. Ich bitte, das zu verstehen.  

(Abg. Wehner: „Nach eigenem Ermessen!")  

Dr. Krone (CDU/CSU): Ich möchte noch einmal,  

Herr Kollege Wehner, den Versuch machen, zu  

erreichen, daß wir diese für uns alle sehr wichtige  

Debatte in Ruhe  

(Zurufe von der SPD: Siehe Rasner!)  

— wollen Sie mich nicht aussprechen lassen!? — 
und in Anerkennung — — 

(Fortgesetzte Zurufe von der SPD.)  

Ich will noch einmal den Versuch machen, diese für  
uns alle wichtige Debatte so durchzuführen, wie es  

die Sache selber erfordert.  

Ich betone noch einmal, daß wir Ihren Stand-
punkt der Ablehnung als einen Standpunkt, den  
Sie seit langer Zeit vertreten haben, respektieren.  

Ich habe die Bitte, daß Sie unseren Standpunkt  
genau so respektieren. Wir werden alles tun, um  
die Debatte so durchzuführen, wie ich es eben  

gesagt habe. Daß Sie alle parlamentarischen Mittel,  

die Ihnen zur Verfügung stehen, gebrauchen wer-
den, auch das will ich unterstellen. Aber wenn Sie  

jetzt beantragen, eine halbe Stunde zu unterbre-
chen, so muß ich sagen: Sie haben doch Gelegen-
heit, Ihren Standpunkt bei jedem einzelnen Punkt  

so ausführlich darzulegen, wie es die Sache ver-
langt. Meine Bitte geht also dahin, unsere Arbeiten  

doch mit solchen Mitteln nicht zu erschweren.  

(Zurufe von der SPD: „Arbeiten"!? — 
Durchpeitschen!)  

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Wird weiter das  
Wort zur Geschäftsordnung gewünscht? — Herr  

Abgeordneter Wehner!  

Wehner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen   
und Herren! Die Feststellungen des Herrn Abge-
ordneten Dr. Jaeger veranlassen mich zu der Fest-
stellung, daß der Ausschuß für Verteidigung seine  
Schlußabstimmung in der zweiten Lesung dieses  
Gesetzes vorzunehmen hatte, ohne daß den Abge-
ordneten die Bestimmungen, d. h. die Texte des  

Gesetzes überhaupt vorgelegen haben.  

(Hört! Hört! bei der SPD.)  

Sie können in dieser Weise in der zweiten Bera-
tung dieses Gesetzes hier im Plenum nicht fort-
fahren. Man muß zumindest die Texte vor sich  
haben. Sie können nicht eine solche Atmosphäre  

in diese Beratung hineintragen.  

(Beifall bei der SPD.)  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen  
und Herren, weiter erteile ich zu diesem Antrag  

das Wort zur Geschäftsordnung nicht.  

(Bravo! rechts.)  

Der Antrag ist gestellt, die Sitzung für eine halbe  
Stunde zu unterbrechen, also bis 10 Uhr 5 auszu-
setzen. Wer diesem Antrag zustimmen will, den  
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das zweite ist die Mehrheit.  

(Zurufe von der SPD: Hinausgehen! — 
Weitere Zurufe von der SPD.)  

Der Antrag ist abgelehnt.  

Zur Geschäftsordnung Herr Abgeordneter Ollen-
hauer!  

Ollenhauer (SPD): Herr Präsident! Meine Damen  

und Herren! Nach dem Verlauf der bisherigen Ab-
stimmungen beantrage ich im Namen der sozial-
demokratischen Fraktion eine Unterbrechung der  
Sitzung, damit die sozialdemokratische Fraktion  
sich mit der jetzt geschaffenen Sachlage beschäfti-
gen kann.  

(Beifall bei der SPD.)  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, darf ich fragen, wie lange?  

(Abg. Ollenhauer: Eine Stunde!)  

— Eine Stunde. — Sie haben den Antrag des Herrn  

Vorsitzenden der SPD-Fraktion gehört, für eine  
Stunde zu unterbrechen. Herr Dr. Krone!  

(Abg. Dr. Krone: Wir stimmen zu!)  

— Die CDU/CSU stimmt zu. Ich glaube, wir brau-
chen dann darüber nicht abzustimmen. Das Haus ist  

mit dieser Unterbrechung für eine Stunde ein-
verstanden. Ich berufe die Sitzung wieder auf  
10 Uhr 35.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

(Unterbrechung der Sitzung:  
9 Uhr 34 Minuten.)  

Die Sitzung wird um 11 Uhr 4 Minuten durch  
den Präsidenten D. Dr. Gerstenmaier wieder er-
öffnet.  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die unterbro-
chene Sitzung ist wieder eröffnet.  

Herr Abgeordneter Ollenhauer — zur Geschäfts-
ordnung?  

(Abg. Ollenhauer: Ich möchte eine Erklä

-

rung abgeben!)  
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— Eine Erklärung nach § 36? 

(Abg. Ollenhauer: Zu dieser Debatte!) 

— Herr Abgeordneter, ich unterstelle, daß Sie eine 
Erklärung nach § 36 der Geschäftsordnung abgeben 
wollen. Der Präsident kann sich die Erklärung vor-
legen lassen. Ich verzichte darauf. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Ollenhauer. 

Ollenhauer (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte im Namen der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion eine Erklärung 
abgeben. 

Für die sozialdemokratische Bundestagsfraktion 
war die Debatte über die Frage der zweiten Lesung 
des Wehrpflichtgesetzes heute morgen eine fast un-
erträgliche Zumutung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Der erste Teil der Rede des Herrn Rasner war 
eine offene Provokation. 

(Zurufe: Sehr wahr! und Beifall bei der SPD 
und dem GB/BHE.) 

Die Bemerkung, die der Herr Kollege Dr. Jaeger 
im Zusammenhang mit unserem Antrag auf Unter-
brechung der Sitzung für eine halbe Stunde im 
Hinblick auf die Information über den sachlichen 
Inhalt der sozialdemokratischen Änderungsanträge 
gemacht hat, ließ eine außerordentlich bedenkliche 
Nichtachtung 

(Abg. Arndgen: Ach!) 

des Standpunktes der sozialdemokratischen Oppo-
sition in diesem Hause erkennen. 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß der 
Herr Bundeskanzler an der zweiten Lesung des 
Gesetzes, das Sie selber immer wieder als das Kern-
stück der Ausführungsgesetze zu den Pariser Ver-
trägen bezeichnet haben, nicht teilnimmt, ist eine 
Nichtachtung des Parlaments, die einer parlamen-
tarischen Demokratie unwürdig ist. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 
Die Verantwortung für diesen Tatbestand trägt 
nicht nur der Herr Bundeskanzler, die tragen Sie 
alle, die Sie den. Antrag auf Herbeirufung des 
Herrn Bundeskanzlers abgelehnt haben. Ich kenne 
keinen Fall in der Geschichte eines Parlaments der 
Demokratien, wo sich das Haus — ohne Rücksicht 
auf Opposition oder Koalition — ein solches Ver-
halten des Regierungschefs gegenüber dem Parla-
ment hätte auch nur eine Minute gefallen lassen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 
Alle diese Gründe reichen aus, jede Reaktion der 
sozialdemokratischen Fraktion gegenüber Ihrem 
Verhalten verständlich zu machen. 

Meine Damen und Herren! Ich sage Ihnen mit 
allem Ernst und mit aller Offenheit: Wenn unsere 
Fraktion sich trotz schwerster Bedenken entschlos-
sen hat, hier heute morgen wieder im Saal zu er-
scheinen, dann hat uns dabei nur ein Interesse 
geleitet, nämlich unsere Verantwortung gegenüber 
den jungen Menschen in unserem Lande, die von 
diesem Gesetz in entscheidender Weise betroffen 
werden. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Wir werden hier bei der zweiten Lesung von 
allen Rechten, die uns die Geschäftsordnung gibt, 
Gebrauch machen, 

(Abg. Arndgen: Davon sind wir überzeugt!) 

um unsere vorliegenden Anträge zu begründen und 
für ihre Annahme zu kämpfen. Wir werden auf 
nichts verzichten, und ich möchte hinzufügen — da-
mit Sie genau wissen, wo Sie und wir stehen—: 
von Ihrem Verhalten in der Sache und in der 
Form bei dieser zweiten Lesung wird das weitere 
Verhalten der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion abhängen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, diese Situation haben 
Sie und niemand anders herbeigeführt. 

(Stürmischer Beifall bei der SPD.) 
Glauben Sie doch nicht, daß wir uns hier Ihrem 
Terror widerspruchslos fügen. 

(Stürmischer Beifall bei der SPD. — Leb

-

hafte Pfui-Rufe bei der CDU/CSU.) 

— Sie hätten bei einigen Äußerungen Ihrer Redner 
heute morgen einmal „Pfui" rufen sollen; dann 
hätten Sie der Demokratie einen besseren Dienst 
erwiesen. 

Meine Damen und Herren! Ich teile Ihnen mit, 
daß sich die sozialdemokratische Bundestagsfrak-
tion ihr Verhalten bei der dritten Lesung dieses 
Gesetzes in vollem Umfange vorbehält. Meine Da-
men und Herren, die Verantwortung für die Dinge, 
die sich da entwickeln können, und für das Ansehen 
des Parlaments gegenüber unserem Volke liegt bei 
Ihnen. 

(Anhaltender starker Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich habe diese Erklärung zugelassen, 
ohne sie mir vorher vorlegen zu lassen. 

Ich hätte diese Erklärung nicht akzeptiert, wenn 
die Ausdrücke „Provokation" und „Terror" mir 
vorher bekannt gewesen wären. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. — Oho-Rufe und Zurufe von der 
SPD.) 

Ich appelliere an alle Seiten des Hauses, nunmehr 
zur Sachlichkeit zurückzukehren. 

(Abg. Dr. Arndt: Was soll denn das 
heißen? — Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Ich appelliere an alle Seiten des Hauses, nun-
mehr zur Sachlichkeit zurückzukehren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 

Abg. Dr. Arndt: Was heißt das? — Weitere 
Zurufe von der SPD.) 

Ich gebe zunächst dem Herrn Berichterstatter das 
Wort für seinen Bericht. Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Kliesing. 

Dr. Kliesing (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Im wesent-
lichen kann ich mich in meinem mündlichen Be-
richt unter Verweisung auf den Ihnen vorliegen-
den Schriftlichen Bericht*) auf einige zusammen-
fassende und ergänzende Bemerkungen beschrän-
ken. Jedoch zwingt mich die Tatsache, daß dieser 
Schriftliche Bericht heute bereits einer Kritik 
unterzogen worden ist, zu folgender Feststellung. 
Ich habe in meiner Eigenschaft als Berichterstatter 
im Ausschuß für Verteidigung die Frage gestellt, 
in welcher Form die Gutachten im Schriftlichen 
Bericht gewürdigt werden sollen. Darauf ist ins- 

*) Siehe Anlage 2. 
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besondere von sozialdemokratischer Seite gesagt 
worden, es sei untunlich, die Gutachten, die er-
stattet worden seien, in den Schriftlichen Bericht 
einzubauen; und der amtierende Vorsitzende, der 
Kollege Erler, hat damals vorgeschlagen, sich dar-
auf zu beschränken, zu sagen, der Ausschuß habe 
in folgenden Fragen Sachverständige gehört. Diese 
Auffassung hat die Zustimmung des gesamten 
Ausschusses für Verteidigung gefunden. Ich muß 
also mit allem Nachdruck feststellen, daß der Be-
richterstatter nach dem Beschluß des Verteidi-
gungsausschusses nicht in der Lage gewesen ist, 
auf die Gutachten mehr einzugehen, als das ge-
schehen ist. Ich wäre in der Lage, zur Erhär-
tung dieser Feststellung gegebenenfalls das Steno-
graphische Protokoll des Ausschusses zu zitieren. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 

Meine Damen und Herren! Der Verteidigungs-
ausschuß hat dieses Gesetz eingehend beraten und 
seine Beratungen am vorigen Mittwoch abgeschlos-
sen. Das gleiche kann ich von dem mitberatenden 
Rechtsausschuß sagen. Ich halte es für die Pflicht 
des Berichterstatters, dem Rechtsausschuß den be-
sonderen Dank des Verteidigungsausschusses dafür 
auszusprechen, daß er unsere Beratungen in sehr 
schwierigen Fragen außerordentlich gefördert hat. 

Im Verteidigungsausschuß selbst sind die Be-
ratungen in drei Abschnitte gegliedert worden. Zu-
nächst einmal hat der Verteidigungsausschuß Gut-
achten entgegengenommen. Er hat fünf Sachver-
ständige zur Frage der Kriegsdienstverweigerung 
geladen. Er hat dann fünf Vertreter von Berufs-
organisationen und ähnlichen Instanzen zur Frage 
„Wehrpflicht und Berufsausbildung" gehört. 
Schließlich hat er noch vier Sachverständige zu 
rein militärfachlichen Fragen einvernommen. Ich 
darf mich hier darauf beschränken, festzustellen, 
daß die Benennung aller dieser insgesamt 14 Sach-
verständigen im Ausschuß einmütig erfolgt ist. 

Anschließend sind die grundlegenden Probleme 
des Gesetzes in erster Lesung in Form einer Ge-
neraldebatte behandelt worden, und in der zwei-
ten Lesung hat die Einzelberatung mit der Formu-
lierung des Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfs 
stattgefunden. 

Nun zum Gesetz selbst. Ich kann hier darauf 
verzichten, noch einmal die Argumente und Gegen-
argumente zum ersten und grundlegenden Pro-
blemkreis, nämlich der Frage der Wehrpflicht, zu 
zitieren, und darf mich auf das Ergebnis der Ein-
vernahme der Sachverständigen beschränken. Die 
Sachverständigen hielten einmütig, natürlich nur 
vom militärfachlichen Gesichtspunkt aus, einen 
deutschen Verteidigungsbeitrag in Höhe von 
500 000 Mann und auf der Grundlage der allgemei-
nen Wehrpflicht für notwendig. 

Eine weitere Gegensätzlichkeit in der Beurtei-
lung des Gesetzentwurfs ergab sich bei der Frage 
der Dauer der Dienstpflicht. Hier vertrat die 
Mehrheit die Auffassung, das Wehrpflichtgesetz 
sollte möglichst vor den Parlamentsferien verab-
schiedet werden, um der Bundesregierung die 
Möglichkeit zu geben, eine Wehrersatzorganisation 
aufzubauen. Es sollten deshalb alle Faktoren aus-
geklammert werden, die die Verabschiedung des 
Gesetzes verzögern könnten. Die Minderheit hat 
demgegenüber den Standpunkt vertreten, daß da-
mit dem Gesetz ein wesentlicher Bestandteil weg-
genommen werde, daß das, was übrigbleibe, nicht  

ausreiche und daß man, wenn man schon ein  
Wehrpflichtgesetz verabschiede, darin eben auch 
die Dauer des Grundwehrdienstes und der Übun-
gen festlegen müsse. 

Der zweite Problemkreis umfaßt die Ausnahmen 
vom Wehrdienst. Sie sind in den §§ 9 bis 13 ent-
halten. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf 
lenken — ich habe das bereits im Schriftlichen Be-
richt getan —, daß hier sehr klar vier verschie-
dene Begriffe unterschieden werden:  die  dauernde 
Dienstuntauglichkeit, beispielsweise aus gesund-
heitlichen Gründen, der Ausschluß vom Wehr-
dienst auf Grund von Bestrafungen wegen ehren-
rühriger Handlungen, die Befreiung vom Wehr-
dienst und die Zurückstellung vom Wehrdienst. 
Schließlich kann man noch fünftens die Unab-
kömmlichstellung hinzufügen. 

Hinsichtlich der Befreiung vom Wehrdienst ist 
der Ausschuß einstimmig insoweit von der Regie-
rungsvorlage abgegangen, als er in den Kreis der 
zu Befreienden auch noch — wie gesagt: einstim-
mig — die Schwerkriegsbeschädigten und die so-
genannten Spätestheimkehrer miteinbezogen hat. 
Der Ausschuß ließ sich dabei wohl von dem Be-
weggrund leiten, daß dieser Personenkreis in Er-
füllung der allgemeinen Wehrpflicht bereits so 
große persönliche Opfer gebracht hat, daß sich der 
Staat fragen muß, ob er speziell in dieser Richtung 
noch weitere Opfer von diesen Menschen, die ein 
schweres Schicksal haben, verlangen kann. 

Ich darf dann kurz auf die Fragen des Wehr-
ersatzwesens — Abschnitt II des Gesetzentwurfs — 
eingehen. Hier handelt es sich vor allen Dingen um 
drei Aufgabenbereiche: Erfassung, Musterung und 
Einberufung. Es herrschte Einmütigkeit darüber, 
daß die Erfassung zweckmäßigerweise Angelegen-
heit der Länder und die Einberufung Angelegen-
heit des Bundes sein soll. Gegenüber der Meinung 
der Mehrheit des Ausschusses vertrat aber die 
Minderheit die Auffassung, daß die Musterung 
ebenfalls in die Zuständigkeit der Länder gegeben 
werden soll. Die Mehrheit konnte sich dieser Auf-
fassung nicht anschließen. 

Meinungsverschiedenheiten ergaben sich ferner 
in der Frage des Verfahrens insbesondere inso-
weit, als die Minderheit hier vorschlug, die vorge-
sehene Zahl der ehrenamtlichen Beisitzer in den 
Musterungsausschüssen zu erhöhen. 

Das schwierigste Kapitel dieses Gesetzentwurfs 
war wegen der Schwierigkeit der Materie schlecht-
hin die Frage der Kriegsdienstverweigerer. Hierzu 
hat der Ausschuß, wie gesagt, fünf Sachverständige 
einvernommen. Insbesondere der Rechtsausschuß 
hat sich mit den verfassungsrechtlichen Problemen, 
die hier aufgeworfen werden, sehr eingehend be-
faßt und dem Verteidigungsausschuß einige For-
mulierungsvorschläge gemacht. Der Verteidigungs-
ausschuß war mit dem Rechtsausschuß der Mei-
nung, daß man auf das Grundgesetz Bezug nehmen 
sollte und daß es wohl zu schwierig sei, den Be-
griff des Gewissens im Gesetzestext zu definieren. 
Infolgedessen hat der Verteidigungsausschuß davon 
Abstand genommen und hat nach langen Beratun-
gen für den § 25, den Grundsatzparagraphen, eine 
Formulierung gefunden, die in dem Ausschuß ein-
stimmig angenommen wurde. 

Dagegen gingen die Meinungen auseinander in 
der Frage des § 26, der das Verfahren regelt. Ge-
genüber der von der Mehrheit angenommenen 
Formulierung des Paragraphen hat die Minderheit 
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vor allen Dingen folgende entscheidenden Bedenken 
gehabt. Sie war der Auffassung, daß der Vorsit-
zende eine beschließende und nicht eine beratende 
Stimme in den Prüfungsausschüssen für Kriegs-
dienstverweigerer haben sollte. Sie war weiterhin 
der Meinung, daß der Vorsitzende nicht vom Bun-
desminister für Verteidigung bestimmt werden 
sollte, und schließlich hielt sie die eingesetzte 
Altersgrenze von 35 Jahren für zu hoch. 

Zur Frage des zivilen Ersatzdienstes, § 27, brauche 
ich in diesem Zusammenhang nur zu sagen, daß 
sich der Ausschuß entschlossen hat, die Einrichtung 
und Organisation des zivilen Ersatzdienstes einer 
besonderen gesetzlichen Regelung vorzubehalten, 
sie also nicht durch eine Rechtsverordnung vor-
nehmen zu lassen. 

Was die Frage der Rechtsmittel angeht, so darf 
ich hier auf meinen Schriftlichen Bericht hinweisen 
und mich damit begnügen, Ihnen zu sagen, daß wir 
klar unterscheiden müssen zwischen dem vor

-

gerichtlichen Verfahren, also dem Verfahren vor 
den Musterungsausschüssen, den Prüfungsaus-
schüssen für Kriegsdienstverweigerer und den 
Einspruchsinstanzen auf diesen beiden Gebieten, 
und dem gerichtlichen Verfahren, für das im allge-
meinen die Grundsätze des Verwaltungsrechts An-
wendung finden. Wo Abweichungen davon vor-
liegen, ist das im Gesetzestext besonders vermerkt. 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit dann auf den 
letzten Abschnitt, Übergangs- und Schlußvorschrif-
ten, lenken, wenigstens insofern, als hier einige 
Paragraphen neu erscheinen, die im Regierungs-
entwurf nicht enthalten waren. So finden Sie den 
§ 36 a, der Angehörigen ,der früheren Wehrmacht 
die Möglichkeit gibt, auf ihren früheren Dienst-
grad zu verzichten, allerdings unwiderruflich zu 
verzichten. Ebenso einstimmig wurde ein § 36 b in 
die Gesetzesvorlage aufgenommen, der sich mit der 
Frage der Wiedergutmachung an solchen Angehö-
rigen der früheren Wehrmacht befaßt, die in ihrer 
militärischen Laufbahn durch nationalsozialistische 
Verfolgungs- und Unterdrückungsmaßnahmen be-
hindert oder geschädigt wurden. 

Dann haben wir entsprechend den Erfahrungen, 
die man in anderen Ländern gesammelt hat, erst-
malig in Deutschland den sogenannten zeitweiligen 
Dienstgrad eingeführt. Das heißt, daß Männer, die 
eine besondere Berufserfahrung haben, die die 
Bundeswehr sich zunutze machen will, dienstrang

-

mäßig so eingestuft werden, wie es ihrer Dienst-
stellung entspricht. Danach kann also ein urigedien-
ter Wehrpflichtiger, der eine wissenschaftliche 
Kapazität ist und als solche im Wehrdienst Ver-
wendung findet, für die Zeit seines Wehrdienstes 
beispielsweise den Rang eines Generals erhalten. 

Einem besonderen Anliegen wurde durch die 
Einfügung des § 37 b Rechnung getragen, der im 
wesentlichen aussagt, daß solche Wehrpflichtige, 

, die aus der Sowjetzone zu uns herüberkommen, 
zunächst einmal ein Jahr lang freigestellt sind --
insbesondere also von der Einberufung — und erst 
nach einem Jahr in der Bundesrepublik wehr-
pflichtig werden. 

Der § 38 ist insofern wesentlich geändert wor-
den, als der Ausschuß der Auffassung war, daß 
Bundesgrenzschutz und Bereitschaftspolizeien in 
den Ländern einander rechtlich gleichgestellt wer

-

werden sollten. 

Das, glaube ich, sind im wesentlichen die Ver-
änderungen, die ich Ihnen in Ergänzung meines 
Schriftlichen Berichts vorzutragen habe. 

Der Ausschuß für Verteidigung hat in der 
Schlußabstimmung mit 17 gegen 8 Stimmen be-
schlossen, dem Hohen Hause die Annahme des vor-
liegenden Gesetzentwurfs zu empfehlen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben den 
Bericht des Herrn Berichterstatters gehört. Ich 
danke Ihnen, Herr Abgeordneter. 

Wir treten in die Beratung der zweiten Lesung 
ein. Zunächst gebe ich das Wort zum Bericht selber 
dem Herrn Abgeordneten Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In § 74 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
wird folgendes ausgeführt: 

Die Berichte müssen die Ansichten und den 
Antrag des federführenden Ausschusses sowie 
die Stellungnahme der Minderheit und der be-
teiligten Ausschüsse wiedergeben. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion hat 
zu bemängeln, daß der vorliegende Bericht, und 
zwar der Schriftliche Bericht*), nicht dieser Vor-
schrift der Geschäftsordnung entspricht. Dieser 
Mangel, den wir zu rügen haben, ist auch nicht 
durch die Ergänzung des Schriftlichen Berichts 
durch die mündlichen Ausführungen des Herrn 
Kollegen Dr. Kliesing behoben worden. 

Ich möchte, um diese Mängelrüge zu begründen, 
auf einige wesentliche Unterlassungen in der Be-
richterstattung hinweisen. Der Rechtsausschuß hat 
sich sehr eingehend — auch unter Anhörung einer 
sachverständigen Stellungnahme eines Herrn des 
hier interessierten Ministeriums — mit der Frage 
der Rechtsstellung der Personen befaßt, die aus der 
sowjetischen Besatzungszone in den Bereich der 
Bundesrepublik herübergekommen sind. Der Vor-
sitzende des Ausschusses für Rechtswesen und Ver- 
fassungsrecht hat mit Schreiben vom 9. Juni 1956 
an den Vorsitzenden des Ausschusses für Verteidi-
gung, an den Herrn Abgeordneten Dr. Jaeger, fol-
gendes zu diesem Punkt ausgeführt — ich darf das 
mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zitie

-

ren — . 

Der Ausschuß ist im Hinblick darauf, daß ver-
schiedene Versorgungsgesetze einen Anspruch 
auf Leistungen von dem befugten Aufenthalt 
abhängig machen, der Auffassung, daß eine 
Heranziehung zum Wehrdienst eine uneinge-
schränkte rechtliche Gleichstellung des Wehr-
pflichtigen bedingt. Der Ausschuß ist davon 
ausgegangen, daß in den hier in Betracht kom-
menden Gesetzen die Folgerungen aus dieser 
Auffassung gezogen werden müssen. 

Der Ausschuß hat damit zum Ausdruck gebracht, 
daß er Wert darauf legt, daß in jedem Falle eine 
volle rechtliche Gleichstellung der Personen, die 
unter das Wehrpflichtgesetz fallen, zu erfolgen hat 
und daß diese volle rechtliche Gleichstellung sich 
auch auf die Personen zu beziehen hat, die im Not-
aufnahmeverfahren nicht anerkannt worden sind 
und keine Genehmigung zum ständigen Aufent-
halt erhalten haben. — Dieser Gesichtspunkt, dem 
ein ganz erhebliches rechtspolitisches Gewicht zu- 

*) Siehe Anlage 2. 
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kommt, ist in dem vorliegenden Bericht nicht er-
wähnt worden, und die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion hält es für wesentlich, auf diesen 
Funkt hinzuweisen. 

Ich darf weiterhin auf folgendes aufmerksam 
machen. In den Ausführungen des vorliegenden 
Berichts zu § 2 heißt es: 

Der Rechtsausschuß hatte vorgeschlagen, 
Staatenlose von der Wehrpflicht zu befreien. 

Diese Formulierung entspricht in dieser Form nicht 
den Erwägungen, die den Rechtsausschuß dazu ver-
anlaßt haben, die Streichung des hier in Betracht 
kommenden Absatzes des § 2 vorzuschlagen. Der 
entscheidende rechtspolitische Gesichtspunkt war 
doch der — das ist der gleiche, über den ich eben 
schon gesprochen habe —, alle Personen, denen 
staatsbürgerliche Pflichten auferlegt werden, auch 
bezüglich der staatsbürgerlichen Rechte gleichzu-
stellen. Aus dieser Erwägung ist vorgeschlagen 
worden, den hier in Betracht kommenden Absatz 
zu streichen. Wir sind der Auffassung, daß diese 
Erwägungen nicht mit einer so verhältnismäßig 
lakonischen Formulierung wiedergegeben werden 
durften. Das trägt der Bedeutung dieser rechtspoli-
tischen Überlegungen, die im Rechtsausschuß — 
und zwar übereinstimmend — angestellt worden 
sind, in keiner Weise Rechnung und gibt dem un-
befangenen Leser des Berichts ein völlig falsches 
Bild. 

Ein weiterer Punkt, meine Damen und Herren! 
In dem Abschnitt, zu dem der § 34 gehört, ist die 
Rede von den Rechtsmitteln. Im letzten Satz des 
§ 34 Abs. 2 ist folgendes gesagt: 

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der 
Revision durch das Verwaltungsgericht ist aus-
geschlossen. 

Wenn man hierzu den entsprechenden Abschnitt 
des Schriftlichen Berichts liest, dann findet man 
verhältnismäßig allgemeine Ausführungen, die sich 
aber nur mit dem voraufgehenden Teil des Abs. 2 
befassen und mit keiner Silbe auf den letzten Satz 
des Abs. 2 Bezug nehmen, und dann heißt es: 

Diese Regelung geht zurück auf einen Antrag 
des Abg. Dr. Schmid (Frankfurt). 

Ja, meine Damen und Herren, bei einer derartigen 
Berichterstattung muß über den Ablauf der Be-
ratungen und über die Ausführungen, die von dem 
Abgeordneten Dr. Schmid gemacht worden sind, 
ein völlig falsches Bild entstehen, denn gerade der 
Abgeordnete Dr. Schmid ist es gewesen, der sich 
gegen die Nichtzulassung der Beschwerde für den 
Fall gewandt hat, daß die Revision ausgeschlossen 
ist. Sie werden erkennen, daß dieser Gedanke, der 
doch wesentlich ist und dem auch ein wesentliches 
rechtspolitisches Gewicht zukommt, in der Bericht-
erstattung mit keinem Worte zum Ausdruck ge-
bracht worden ist. Der Standpunkt der Minderheit 
ist also — entgegen der Vorschrift der Geschäfts-
ordnung — nicht sachgemäß wiedergegeben. 

- worden. 

Noch gravierender sind die Mängel, die darin be-
stehen, daß der Standpunkt der Minderheit in dem 
Teil des Berichts, der sich mit dem Kriegsdienst-
verweigerungsrecht und mit den Verfahrensbe-
stimmungen dazu befaßt, nicht sachgemäß wieder-
gegeben worden ist. Die Minderheit hat sowohl im 
Rechtsausschuß wie auch im Verteidigungsausschuß 
einen ganz bestimmten verfassungsrechtlichen 

Standpunkt mit guten Gründen vertreten. Dieser 
verfassungsrechtliche Standpunkt zu § 25 des 
Wehrpflichtgesetzes war gut fundiert und hätte in 
irgendeiner Weise in dem Bericht zum Ausdruck 
kommen müssen. 

Worum ist es dabei gegangen? Die Mehrheit 
hatte sich darauf berufen, daß es im einschlägigen 
Artikel des Grundgesetzes heißt: „Das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz." Die Mehrheit hatte sich 
auf den Standpunkt gestellt, diese Bestimmung 
des Grundgesetzes, wonach eben das Nähere 
durch ein besonderes Gesetz zu regeln ist, berech-
tige den Gesetzgeber auch, das, was vorher in der 
Verfassungsbestimmung steht, zu interpretieren. 
Die Minderheit hat sich auf den Rechtsstandpunkt 
gestellt, daß dieser Vorbehalt dem einfachen Ge-
setzgeber nicht die Möglichkeit gibt, die voran-
gehende Verfassungsnorm zu interpretieren. 

Ich will jetzt zu der verfassungsrechtlichen Frage 
nicht im einzelnen Stellung nehmen, denn ich habe 
hier nur den Bericht zu bemängeln und Ergänzun-
gen des Berichts aus der Sicht der sozialdemokra-
tischen Bundestagsfraktion vorzutragen. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, daß bei einer sachgemäßen 
Berichterstattung dieser verfassungsrechtliche 
Standpunkt der Minderheit im Bericht hätte be-
rücksichtigt werden müssen. 

(Beifall bei der SPD.) 

In allen beteiligten Ausschüssen hat es ein-
gehende Erörterungen darüber gegeben, wie der 
Art. 4 des Grundgesetzes, wie die verfassungs-
rechtlichen Bestimmungen über die Wehrpflicht zu 
interpretieren seien. Im Bericht wird hierzu fol-
gendes ausgeführt: 

Insbesondere wurde erörtert, ob nur die 
grundsätzliche Verneinung der Gewaltanwen-
dung im zwischenstaatlichen Bereich eine 
Kriegsdienstverweigerung begründen könne 
oder auch eine situationsgebundene Gewissens-
entscheidung gleich welcher Motivierung. 

Es handelt sich also um die Frage, ob aus der Ver-
fassung nur ein grundsätzliches Recht zur Kriegs-
dienstverweigerung abzuleiten sei oder auch ein 
Recht zur Kriegsdienstverweigerung in einer be-
stimmten Situation. Das ist eine Problematik, die 
für uns in Deutschland von besonderer Bedeutung 
ist. Der Bericht — die eben zitierte Stelle steht auf 
Seite 2, linke Spalte des Berichts — sagt nichts dar-
über, aus welchen Erwägungen die zuständigen 
Ausschüsse wie entschieden haben. Gewiß, ich gebe 
zu, das Wie der Entscheidung mag aus dem Ge-
setzestext hervorgehen. 

(Abg. Dr. Kliesing: Also!) 
Aber die Erwägungen — und das ist doch das Ent-
scheidende, und darin liegt das Wesen eines Be-
richts—, die zu der Entscheidung geführt haben, 
hätten eindeutig Gegenstand des Berichts sein 
können 

(Abg. Dr. Kliesing: Können!) 
und müssen. 

(Abg. Dr. Kliesing: Das ist in das Ermessen 
des Berichterstatters gestellt!) 

— Es handelt sich hier um eine so gravierende 
Frage, Herr Kollege Kliesing, um eine Frage von 
einer so großen Bedeutung, daß hier dem Ermessen 
des Berichterstatters Grenzen gezogen sind. In 
einer so bedeutsamen Frage muß der Berichterstat-
ter gerade in diesem Punkte die Meinung der Min-
derheit klar und deutlich zum Ausdruck bringen. 
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Ich habe eben gesagt, daß man das Ergebnis 
vielleicht aus dem Beschluß des Ausschusses zu § 25 
herauslesen könne. Aber auch darüber müssen bei 
näherer Betrachtung des § 25 erhebliche Zweifel 
bestehen. 

(Abg. Dr. Arndt: Sehr richtig!) 

§ 25 beantwortet die Frage, ob das eine oder das 
andere eine zulässige Motivierung für die Kriegs-
dienstverweigerung sei, keineswegs eindeutig, so 
daß die Frage bei einer ruhigen Betrachtung als 
völlig offengelassen anzusehen ist. 

(Abg. Dr. Arndt: Sehr richtig!) 
Nun der letzte von den wichtigen Punkten. Die 

beteiligten Ausschüsse haben sich eingehend mit 
den Verfahrensbestimmungen für die Kriegsdienst-
verweigerer zu befassen gehabt, und hierüber, 
nämlich über die Gestaltung des Verfahrens, hat es 
sehr erhebliche Meinungsverschiedenheiten gegeben. 
Diese Meinungsverschiedenheiten und der Stand-
punkt der Minderheit wurden im Rechtsausschuß 
übrigens auch von der Mehrheit als so beachtlich 
angesehen, daß der Rechtsausschuß zunächst beide 
Vorschläge, nämlich den Vorschlag der Mehrheit, 
aber auch den Vorschlag der Minderheit, dem Ver-
teidigungsausschuß übermittelte mit der Berner

-

kung, weder gegen den Vorschlag der Mehrheit, 
also praktisch gegenüber der modifizierten Regie-
rungsvorlage, noch gegen den Vorschlag der Min-
derheit — dieser Vorschlag hatte seinen Nieder-
schlag in einem konkreten Antrag gefunden — be-
stünden verfassungsrechtliche Bedenken. Daraus 
können Sie erkennen, daß mindestens aus der ver-
fassungsrechtlichen Sicht die Mehrheit des Rechts-
ausschusses den Verfahrensvorschlag der Minder-
heit als durchaus beachtlich angesehen hat. Es ist 
hierüber im Verteidigungsausschuß zu einer Ent-
scheidung gekommen; denn der Rechtsausschuß 
hatte die Entscheidung in dieser Frage aus ge-
wissen arbeitsökonomischen Gründen zunächst dem 
Verteidigungsausschuß überlassen, um sich dann, 
nachdem der Verteidigungsausschuß Stellung ge-
nommen hatte, seinerseits mit der konkreten Aus-
gestaltung des Verfahrens zu befassen. 

Diese verschiedenartige Gestaltung des Verfah-
rens beruhte in folgendem. Während die Mehrheit 
der Auffassung war und der Auffassung ist — 
wenigstens bis zur Stunde noch; wir hoffen, daß 
sich in dieser Hinsicht manches ändert —, daß das 
Verfahren nicht nur in eine gewisse Anlehnung, 
sondern durchaus in eine unlösbare Verbindung 
mit der Wehrverwaltung gestellt werden könne, 
ja, sogar in sie eingebaut werden könne, hat die 
Minderheit hiergegen grundsätzliche rechtspoliti-
sche Bedenken geäußert und einen Instanzenzug 
vorgeschlagen, der von der Wehrverwaltung, aber 
auch von den ohnehin über Gebühr belasteten Ver-
waltungsgerichten völlig losgelöst ist. Die Minder-
heit hat einen eigenständigen und auch rechtsstaat-
lich völlig einwandfreien Verfahrensvorschlag ge-
macht. 

Meine Damen und Herren, die Mehrheit hat sich 
dann anders entschieden. Aber die Geschäftsord-
nung gebietet, daß in einer so wichtigen Frage der 
Standpunkt und die Vorschläge der Minderheit im 
Bericht zur Geltung kommen. Das ist nicht der Fall. 

Daß ich das hier ausführe, daß ich den Bericht 
einer solchen Kritik unterziehe, geschieht keines-
wegs, um der Person des Herrn Berichterstatters in 
irgendeiner Weise zu nahe zu treten oder um sie 
zu kränken. Wir wissen genau: der Herr Bericht-
erstatter hat bei der Abfassung dieses Berichtes  

unter dem gelitten, unter dem wir alle leiden, näm-
lich unter einer unangemessenen Zeitnot, unter 
einem unangemessenen Zeitdruck. Da sehen Sie, 
was bei der Art und Weise, wie hier ein Zeitdruck 
ausgeübt worden ist, herauskommt: ein schlechter 
Bericht, ein geschäftsordnungswidriger Bericht, 

(Beifall bei der SPD) 

ein Bericht, den wir in aller Form der Kritik unter-
ziehen müssen. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ehe ich dem 
Herrn Berichterstatter das Wort gebe, gebe ich dem 
Herrn Abgeordneten Dr. Mende das Wort ebenfalls 
zum Bericht. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herrn! Namens der Fraktion der Freien Demo-
kratischen Partei darf ich zu dem Bericht*) eben-
falls folgendes erklären: 

Nach § 74 Abs. 2 der Geschäftsordnung müssen 
— und nicht können, Herr Kollege Kliesing! — 
die  Berichte die Ansichten und den Antrag des 
federführenden Ausschusses sowie die Stellung-
nahme der Minderheit und der beteiligten Aus-
schüsse wiedergeben. Die beiden Vertreter unserer 
Fraktion haben bei der Schlußabstimmung im 
Ausschuß eine Erklärung zu Protokoll gegeben. 
Diese Erklärung ist — das vermissen wir — in dem 
Bericht weder dem Inhalt nach noch unter Zitie-
rung des Wortlautes enthalten. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wir glaubten, daß der Berichterstatter beim münd-
lichen Bericht von unserer Erklärung Gebrauch 
machen würde. Auch das ist nicht geschehen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Ich sehe daher eine Veranlassung, in Ergänzung 
dieses Berichts dem Plenum diese Erklärung be-
kanntzugeben. Sie wissen, daß die Motive derer, 
die das Wehrpflichtgesetz im Ausschuß abgelehnt 
haben, durchaus verschiedener Natur waren. Wäh-
rend die Opposition der Sozialdemokratischen Par-
tei das als Konsequenz ihrer bisherigen Haltung zu 
den Verträgen tat, die sie abgelehnt hat, haben die 
Freien Demokraten andere Motive, nach denen sie 
nicht nur die Pariser Verträge hier angenommen 
haben, sondern sich auch heute und morgen zu 
ihnen bekennen, und nach denen auch das Frei-
willigengesetz sowie das Soldatengesetz hier in 
diesem Hause mit den Stimmen der Freien Demo-
kraten beschlossen wurden. 

Die Erklärung der beiden Vertreter der freien 
demokratischen Fraktion hatte folgenden Wort-
laut: 

Die FDP-Vertreter im Ausschuß für Verteidi-
gung sehen sich trotz ausdrücklicher Bejahung 
der Prinzipien einer allgemeinen Verteidi-
gungs-Dienstpflicht nicht in der Lage, diesem 
Wehrpflichtgesetz ihre Zustimmung zu geben. 
Durch die Ausklammerung der Wehrdienstzeit 
ist dieses Gesetz sowohl sachlich wie gesetzes-
technisch ein Torso geworden. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Der integrierende Bestandteil eines Wehr-
pflichtgesetzes ist die Regelung der Wehr-
dienstzeit und ihrer verschiedenen Modifizie-
rungen nach den einzelnen Altersstufen. Eine 

*) Siehe Anlage 2. 
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Ausklammerung der Wehrdienstzeit aus tak-
tischen Gründen, um im Bundesrat die Anru-
fung des Vermittlungsausschusses zu vermei-
den, ist sowohl gesetzestechnisch wie rechts-
politisch bedenklich. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Außerdem fehlen für die Verabschiedung des 
Wehrpflichtgesetzes zum gegenwärtigen Zeit-
punkt die sachlichen Voraussetzungen, weil 
weder das Besoldungsgesetz noch das Versor-
gungsgesetz, das Organisationsgesetz für das 
neue Wehrwesen sowie die Beschwerdeord-
nung und Wehrdisziplinarordnung verabschie-
det sind. 

(Abg. Dr. Strosche: So ist es!) 

Diese gesetzlichen Regelungen hätten aus sach-
lichen Gründen vor der Verabschiedung des 
Wehrpflichtgesetzes stehen müssen. 

(Beifall bei der FDP, der SPD 
und beim GB/BHE.) 

Die noch nicht abschließend geregelten Rechts-
verhältnisse der unter Art. 131 des Grundge-
setzes fallenden ehemaligen Berufssoldaten, 
die noch nicht abschließend gelöste Kriegsver-
urteiltenfrage sowie die noch nicht erfolgte 
Klärung der Behandlung der ehemaligen An-
gehörigen der Waffen-SS beim Aufbau der 
Bundeswehr rechtfertigen die Frage, ob zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt auch schon die psy-
chologischen Voraussetzungen für eine Verab-
schiedung des Wehrpflichtgesetzes gegeben 
sind. 
Eine Beschleunigung des Aufbaues der ersten 
einsatzbereiten Kaderverbände, wie sie von der 

' FDP nachdrücklich von jeher gefordert wurde 
und durch die Überleitung des Bundesgrenz-
schutzes in die Bundeswehr nunmehr möglich 
wird, tritt durch die Verabschiedung des Wehr-
pflichtgesetzes keineswegs ein, da seine Aus-
wertung kaum vor Jahresfrist erfolgen kann 
und niemand Wehrpflichtige vor Aufstellung 
der Kaderverbände einzuziehen in der Lage 
ist. Der Hinweis, der Aufbau des Wehrersatz-
wesens bedinge die Verabschiedung des Wehr-
pflichtgesetzes, geht an der Tatsache vorbei, 
daß zu diesem Zweck die Verabschiedung 
eines Gesetzes über das Wehrersatzwesen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zweckmäßiger gewe-
sen wäre. 
Die Verabschiedung dieses Wehrpflichtgesetzes 
in aller Eile vor den Parlamentsferien ist da-
her nicht aus sachlichen Notwendigkeiten be-
gründet. 

(Sehr richtig! links.) 
Sie hat vielmehr lediglich den Charakter einer 
politischen Demonstration. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD 
und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Als Bericht-
erstatter hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr. 
Kliesing. 

Dr. Kliesing (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Gestatten 
Sie mir zu der Kritik an dem von mir vorgelegten 
Bericht folgende Bemerkungen. 

Erstens. Es wäre den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung Genüge getan worden, wenn dieser 
Schriftliche Bericht am Montag in den Fächern ge-

legen hätte. Er lag aber bereits am Samstag in den 
Fächern. Es ist deshalb falsch und zurückzuweisen, 
wenn man etwaige Mängel des Berichtes auf eine 
Zeitnot und auf ein Pressieren abschieben wollte. 
Wenn an meinem Bericht Mängel sind, so habe ich 
sie persönlich zu verantworten; ich hatte genügend 
Zeit zur Abfassung des Berichtes. 

(Abg. Wittrock: Um so schlimmer! — Abg. 
Eschmann: Dann hätte etwas Besseres 

dabei herauskommen müssen! — Zuruf 
vom GB/BHE: Opfergang!) 

Zweitens: Nach dem Brauch des Hohen Hauses 
ist es bisher unwidersprochen so gewesen, daß es 
in das Ermessen des Berichterstatters gestellt war, 
inwieweit er Erwägungen der Ausschüsse in den 
Bericht aufnehmen wollte. 

(Abg. Dr. Arndt: Nein!) 

Sollte dieses Ermessen begrenzt werden, so könnte 
das nur durch einen Beschluß des Hohen Hauses 
geschehen, nicht aber durch die unverbindliche 
Meinung eines Abgeordneten. 

(Sehr gut! in der Mitte. — Abg. Dr. Arndt: 
Sie brauchen Nachhilfeunterricht im Be

-

richterstatten!) 

Drittens. Es steht an keiner Stelle der Geschäfts-
ordnung, daß protokollarische Erklärungen in den 
Bericht aufzunehmen sind. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Es bestand im Rahmen dieser Berichterstattung 
keine Veranlassung, die grundsätzliche Stellung-
nahme einer Fraktion zur Wehrpflicht besonders 
herauszustellen, da das erstens bereits in der er-
sten Lesung in diesem Hohen Hause geschehen ist 
und zweitens heute und in der dritten Lesung da-
zu noch genügend Gelegenheit ist. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Viertens muß ich dem Herrn Kollegen Wittrock 

sagen, daß das Gros seiner Rügen an die falsche 
Adresse gerichtet ist. Seine Ausführungen bezogen 
sich vor allen Dingen darauf, daß die Meinungsbil-
dung im Rechtsausschuß nicht genügend berück-
sichtigt worden sei. An den Beratungen des Ver-
teidigungsausschusses hat der Kollege Wittrock 
nicht teilgenommen. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 

Nun muß ich sagen, Herr Kollege Wittrock: Was 
die Beratungen im Rechtsausschuß und ihre Aus-
wertung in meinem Bericht angeht, bin ich selbst-
verständlich darauf angewiesen, mich auf das Ma-
terial zu stützen, das mir der Rechtsausschuß zur 
Verfügung stellt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Da die stenographischen Protokolle im Wortlaut 
bis heute noch nicht gedruckt vorliegen 

(Zurufe von der SPD: Aha! — Da haben 
Sie es ja! — Das wird ja immer schlimmer! 
— Noch eine Unzulänglichkeit! — Warum 

nicht? — Wegen des Zeitdrucks!) 

— weil sie sowieso immer erst nach einigen Wo-
chen kommen —, 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

mußte ich mich auf die schriftliche Berichterstat-
tung des Rechtsausschusses beschränken. Diese 
zeichnet sich allerdings durch eine lakonische 
Kürze aus und beschränkt sich in den allermeisten 
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Fragen auf die bloße Wiedergabe von Formulie-
rungsvorschlägen. Ich war infolgedessen nicht in 
der Lage, da ich nicht über hellseherische Fähig-
keiten verfüge, die Erörterungen im Rechtsaus-
schuß in meinen Bericht in einer ausgedehnteren 
Form aufzunehmen. 

Fünftens und letztens möchte ich darauf hinwei-
sen, daß ich den Schriftlichen Bericht, ehe ich ihn 
zum Druck abgab, einigen, genau gesagt: zwei sozi-
aldemokratischen Kollegen aus dem Verteidigungs-
ausschuß zur Einsichtnahme vorgelegt habe 

(Hört! Hört! in der Mitte) 

und daß beide Kollegen keine Beanstandungen in 
dem Sinne, wie sie hier vorgetragen wurden, zu 
machen hatten. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Arndt. 

Dr. Arndt (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Gegenüber den Ausführungen des 
Herrn Kollegen Kliesing möchte ich feststellen, daß 
Sie, Herr Kollege Kliesing, wenn ich mich nicht 
sehr irre, doch teilweise selbst im Rechtsausschuß 
zugegen gewesen sind. 

(Abg. Dr. Kliesing: Eine einzige Sitzung!) 

— Ja, und zwar gerade bei der Beratung der Frage, 
ob es überhaupt verfassungsrechtlich zulässig ist, 
den Art. 4 Abs. 3 des Grundgesetzes durch Gesetz 
zu interpretieren oder nicht. Sie kannten also aus 
eigener Anschauung den Standpunkt der Minder-
heit. 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Zuruf des 
Abg. Kliesing. -- Weitere Zurufe.) 

— Jawohl, Sie waren dabei. Das dürfen Sie dem 
Hause nicht vorenthalten. Was Sie als „Bericht" 
vorgelegt haben, ist keiner. 

Zweitens wollte ich sagen: es bedarf keines 
Plenarbeschlusses; denn es ist die ständige Übung 
des Hauses, nach § 74 der Geschäftsordnung zu 
verfahren, worin es heißt, daß der Bericht die 
Stellungnahme der Minderheit im Ausschuß wie-
derzugeben hat. Das sollten Sie doch einmal lernen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Erler, wollen auch Sie noch dazu sprechen? 

Erler (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Verfahrensfragen zu 
dem Komplex Kriegsdienstverweigerung sind auch 
im Verteidigungsausschuß und nicht nur im 
Rechtsausschuß behandelt worden, so daß sich die 
Rüge am Bericht insoweit nicht nur auf Verhand-
lungen des Rechtsausschusses, sondern eben auch 
auf Verhandlungen des Verteidigungsausschusses 
bezieht. 

Zum zweiten möchte ich noch einmal folgendes 
sagen, damit uns der Kollege Kliesing ganz ver-
steht. Er hat uns soeben dargelegt, aus welchen 
Gründen er — jedenfalls zu einem Teil — außer-
stande gewesen sei, die Motive des Rechtsaus-
schusses und die Position der Minderheit wieder-
zugeben: weil er sie nicht gekannt habe, denn in 
der schriftlichen Mitteilung des Rechtsausschusses 
sei davon keine Rede gewesen, und die Protokolle 
habe er gar nicht einsehen können, weil sie noch  

nicht fertiggestellt worden seien. Richtig, Kollege I 
Kliesing, das ist absolut zutreffend und ein klarer 
Beweis für die Feststellung des Kollegen Wittrock, 
daß man Ihnen eben lediglich um der Einhaltung 
der Termine willen zugemutet hat, ohne die un-
entbehrlichen Unterlagen, nämlich die Protokolle 
der Ausschüsse, zu arbeiten. 

Dann möchte ich noch auf die Bemerkungen 
zurückkommen, die der Kollege Kliesing vorhin 
bezüglich des Gutachtens gemacht hat. Bei der 
Geschäftsordnungsdebatte heute früh habe ich nicht 
erklärt, daß der Gesamtinhalt der Gutachten oder 
Zitate daraus in dem Bericht hätten erscheinen 
müssen. Wir hatten uns im Ausschuß dahin ver-
ständigt, daß das aus bestimmten Gründen nicht 
gehe. Ein vollständiger Bericht hätte aber wohl doch 
die Kette der Gedanken wiedergeben müssen, die 
den Ausschuß im Pro und Kontra zu bestimmten 
Entscheidungen veranlaßt hat. Bezüglich eines so 
sehr schwerwiegenden Problems wie etwa der 
Kriegsdienstverweigerung gehört es eben zur Un-
terrichtung des Hauses, es wenigstens wissen zu 
lassen, mit welchen Gedanken sich der Verteidi-
gungsausschuß in Rede und Gegenrede befaßt hat, 
ohne daß man deswegen ausdrücklich zitieren muß. 

Ein letztes. Ich bin der eine der beiden Sozial-
demokraten — es trifft völlig zu, was hier der 
Kollege Kliesing gesagt hat —, der diesen Bericht 
bekommen hat, aber erst um 11 Uhr hier während 
der Plenarsitzung und mit der Bitte, Einwendungen 
bis 1 Uhr mittags zu erheben, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
weil dann der Bericht in Druck gehen müsse. Ich 
habe nicht widersprochen, damit das Haus, wenn 
es in die Beratungen eintritt, wenigstens diesen 
Bericht hat. Aber ein sorgfältiges Studium des i 

 Berichts zeigt, daß er sehr erhebliche Lücken auf-
weist. Das festzustellen ist eben nun ein Gebot der 
Vorbeugung, damit wir künftig nicht wieder Be-
richte bekommen, die in dieser Weise der Ge-
schäftsordnung widersprechen. Das einzige, was in 
den zwei Stunden nebenher in einer Plenarbera-
tung möglich war, war die Prüfung, ob der Bericht 
offenbare Unrichtigkeiten enthielt. Die enthält er 
nicht. Diese Anerkennung will ich Ihnen gerne 
zollen. Aber es kommt ja hier nicht nur darauf an, 
daß er nichts offenbar Unrichtiges enthält, sondern 
viel wesentlicher ist die Feststellung, was in diesem 
Bericht fehlt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte nur zur Bekräftigung 
dessen, was soeben Herr Kollege Erler ausgeführt 
hat, auf folgendes hinweisen. Es existiert ein 
Schreiben des Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
an den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses 
vom 9. Juni 1956 und ein zweites Schreiben vom 
22. Juni 1956. In diesem zweiten Schreiben bei-
spielsweise sind die Ausführungen zu den §§ 25 
und 26 gemacht worden, die ich inhaltlich zum 
Anlaß genommen habe. zu bemängeln, daß der 
vorliegende Bericht unvollständig sei. 

Ich habe mit einer einzigen Ausnahme hier nur 
Punkte angeschnitten, die in irgendeiner Weise 
Inhalt von schriftlichen Auslassungen in der Kor-
respondenz zwischen den Ausschüssen gewesen 
sind. In der einen Ausnahme habe ich mich auf 
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absolut zuverlässige Informationen bezogen. Dabei 
handelt es sich nämlich um den Punkt in diesem 
Bericht, in dem Sie Herrn Dr. Schmid Ausfüh-
rungen unterstellen, die er in dieser Form gar nicht 
gemacht hat. Ich möchte also den verhaltenen 
Vorwurf, ich hätte mir hier etwas aus den Fingern 
gesogen, auf das entschiedenste zurückweisen. 

Im übrigen haben zu fast allen Punkten, die ich 
hier vorgetragen habe, die Vertreter der Minder-
heit im Verteidigungsausschuß die entsprechenden 
Ausführungen gemacht und auch Anträge gestellt. 
Der Mangel, daß der vorliegende Bericht einer 
Muß-Vorschrift der Geschäftsordnung widerspricht, 
ist also auch durch die Stellungnahme des Herrn 
Berichterstatters nicht als behoben anzusehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Als Berichterstat-
ter hat das Wort Herr Dr. Kliesing. 

Dr. Kliesing (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die Ausfüh-
rungen des Kollegen Erler zwingen mich dazu, das 
stenographische Protokoll der betreffenden Aus-
schußsitzung zu Rate zu ziehen. Herr Kollege 
Erler, die Situation ist so gewesen, wie Sie sie ge-
schildert haben. Darauf hat der Kollege Wehner 
gemeint, daß auch das noch zuviel sei, und er hat 
wörtlich gesagt — ich bitte den Herrn Präsidenten 
um die Erlaubnis zum Zitat —: 

Diese Gutachten sind eine Sache des Aus-
schusses, aber nicht mehr eine Sache, die dar-
über hinaus noch Bedeutung haben kann. 

Ich habe daraufhin den Herrn Vorsitzenden darauf 
aufmerksam gemacht, daß bei einer Annahme der 

 von ihm vorgeschlagenen und hier wiederholten 
Lösung die Bedenken des Herrn Kollegen Wehner 
noch bestehenblieben. Er hat das bejaht. Die ent-
sprechende Stelle im Wortprotokoll heißt: 

Abg. Dr. Kliesing, Berichterstatter: Sollen 
wir also auf die weitere Aufzählung der Gut-
achten verzichten? 

Vors. Erler: Lassen wir sie weg und sagen 
wir: wir haben Sachverständige zu folgenden 
Problemen gehört. 

Diese Meinung fand die Zustimmung des Aus-
schusses. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Kopf. 

Dr. Kopf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete Witt-
rock hat gerügt, daß der Bericht des Herrn Kolle-
gen Kliesing nicht die Ausführungen berücksich-
tige, die im Rechtsausschuß gemacht worden seien. 
Ich glaube, daß der Abgeordnete Wittrock die Be-
stimmung des § 74 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
nicht voll gewürdigt hat. Diese Bestimmung lautet 
folgendermaßen: 

Die Berichte müssen die Ansichten und den 
Antrag des federführenden Ausschusses sowie 
die Stellungnahme der Minderheit und der be-
teiligten Ausschüsse wiedergeben. Beteiligte 
Ausschüsse können keine Anträge an den Bun-
destag stellen. 

Daraus ergibt sich für die Wiedergabe der Be-
ratungen des Rechtsausschusses ein Doppeltes. 

Einmal sind die Auffassungen des Rechtsausschus-
ses nicht in dem Umfang wiederzugeben wie die 
Auffassungen des federführenden Ausschusses. Es 
sind die Ansichten und der Antrag des federfüh-
renden Ausschusses wiederzugeben, dagegen nur 
die Stellungnahme des beteiligten Ausschusses. 
Unter „Stellungnahme" sind zu verstehen eine 
Einstellung zu einem formulierten Vorschlag, zu 
einem Text, ein Ja oder ein Nein, ein Eventual-
vorschlag oder ein Gegenvorschlag. Es ist unter 
„Stellungnahme" nicht der Ablauf der Erwägungen 
und Argumente zu verstehen, die in den Beratun-
gen des mitbeteiligten Ausschusses geäußert wor-
den sind. 

Die zweite Einschränkung ergibt sich daraus, daß 
der § 74 Abs. 2 nicht verlangt, daß auch die Stel-
lungnahme der Minderheit der beteiligten Aus-
schüsse wiedergegeben wird; es soll lediglich die 
Stellungnahme der Minderheit des federführenden 
Ausschusses wiedergegeben werden. Nur in dem 
einen Fall, in dem neben einem Mehrheitsvotum 
des beteiligten Ausschusses auch ein Minderheits-
votum abgegeben wird und in dem dieses Minder-
heitsvotum in dem Schreiben des beteiligten Aus-
schusses an den federführenden Ausschuß weiter-
geleitet wird, 

(Abg. Wittrock: Das ist doch auch 
geschehen!) 

dürfte anzunehmen sein, daß auch das Minderheits-
votum wiedergegeben werden soll. 

(Abg. Wittrock: Das ist hinsichtlich der 
Kriegsdienstverweigerung geschehen!) 

-- Ich sehe hier, daß zu § 25 der Herr Kollege 
Kliesing den Eventualantrag, der im Rechtsaus-
schuß von dem Abgeordneten Bauer gestellt wor-
den ist, ausführlich wiedergegeben hat. 

Ich glaube also, man muß diese beiden wichtigen 
Einschränkungen bezüglich der Berichterstattung 
über die Tätigkeit der mitberatenden Ausschüsse 
mit in Erwägung ziehen; und_ da wird sich zeigen, 
daß Herr Kollege Kliesing den Bestimmungen des 
§ 74 Abs. 2 bezüglich des mitbeteiligten Rechts-
ausschusses gerecht geworden ist. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Bitte! Treten Sie 
jetzt hierher. Der Redner hat das Podium ver-
lassen. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich wollte eigentlich nur eine Zwi-
schenfrage stellen. Herr Kollege Kopf, halten Sie 
es für sachgemäß, wenn in dem Bericht zwar von 
dem Schicksal des Eventualantrages die Rede ist, 
der also angeblich weiterentwickelt worden sein 
soll — na ja, darüber kann man streiten, ob es sich 
hier um eine Weiterentwicklung oder um eine Wei-
terverwirrung handelt —, aber von dem Schicksal 
des Hauptantrages und von den Erwägungen, von 
denen die Antragsteller des Hauptantrages — 
nämlich des Haupt-Alternativantrages — ausge-
gangen sind, mit keiner Silbe die Rede ist? Halten 
Sie, Herr Kollege Dr. Kopf, diese Art und Weise, 
einen Hauptantrag der Minderheit untergehen zu 
lassen und dann an den Eventualantrag zweifel-
hafte Ausführungen anzuschließen, für sachgemäß 
im Sinne des § 74 der Geschäftsordnung? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Arndt! 
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Dr. Arndt (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte nur dem Herrn Kollegen 
Kopf sagen: Herr Kollege Kopf, es hat doch kei-
nen Sinn, daß Sie  hier  präjudiziell solche Erklä-
rungen abgeben, die das Haus unter Umständen 
ein für allemal als Ihre Auffassung, die hier un-
widersprochen geblieben sei, binden könnten. Er-
innern Sie sich doch nur an die großen Berichte 
etwa über den EVG-Vertrag und über den Bonner 
Vertrag! Das sind Gemeinschaftsberichte interfrak

-

tioneller Art gewesen, in denen Mehrheits- und 
Minderheitsauffassungen aller beteiligten Aus-
schüsse genauestens zu Worte gekommen sind. Ich 
glaube, das Haus kann, wie wir auch zu den Ver-
trägen stehen mögen, mit gutem Gewissen an 
diese großen Berichte zurückdenken. Mit diesen 
Berichten aber kann sich der Bericht von Herrn 
Kollegen Kliesing wirklich nicht auf eine Stufe 
stellen, es sei denn, daß Sie die Wehrpflichtfrage 
für so gering ansehen, und es sei denn — wie es 
schon beim deutsch-österreichischen Staatsange-
hörigkeitsgesetz angefangen hat —, daß die Auf-
fassungen der Minderheit in diesem Hause über-
haupt nichts mehr gelten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kopf. 

Dr. Kopf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bin mit Herrn Kollegen 
Arndt der Auffassung, daß es bei Gesetzen von 
wichtiger Bedeutung wünschenswert ist, daß der 
Bericht ein möglichst umfassendes und erschöpfen-
des Bild der sowohl im federführenden Ausschuß 
als auch in den mitbeteiligten Ausschüssen ge-
äußerten Auffassungen wiedergibt. Aber die Ge-
staltung des Berichts ist in einem hohen Maße 
auch der subjektiven Beurteilung des Bericht-
erstatters anheimgegeben. Der Wunsch nach Voll-
ständigkeit wird auch von uns geteilt; aber ich 
würde es nicht für richtig halten, dem Herrn Be-
richterstatter vorzuwerfen, daß er zwingende Be-
stimmungen der Geschäftsordnung verletzt habe. 
Ich habe nichts dagegen, wenn die Kritik dahin-
gehend ausgeübt wird, daß der Bericht vielleicht 
umfassender hätte sein können; aber ich glaube, 
man muß der Behauptung widersprechen, daß hier 
eine Verletzung der Geschäftsordnung vorliegt. Sie 
ist nach meiner Meinung nicht geschehen. Im übri-
gen dürfen wir auch hier keinen anderen Maßstab 
anlegen, als wir ihn sonst bei Berichten anzulegen 
pflegen, und ich erinnere mich nicht, daß auch bei 
sehr wichtigen Berichten in derartiger Weise Be-
anstandungen bezüglich der Gestaltung geäußert 
worden sind, die nicht vom Text der Geschäfts-
ordnung, sondern von der subjektiven Ermessens-
freiheit des Berichterstatters abhängt, dessen guter 
Wille bestimmt nicht angezweifelt werden kann. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren! Eine solche Debatte haben wir in die-
sem Hause eigentlich noch nicht gehabt. Aber ich 
möchte doch empfehlen, daß wir sie nunmehr ab-
schließen. Wir können vielleicht im Ältestenrat 
noch einmal auf die hier vorliegende Frage zurück-
kommen, da auf den § 74 der Geschäftsordnung 
Bezug genommen worden ist. Was daraus folgen 
soll, wenn der Bericht in Zweifel gezogen wird, da-
zu würde ich doch empfehlen, darüber zunächst 
einmal im Ältestenrat zu sprechen. 

Meine Damen und Herren, damit treten wir in 
die zweite Lesung ein. 

Bevor ich § 1 aufrufe, mache ich darauf auf-
merksam, daß wir jetzt die Anträge auf den Um-
drucken 719, 723, 724 und '726 vorliegen haben. 
Ich darf das Haus davon in Kenntnis setzen, daß 
der Umdruck 722*) von der antragstellenden Frak-
tion zurückgezogen worden ist. Ich würde empfeh-
len, daß Sie die Umdrucke folgendermaßen ord-
nen: Umdruck 723 — den brauchen wir nämlich 
zuerst —, Umdruck 719, dann Umdruck 724 und 
schließlich Umdruck 726. 

Ich rufe § 1 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Herr Abgeordneter Erler. 

Erler (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Mit der Entscheidung über 
den § 1 dieser Vorlage fällt die Entscheidung über 
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zu-
mindest in der zweiten Lesung. Es ist daher er-
forderlich, daß wir bei der Beratung dieses Para-
graphen das Für und Wider der allgemeinen Wehr-
pflicht noch einmal miteinander erörtern. Die 
eigentliche politische Auseinandersetzung über 
diese Frage wird die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion dann führen — das werden Sie ver-
stehen —, wenn der Mann im Hause weilt, der die 
Hauptverantwortung für die Vorlage dieses Geset-
zes trägt; das ist der Herr Bundeskanzler. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das wird also in der dritten Lesung geschehen. 

Dennoch wollen wir ganz unmißverständlich sa-
gen, welches unsere Motive sind, die uns veranlas-
sen, schon dem § 1 und damit dem ganzen Gesetz 
unsere Zustimmung zu versagen, welches aber 
auch die Motive sind, die uns, da die Bundestags-
mehrheit entschlossen zu sein scheint, die allge-
meine Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutsch-
land einzuführen, veranlassen, durch eine Reihe 
von Anträgen zu versuchen, ein Höchstmaß an 
Schutz für die Betroffenen zu erkämpfen, für ein 
Höchstmaß an Gerechtigkeit uns einzusetzen und 
die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zu wahren. 
In diesem Sinne bitte ich also die vorliegenden An-
träge zu den anderen Paragraphen des Gesetzes 
zu werten. 

Wir haben bereits in der ersten Lesung der Vor-
lage auf die verhängnisvollen Folgen aufmerksam 
gemacht, die mit der Aufstellung von großen ste-
henden Heeren auf der Grundlage der Wehrpflicht 
in einem zweigeteilten Lande zwangsläufig ver-
bunden sind. Dieses Problem ist von der Bundes-
regierung leider nur mit einer Handbewegung ab-
getan worden. Man hat in der Denkschrift, die wir 
damals bereits erörtert haben, lediglich den küh-
nen Satz ausgesprochen, daß nur mit der Einfüh-
rung der Wehrpflicht auch die Verantwortung für 
Deutschland als Ganzes in Wahrheit übernommen 
werde. Aber man hat sich nicht mit den Konse-
quenzen auseinandergesetzt, welche die Einfüh-
rung der allgemeinen Wehrpflicht in der Bundes-
republik auf die Verhältnisse in der sowjetischen 
Besatzungszone hat. Ich mache nur darauf auf-
merksam, was die Einführung der Wehrpflicht für 
den Personenverkehr über die Zonengrenzen hin-
weg bedeutet und welche Bedeutung diese Fülle 
persönlicher Kontakte, die heute noch trotz aller 
Erschwerungen bestehen, für die Aufrechterhal-
tung des Gefühls der nationalen Zusammengehö- 

*) Siehe Anlage 4. 
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(Erler) 
rigkeit über die Zonengrenze hinweg hat. Die Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht führt, ob Sie 
das bestreiten oder nicht, zu weiterer Trennung, 
zu einem weiteren Auseinanderleben. In ihr liegt 
die Tendenz beschlossen, daß aus der Zonengrenze 
eine Staatsgrenze wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Und diejenigen, die daran ein Interesse haben, das 
sind nicht wir hier; die sitzen ganz woanders. 

Wir sollten wirklich den Ruf der Männer der 
evangelischen Synode hören, ihm ein aufnahme-
bereites Ohr schenken und uns sorgfältig in unse-
rem Gewissen prüfen, ob es angetan ist, lediglich 
das Wort der Männer entgegenzunehmen und dann 
keine Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Das sage ich gerade denen, die doch in keinem 
Wahlkampf unterlassen, darauf hinzuweisen, wie 
eng sie sich mit den beiden christlichen Kirchen 
verbunden fühlen. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE.) 

An einer Erörterung dieses Problems kommen wir 
gar nicht vorbei. Oder sind uns die Menschen in 
Mitteldeutschland wirklich so ferne geworden, daß 
wir uns darüber gar nicht einmal mehr Gedanken 
machen? Sie wissen genau, daß es auf dieser Tri-
büne gar nicht möglich ist, in die vielen Einzelhei-
ten dessen, was unsere Brüder in der Sowjet-
zone in diesem Zusammenhang bewegt, einzudrin-
gen. Sie wissen so gut wie ich, daß hier nicht der 
Ort ist, wo man das im einzelnen behandeln kann, 
wenn man nicht neuen Schaden anrichten will. 
Aber um so größer ist die Verantwortung, die bei 

) denen liegt, die die Folgen eines solchen Schrittes 
nicht ausreichend bedacht haben. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

So viel zu dieser Seite des Problems. 

(Vizepräsident Dr. Schmid übernimmt 
den Vorsitz.) 

Nun eine andere Seite. Die Einführung der all-
gemeinen Wehrpflicht zum Zwecke der Aufstellung 
eines auch zahlenmäßig großen stehenden Heeres 
in der Bundesrepublik Deutschland ist in der jet-
zigen politischen und strategischen Lage ein Ana-
chronismus. Überlegen Sie sich bitte: es soll eine 
Armee in der Größenordnung von 500 000 Mann 
geschaffen werden. Die Frage, was eigentlich der 
Herr Verteidigungsminister außerdem noch vorhat, 
hat er uns nie beantwortet. 

(Zuruf von der SPD: Weiß er gar nicht!) 

Er hat in seiner Denkschrift gesagt, daß man Stäm-
me und Kader für die Zwecke der bodenständigen 
Verteidigung von 50 000 Mann bereitstellen wolle. 
Aber auf die Frage, wie groß denn dieser ganze 
Apparat sein werde, weil man zu Stämmen und 
Kadern auch noch etwas hinzutun müsse, damit 
es ein Stamm und ein Kader sei, ist er die Ant-
wort schuldig geblieben. Das heißt doch mit dürren 
Worten: Es bleibt nicht bei den 500 000 Mann! 
Wenn ich mich recht erinnere, gab es im kaiserli-
chen Deutschland von Tilsit bis Saarbrücken eine 
Armee von 650 000 Mann. Überlegen Sie sich, in 
welche Proportionen sich die Bundesrepublik 
Deutschland mit dem doch erheblich kleineren 
Staatsgebiet und auch der kleineren Bevölkerung 
begibt, wenn sie jetzt der Meinung ist, sie müsse 

eine Armee von einer halben Million Mann unter 
allen Umständen aufstellen. Wir schwimmen damit 
weltpolitisch gegen den Strom. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Wir versuchen, durch dieses Maß an Ausschöpfung 
der personellen Möglichkeiten des deutschen Vol-
kes praktisch doch der Tendenz in der ganzen 
übrigen Welt zu einem Abbau der Heeresstärken, 
mindestens in bezug auf die Personenzahl, entge-
genzuwirken. 

Meine Damen und Herren, welche Situation ist 
das! Wir beraten hier über die Einführung der 
Wehrpflicht in einem Lande, das sie noch nicht 
kennt, praktisch über die Aufstellung einer Armee 
von mindestens einer halben Million Mann, und 
gestern ist in New York im Gebäude der Verein-
ten Nationen erneut die Verhandlung über das 
Zustandekommen einer Abrüstungsvereinbarung 
zwischen den Großen dieser Welt aufgenommen 
worden. Spüren wir nicht den Anachronismus, in 
dem wir uns befinden? Spüren wir nicht den 
Widerspruch, in den unsere Politik zu geraten 
droht, wenn sie sich den weltpolitischen Entwick-
lungen sehenden Auges widersetzt? 

Meine Damen und Herren, schauen wir in ein 
Land, mit dem wir freundschaftlich verbunden 
sind, richten wir die Blicke nach Großbritannien! 
Die Regierung jenes Landes hat noch nicht offi-
ziell angekündigt, daß sie die Absicht habe, zu 
einem bestimmten Zeitpunkt die Wehrpflicht abzu-
schaffen. Sie hat lediglich mit zunächst nicht allzu 
erheblichen Abstrichen am Verteidigungshaushalt 
begonnen, hat aber gleichzeitig angekündigt, daß 
darüber hinausgehende Maßnahmen einer Über-
prüfung der gesamten Militärpolitik des Vereinig-
ten Königsreichs nur nach Absprache mit den Ver-
bündeten vorgenommen würden. Das heißt, die bri-
tische Regierung wird eine solche Aussprache dem-
nächst führen. Sorgfältige Beobachter der engli-
schen öffentlichen Meinung sind sich darin einig, 
daß wir in übersehbarer Zukunft erleben werden, 
daß Großbritannien mit seinen weltweiten Ver-
pflichtungen die allgemeine Wehrpflicht wieder ab-
schafft und daß das gerade zu einem Zeitpunkt ge-
schehen wird, in dem Sie sich Mühe geben, mit dem 
Inkraftsetzen dieses Gesetzes hier zu beginnen. 

Auf die wirtschaftlichen Folgen der Einführung 
der Wehrpflicht ist schon hingewiesen worden. 
Der Arbeitskräftemangel, der Facharbeitermangel 
hat sich an vielen Stellen in der deutschen Wirt-
schaft bereits als ein wesentliches Hemmnis für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung erwiesen. Die 
Ausrüstung und Unterbringung einer so großen 
Armee stellen Anforderungen an unseren Wirt-
schaftskörper, die eigentlich nach der Konjunktur-
debatte der vergangenen Woche vom Herrn Wirt-
schaftsminister glatt verboten werden müßten. 
Aber wohlgemerkt, Konsequenz auf diesem Ge-
biet ist auf den Regierungsbänken bis dato nicht 
zu finden. 

Meine Damen und Herren, Sie stützen sich dar-
auf, daß die Aufstellung einer Armee von 500 000 
Mann und die Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht eine uns obliegende völkerrechtliche Pflicht 
sei. Ich will auf dieses Thema gar nicht zurück-
kommen. Ich glaube, diese These ist trotz der Be-
teuerungen der Bundesregierung in der ersten Le-
sung der Verträge vor diesem Hause ganz klar zu-
sammengebrochen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 



2. Deutscher Bundestag — 157. Sitzung. Bonn. Mittwoch. den 4. Juli 1956 	 858 7 

(Erler) 
Das einzige Rückzugsgefecht, das Sie noch führen 
können, ist eben, zu sagen, daß Sie aus eigenem 
Interesse, aus eigener politischer Haltung heraus 
das für erforderlich halten. Verschanzen hinter 
völkerrechtlichen Verpflichtungen können Sie sich 
weder in der Frage der Größe der Armee noch in 
der Frage der Wehrverfassung, ob Wehrpflicht 
oder nicht. Wir sind also frei, zu prüfen, ob im 
Rahmen der Verträge, die nun einmal gelten 

(Abg. Berendsen: Ist auch die Obergrenze!) 

— ja, wir dürfen nicht darüber hinaus —, die Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht in der Bun-
desrepublik Deutschland geboten ist oder nicht. 
Von den politischen Gefahren, die nur der verste-
hen kann, der sich in die Lage einer gespaltenen 
Nation hineinversetzen kann, habe ich schon ge-
sprochen. 

Aber auch militärisch mehrt sich überall die Er-
kenntnis, daß das Zeitalter der Massenheere ein-
fach vorbei ist. Wir haben allerdings im Ausschuß 
militärische Sachverständige gehört, die — wie Sie 
alle wissen — einmütig zu der Überzeugung ge-
kommen sind, wir bräuchten in der gegenwärtigen 
Situation die allgemeine Wehrpflicht. Ich will da-
her an dieser Stelle schon einige Bemerkungen zu 
den Gutachten dieser vier Sachverständigen 
machen. 

Die Gutachten haben den leider offenbar zutref-
fenden Ruf bestätigt, daß es kaum einen General 
gibt, dem seine Armee zu groß und dem die Dienst-
zeit zu kurz wäre. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Sicher gibt es auch einige, die sich auch im Lichte 
der eigenen schmerzlichen Erfahrungen vergange-
ner Jahrzehnte kritisch mit dem Problem aus-
einandersetzen. Aber es war offenbar dem Vertei-
digungsausschuß nicht möglich, einige von denen, 
die mit einem gewissen Maß an innerem Abstand 
an die Dinge herangegangen sind und herangehen 
würden, zur Abgabe eines Gutachtens im Kreise 
dieser Gutachter zu gewinnen. Die Zusammenset-
zung des Gremiums war sehr einseitig in der Weise 
erfolgt, daß man eben die — — 

(Abg. Berendsen: Gemeinsam beschlossen!) 

— Sicher, aber Sie wissen, Herr Kollege Berendsen 
— wenn ich daran erinnern darf —, daß einige 
Namen mehr auf unseren Vorschlägen standen. 
Wir wollen jetzt nicht untersuchen, wie es dazu ge-
kommen ist, daß die anderen nicht in dem Gre-
mium vertreten gewesen sind. 

(Abg. Bausch: Das hat die SPD 
doch vorgeschlagen!) 

— Ja, es waren aber noch ein paar mehr. Es steht 
nicht in meinen Kräften, zu ergründen, was im 
einzelnen dazu geführt hat, weshalb die anderen 
Herren zum Schluß dann doch nicht in dem Gut-
achtergremium vertreten gewesen sind. Aber er-
sparen Sie mir, hier allzusehr in die persönlichen 
Zusammenhänge einzudringen; wir würden den 
Beteiligten vielleicht unnötige Schwierigkeiten auf 
den Hals laden. 

Das Gutachten — bei allem Respekt vor der in 
jahrzehntelanger Lebensarbeit erworbenen Sach-
kunde derer, die das Gutachten erstattet haben — 
ist insofern antiquiert, als es von der Vorstellung 
ausgeht, daß man den zweiten Weltkrieg noch ein-
mal führen kann. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Diese Vorstellung trifft eben nicht zu. Die Gut-
achter haben nicht jenen offenen Blick für die 
Veränderungen in der Weltlage gehabt, der erfor-
derlich gewesen wäre, um alle Umstände sorgfältig 
gegeneinander abzuwägen, bevor man selbst als 
militärischer Sachverständiger — und nicht als 
Politiker, für den ja die militärischen Sachverstän-
digen nur eine Seite des Problems und nicht auch 
die anderen darstellen — zu einem abgewogenen 
Urteil kommt. Die Gutachten haben nicht davon 
Kenntnis genommen, daß die Welt in das Zeitalter 
der Atomstrategie eingetreten ist und daß man sich 
nicht durch Wunschdenken um diesen Sachverhalt 
herumdrücken kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Gutachter haben die Erklärung der verant-
wortlichen militärischen Führer des Atlantikpaktes 
ignoriert, daß auf jeden Fall — auch wenn die 
Bundesrepublik Deutschland 12 Divisionen mit 
500 000 Mann aufstellt — eine Aggression hier im 
Herzen Europas mit dem sofortigen Einsatz von 
Atomwaffen beantwortet werden würde. Diese Er-
klärung ist kein Stück Papier. Wenn die Gutachter 
schon geglaubt haben, daß sie nicht ein Gutachten 
allgemein über die Möglichkeiten der Verteidigung 
der Bundesrepublik unter Außerachtlassung etwa 
der politischen Struktur, die nun einmal durch die 
Verträge gegeben ist, anfertigen konnten, wenn sie 
sich auf den Standpunkt gestellt haben, man müsse 
die jetzige Form der Integration in den Atlantik-
pakt und die daraus sich ergebenden Konsequen-
zen als unabänderlich hinnehmen, dann hätten sie 
auch diese Seite der atlantischen Strategie als eine 
Tatsache in ihre Gutachten einstellen müssen. Das 
ist — wobei ich mich auf das stütze, was von den 
Gutachten aus irgendwelchen Quellen in die  Öf-
fentlichkeit durchgesickert ist — nicht geschehen. 

Wir müssen uns von der Vorstellung frei machen, 
als ob die Kräfte der Bundesrepublik Deutschland 
ausreichten, eine mit vollem Einsatz beabsichtigte 
sowjetische Aggression auch mit Unterstützung der 
Westmächte an den Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland zum Halten zu bringen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Wer glaubt, seine militärische Planung darauf ein-
richten zu können, der plant das Unmögliche. Die-
sen Fall zu vermeiden, das ist Aufgabe der Politik, 
denn den Fall überleben würde niemand von uns. 

(Erneute Zustimmung bei der SPD.) 

Die Frage ist also: wo steckt der wirkliche Ab-
schreckungsfaktor in der weltpolitischen Situation, 
der diesen Fall gar nicht erst eintreten läßt? Er 
liegt nicht bei den 500 000 Mann der Bundesrepu-
blik Deutschland! 

(Beifall bei der SPD.) 
Meine Damen und Herren, mancher von Ihnen 

sagt: Ja, dann müssen wir doch wenigstens ein 
Gegengewicht gegen das besitzen, was an militäri-
schem Potential in der sowjetischen Besatzungszone 
aufgebaut worden ist. — Auch diese Aufgabe kann 
man sehr in Ruhe betrachten. Die Kräfte, über die 
die sowjetische Besatzungszone jetzt verfügt, sind 
so lange keine Gefahr für die Bundesrepublik 
Deutschland, als durch die internationale Situation 
auf deutschem Boden ein Konflikt eben nicht einen 
Konflikt unter Deutschen, sondern einen Konflikt 
zwischen den Weltmächten und infolgedessen den 
dritten Weltkrieg bedeuten würde. Das ist die 
Lage. Daß es im Zuge der weiteren weltpolitischen 
Entwicklung bei dieser Lage nicht bleiben wird, 
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daß sehr viel in Fluß geraten ist, das steht auf 
einem anderen Blatt. 

Aber, meine Damen und Herren, die dafür zu 
treffenden Vorkehrungen erfordern weder die Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht im gegen-
wärtigen Augenblick noch die Ausführung von 
Plänen, die in der Zeit der Koreakrise geboren 
worden sind. Die Konzeption, die jetzt hier im 
Bundestag erneut durchgeboxt worden ist — von 
kleinen Änderungen in der Gliederung der Ver-
bände hier oder dort abgesehen —, bezieht sich im 
wesentlichen auf den Beitrag, den die Westmächte 
mit der Bundesrepublik seinerzeit unmittelbar un-
ter der Schockwirkung der koreanischen Ereignisse 
ins Auge gefaßt haben. Und was ist inzwischen in 
der Welt geschehen!? Sollen wir auch auf diesem 
Gebiet genau so starr alte Gleise weiter befahren, 
von denen wir wissen, daß am Schluß des Gleises 
dann ein Prellbock steht und daß man nicht mehr 
weiterkommt, wie es auch auf anderen Gebieten 
der deutschen Politik leider geschieht!? 

Das sind die wesentlichen Motive, die meine 
sozialdemokratischen Freunde veranlassen, schon 
bei dem § 1 dieses Gesetzentwurfs nachdrücklich zu 
betonen, daß wir die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht für die Bundesrepublik Deutschland 
für schädlich halten. Sie ist schädlich wegen der 
Konsequenzen für die weitere Verhärtung der 
Spaltung Deutschlands. Sie ist schädlich, weil sie 
einem auch für die Lösung der deutschen Frage 
erfreulichen Trend der internationalen Politik zu-
widerläuft. Sie ist schädlich, weil sie auf überhol-
ten militärischen Vorstellungen beruht. Sie ist 
schädlich, weil sie in der gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Situation nur zu noch größeren Schwierig-
keiten führen und damit unsere Volkswirtschaft in 
krisenhafte Verwicklungen stürzen kann. Das sind 
die Gründe, die uns veranlassen, zu dem Gesetz im 
allgemeinen und daher zu dem jetzt aufgerufenen 
§ 1 im besonderen ein klares, unüberhörbares Nein 
zu sagen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Jaeger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn meine politischen 
Freunde auch ursprünglich der Meinung waren, 
daß man bei der zweiten Lesung des Gesetzes sich 
nicht in grundsätzliche Auseinandersetzungen be-
geben sollte, so möchte ich doch, nachdem Herr 
Kollege Erler dies in konzentrierter Form getan 
hat, es meinerseits auch tun, nicht zuletzt deshalb, 
weil ich nicht den Vorwurf hinnehmen möchte, ich 
nähme die Argumente oder die Anträge, schlecht-
hin die Stellungnahme der Opposition nicht ernst. 

Verehrter Herr Kollege Ollenhauer, bei dem 
trotz aller oft sehr heftigen Meinungsverschieden-
heiten ungetrübten persönlichen Verhältnis, über 
das wir nach sechseinhalb Jahren Deutscher Bun-
destag immer noch und hoffentlich auch in Zu-
kunft verfügen, werden Sie mir erlauben, zu be-
merken: wenn ich in einer Frage der Geschäfts-
ordnung Ihnen widersprochen habe, geschah es 
nur aus geschäftsordnungsmäßigen Erfahrungen 
und Überlegungen. Im Sturm der Meinungen liegt 
der Verdacht nahe, es würde die Meinung des 
Gegners vom Gegner nicht ernst genommen. Aber 
ich glaube, die Tätigkeit, die ich in zweieinhalb 
Jahren als Vorsitzender des Verteidigungsaus-

schusses ausgeübt habe, hat bewiesen, daß ich nicht 
nur Achtung habe vor der Meinung der Opposition, 
sondern daß ich — teilweise mit Erfolg — ver-
sucht habe, mit ihr zusammenzuarbeiten. Dieser 
Zusammenarbeit sind leider Grenzen gesetzt dort, 
wo klare politisch-gegensätzliche Überzeugungen 
bestehen, wie sie nun einmal hier bei der Wehr-
pflicht vorhanden sind, Gegensätze, von denen wir 
vielleicht oder sicher beide bedauern, daß sie da 
sind, weil die eigene Überzeugungskraft offenbar 
nicht ausreicht, den andern wechselseitig zu über-
zeugen. Aber auch dort, wo diese Grenzen einer 
Zusammenarbeit gegeben sind, muß jedenfalls die 
gegenseitige Achtung vorhanden sein, und ich kann 
Sie versichern, daß diese auf meiner Seite ebenso 
besteht, wie ich zuversichtlich hoffe, daß es auch 
auf Ihrer Seite der Fall ist. 

Nach dieser mir notwendig erscheinenden Ein-
führung darf ich zu den Argumenten, die bei § 1 
des Gesetzes, der die Frage der Wehrpflicht nun 
einmal in besonderer Weise behandelt und sozu-
sagen konstituiert, vorgebracht worden sind, mei-
nerseits folgendes erklären. 

Es ist seit der großen Debatte, die wir hier ge-
führt haben, nicht sehr viel, aber doch einiges an 
Neuem hinzugetreten, was die Argumentation offen-
bar nicht wesentlich verändert, aber doch berei-
chert hat, und das, was vom Standpunkt des Par-
laments und seines Ausschusses das Wichtigste war 
und ist, ist zweifellos die Einvernahme der mili-
tärischen Sachverständigen. Mit den Herren Gene-
ralfeldmarschall von Manstein, Generaloberst 
Reinhardt und den Generälen Busse und Sixt hat 
der Ausschuß bestimmt nicht alle diejenigen ehe-
maligen Feldherren vorgeladen, die etwas Beson-
deres zu sagen gehabt hätten; die Zahl wäre viel 
größer gewesen. Aber es mußte eine gewisse Aus-
wahl getroffen werden, wenn eine sachliche Arbeit 
möglich sein sollte, da man mit zehn oder zwölf 
Sachverständigen in derselben Frage naturgemäß 
nicht so gut arbeiten kann wie mit drei oder vier. 
Diese Auswahl ist jedenfalls am Anfang und am 
Ende einstimmig getroffen worden, und diese Her-
ren haben uns eine einmütige Auffassung darge-
legt; ein Umstand, der jeden beeindrucken muß. 
Das Ergebnis der Sitzung vom 20. Juni, in der 
diese Herren gesprochen haben — das ja auch be-
kanntgeworden ist und bekanntwerden durfte, ja 
sogar in einer amtlichen Verlautbarung unseres 
Ausschusses seinen Ausdruck gefunden hat —, ist 
jedenfalls folgendes: Die Meinung der militäri-
schen Sachverständigen geht dahin, daß auch im 
heutigen Zeitpunkt eine Rüstung für einen Waffen-
gang mit konventionellen Waffen neben der Not-
wendigkeit der Rüstung für einen Waffengang mit 
Atomwaffen geschaffen werden muß, und zwar so 
lange, als es überhaupt noch einen Nachbarn gibt, 
der über konventionelle Waffen verfügt, und die-
ser Nachbar eine potentielle Gefahr darstellt, muß 
ein Land wie das unsere selber auch um eine 
entsprechende Rüstung besorgt sein. 

Das Zweite: Die Stärke der nationalen Volks-
armee zur Norm der Stärke der deutschen Bundes-
wehr zu machen, reicht nicht aus, weil es völlig 
irreal ist, anzunehmen, daß diese nationale Volks-
armee sich einmal als einziger Gegner mit der Bun-
desrepublik befassen werde; denn es ist eine alte 
Tatsache, daß der Angreifer Grund genug hat, stär-
ker zu sein als der Verteidiger, daß aber schon 
angesichts des Volkspotentials nie daran zu den-
ken ist, daß, wenn wir überhaupt einmal an die 
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I Aufrüstung herangehen, diese im östlichen Teil 
Deutschlands allein, selbst wenn dort alles klap-
pen würde — worüber sich die dortige Führung 
sicherlich keinen allzu rosigen Hoffnungen hin-
gibt — , ausreichen würde, uns sozusagen zu über-
rollen. Wir müssen also immer mit einem Kon-
flikt von größeren Außmaßen rechnen. 

Die Sachverständigen haben dann eindeutig 
ihre Überzeugung festgelegt, daß jene Denkschrift, 
über die die Urheberschaft nicht ganz klar ist und 
um deren politische Vertretung sich in der ersten 
Lesung der Herr Kollege Schneider (Bremerhaven) 
und der Herr Kollege Dr. Mende sozusagen im Wett-
lauf gestritten haben, jene Konzeption von Schwert 
und Schild nicht ausreicht, eine Bedrohung, wie 
sie im Augenblick gegeben ist oder in den näch-
sten Jahren gegeben sein wird, abzuwehren. 
Schließlich aber — und das, glaube ich, ist ein Ar-
gument, das besonders beachtet werden muß —  

die atomare Gliederung der Streitkräfte, von der 
wir hier schon einmal gesprochen haben und die 
eine weitgehende Dezentralisation, eine Verlage-
rung in kleinere Einheiten, notwendig macht, spielt 
keine Rolle für die Gesamtstärke der Streitkräfte 
und damit auch nicht für die Frage der Wehr-
pflicht; denn wie ich schon einmal in diesem Hause 
auszuführen die Ehre hatte — eine Meinung, die 
durch die Beratungen des Ausschusses nur gestärkt 
worden ist —, bedeutet atomare Gliederung nicht 
ein kleines Heer, sondern kleine und hochbeweg-
liche Verbände innerhalb eines Heeres, das an 
Stärke jedenfalls nicht sehr weit hinter dem zu-
rückstehen wird, was wir ursprünglich beabsich-
tigt haben. 

Im übrigen mag man sehr wohl darüber streiten, 
ob diese oder jene Form der Rüstung die richtige 
ist. Sicherlich aber wird keine Rüstung — wie 
wir es im Augenblick haben — der Gefahr nicht 
begegnen. Deshalb ist es notwendig, daß wir, die 
wir ja nicht schon etwas stehen haben, sondern 
die wir gar nichts stehen haben, einmal an diese 
Frage der Rüstung herangehen und nicht nur 
über sie reden, sondern sie auch schaffen. 

Die Sachverständigen haben uns erklärt — der 
Herr Kollege Erler hat es ja selbst erwähnt —, 
daß 500 000 Mann das Minimum dessen seien, was 
zur Verteidigung notwendig und sinnvoll sei. Mei-
ne Damen und Herren, das war eine militärische 
Erwägung. Die Sachverständigen haben ausdrück-
lich erklärt, sie interessiere es nicht, ob eine völker-
rechtliche Verpflichtung für uns bestehe. 

(Abg. Eschmann: Deswegen war es auch 
eine halbe Sache!) 

— Verzeihen Sie, Herr Kollege Eschmann, diese 
Sachverständigen waren militärische Sachverstän-
dige und sollten über militärische Fragen reden. 
Über die Frage, ob eine völkerrechtliche Verpflich-
tung besteht, hätten wir vielleicht Herrn Professor 
Grewe vom Auswärtigen Amt gehört, sicherlich 
nicht Herrn von Manstein, wie wir umgekehrt 
Herrn Dr. Grewe nicht danach fragen werden, ob 
militärisch eine Rüstung notwendig ist oder nicht; 
dafür ist Herr von Manstein maßgebend. 

(Beifall in der Mitte.) 

Meine Damen und Herren, ich habe schon einmal 
erklärt, daß ich mich auf eine Diskussion über eine 
formelle rechtliche Bindung gar nicht einlassen 
will. Sicher ist eines — und ich wiederhole es —: 
daß vom ersten Tag der Beratung der Pariser Ver-

träge an der Wille nicht nur der Mehrheit dieses 
Hauses, sondern auch unserer Vertragspartner, 
daß wir einen Beitrag von 500 000 Soldaten leisten 
sollten, unbestritten war, so unbestritten, daß die 
Sozialdemokratie — ich darf noch einmal daran 
erinnern — in ihrer gegnerischen Propaganda 
auf den Plakatsäulen diese 500 000 Mann als un-
vermeidliche Konsequenz der Pariser Verträge —
vielleicht als politische, nicht als rechtliche Konse-
quenz, aber jedenfalls als Konsequenz der Pariser 
Verträge — in Deutschland plakatiert hat. Es ist 
also gar nichts Neues, wenn wir dies hier erklären. 
Es ist uns bei den Ausschußberatungen nur bestä-
tigt worden. 

Wenn wir 500 000 Mann aufstellen wollen, dann 
reichen Freiwillige nicht. Sie reichen nicht deswe-
gen nicht, weil bei der Überführung des Bundes-
grenzschutzes vielleicht etwas weniger Grenz-
schutzbeamte zur Bundeswehr übergegangen sind, 
als man gehofft hatte. Die maximale Zahl hätte 
18 000 Mann betragen, und wir wissen, daß 500 000 
Mann aufzustellen sind. Selbst wenn also der letzte 
Grenzschutzbeamte zur Bundeswehr übergetreten 
wäre oder morgen übertreten würde, würde der 
Grenzschutz nur einen kleinen Stein, wenn auch, 
wie ich glaube, einen wichtigen Stein im Aufbau 
dieser Armee bilden. Reichen aber Freiwillige 
nicht, kommen wir um die Wehrpflicht ebenso we-
nig herum wie aus der anderen Überlegung, die 
jeder militärische Sachverständige anstellen muß, 
daß nämlich ein Heer Reserven braucht, weil es 
sich sonst im ersten Augenblick völlig verblutet 
und nicht mehr fähig ist, zu kämpfen. 

Nun darf ich aber noch einmal auf etwas hin-
weisen. Der Beschluß, militärische Sachverständige 
einzuladen, ist kein Beschluß, der in den Reihen der 
Regierungskoalition geboren wurde. Der Antrag 
ging von der sozialdemokratischen Opposition aus. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Wir haben ihn angenommen. Meine Damen und 
Herren, wir wären als Regierungspartei vielleicht 
leichter in der Lage gewesen, anzunehmen, daß 
die Herren Sachverständigen, die Beamte oder Offi-
ziere des Verteidigungsministeriums sind, ausrei-
chen würden, einen Sachbeitrag zu dieser Frage zu 
leisten. Die Opposition, die das Recht hat, kriti-
scher zu sein, war der Meinung, es sollten unab-
hängige Fachleute sein, solche Männer also, die 
nicht in einem Bediensteten- oder ähnlichen Ver-
hältnis zum Amt Blank stehen, solche Männer, die 
auch nicht die Absicht haben, reaktiviert zu wer-
den, was ja bei den vorgeladenen Sachverständi-
gen schon infolge ihres Alters nicht mehr in Frage 
kommt. Wir haben diese Herren dann einstimmig 
geladen. Wir haben uns über die Namen sowie 
darüber, daß die Zahl etwas verkleinert werden 
müsse, schließlich und endlich geeinigt. Es kann 
also nicht von der Opposition so getan werden, als 
wenn diese Herren kein oder nur ein sehr geringes 
Gewicht hätten. Denn es ist ja ihr Antrag gewesen, 
unabhängige Sachverständige zu laden, d. h. also 
hohe Offiziere, die nicht im Dienste der Bundes-
regierung stehen. Diesem Antrag wurde entspro-
chen, und ein entsprechendes Gewicht hat, glaube 
ich, ihr Gutachten, zumal es einmütig war. 

Wenn die sozialdemokratische Pressestelle, für 
die die Fraktion vielleicht nicht verantwortlich ist 
— ich weiß es nicht —, nach Beendigung unserer 
damaligen Sitzung erklärt hat, es sei von Generä-
len nichts anderes zu erwarten gewesen als das, 
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was sie gesagt haben, dann war offenbar Herr 
Heine von der Pressestelle klüger als seine Frak-
tion oder die Mitglieder unseres Ausschusses. Aber, 
meine Damen und Herren, das ändert nichts an der 
Tatsache, daß es ein Wunsch der SPD war, gerade 
militärische Sachverständige, Generäle, zu hören. 

Nun wird noch behauptet, diese Herren seien in 
ihren Auffassungen antiquiert gewesen. Das ist 
natürlich eine Frage der Wertung. Ich bin an sich 
ein militärischer Laie wie der Herr Kollege Erler 
auch, aber immerhin jemand, der sich nun seit Jah-
ren mit diesen Dingen befaßt und ebenso wie Herr 
Kollege Erler wohl sagen darf, von Fragen der 
Wehrpolitik ein wenig zu wissen, ohne behaupten 
zu wollen, über Strategie Bescheid sagen zu kön-
nen, was sicherlich Herr Erler auch nicht behaup-
ten wird. Meine Damen und Herren, ich habe den 
Eindruck, daß die Herren außerordentlich modern 
waren und die ganzen Probleme in einer Offenheit 
und einer Klarheit aufgezeigt haben, die sicherlich, 
wenn sie nicht schon überzeugend wirkten, alle 
Achtung verdienen. Ich glaube, 'daß gerade der 
Herr Generalfeldmarschall von Manstein — Sie 
können es sicherlich auch sonst von ihm hören — 
die  Probleme, die der Atomkrieg stellt, in außer-
ordentlich klarer Sicht sieht und daß er gerade aus 
Sorge, der Westen könnte bei seiner konventionel-
len Unterlegenheit gezwungen sein, am Ende sogar 
strategische Atomwaffen einzusetzen, für eine 
starke konventionelle Rüstung ist, damit bei einem 
Gleichgewicht der konventionellen Rüstung diese 
Gefahr vermindert, wenn nicht im Laufe der Zeit 
beseitigt wird. Der Schrecken eines Atomkrieges 
kam jedenfalls in den Ausführungen dieser Gene-
räle in außerordentlicher Klarheit zum Ausdruck. 
Sie waren schließlich der Meinung, daß es kein ver-
antwortungsbewußter Mensch verantworten könne, 
einen Atomkrieg heraufzuführen, und bauten dar-
auf sogar eine gewisse Hoffnung, daß er am Ende 
der Menschheit doch erspart werden könne, wenn 
nicht die Rüstung überhaupt, was ich für besser 
halte, uns den Krieg erspart, was wir alle wollen. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Der Herr Kollege Erler hat gesagt, wir sollten 
alle gerade unter dem Blick darauf, daß Vertreter 
der evangelischen Synode gestern in diesem Hause 
waren, unser Gewissen prüfen. Ich gebe zu, daß 
die Mahnung, das Gewissen zu prüfen, gar nicht oft 
genug erschallen kann, weil es eine außerordent-
lich ernste und folgenschwere Frage ist, vor deren 
Entscheidung wir treten. Aber, meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie doch dringend, nicht zu glau-
ben, daß nur diejenigen ihr Gewissen geprüft ha-
ben, die sich g e g en die Wehrpflicht entscheiden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das haben genauso diejenigen Damen und Herren 
getan , die glauben sich f ü r die Wehrpflicht ent-
scheiden zu müssen. Ja, da die Entscheidung für die 
Wehrpflicht die Übernahme einer Verantwortung 
bedeutet, glaube ich, daß wir noch viel mehr An-
laß haben — und uns auch die Zeit dazu genom-
men haben —, diese Frage zu überprüfen, nicht 
erst, seit das Wehrpflichtgesetz vorliegt, sondern 
seit dem ersten Tage, da wir in diesem Hause über 
die Wehrpflicht diskutierten, also seit Februar 1952. 
Bei all dem großen Gewicht, das die Herren, die 
gestern hier waren — ich habe ja selbst an der 
Unterredung teilgenommen und einen starken Ein-
druck davon bekommen —, bei allem großen Ge-
wicht, das die Herren als Menschen, als Kirchen

-

führer und mit ihren Argumenten haben, muß ich 
doch sagen: nicht alles, was sie uns gesagt haben, 
war uns unbekannt. Das meiste hat bereits in un-
seren, sicherlich auch in Ihren Überlegungen eine 
Rolle gespielt. Ich habe selbst bei dieser Unter-
redung gesagt, daß diese Argumente bei uns ernst 
geprüft werden, daß aber noch andere Argumente 
hinzukommen. Wir sind in der Fraktion der Christ-
lich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union 
der Überzeugung, daß das Gesamtgewicht aller 
Argumente eben für die Einführung der Wehr-
pflicht spricht, weil wir sonst nicht jene Sicherheit 
des freien Deutschland und der freien Welt garan-
tieren können, ohne die jede Hoffnung auf Befrei-
ung der Mittelzone und jede Hoffnung auf Wieder-
vereinigung ein für allemal vom Tisch geweht 
wäre. 

(Beifall 'bei den Regierungsparteien.) 
Es ist von einer anderen Seite erklärt worden, 

man sei grundsätzlich für die Wehrpflicht, aber 
man könne nicht für das Gesetz stimmen, weil be-
stimmte Gesetze in diesem Augenblick noch nicht 
vorlägen. Man denkt wahrscheinlich vor allem an 
das Organisationsgesetz, an das Gesetz über den 
Wehrbeauftragten, vielleicht auch an die Diszipli-
narordnung. 

(Zuruf vom GB/BHE: Versorgungsgesetz!) 
Ich gebe zu, daß dies Gesetze sind, die dann in 
Kraft sein sollen, wenn die Wehrpflicht eingeführt 
wird. Aber ich erinnere Sie daran, daß von dem 
Tag, da dieser Bundestag das Gesetz beschließt, bis 
zu dem Tag, da der erste Soldat auf Grund der 
Wehrpflicht 'durch das Kasernentor zieht, eine be-
stimmte Zeit verstreichen wird, die im Verteidi-
gungsministerium zur Zeit auf ein Dreivierteljahr 
geschätzt wird. Man wird Verbindliches wahr-
scheinlich erst nach Anlaufen der Wehrersatzorga-
nisation sagen können. Bis dahin haben wir Gele-
genheit, das Gesetz über die Organisation der Lan-
desverteidigung und das Gesetz über den Wehrbe-
auftragten, die beide im Entwurf vorliegen, im 
Verteidigungsausschuß zu beraten und hier 
zu verabschieden, so daß sie in dem Augenblick in 
Kraft getreten sein werden, in dem die Wehrpflicht 
durchgeführt wird. Was die Disziplinarordnung be-
trifft, so glaube ich, daß die Entscheidung über die 
Einführung der Wehrpflicht geradezu die Vorent-
scheidung für sie ist. Denn das Gesicht einer Dis-
ziplinarordnung wird sehr wesentlich davon abhän-
gen, ob man es nur mit Berufssoldaten oder auch 
mit Wehrpflichtigen zu tun hat. 

Schließlich sagt man uns, wir würden gegen den 
Strom schwimmen. Die allgemeine Abrüstung sei 
im Gespräch bei den Vereinten Nationen und an-
derswo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
im Gespräch ist sie wohl. Ich habe aber bis zur 
Stunde nicht 'den Eindruck, daß bei dem Gespräch 
auch Abkommen, also etwas Realisierbares, her-
ausgekommen wären. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Wir müssen uns jedenfalls also, durch bittere Er-
fahrungen belehrt, mit der Möglichkeit vertraut 
machen, die mir sehr wahrscheinlich zu sein scheint, 
daß am Ende gar nichts dabei herauskommt und 
daß das Ganze nur ein Störmanöver des Ostens ist, 
um den Westen und vor allem Westdeutschland an 
einer stärkeren Rüstung zu hindern. 

Sollte aber der Wille ernsthaft vorhanden sein, 
zu einer internationalen Rüstungsbeschränkung zu 
kommen, dann ist Zeit genug vorhanden. Bis zum 
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Ende dieses Jahres stehen erst 96 000 Freiwillige 
und noch kein Wehrpflichtiger. Wenn man  bis zum 
Ende dieses Jahres sich international darauf einigt, 
Deutschland ein Heer von — im Gespräch wurde 
diese Größe genannt — 200 000 Mann aufstellen zu 
lassen, dann sind wir also immer noch auf einem 
Stand, wo wir noch etwas weiter aufrüsten müs-
sen. Wir können uns eine über 200 000 Mann hin-
ausgehende Aufrüstung dann, wenn sich die NATO- 
Mächte und die Ost -Mächte darauf geeinigt haben, 
sehr wohl schenken. Wir präjudizieren also gar 
nichts, wenn wir uns jetzt für diese Aufrüstung ent-
scheiden. Einigt man sich international, dann wird 
die Aufrüstung eben nur bis zu jenem Punkt fort-
geführt, auf den man sich geeinigt hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Aber wir gefährden die Freiheit der westlichen 
Welt, wenn wir uns wegen eines Gesprächs, des-
sen Aussicht auf Erfolg bestenfalls 50% ig ist, 
dazu entscheiden, gar nichts zu tun. Wir würden 
dann allerdings das tun, was man im Osten von 
uns wünscht. 

(Beifall (bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dr. Gille: Eine Zwischenfrage!) 

— Bitte sehr! 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Dr. Jaeger, es wäre 
sicherlich für das Parlament sehr wertvoll, wenn 
Sie als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses 
auch zu der Frage Stellung nähmen, ob Sie es für 
zumutbar halten, daß man ein Wehrpflichtgesetz 
annehmen soll, in dem über die Dauer der Wehr-
pflicht nichts, aber auch gar nichts gesagt wird. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Ich bin gern bereit, auf 
diese Frage zu antworten, denn sie liegt in der 
Luft. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Verzeihung, Herr Ab-
geordneter Gille, das war keine „Frage". 

(Abg. Dr. Gille: Doch!) 

— Nein! Das waren Ausführungen zu den Äußerun-
gen des Redners, aber keine Fragestellungen. 

(Abg. Dr. Gille: Doch, ich möchte wissen, 
wie er dazu Stellung nimmt!) 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Unbeschadet dessen, ob 
das eine Frage ist oder nicht — die Entscheidung 
ist Sache des Herrn Präsidenten und nicht die 
meine oder die Ihrige —, will ich das Problem 
gerne jetzt anschneiden. Ich hätte es sonst in einem 
anderen Punkt der Debatte noch behandelt. 

Meine Damen und Herren, wozu machen wir das 
Gesetz, und warum eilt es? Wir machen das Gesetz, 
um eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, 
nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, 
über  die Frage: Brauchen wir eine Wehrpflicht, 
oder brauchen wir sie nicht, werden wir sie ein-
führen, oder führen wir sie nicht ein? Und es eilt, 
dieses Gesetz! Ich leugne gar nicht, daß es eilt, 
auch wenn wir im Ausschuß nichts überstürzt 
haben. 

(Lachen und Zurufe links.) 

Das Gesetz eilt, weil, wie ich schon sagte, vom Tage 
des Inkrafttretens des Gesetzes bis zu dem Tage, 
da der erste Rekrut durch das Kasernentor ein-
zieht, die Frist laufen muß, die für den Aufbau 
und das Funktionieren der Wehrersatzorganisa-
tion notwendig ist. 

Da, meine Damen und Herren, Europa drei Jahre  
mit Verhandlungen vertan hat — es war nicht 
unsere Schuld, daß sie nicht zum Erfolg führten —, 

(Zustimmung in der Mitte) 

ist nunmehr Eile geboten; denn eigentlich sollte die 
deutsche Armee oder der deutsche Beitrag zur eu-
ropäischen Armee schon lange stehen. 

Wenn Sie mich fragen, ob das auch ohne Dienst-
zeitbestimmung geht, so kann ich Ihnen sagen: wir 
haben die Dienstzeitbestimmung herausgenommen, 
um die Verabschiedung dieses Gesetzes zu erleich-
tern und zu beschleunigen, aber auch um den Aus-
schüssen und dem Parlament die Möglichkeit zu 
geben, ohne Zeitdruck die Frage der Dauer der 
Wehrpflicht noch einmal genauestens zu überprü-
fen, auch auf Grund jener Beratungen, die in an-
deren NATO-Staaten zur Zeit über diese Frage 
stattfinden. 

(Erneute Zustimmung in der Mitte.) 

Ich muß dabei allerdings sehr energisch der Mei-
nung eines meiner Vorredner widersprechen, es sei 
damit eine Blankovollmacht gegeben, ob sechs Mo-
nate oder fünf Jahre. Vollmacht ist sowieso keine 
gegeben, weil es ein Gesetz braucht. Und ich kann 
Sie vergewissern, meine Damen und Herren: das 
höchste, was jemals in Gesprächen war, war eine 
Frist von 24 Monaten, von denen die militärischen 
Sachverständigen gesprochen haben. Der Herr Ver-
teidigungsminister hat mir erklärt, er werde bei 
der Meinung der Bundesregierung von 18 Monaten 
bleiben. Und ich kann Ihnen namens meiner Frak-
tion erklären, daß auch für uns jene 18 Monate das 

 Höchstmaß dessen darstellen, was beschlossen wer-
den wird; weitere Dinge stehen gar nicht zur Dis-
kussion. 

(Beifall in der Mitte.) 

In diesem Rahmen von sechs Monaten bis 18 Mo-
naten würde das gegenwärtige Gesetz allerdings 
sogar den Vorteil bieten, wenn es gewünscht würde 
-- wir wünschen es nicht; aber wenn und sobald 
es von einem gewissen Teil des Hauses gewünscht 
würde —, den Plan „Schwert und Schild" durch-
zuführen; denn es ist darüber noch keine Entschei-
dung getroffen, wie lange die Dienstzeit ist. Erst 
wenn dieses Gesetz verabschiedet ist, wird damit 
auch die Entscheidung darüber fallen, ob wir den 
Plan „Schwert und Schild", wie es  einige Herren 
wünschen, annehmen oder ob wir ihn, wie meine 
eigene Fraktion meint, ablehnen müssen. Also die-
sen Punkt läßt das Gesetz noch offen, und das 
sollte eigentlich manchem sogar die Zustimmung 
erleichtern, dem sie sonst vielleicht schwerer fal-
len würde. 

(Abg. Schmidt [Hamburg]: Das zeigt nur 
die Konzeptionslosigkeit!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn 
uns die Fraktion der Freien Demokraten statt 
dieser Vorlage einen Gesetzentwurf vorschlägt, der 
nur den Aufbau einer Wehrersatzorganisation vor-
sieht, dann schlägt sie ja noch weniger vor als wir 
mit dieser Vorlage. Das aber halte ich nun nicht 
mehr für zweckmäßig; denn ich kann ein Wehr-
ersatzwesen nicht aufbauen, ohne zu wissen, ob ich 
die Wehrpflicht einführen will oder nicht. Es wäre 
eine ganz kostspielige und unnütze Sache, ein 
Wehrersatzwesen aufzubauen, wenn ich keine 
Wehrpflicht habe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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(Dr. Jaeger) 
Deshalb meine ich, Herr Dr. Gille: was wir drin-
gend brauchen, ist der  Aufbau des Wehrersatz-
wesens, rund als Voraussetzung dafür, daß wir 
unser Geld nicht ins Feuer werfen und verheizen, 
brauchen wir jetzt die Entscheidung: Wehrpflicht 
oder nicht, während die Frage der Länge der 
Dienstzeit ruhig erst an Weihnachten entschieden 
werden kann — sie wird wahrscheinlich eher ent-
schieden werden —; das reicht dann immer noch 
aus. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Wienand (SPD): Herr Dr. Jaeger, Sie sagten vor-
hin, daß es eine sehr kostspielige Angelegenheit 
sei, wenn man das Wehrersatzwesen aufbaue, ohne 
daß über die Wehrpflicht entschieden sei. Sie hat-
ten aber vorher ausgeführt, daß es durchaus mög-
lich sei, daß man im Rahmen der Abrüstungsge-
spräche doch zu einer wirklichen Abrüstung komme 
und daß man dann das Wehrpflichtgesetz nicht 
auszuführen brauche. Sehen Sie darin keinen Wi-
derspruch? 

Darf ich mir noch eine Frage erlauben: Was tun 
Sie und was tut die Regierung, um zu diesen Ab-
rüstungsgesprächen und zur Entspannung beizu-
tragen? 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Um Ihre Frage zu be-
antworten, Herr Kollege: soweit ich informiert bin 
— und  es scheint, daß Herr Erler die gleichen In-
formationen hat, denn er hat es in einer seiner 
Reden gesagt —, war bei den Abrüstungsgesprä-
chen eine Grenze von 200 000 Mann für West-
deutschland gezogen. So wie die Dinge heute lie-
gen, glaube ich, daß wir nicht einmal diese 200 000 
Mann auf der Basis der Freiwilligkeit aufbringen 
würden; auch dazu bräuchten wir eine Wehrer-
satzorganisation. 

Außerdem sage ich Ihnen eines: wenn es zu 
einer internationalen Abrüstung und damit zu 
einer Festigung des Friedens kommt, dann zahlen 
wir die paar Millionen gern, die wir vielleicht zu-
viel in die Wehrersatzorganisation investiert haben. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Sie haben mich dann gefragt, was wir zur Ab-
rüstung beitragen können. Abrüsten können wir 
ja nicht; wir haben nichts, was wir abrüsten kön-
nen. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regie

-

rungsparteien. — Zurufe von der SPD.) 

Ich glaube, der beste Beitrag der Bundesrepublik 
zur internationalen Abrüstung besteht in ihrem 
unerschütterlichen Willen, im Rahmen der freien 
Welt einen Verteidigungsbeitrag zu leisten. Das 
wird die anderen vielleicht veranlassen, abzu-
rüsten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das, meine Damen und Herren, sind die Dar-
legungen, die ich vorbehaltlich dessen, daß in der 
dritten Lesung auch von unserer Seite eine grund-
sätzliche Debatte stattfinden soll, hier auf die Ar-
gumentation meines Vorredners sagen wollte, um 
darzutun, daß wir uns heute — nach den Ausschuß-
beratungen — mit noch besserem Gewissen als vor-
her für die allgemeine Wehrpflicht entscheiden. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. — Abg. Eschmann: Also erst auf

-

rüsten und dann abrüsten!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen? — Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wer dem § 1 der Vorlage zustimmen will, der 
möge die Hand erheben. — Gegenprobe! — Das 
erste war die Mehrheit; der § 1 ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, der Ältestenrat 
schlägt Ihnen vor, von 13 Uhr bis 14 Uhr 30 eine 
Mittagspause einzuschieben. 

Ich habe noch bekanntzugeben, daß die Frak-
tion der CDU sich um 14 Uhr in ihrem Fraktions-
zimmer versammelt. 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14 Uhr 30. 

(Unterbrechung der Sitzung: 
13 Uhr 2 Minuten.) 

Die Sitzung wird um 14 Uhr 33 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Schmid wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, wir fahren in der unterbrochenen Sitzung 
fort. 

Ich rufe auf den Ausschußbericht Drucksache 
2575, § 2. Hier ist ein Änderungsantrag angekün-
digt, den Sie auf Umdruck 723 Ziffer 1*) finden. 
Wer begründet diesen Antrag? — Das Wort zur 
Begründung hat der Abgeordnete Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der sozialdemokratische Antrag, den 
ich zu begründen habe, hat eigentlich etwas völlig 
Selbstverständliches zum Inhalt. Nach dem Bericht 
des Ausschusses sollen staatenlose Personen grund-
sätzlich der allgemeinen Wehrpflicht unterworfen 
werden, und zwar nach Maßgabe einer von der 
Bundesregierung zu erlassenden Rechtsverordnung. 
Nun, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie 
werden alle mit mir übereinstimmen, wenn ich 
hier den Standpunkt vertrete, daß alle diejenigen, 
die die gleichen staatsbürgerlichen Lasten zu tragen 
haben, auch bezüglich der staatsbürgerlichen Rechte 
die gleiche Position einnehmen müssen. Daraus 
folgt zwangsläufig, daß Sie, die Sie die allgemeine 
Wehrpflicht einführen wollen, den staatenlosen 
Personen das Recht geben müssen, die Position 
eines Staatsbürgers zu erlangen. Ich glaube, meine 
Damen und Herren, daß dieser selbstverständliche 
Grundgedanke keiner längeren Ausführungen be-
darf. 

Im Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht sind diese Überlegungen bereits Gegenstand 
der Erörterung gewesen. Dort haben sich auch die 
Mitglieder der Regierungskoalition auf den Stand-
punkt gestellt, daß, wenn Staatenlose der allge-
meinen Wehrpflicht unterworfen werden sollen, 
ihnen auch das Recht eingeräumt werden muß, sa-
gen wir, die Qualität des Staatsbürgers zu erwer-
ben. Ich sehe hier gerade die verehrte Frau Kol-
legin Dr. Weber. Sie hat nach dem Protokoll des 
Rechtsausschusses, 136. Sitzung, folgendes ausge-
führt — ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsi-
denten aus dem Protokoll wörtlich zitieren —: 

Abg. Frau Dr. h. c. Weber (Aachen) (CDU/CSU) 
würde es für gerecht halten, daß ein Staaten-
loser, wenn er eingezogen werde, seine Staa-
tenlosigkeit verliere. 

*) Siehe Anlage 5. 
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(Wittrock) 
Sie erinnern sich sicherlich, verehrte Frau Kollegin 
Dr. Weber, an diese Erörterungen. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: Ja!) 

Auch der Berichterstatter im Rechtsausschuß, Herr 
Kollege Haasler, hat die gleiche Auffassung ver-
treten und hat an einer Stelle der Ausschußbera-
tungen sogar einen entsprechenden Antrag in Er-
wägung gezogen. 

Meine Damen und Herren, Sie können daraus 
erkennen, daß das Anliegen, welches dem sozial-
demokratischen Antrag, der Ihnen allen vorliegt, 
zugrunde liegt, ein von allen Teilen des Hauses 
zu billigendes Anliegen ist, nämlich, um es noch 
einmal zu sagen, all denen, die die gleichen staats-
bürgerlichen Lasten zu tragen haben, auch in glei-
chem Maße die staatsbürgerlichen Rechte einzu-
räumen. Das heißt, derjenige, der als Staatenloser 
unter dieses Gesetz fällt, soll im Falle der Heran-
ziehung die Möglichkeit besitzen, Staatsbürger zu 
werden, ein selbstverständliches Anliegen, das auch 
von den Kollegen der Koalitionsparteien geteilt 
worden ist. 

Wir stehen nun in diesem Stadium der Beratun-
gen in einer interessanten Situation. Ihre Kollegen 
im Rechtsausschuß, meine Damen und Herren von 
der Mehrheit in diesem Hause, haben dort dieses 
Anliegen als berechtigt angesehen. Jetzt wird sich 
erweisen, ob Sie nach der Methode der Dampf-
walze diesen selbstverständlichen und berechtigten 
Antrag niederwalzen 

(Oho!-Rufe von der Mitte) 

oder ob Sie gewillt sind, das allgemein als berech-
tigt anerkannte Anliegen durch Ihre Zustimmung 
zu dem sozialdemokratischen Antrag zu berück-
sichtigen. Ich bin neugierig, wie sich die Mehrheit 
jetzt in dieser Abstimmung verhalten wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, ich bin der Meinung, daß hier nicht ge-
walzt, sondern abgestimmt wird. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Das Resultat kann in dem einen oder anderen Fall 
das gleiche sein. 

Das Wort hat der Abgeordnete Haasler. 

Haasler (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Das vom Herrn Kollegen Wittrock 
vertretene Anliegen ist zweifellos berechtigt. 

(Zuruf von der SPD: Aber?) 

Es ist nur die Frage, ob dieses Anliegen an der 
von Ihnen vorgeschlagenen Stelle berücksichtigt 
werden soll und ob die von Ihnen vorgeschlage-
ne Form bereits ausreicht, um klare Verhältnisse 
zu schaffen. Sie beantragen die Aufnahme der 
Bestimmung, daß ein Staatenloser, der seiner 
Wehrpflicht genügt, einen Rechtsanspruch auf 
Einbürgerung hat. Sie sagen damit nichts darüber, 
von welchem Zeitpunkt an die Voraussetzung der 
Erfüllung der Wehrpflicht gegeben ist. 

(Abg. Dr. Arndt: Vom Tag seines Ein

-

rückens!) 

— Wir würden, Herr Kollege Arndt, etwas zu 
großzügig handeln, wenn wir bereits den Tag des 
Einrückens als den Stichtag für die Berechtigung 
eines Einbürgerungsantrags nehmen wollten. 

Zweifellos bedarf diese Frage noch einer genaueren 
Erörterung. Wir meinen, daß das Staatsangehörig-
keitsgesetz der richtige Ort für die Regelung dieses 
Problems ist, nicht aber unbedingt das Wehrpflicht-
gesetz. 

Herr Kollege Wittrock hat uns weiter ins Ge-
dächtnis zurückgerufen, daß die Mitglieder des 
Rechts- und Verfassungsausschusses, auch soweit 
sie der Koalition angehören, im Ausschuß den 
Standpunkt vertreten hätten, eine Regelung, wie 
sie von Ihnen nunmehr vorgeschlagen ist, sei nötig. 
Ich glaube, Herr Kollege Wittrock, daß zwischen-
durch derartige Gedankengänge von  uns  geäußert 
und ventiliert worden sind. Aber wir sind schließ-
lich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, 
dahin verblieben, daß es zweckmäßig sei, die 
Staatenlosen überhaupt von der Wehrpflicht auszu-
nehmen. Ich glaube mich weiter zu entsinnen, daß 
auch der Vertreter des Wehrministeriums erklärt 
hat, man werde wahrscheinlich auf die Staaten-
losen verzichten können. 

Der Verteidigungsausschuß hat geglaubt, die 
Möglichkeit schaffen zu sollen, daß auch die 
Staatenlosen zum Wehrdienst herangezogen wer-
den. Er hat dafür sicherlich gute Gründe gehabt. 
Denn wenn jemand den Schutz unseres Staates 
genießt, wenn er innerhalb unserer Wirtschaft sein 
Fortkommen findet, wenn er alle Vorteile wahr-
nimmt, die ihm das Leben in unserer Gemein-
schaft bietet, dann soll er auch verpflichtet sein, 
sofern die Situation seine Heranziehung erfordert, 
für die gemeinsame Kultur und für dieses Volk, 
in dem er lebt, auch mit der letzten Konsequenz 
einzustehen. 

Ich wiederhole: Ihr Anliegen, dem Staatenlosen, 
wenn man ihn heranzieht, auf Antrag ,die Staats-
bürgerschaft zu geben, ist berechtigt. Es sollte nur 
nicht hier erfüllt werden; es sollte im Staatsange-
hörigkeitsgesetz seinen Niederschlag finden. Ich 
bitte daher, den Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist selbstverständlich, daß der 
Rechtsanspruch auf Einbürgerung vom Zeitpunkt 
der Einberufung an existent sein soll. Ich gebe zu, 
daß es zum Zwecke der Klarstellung vielleicht sach-
dienlich ist, das auch ausdrücklich zu sagen. Ich 
möchte deshalb mit Erlaubnis des Herrn Präsiden-
ten den Antrag Umdruck 723 Ziffer 1 wie folgt 
formulieren: 

Dem § 2 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

„Wenn sie ihrer Wehrpflicht genügen, haben 
sie vom Zeitpunkt der Einberufung an einen 
Rechtsanspruch auf Einbürgerung." 

In diesem Fall dürften keinerlei Zweifel darüber 
bestehen, wann der Anspruch entsteht. Wir legen 
aber Wert darauf, daß eben dieser Anspruch vom 
Zeitpunkt der Einberufung an zweifelsfrei be-
steht. Denn von wann an soll er denn bestehen, 
erst wenn der Einberufene einen Orden gekriegt 
hat oder erst wenn er Oberkanonier geworden ist 
oder erst wenn er zu 50 % kriegsbeschädigt gewor-
den ist oder unter die Bestimmungen des Versor-
gungsgesetzes fällt? 

(Beifall bei der SPD.) 
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(Wittrock) 
Nach welchem Maßstab wollen Sie denn denjeni-
gen, der in den Streitkräften seine Pflicht erfül-
len soll, in die Rechtsstellung eines Staatsbürgers 
hineinbringen? Das ist doch die Frage, die hier zu 
stellen ist. Meine Damen und Herren, Sie von der 
Mehrheit dieses Hauses sind ja immer so stolz dar-
auf — in Anlehnung an Gedanken aus dem 
19. Jahrhundert —, darauf hinweisen zu können, 
daß die allgemeine Wehrpflicht so ungefähr die 
Krönung des Staatsbürgertums ist. 

(Lebhafte Gegenrufe von der Mitte.) 

— Ja, das sagen Sie doch immer! 

(Abg. Dr. Kliesing: Wann denn?) 

— Sie reden doch immer davon, 

(Abg. Dr. Kliesing: Ist ja nicht wahr!) 

— ich weiß nicht, ob Sie persönlich, das weiß ich 
natürlich nicht —, 

(Abg. Dr. Kliesing: Na also!) 

Sie deuten das ja immer mit einem gewissen Blick 
nach der linken Seite des Hauses an, daß die Demo-
kratie erst dann ihre volle Abrundung erfährt, 
wenn wir es mit einer allgemeinen Wehrpflicht zu 
tun haben. 

(Abg. Hilbert: Kein Mensch hat das 
behauptet!) 

Meine Damen und Herren, in Konsequenz dieses 
Standpunktes müßten gerade Sie an meiner Stelle 
hier stehen 

(lebhafter Beifall bei der SPD) 

und einen solchen Antrag vertreten, wie ich ihn 
hier vertrete. Es ist eigentlich bedauerlich, daß erst 
die Opposition derartige Anträge hier stellen muß 
und daß die Koalition nicht von ganz alleine darauf 
kommt, daß derjenige, der Pflichten erfüllt, auch 
Rechte besitzen muß. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie also, aus 
diesen Erwägungen unserem Antrag zuzustimmen. 
Diese Erwägungen sind im Ausschuß anerkannt 
worden. Die Streichung dieser Bestimmung ist 
allerdings vom Rechtsausschuß dem Verteidigungs-
ausschuß vorgeschlagen worden, aber nicht etwa 
deshalb, weil die Berechtigung des von mir hier 
vertretenen Anliegens irgendwie in Zweifel ge-
zogen worden ist, sondern aus ganz anderen Grün-
den, aus Gründen, die ich im Rahmen der Begrün-
dung dieses Antrags nicht anführen will. Es be-
standen nämlich — ich will es doch sagen — auch 
gewisse Bedenken, ob man die Erweiterung des 
Kreises der Wehrpflichtigen einer durch die Bun-
desregierung zu erlassenden Rechtsverordnung 
überlassen soll. Das war nämlich der Punkt, wo 

,die Meinungsbildung dazu führte, man sollte den 
hier in Betracht kommenden Absatz streichen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Der Regie

-

rungsvertreter hatte übrigens zugestimmt!) 

Wir wollen jetzt diese Problematik von seiten 
der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion gar 
nicht erneut aufreißen und vertiefen, sondern wir 
wollen uns hier auf das beschränken, was von 
Ihren Kolleginnen und Kollegen selbst anerkannt 
worden ist: es soll sichergestellt werden, daß der-
jenige, der staatsbürgerliche Pflichten erfüllt, vom 
Zeitpunkt der Einberufung an  die  vollen staats-
bürgerlichen Rechte besitzt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Dann kommen wir zur 
Abstimmung über Ziffer 1 des Änderungsantrags 
Umdruck 723*). 

(Abg. Wittrock: Mit der Maßgabe der Ver

-

änderung, Herr Präsident: „vom Zeitpunkt 
der Einberufung an"!) 

— Ja. Die Antragsteller ändern ihren Änderungs-
antrag ab, so daß er nunmehr lautet: 

Wenn sie ihrer Wehrpflicht genügen, haben sie 
vom Zeitpunkt ihrer Einberufung an einen 
Rechtsanspruch auf Einbürgerung. 

(Abg. Wittrock: Ja!) 

Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Doch Dampf

-

walze! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Enthaltungen? — Das zweite war die Mehrheit. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Aha!) 

Es liegen einige Enthaltungen vor. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Soldat darf 
man werden, aber Staatsbürger nicht!) 

Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr über § 2 ab. 

(Anhaltende Unruhe.) 
— Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. 
Es ist sonst sehr schwer, die Abstimmung durchzu-
führen. — Wir stimmen nunmehr über § 2 in der 
Ausschußfassung ab. Wer dieser Bestimmung zu-
stimmen will, der möge die Hand erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; § 2 ist in der Ausschußfassung ange-
nommen. 

Ich rufe § 3 auf. Hier sind zwei Änderungs-
anträge angekündigt: zunächst ein Antrag auf 
Umdruck 723 Ziffer 2, dann ein Antrag auf Um-
druck 719 Ziffer 1. Ich rufe zunächst zur Begrün-
dung des Antrags Umdruck 723 Ziffer 2*) auf und 
erteile dem Abgeordneten Dr. Arndt das Wort. 

Dr. Arndt (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der § 3 lautet im ersten Absatz 
Satz 1: 

Die Wehrpflicht wird durch den Wehrdienst 
oder im Falle des § 25 durch den zivilen Er-
satzdienst erfüllt. 

§ 25 ist die Vorschrift über die Kriegsdienstver-
weigerer. Die Ausschußfassung weicht von der Re-
gierungsvorlage dadurch ab, daß sie zwischen 
Wehrpflicht und Wehrdienst unterscheidet und 
auch den zivilen Ersatzdienst als Erfüllung der 
Wehrpflicht abstempeln will. Diese Änderung geht 
auf einen Vorschlag des Bundesrates zurück. 

Der Antrag, den ich zu begründen habe, zielt 
darauf ab, die Worte „oder im Falle des § 25 durch 
den zivilen Ersatzdienst" zu streichen. Wenn der 
zivile Ersatzdienst jetzt als eine Art Wehrpflicht-
erfüllung charakterisiert wird — das mag unter 
Umständen vom Bundesrat und auch vom Verteidi-
gungsausschuß gut gemeint gewesen sein —, so 
werden dadurch ganz unnötige und sinnlose psy-
chologische Erschwernisse geschaffen. Wir wissen 

*) Siehe Anlage 5. 
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aus dem Gutachten von Herrn Professor Sieg-
mund-Schultze, daß ein Teil der Kriegsdienstver-
weigerer aus Gewissensgründen, und zwar im In-
land und im Ausland, ohnehin Hemmungen hat, 
einen Ersatzdienst als gesetzlichen Zwangsdienst 
statt als einen freiwilligen Dienst zu leisten. Noch 
erheblicher können die Gewissensbedenken bei 
einigen Sekten wie den Zeugen Jehovas werden, 
wenn der Ersatzdienst ausdrücklich als Erfüllung 
der Wehrpflicht deklariert wird. 

Ein Grund für diese rein theoretischen Formu-
lierungen ist nicht einzusehen. Irrig ist jedenfalls 
die Erwägung, die der schriftliche Ausschußbericht 
anführt, indem er sich auf den Grundsatz der 
Gleichheit vor dem Gesetz beruft. Gewiß dürfen 
Wehrdienstausnahmen diesem Grundsatz der 
Gleichheit vor dem Gesetz, wie er in Art. 3 GG 
verbürgt ist, nicht widersprechen. Aber der zivile 
Dienst, der Friedensdienst, durch den nach § 27 
des Gesetzentwurfs Aufgaben des Allgemeinwohls 
erfüllt werden sollen, beruht nicht auf einer Aus-
nahme vom Wehrdienst innerhalb der Wehrpflicht, 
sondern gründet sich auf eine selbständige Pflicht, 
die eine eigenständige Alternative zur Wehrpflicht 
ist. Der Gleichheitsgrundsatz kann Lastengleichheit 
erfordern, aber nicht notwendig dieselbe Art der 
Last, ob Wehrpflicht oder ob Zivildienstpflicht. 
Art. 3 GG, der Gleichheitssatz, bedeutet, daß man 
Gleiches nicht willkürlich ungleich oder Unglei-
ches nicht willkürlich gleich regeln darf. Der Art. 4 
GG steht mit gleichem Rang neben Art. 3 und be-
zeugt, daß es eine vom Grundgesetz ausdrücklich 
anerkannte Ungleichheit im Gewissen gibt, die als 
solche Berücksichtigung verdient. Ob den einen das 
Gewissen zwingt, Wehrdienst zu tun — oder jeden-
falls  das Gewissen ihn dabei nicht drückt —, oder 
ob ein anderer auf Grund seines Glaubens oder aus 
anderen beachtlichen Gründen durch Erfüllung 
einer Wehrpflicht in Gewissensnot gerät, das ist, 
auch wenn es keinen Art. 4 gäbe, nicht dasselbe 
und ist deshalb vom Gesetz verschieden zu regeln, 
ohne daß dadurch der Gleichheitssatz verletzt wird. 

Nach Art. 3 ist es also weder notwendig noch ist 
es sinnvoll, eine Bestimmung zu treffen, in der 
man unter dem Obergriff der Wehrpflicht sowohl 
den Wehrdienst als auch den zivilen Ersatzdienst 
zusammenfaßt; aber wir rufen damit eine ganz 
unnötige Schwierigkeit und eine vermeidbare Ge-
wissensbeunruhigung hervor. Von dem Prinzip der 
Wehrpflicht in allen seinen Auswirkungen, wie es 
die Mehrheit des  Hauses will, würde auch nicht ein 
I-Tüpfelchen wegfallen, wenn unserem Antrag ent-
sprochen würde. 

Zur Klarstellung darf ich noch bemerken, daß 
das kommt an späterer Stelle — diejenigen, die 

der zivilen Dienstpflicht unterliegen, selbstver-
ständlich eine entsprechende Pflicht haben sollen, 
wie sie in § 3 Abs. 1 Satz 2 geregelt ist. Also auch 
der Kriegsdienstverweigerer, der den Zivildienst 
zu leisten hat, hat die Pflicht, sich zu melden, sich 
vorzustellen und auf die geistige und körperliche 
Tauglichkeit untersuchen zu lassen. Es ist völlig 
klar, daß diese Pflicht auch für den Zivildienst-
pflichtigen bestehenbleibt; das wünschen wir nicht 
in Fortfall zu bringen. Wir wünschen ausschließlich 
psychologische Schwierigkeiten zu beseitigen und 
vermeidbare Gewissensbeunruhigung zu verhin-
dern. Denn niemand hat etwas davon, daß der eine 
oder andere Sektierer oder derjenige, der Gewis-
senshemmungen schlechthin gegen jede Wehr-
pflicht hat, nun dazu gezwungen werden soll, und  

zwar aus der reinen Doktrin heraus, daß auch der  
Zivildienst eine Unterart oder Abart der Wehr-
pflicht ist. 

Ich habe schließlich noch hilfsweise zu beantra-
gen — was auf dem Umdruck nicht verzeichnet 
steht —, den Ausdruck „ziviler Ersatzdienst" an 
allen Stellen, wo er vorkommt, zu ersetzen durch 
das Wort „Zivildienst". Der Ausdruck „Ersatz-
dienst" ist nicht schön und nicht gut. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Mende. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich muß namens der Fraktion der 
Freien Demokraten dem Antrag des Kollegen 
Arndt widersprechen. Art. 4 Abs. 3 des Grund-
gesetzes sagt ausdrücklich, daß niemand gegen 
sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe ge-
zwungen werden darf. Die Wehrpflicht oder, wie 
wir es besser ausgedrückt haben möchten, die 
allgemeine Verteidigungsdienstpflicht ist der Ober-
begriff. Wie auch in allen anderen rechtsstaatlich 
demokratischen Ländern ist der Ersatzdienst jenes 
Privileg, das sich für manchen Bürger aus Art. 4 
Abs. 3 des Grundgesetzes ergibt. Würden wir den 
zivilen Ersatzdienst nicht unter den Oberbegriff 
der allgemeinen Verteidigungsdienstpflicht rubri-
zieren, so wäre leicht eine Diffamierung des Bür-
gers möglich, der den Zivildienst leistet. Wir wollen 
aber nicht, daß er diffamiert wird, sondern, daß er 
seine nationale Verteidigungspflicht auch durch die-
sen zivilen Ersatzdienst voll und ganz erfüllt. In 
der Praxis ist es im Grunde genommen gleichgültig, 
wie wir es formulieren. Entscheidend ist vielmehr 
die Auslegung des sogenannten zivilen Dienstes in 
der öffentlichen Meinung, und hier möchten wir 
nicht, daß durch die von Herrn Kollegen Arndt 
vorgeschlagene Änderung — die das Gegenteil 
dessen bewirken würde, was er beabsichtigt — der 
zivile Dienst als etwas Minderwertiges eingeordnet 
wird. Wir sehen diesen zivilen Ersatzdienst als 
etwas Gleichwertiges an und bitten daher, dem 
Antrag des Kollegen Arndt nicht stattzugeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Haasler. 

Haasler (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich kann mich kurz fassen und 
im wesentlichen auf meinen Herrn Vorredner be-
rufen. 

Ich will seinen in diesem Falle sehr treffenden 
Argumenten lediglich noch eines hinzufügen. Der 
Vorschlag des Verteidigungsausschusses sichert 
dem Kriegsdienstverweigerer eben durch das Ne-
beneinanderreihen der beiden Möglichkeiten die 
gleichen Bedingungen und Rechte — natürlich auch 
Pflichten —, die mit seiner Einberufung und  mit 

 der Ableistung des Dienstes zusammenhängen. Es 
bedarf also in Zukunft keiner besonderen gesetz-
lichen Bestimmungen, wenn man denjenigen, der 
den zivilen Ersatzdienst ableisten will, in seinen 
Rechten dem normalen Wehrpflichtigen gleichstellt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Arndt. 

Dr. Arndt (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Zwischen Herrn Kollegen Mende 
und mir besteht sicherlich keine Meinungsverschie-
denheit darüber, daß der Wehrdienst und der Zi- 
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vildienst völlig gleichberechtigt sein sollen. An 
irgendeine Diffamierung wird gerade von meiner 
Fraktion oder von mir  am  allerwenigsten gedacht. 
Das ist klar. Aber  das  ist nicht das Problem, um 
das es sich hier handelt. 

Sie schaffen psychologische Erschwernisse, wenn 
Sie den Zivildienst als eine Unterart der  Wehr-
pflichterfüllung deklarieren. Sie wissen z. B., daß 
die Ernsten Bibelforscher sogar die amerikanische 
Regelung, daß ein Kriegsdienstverweigerer sich 
von sich aus registrieren lassen muß, ablehnen und 
dann lieber in das Gefängnis gehen. Wozu sollen 
wir solche künstliche psychologische Schwierig-
keiten schaffen? Es ist sehr viel besser, daß wir 
den Wehrdienst und ,den Zivildienst unabhängig 
und gleichberechtigt nebeneinanderstellen; denn 
der Zivildienst ist eben keine Abart des Wehr-
dienstes. Das Recht der Kriegsdienstverweigerung 
kann sich auch auf einen allgemeineren Wehr-
dienst beziehen. Das  hat niemand anders als — 
autorisiert! — Professor Hirschmann im Ver-
teidigungsausschuß ausgeführt, indem er gesagt 
hat: 

Das Recht zur Verweigerung bezieht sich im 
umschriebenen Sinne nicht nur auf den  un-
mittelbaren Dienst mit der Waffe, sondern auf 
jede Handlung, die im Zusammenhang mit 
der Ablehnung der Kriegsdienstpflicht dem 
Kriegsdienstverweigerer sittlich untragbar er-
scheint. 

Herr Hirschmann spricht also ausdrücklich auch 
von der Ablehnung der Kriegsdienstpflicht, oder 
wie wir heute sagen würden: der Wehrdienst-
pflicht. Es hat wirklich keinen Sinn, Menschen, die 

 Angehörige der einen oder anderen Sekte oder 
der einen oder anderen Anschauung sind, nur um 
der Doktrin willen zu quälen, die sonst keine prak-
tische Konsequenz hat, nur um der Doktrin wil-
len, daß der Zivildienst eine Art der Erfüllung 
von Wehrpflicht sei. 

(Beifall bei ,der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort 
zum Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 2 noch 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann bitte 
ich, den Antrag Umdruck 719 Ziffer l*) zu begrün-
den. 

Das Wort hat der Abgeordnete Mende. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der Antrag zu Ziffer 1 auf Um-
druck 719 will das Wehrdiensthöchstalter für Un-
teroffiziere und Offiziere in § 3 Abs. 2 vom 60. 
Lebensjahr auf das  55. Lebensjahr heruntersetzen. 
Niemandem ist es benommen, sich, wenn er den 
Grad eines Unteroffiziers oder eines Offiziers hat, 

 freiwillig auch über das 55. Lebensjahr hinaus zu 
melden und Wehrübungen abzuleisten. Wir glau-
ben aber, ,daß es nicht den physischen Anforderun-
gen einer modernen Armee entspricht, wenn wir 
Unteroffiziere und Offiziere vor allem niederer 
Grade noch über das 55. Lebensjahr hinaus bis 
zum 60. Lebensjahr wehrpflichtig machen und sie 
zwingen, solche Übungen abzuleisten. Ich erinnere 
mich einer allgemeinen Aussprache über Probleme 
militärpolitischer Art, als der verehrungswürdige 
Kollege Dr. Dresbach sich hier auf seinen Leut-
nantsdienstgrad aus der Landwehr berief. Herr 
Kollege Dresbach ist immerhin inzwischen 62 Jahre 

') Siehe Anlage 3.  

alt geworden. Aber zu der Zeit, da hier diese De-
batte stattfand und er also 59 oder 60 Jahre alt 
war, wäre er nach der Vorlage der Regierung 
verpflichtet gewesen, noch an  Übungen teilzuneh-
men. Wir glauben, daß dies doch weit über das 
hinausgeht, was normalerweise der physischen 
Leistungsfähigkeit entspricht. 

(Heiterkeit und Zurufe.) 

Man könnte entgegnen, daß wir für die boden-
ständige Verteidigung auch diese älteren Jahr-
gänge, insbesondere mit Dienstgraden vom Unter-
offizier aufwärts, nötig haben. Das ist nicht der 
Fall. Nach einer Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamtes vom 14. Oktober 1955 beträgt die 
Zahl der  Angehörigen der  Jahrgänge, die im zwei-
ten Weltkrieg noch eine Ausbildung erhalten ha-
ben und die Kriegsteilnehmer waren, also die Zahl 
der Angehörigen der Jahrgänge von 1913 — heute 
43 Jahre alt — bis 1926 — heute 30 Jahre alt —, 

im Gebiet der Bundesrepublik 3 1/2 Millionen. Selbst 
wenn man — nach unseren Erfahrungen — den 
Tauglichkeitsgrad höchstens mit 50 % ansetzt, ste-
hen für die sogenannte bodenstände Verteidigung 
immer noch 1,75 Millionen Teilnehmer des zweiten 
Weltkrieges mit  einer entsprechenden Ausbildung 
und Kriegserfahrung zur Verfügung. Aus den so-
genannten „weißen Jahrgängen", jenen 11 Jahr-
gängen von 1927 bis 1937, dürften bei der  beab-
sichtigten Kurzausbildung auch bald Unteroffi-
ziers- und Offiziersdienstgrade der  Reserve zur 
Verfügung stehen. Die Zahl der Angehörigen die-
ser Geburtsjahrgänge beträgt nach der Feststel-
lung des Statistischen Bundesamtes 4,2 Millionen, 
d. h. bei einem Tauglichkeitsgrad von ebenfalls 
50 % 2,1 Millionen junge Männer, die für Auf-
gaben der Verteidigung zur Verfügung stehen. 

Es besteht also keine Notwendigkeit, die  Wehr-
pflicht für Unteroffiziere und Offiziere bis zum 
60. Lebensjahr auszudehnen. Wir wollen hier keine 
Volkssturmerinnerungen unseliger Art wieder 
heraufbeschwören. Ich bitte daher, unserem Antrag 
stattzugeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hierzu 
hat der Abgeordnete von Manteuffel. 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bitte, den Antrag, 
den der Abgeordnete Mende begründet hat, abzu-
lehnen. Es handelt sich ja nicht allein um die phy-
sische Verfassung dieser Leute und darum, daß 
diese älteren Unteroffiziere und Offiziere bis zum 
60. Lebensjahr nicht mehr in  der  Truppe gebraucht 
werden können. Es handelt sich überhaupt nicht 
allein um aktive Soldaten, sondern im wesent-
lichen um die militärischen Erfahrungen, um mili-
tärisch gereifte Leute, die ihre Erfahrung an  die 
junge Mannschaft vermitteln sollen, und zwar ge-
rade jetzt angesichts der hochtechnisierten Armee 
in der gesamten militärischen Apparatur. 

Deswegen glaube ich, daß die Bestimmung, die 
wir im übrigen im Ausschuß eingehend bespro-
chen haben, zu Recht besteht. Sie ist ein militäri-
sches Erfordernis. Wenn der Herr Bundesverteidi-
gungsminister diese älteren Leute vielleicht gerade 
wegen ihrer physischen Verfassung nicht braucht 
— und das wird ja die jährliche Musterungsver-
sammlung, oder wie diese Versammlungen heißen, 
ergeben —, dann wird er die Leute nicht einzu-
ziehen brauchen oder sie gar nicht einziehen kön-
nen. 
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Im übrigen, weil  der  Herr Kollege Dresbach an-

gesprochen worden ist — ich weiß nicht, ob er im 
Hause ist —: der Herr Kollege Dresbach könnte ja 
doch auf Grund des § 37, den  wir hier noch be-
sprechen werden, einen höheren Dienstgrad be-
kommen 

(Heiterkeit und Beifall) 

und auf diese Weise seine reichen Erfahrungen 
vermitteln. 

(Erneuter Beifall.) 

In § 37 heißt es nämlich ausdrücklich — Herr Prä-
sident, Sie gestatten, daß ich zitiere —: 

Einem Wehrpflichtigen, der sich die für einen 
höheren Dienstgrad erforderliche militärische 
Eignung durch Lebens- und Berufserfahrung 
außerhalb der Bundeswehr oder der früheren 
Wehrmacht erworben hat, kann dieser Dienst-
grad verliehen werden. 

Wenn Herr Dresbach das wünscht, würde ich dem 
gern zustimmen. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, ich habe den Eindruck, daß der Herr Ab-
geordnete von Manteuffel diesen § 37 als eine Art 
negativen militärischen Trottelparagraphen ver-
standen wissen will, 

(Heiterkeit) 

wobei ich nicht zu übersehen bitte, daß ich das 
Wort „Trottel" im Hinblick auf die spezifisch mili-
tärische Fähigkeit gebraucht habe. 

Das Wort hat der Abgeordnete Berendsen. 

(Abg. Berendsen: Verzichte!) 

— Sie verzichten. Keine weiteren Wortmeldungen? 

Dann kommen wir zur Abstimmung, und zwar 
stimmen wir zunächst über  den  Änderungsantrag 
auf Umdruck 723') Ziffer 2 ab. Falls dieser Antrag 
abgelehnt werden sollte, wird als Hilfsantrag ab-
gestimmt über ,den Antrag, den Abs. 1 so zu fas-
sen: 

Die Wehrpflicht wird durch den Wehrdienst 
oder im Falle des § 25 durch den Zivildienst 
erfüllt. 

Statt „ziviler Ersatzdienst" soll es also heißen 
„Zivildienst". Wenn diese  Abstimmung erledigt ist, 
werden wir abstimmen über den Änderungsantrag 
auf Umdruck 719 Ziffer 1. 

Wer dem Änderungsantrag auf Umdruck 723 
Ziffer 2 zustimmen will, der möge die Hand er-
heben. — Gegenprobe! — Das ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich muß nunmehr über den Hilfsantrag abstim-
men lassen, an Stelle der Worte „ziviler Ersatz-
dienst" das Wort „Zivildienst" zu setzen: Wer da-
für ist, der möge die Hand erheben. — Gegen-
probe! — Das ist die Mehrheit; auch dieser Antrag 
ist abgelehnt. 

Nunmehr lasse ich abstimmen über den Ände-
rungsantrag Umdruck 719 Ziffer 1**). Wer diesem 
Antrag zustimmen will, der möge die Hand erhe-
ben. — Gegenprobe! — Das ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

*) Siehe Anlage 5. 
**) Siehe Anlage 3. 

Wir stimmen nunmehr über § 3 in der Ausschuß-
fassung ab. Wer dieser Fassung zustimmen will, 
der gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Das 
erste war die Mehrheit; § 3 ist angenommen. 

Ich rufe § 4 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über 
§ 4 in der Ausschußfassung ab. Wer dieser Be-
stimmung zustimmen will, der gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das erste war die Mehr-
heit; § 4 ist in der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe § 5 auf. Hier ist ein Änderungsantrag 
angekündigt, den  Sie auf Umdruck 719 Ziffer 2 
finden. Wer begründet ihn? 

Das Wort zur Begründung hat der Herr Abge-
ordnete Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Die Einwendungen, die wir gegen dieses Gesetz 
in der jetzigen Fassung und gegen seine Verab-
schiedung im jetzigen Zeitpunkt erheben, sind in 
der Erklärung niedergelegt worden, die die Ver-
treter der FDP im Verteidigungsausschuß anläßlich 
der Schlußabstimmung abgegeben haben und die 
heute hier im Anschluß an die Berichterstattung 
verlesen worden ist. Einer der wichtigsten Gründe, 
die gegen diese Gesetzesvorlage sprechen, ist die 
Tatsache, daß uns hier ein unvollständiges Gesetz 
vorgelegt wird. Ein Gesetz über die Festlegung der 
Wehrpflicht, das nicht auch die Dauer dieser 
Wehrpflicht umfaßt, ist eigentlich noch kein Gesetz. 
Dieses Gesetz soll erst durch ein späteres Gesetz zu 
einem vollständigen Gesetz werden. Das ist aber 
ein Verfahren, das sich ein deutsches Parlament 
in einem solchen Augenblick nicht leisten dürfte. 

Wir haben die Pariser Verträge bejaht, wir ha-
ben der Grundgesetzänderung zugestimmt, und wir 
haben unsere Bereitschaft bekundet, uns an der 
Verteidigung der westlichen Welt zu beteiligen. 
Wir sind der Meinung, daß diese klare Haltung 
von Ihnen auch hier in diesem Augenblick einge-
nommen werden muß. Man kann nicht vor die Be-
völkerung treten und sagen: wir wollen jetzt die 
Wehrpflicht verankern, aber einen der wichtigsten 
Punkte entscheiden wir nicht, da schieben wir die 
Entscheidung auf einen Zeitpunkt hinaus, der noch 
völlig unbestimmt ist. 

Welche Argumente haben Sie für Ihre Haltung? 
Aus dem Bericht und auch aus der Erklärung von 
Herrn Dr. Jaeger, die er an diesem Platze gegeben 
hat, geht hervor, daß Sie der Meinung sind, die 
allgemeine Wehrpflicht werde erst in einem spä-
teren Zeitpunkt wirklich zum Tragen kommen — 
Herr  Dr. Jaeger hat einen Zeitraum von drei vier-
tel Jahren genannt —, aber man müsse vorher eine 
gewisse Grundlage schaffen. 

Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, eine 
Grundlage zu schaffen, indem wir Ihnen einen Ge-
setzentwurf über das Erfassungswesen vorgelegt 
haben. Wir sind der Meinung, daß es logischer ist, 
die Vorschriften über die Erfassung von dem Wehr-
pflichtgesetz zu trennen und das Gesetz über die 
Erfassung jetzt zu verabschieden, aber das Wehr-
pflichtgesetz erst dann zu beraten, wenn es ein 
Ganzes darstellt. 

Sie sagen — so hat es Herr Dr. Jaeger hier aus-
geführt —: wir können ja noch kein Erfassungs-
gesetz beschließen, wenn wir nicht wissen, ob die 
Wehrpflicht kommen wird. Aber Sie wissen, daß 
es kommt, denn Sie haben die Mehrheit und sind 
sich völlig einig, und es gibt noch eine ganze Reihe 
von Kollegen, die nicht zur Koalition gehören, die 
der gleichen Meinung sind. Sie wissen also oder 
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können jedenfalls unterstellen, daß das Gesetz über 
die Wehrpflicht kommen wird. Infolgedessen ist 
unser Weg der richtige, zunächst einmal das Er-
fassungsgesetz, wobei keine Schwierigkeiten ent-
stehen, zu verabschieden und das Wehrpflichtgesetz 
erst dann zur Beratung zu stellen, wenn alles klar 
ist, also nicht den Tatbestand zu umgehen, daß bei 
Ihnen zweifellos eine Unsicherheit besteht. Denn 
wenn keine Unsicherheit bestünde, könnten wir ja 
hier die Dauer der Dienstzeit sofort festsetzen. 

Wenn aber der andere Beweggrund vorläge, der 
in der Presse genannt wird, wäre dies außerordent-
lich bedauerlich. Das wäre ein politischer, tak-
tischer Beweggrund: wir können die Dauer der 
Dienstzeit nicht beschließen aus Gründen, die das 
Verhältnis der beiden parlamentarischen Körper-
schaften betreffen. Ein solcher Grund darf nicht 
maßgebend sein. Wenn es sich um die Wehrpflicht 
für das deutsche Volk handelt, müssen wir hier 
Farbe bekennen. 

Auf Grund einer gewissen Erfahrung, die wir 
in den beiden Legislaturperioden des Bundestages 
gemacht haben, möchte ich noch auf etwas anderes 
hinweisen. Immer dann, wenn ein Gesetz an 
irgendeiner Stelle nicht voll und ganz durchzu-
setzen war, versuchte man, vorweg ein Teilgesetz 
zu machen und gewisse Fakten zu schaffen, die in 
den späteren Verhandlungen über das endgültige 
Gesetz die Entscheidung derjenigen erschwerte, die 
etwas anderer Meinung als die Mehrheit waren. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns der 
Mühe unterzogen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
und haben uns auch über die Dauer der Wehr-
pflicht Gedanken gemacht. Wir haben die Berichte 
der militärischen Sachverständigen gehört. Diese 
haben sich — das ist aus ihrer militärischen Hal-
tung verständlich — für eine mindestens 18mona-
tige Dienstzeit eingesetzt. Sie glaubten, daß es nicht 
mit einer kürzeren Dienstpflicht gehe. Wir haben 
von uns aus eine Reihe von anderen Gutachten ein-
geholt, die unsere Auffassung bestätigt haben, daß 
bei den heutigen veränderten technischen Verhält-
nissen, aber auch mit Rücksicht auf den Geist im 
Heer, wie wir ihn uns vorstellen, eine wesentlich 
kürzere Dienstzeit möglich sein wird. Aber wir 
haben nur die militärischen Sachverständigen ge-
hört, dagegen — und das ist bedauerlich, daß wir 
im Ausschuß dieses wichtige Moment nicht berück-
sichtigt haben' — keine wirtschaftlichen Sachver-
ständigen. Es wäre sehr wichtig gewesen, daß der 
Herr Bundeswirtschaftsminister und der Herr Bun-
desarbeitsminister ihre Ansichten vor dem Vertei-
digungsausschuß dargelegt hätten. Denn dann wäre 
die Frage zur Sprache gekommen, was der deut-
schen Wirtschaft zugemutet werden kann. 

Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich und 
Sie waren darin mit uns einig, daß wir bei der 
Verabschiedung der Pariser Verträge den Grund-
satz aufgestellt haben: die Beteiligung an der Ver-
teidigung der westlichen Welt darf nicht dazu füh-
ren, daß der Lebensstandard des deutschen Volkes 
beeinträchtigt wird. Ich nehme an, daß Sie auch 
heute noch zu diesem Grundsatz stehen. Wir sehen 
in einer zu langen Dienstzeit eine sehr ernste Ge-
fahr. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, eine 
halbe Million Menschen länger als ein halbes Jahr 
aus dem Wirtschaftsleben herauszunehmen! Wir 
müssen auch die 230 000 Aktiven dazurechnen. Es 
bleibt nicht bei der halben Million, denn wir müs-
sen auch laufend für ein Vierteljahr und länger 
Reservisten aus dem Wirtschaftsleben herausneh-
men. Die Zahl derer, die uns verlorengeht, ist also  

wesentlich größer als 500 000. Das können wir zur 
Not für ein Jahr ertragen, aber für längere Zeit 
nach unserer Ansicht nicht. 

Wir bringen diese Tatsachen hier deshalb heute 
zur Sprache, damit wir nicht im Herbst — im Ok-
tober oder November oder wann es sein mag — 
überrannt werden. Wir können dann darauf hin-
weisen, daß wir schon jetzt gewarnt haben. Wir 
wollen nicht rechthaberisch sein, sondern wir wol-
len mit Ihnen hierüber in die Diskussion eintreten. 
Wir halten es für notwendig, diesem Problem jetzt 
nicht auszuweichen, sondern es anzupacken und 
eine Entscheidung herbeizuführen. Ob Sie unserem 
Antrag in dieser Form oder mit einer von Ihnen 
etwa veränderten Zahl zustimmen, ist dann erst 
eine zweite Frage. Aber beschäftigen Sie sich jetzt 
mit dieser wichtigen Frage! 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Jaeger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auf Grund einer Zwischen-
bemerkung des Herrn Kollegen Dr. Gille habe ich 
bereits bei meinen Ausführungen zu § 1 zu diesem 
Problem Stellung genommen. Ich möchte Sie nicht 
langweilen und deshalb diese meine Ausführun-
gen nicht wiederholen. 

Ich möchte nur darauf hinweisen: in eine Sach-
debatte, ob 12 oder 18 Monate zweckmäßig sind 
— darum geht es ja schließlich —, treten wir in 
diesem Augenblick nicht ein. Wir sind der Meinung, 
daß diese ernste Frage einer noch eingehenderen 
Prüfung und deshalb unter diesen Umständen 
eines besonderen Gesetzes bedarf. Wir werden in 
dieser Prüfung bestimmt genauso gewissenhaft, 
wie es Herr Dr. Atzenroth wünscht und wie er es 
tun will, an dieses Problem herangehen. 

Ich glaube im übrigen, daß es keine gute Be-
gründung ist, darüber zu klagen, daß dieses Gesetz, 
das wir vorlegen, dadurch verkümmert werde, daß 
die Dienstzeit fehlt, wenn man selber statt dessen 
einen Gesetzentwurf vorlegt, in dem noch erheb-
lich weniger steht als in  dem Gesetzentwurf, den 
wir jetzt beraten. 

Auch die Behauptung, dieses Gesetz sei kein Ge-
setz, möchte ich zurückweisen. Es ist formell ein 
Gesetz, weil es in den Formen eines Gesetzes be-
raten und verkündet wird. Es ist materiell ein 
Gesetz, weil es Rechte und Pflichten, nämlich die 
Wehrpflicht begründet. 

Um mich aber des Wortschatzes des Herrn Kol-
legen Wittrock zu bedienen, darf ich zum Schluß 
bemerken, daß ich neugierig bin, wie die grund-
sätzlichen Gegner der Wehrpflicht zu dem Antrag, 
12 Monate Wehrpflicht einzuführen, stimmen wer-
den. 

(Lachen bei der SPD. — Abg. Erler: Das 
 können Sie haben!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung. 

Zur Abstimmung steht der Änderungsantrag 
Umdruck 719 Ziffer 2'). Wer diesem Antrag zu-
stimmen will,  der  möge die Hand erheben. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — 

*) Siehe Anlage 3. 
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Meine Damen und Herren, ich muß die Abstim-
mung wiederholen lassen. Wer für den Antrag ist, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Wer dagegen ist, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Wer sich der 
Stimme enthalten will, bitte dasselbe! — Die Ge-
genstimmen sind in der Mehrheit; der Antrag ist 
abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über § 5 in der Aus-
schußfassung. Wer dem Antrage zustimmen will, 
der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; der 
Antrag ist angenommen. 

Zu § 6 ist ein Änderungsantrag angekündigt, den 
Sie noch nicht auf den Ihnen vorliegenden Um-
drucken vorfinden. Das Wort zur Begründung hat 
Abgeordneter Mende. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir beantragen bei § 6 Wieder-
herstellung der Regierungsfassung. Wenn schon 
leider § 5, wie wir vorgetragen haben, ein unvoll-
ständiger Paragraph ist und sich über die Dauer 
des Grundwehrdienstes ausschweigt, dann wollen 
wir wenigstens in § 6 allen den sogenannten Reser-
visten in spe jetzt schon Klarheit darüber geben, 
welche Summe von Dienstzeiten und Übungen sie 
insgesamt werden ableisten müssen. Denn hier 
allerdings könnte das eintreten, was Herr Kollege 
Erler heute vormittag sagte: man kann als gesamte 
Dienstzeit dann auch fünf Jahre setzen, die sich 
auf 15 oder 20 Jahre verteilen müssen. Um diese 
Befürchtung von den Betroffenen im deutschen 
Volke zu nehmen, bitten wir, sich auf die Zeiten 
festzulegen, wie sie in § 6 des Regierungsentwurfs 
vorgesehen sind. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Jaeger. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich muß Sie bitten, auch die-
sen Antrag abzulehnen. Er steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Antrag vorher. § 6 steht 
in dem gleichen Zusammenhang mit § 5. Denn der 
Umfang, die Dauer, die Anzahl der Wehrübungen 
hängen von dem Umfang des Grundwehrdienstes 
ab. Bei einem längeren Grundwehrdienst von etwa 
18 Monaten brauche ich eine geringere Anzahl von 
Übungen als bei einem kürzeren Grundwehrdienst. 
Da der § 6 in  der  Regierungsfassung außerdem von 
einem Grundwehrdienst von 18 Monaten ausgeht, 
wäre er überhaupt nicht brauchbar, wenn, wie die 
FDP es vorhin gewünscht hat, ein Grundwehr-
dienst von 12 Monaten beschlossen würde. 

Ich bitte also, auch diesen Antrag der Fraktion 
der FDP abzulehnen. 

(Abg. Dr. Mende: Dieser innere Zusam

-

menhang zwischen Grundwehrdienst und 
Wehrübung ist falsch, Herr Kollege Jaeger!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer dem soeben begründeten Änderungs-
antrag zustimmen will, der gebe das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei zahlrei-
chen Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über § 6. Wer diesem 
Paragraphen zustimmen will, der möge die Hand 
erheben. — Gegenprobe! — Das erste war die 
Mehrheit; § 6 ist angenommen. 

§ 7. Wird  das  Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

§ 8. Wird das Wort hierzu 'gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

§ 9. Wird hierzu das Wort gewünscht? — Das 
ist auch nicht der  Fall. 

§ 10. Wird zu diesem Paragraphen das Wort ge-
wünscht? — Dias ist auch nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die 
§§ 7 bis 10 in der Ausschußfassung. Wer diesen 
Bestimmungen zustimmen will, der gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das erste war die 
Mehrheit; die §§ 7 bis 10 .sind angenommen. 

§ 11. Hierzu liegen vier Änderungsanträge vor, 
Umdrucke 714 Ziffer 1, 726 Ziffer 1, 723 Ziffer 3 
und 719 Ziffer 3. Ich rufe diese Änderungsanträge 
in der Reihenfolge auf, in der ich sie eben ange-
kündigt habe. 

Zunächst Antrag Umdruck 724 Ziffer 1'). Das 
Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Metz-
ger. 

Metzger (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die hier vorgesehene 
Bestimmung, daß Geistliche von der Wehrpflicht 
befreit sein sollen, sagt etwas über das Problema-
tische dieses Wehrpflichtgesetzes aus. Diese Be-
stimmung sieht zunächst sehr einleuchtend aus. 
Man kann eigentlich davon ausgehen, daß diejeni-
gen, die das Evangelium zu verkündigen haben, 
das Evangelium der Liebe, in bezug auf die Wehr-
pflicht eine problematische Stellung haben müs-
sen. Es ist nicht ohne weiteres klar, ob ihnen zuzu-
muten ist, Wehrdienst zu erfüllen, besonders unter 
den heutigen Umständen. 

Aber ich glaube, soweit die evangelischen Pfar-
rer in Frage kommen, ist einiges übersehen wor-
den. Ich spreche hier als evangelischer Christ zur 
Frage der evangelischen Pfarrer. Wir sind uns 
darüber im klaren, daß derjenige, der — ich habe 
es schon gesagt — das Evangelium zu verkündi-
gen hat, in bezug auf die Wehrpflicht Probleme 
haben muß. Aber es ist nach reformatorischer Auf-
fassung keineswegs so, daß der evangelische Pfar-
rer anders steht als der evangelische Christ 
schlechthin. Die Evangelische Kirche kennt nicht 
den Unterschied zwischen Geistlichen und Laien. 
Der Pfarrer ist nicht Glied eines besonderen Stan-
des, er gehört nicht zu einem besonderen Klerus, 
sondern er hat denselben Stand wie alle Glieder 
der Gemeinde. Wenn also die Frage besteht, ob je-
mand, der das Evangelium der Liebe verkündigt, 
der Wehrpflicht gegenüber problematisch einge-
stellt sein muß, dann 'besteht diese  Frage nicht nur 
für den Pfarrer, sondern für den Christen, zu-
mindest für den evangelischen Christen schlecht-
hin, und von dem spreche ich. 

Deswegen gibt es sehr viele evangelische Theo-
logen, vor allem junge evangelische Theologen, 
die der Meinung sind, daß sie allein aus dieser 
theologischen Erwägung nicht anders gestellt wer-
den dürfen als die Gemeindemitglieder. Vor allen 
Dingen wünschen sie eines nicht: daß man sie nicht 
vor die gleiche konkrete Gewissensentscheidung 
stellt wie die anderen Gemeindemitglieder. Darauf 
läuft doch diese Bestimmung hinaus, und das wird 
wohl auch ihr geheimer Zweck sein, daß man ge- 

*) Siehe Anlage 6. 
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rade diesen Kreisen diese konkrete Gewissensent-
scheidung nicht zumutet, daß also hier etwas nicht 
sichtbar wird, das gerade vom Evangelium her bei 
einer gewissen Zahl von Menschen sichtbar wer-
den könnte. Aber darum geht es. Wir sehen ja in 
diesem Gesetz vor, daß der einzelne Gewissensent-
scheidungen treffen darf, ja Gewissensentscheidun-
gen treffen muß. Bei § 25 werden wir darüber 
noch zu reden haben. Diese Theologen, vor allem 
diese jungen Theologen wollen, daß sie sich vor 
der Gewissensentscheidung nicht zu drücken brau-
chen. Sie wollen und sollen diese Gewissensent-
scheidung nicht abgenommen haben, sondern sie 
wollen genauso stehen wie das einfachste Ge-
meindemitglied, dem sie als Pfarrer zu dienen 
haben. Sie wollen diese Gewissensentscheidung 
in der gleichen Weise wie ihre Gemeindemitglie-
der bekunden, sei es nach der einen oder nach der 
anderen Seite; aber sie wollen sich entscheiden 
und wollen sich nicht vor der Entscheidung drük-
ken. 

Das ist in sehr vielen Gesprächen mit jungen 
Pfarrern und mit jungen Theologen zum Ausdruck 
gekommen. Wir haben eine ganze Reihe von Brie-
fen bekommen. Es hat eine ganze Reihe von Ta-
gungen stattgefunden, auf denen diese Fragen er-
örtert worden sind. So haben — es sind nur Bei-
spiele — die Theologiestudenten von Heidelberg 
und von Göttingen ausdrücklich erklärt, daß sie 
eine solche Ausnahmestellung nicht beanspruchen 
und nicht wünschen. Die jungen Theologen der 
Landeskirche Hessen haben das gleiche erklärt, 
und überall, wo Sie in evangelischen Theologen-
kreisen hinhören, können Sie den Wunsch ver-
nehmen, daß man ihnen die Möglichkeit gibt, daß 
sie die konkrete Gewissensentscheidung, vor die 
jeder wehrpflichtige Mann gestellt wird, genauso 
treffen wie andere auch. 

Ich spreche — ich wiederhole es—von den evan-
gelischen Pfarrern. Ich weiß, daß bei den katholi-
schen Geistlichen die Situation anders ist, daß 
deren Stellung anders ist. Aber die evangelischen 
Geistlichen sind eben kein Stand für sich. Sie sind 
nicht herausgehobene Gemeindemitglieder; sie sind 
Gemeindemitglieder wie jeder andere auch. Des-
wegen sollte diese Entscheidung, glaube ich, in ihre 
Gewissensentscheidung hineingestellt werden. Da-
bei ist völlig klar, daß diese Regelung nur dann in 
Frage kommt, wenn man sich überhaupt für die 
Wehrpflicht entscheidet. Würde die Mehrheit die-
ses Wehrpflichtgesetz nicht annehmen, würde diese 
Frage nicht auftauchen. Aber wenn man schon die 
Wehrpflicht einführt, soll man es sich nicht so be-
quem machen, daß man gerade solche Kreise wie 
die evangelischen Pfarrer herausnimmt und daß 
man sie daran hindert, sich irgendeiner Gewissens-
entscheidung unterziehen zu müssen. 

Ich beantrage deshalb, daß der § 11 Nr. 1 ge-
strichen wird. Die logische Folge davon ist, daß 
ebenso der  § 12 Abs. 2 gestrichen werden muß, der 
besagt, daß Wehrpflichtige, die sich auf das geist-
liche Amt vorbereiten, auf Antrag vom Wehrdienst 
zurückgestellt werden können. Gerade vom evan-
gelischen Standpunkt aus wird deutlich, daß hier 
eine Ausnahme in keiner Weise gerechtfertigt ist 
und daß sie auch gar nicht im Interesse der Theo-
logen liegen kann. 

Ich will nur noch eins anfügen, weil ich weiß, 
daß sehr wahrscheinlich der Einwand kommen 
wird, man habe das gemacht, um zu verhindern, 
daß im Falle eines Krieges oder überhaupt die 

Gemeinden von Pfarrern entblößt würden, eine 
Frage, die  ohne Zweifel eine gewisse Rolle spielt. 
Ich will das gar nicht bestreiten. Ich weiß, daß 
man  die Dinge verschieden sehen kann, aber ich 
glaube, daß diese praktische Frage nicht entschei-
dend sein kann gegenüber der grundsätzlichen 
Frage, ob man einem Pfarrer, der damit aus seiner 
Gemeinde geistig mehr oder weniger herausgelöst 
wird, zumuten soll oder ihn zwingen soll, sich vor 
einer Entscheidung zu drücken, die jedem anderen 
evangelischen Christen und überhaupt jedem Chri-
sten zugemutet wird. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, mir wurde soeben mitgeteilt, daß der Um-
druck 724*) nicht in den Händen aller Mitglieder 
des Hauses sei. 

(Zurufe von der Mitte: Doch!) 

— Doch? Ist das richtig? Offenbar haben Sie alle 
den Umdruck 724? 

(Widerspruch beim GB/BHE. — Zuruf 
vom GB/BHE: Man hat offenbar einen 

ganzen Block ausgelassen!) 

— Ich werde veranlassen, daß der Umdruck ver-
teilt wird. Damit keine Unklarheit über die nach-
her erfolgende Abstimmung besteht: Umdruck 724 
Ziffer 1 betrifft den Antrag der Fraktion der So-
zialdemokratischen Partei, in § 11 Nr. 1 zu strei-
chen. 

Das Wort hat der Herr Bundesverteidigungs-
minister. 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Bei Abfas-
sung dieser Bestimmung mußten wir uns mit der 
Frage der Stellung der Geistlichen der beiden 
großen Bekenntnisse auseinandersetzen. Die Rege-
lung des Kriegsdienstes für die katholischen Geist-
lichen ist, wie Sie wissen, herkömmlich bestimmt 
gewesen. Wir mußten bei Gesprächen mit Ver-
tretern der katholischen Kirche deren Wunsch 
feststellen, auch in Zukunft die katholischen Geist-
lichen so zu behandeln. 

Wir mußten uns ebenfalls mit der evangelischen 
Kirche in Verbindung setzen und taten dies zu 
einem recht frühen Zeitpunkt. Darauf hat uns der 
Beauftragte der Evangelischen Kirche am 7. Fe-
bruar 1955 folgendes mitgeteilt: 

In Beantwortung der dortigen Rückfrage darf 
ich mitteilen, daß der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in seiner Sitzung vom 
12. und 13. Januar 1955 beschlossen hat, Ihnen 
zum Ausdruck zu bringen, daß er es für richtig 
halten würde, wenn die ordinierten Pfarrer 
nicht zum Wehrdienst eingezogen werden, um 
eine ausreichende Seelsorge in der Heimat 
sicherzustellen. Dabei wird vorausgesetzt, daß 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
die nötige Anzahl von Kriegspfarrern gestellt 
werden muß. 

Bis heute hat sich diese Stellungnahme des Rats 
der Evangelischen Kirche in Deutschland nicht ge-
ändert. Diesem Wunsch sind wir in der Regierungs-
vorlage gefolgt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Gontrum. 

*) Siehe Anlage 6. 
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Gontrum (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich stimme 
dem Herrn Kollegen Metzger vollkommen bei. 
Es ist schon lange die Meinung der evangelischen  
Kirche, daß eben der Geistliche bei uns in diesem 
Zusammenhang nichts anderes bedeutet als das 
Gemeindeglied und daß ihm grundsätzlich die-
selben Pflichten und Rechte zustehen und nicht 
abgesprochen werden können. Das Verhältnis ist 
eben ein anderes als in der katholischen Schwester-
kirche. Aber genau das meinten wir ja,  und das 
meinte auch die evangelische Kirche in diesen 
Verlautbarungen, die wir soeben gehört haben. 
Mit diesem Paragraphen, so wie er jetzt formuliert 
ist, ist es keinem Geistlichen verwehrt, sich frei-
willig zu melden. Er ist nicht vom Wehrdienst 
gesetzlich für alle Zeiten ausgeschlossen. Wir 
meinen nur, daß es heute und unter diesen Um-
ständen, wie sie eben vorgetragen wurden, gün-
stiger ist für die Verkündigung des Evangeliums 
und die eminent bedeutungsvolle Aufgabe der 
Kirche, wenn die Geistlichen nicht von vornherein 
gesetzlich verpflichtet werden, diesen Dienst viel-
leicht vordringlicher zu leisten als den anderen. 
Das aber bleibt dann der Gewissensentscheidung 
jedes einzelnen Kollegen von mir im Amte über-
lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordneter Metzger. 

Metzger (SPD): Der Herr Verteidigungsminister 
sagt mit Recht, daß sich der Rat der Evangelischen  
Kirche bereits im Januar vorigen Jahres mit dieser 
Frage befaßt hat, zu einer Zeit, als diese Frage in 
der Kirche noch gar nicht ventiliert worden war. 
Nebenbei bemerkt ist diese Entscheidung im Rat 
nicht einstimmig gefallen; davon kann nicht die 
Rede sein. Außerdem hat der Rat zum Ausdruck 
gebracht, daß er unter entsprechenden Umständen, 
um die Versorgung der Gemeinden zu gewährlei-
sten, dankbar wäre, wenn Pfarrer uk. -gestellt wer-
den könnten. Es war keineswegs der Meinung, daß 
das einer gesetzlichen Regelung bedürfe. Aber das 
eigentlich entscheidende Organ der evangelischen 
Kirche, nämlich die Synode, hat zu dieser Frage 
keine Stellung genommen und hat auf keinen Fall 
den Standpunkt vertreten, daß man die Pfarrer 
gesetzlich freistellen müßte. So wie ich die Lage 
der Synode kenne, bin ich überzeugt, daß die Ent-
scheidung, wenn die Synode zu diesem Punkt Stel-
lung genommen hätte, wenn sie damit befaßt wor-
den wäre, anders ausgefallen wäre. 

Herr Kollege Gontrum, es geht nicht darum, daß 
ein Pfarrer unter Umständen die Möglichkeit hat, 
sich freiwillig zu melden. Sie haben die entschei-
dende Frage gar nicht verstanden. Es geht viel-
mehr darum, daß der Pfarrer genauso gut wie  
jeder andere Christ vor die Gewissensentscheidung 
gestellt wird. Fir muß sich entscheiden, ob er den 
Kriegsdienst verweigern will oder ob er den Wehr-
dienst ableisten will. Das, was man dem einzelnen 
Christen zumutet, sollte man auch dem Pfarrer zu-
muten. Das ist ja gerade die Argumentation unse-
rer Pfarrer, gerade unserer jungen Pfarrer. Sie 
sagen: Wie kann ich denn noch mit gutem Ge-
wissen in meiner Gemeinde stehen, wie kann ich zu 
dieser oder jener Frage Stellung nehmen, wenn 
ich selbst aus all diesen Dingen heraus bin, wenn 
ich gewissermaßen im luftleeren Raum lebe? 

(Beifall bei der SPD.)  

Wenn meine Gemeindemitglieder vor die schwere  

Gewissensentscheidung gestellt werden, wie kann 
ich sie dann noch seelsorgerlich beraten, wenn ich 
da draußen bin? — Deswegen sagen nicht nur die 
jungen Theologen, sondern auch sehr viele andere, 
daß, auch um der Seelsorge willen, um der Aus-
übung des Amtes willen, die Pfarrer nicht anders 
behandelt werden dürfen als jeder andere Christ, 
als jedes Glied ihrer Gemeinde auch. Darum geht 
die Frage. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Frage, die im Augenblick 
zur Entscheidung steht, kann in ihrer Bedeutung 
kaum überschätzt werden. Die Begründung, die der 
Herr Verteidigungsminister geben wollte, als er die 
Meinung des Rats der Evangelischen Kirche vor-
brachte, verfehlt die Frage, um die es sich handelt, 
hundertprozentig. 

(Sehr wahr! beim GB/BHE.) 

Wenn ich die Begründung richtig verstanden habe, 
so hat der Rat der Evangelischen Kirche lediglich 
dem Wunsch Ausdruck gegeben, es möchten prak-
tische Vorkehrungen dafür getroffen werden, daß 
der Pfarrer auch in Kriegsläuften sein Seelsorger

-

amt ausüben kann. Das hat mit der Frage, die hier 
entschieden werden soll, überhaupt nichts zu tun. 

(Sehr wahr! beim GB/BHE.) 

Ich bin der Meinung, daß wir sowohl der evan-
gelischen Kirche als auch besonders den jungen 
Theologen den schlechtesten Dienst erweisen, den 
wir ihnen erweisen können, wenn wir sie hier 
gesetzlich abdecken vor einer der schwersten Ent-
scheidungen, vor die jeder einzelne junge Mensch 
des deutschen Volkes gestellt sein wird. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 
Ich bin der Meinung, meine Damen und Herren, 
daß mit dem, was der Herr Verteidigungsminister 
uns hier vorgetragen hat,  keine ausreichende Be

-

gründung gegeben worden ist. Wir werden ver

-

mutlich in der Frage der Kriegsdienstverweigerung 
 vor eine sehr schwere Situation gestellt sein, und 

bei dieser Situation werden zweifellos die Kirchen 
und die Männer der Kirchen eine ganz besondere 
Frontstellung beziehen müssen. In dieser Situation, 
die für unser Volk von sehr großer Bedeutung 
sein kann, können wir unter keinen Umständen 
diejenigen, von denen ein Teil für, ein anderer 
Teil gegen den Wehrdienst eintreten will, jetzt 
durch nicht begründete gesetzliche Bestimmungen 
von der eigenen Gewissensentscheidung freistellen. 

Wir werden deshalb dem Antrag zustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Gontrum. 

Gontrum (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Was der Herr 
Kollege Metzger gesagt hat, trifft, glaube ich, nicht 
das, worum es hier geht. Denn diese Gewissens-
entscheidung, die der einzelne treffen soll und 
treffen muß und trifft — zumal wenn er ein Geist-
licher ist —, wird eben nicht dadurch unmöglich 
gemacht, daß man in diesem Gesetz allgemein vor- 
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gesehen hat, ihn davon zu befreien. Er wird sich 
nicht und von niemandem von dieser Gewissens-
entscheidung befreien lassen, auch nicht durch 
diesen Gesetzestext. Es wäre ja bei einem evan-
gelischen Geistlichen eine schlechte Unterstellung, 
wenn man ihm zumutete, daß er sich, weil er dann 
einen Gesetzesparagraphen für sich hat, der ihn 
von einer Sache befreit, billigerweise darunterstellt, 
um der Gewissensentscheidung auszuweichen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf von der SPD: Sie stellen ihn dar-. 
unter! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Merten. 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich will mit meinem Freund und 
Kollegen Gontrum hier kein theologisches Streit-
gespräch anfangen; aber ich muß ihn doch darauf 
aufmerksam machen, daß die Gewissensentschei-
dung, von der er hier gesprochen hat, von einem 
vollkommen falschen Ausgangspunkt angesehen 
wird. Das wäre genauso, wie wenn wir nun sagten, 
wir lösen das Problem der Kriegsdienstverweige-
rung einfach so, indem wir alle Wehrpflichtigen 
von der Wehrpflicht befreien, und dann kann ja 
der einzelne in seinem Gewissen entscheiden, ob 
er Wehrdienst leisten will. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich weiß nicht, ob der Herr Kollege Gontrum dann 
auch diese Auffassung hier zur Geltung bringen 
würde. 

Das gilt aber für jeden einzelnen Christen, wenn 
er von der Wehrpflicht erfaßt wird, in ganz glei-
cher Weise, ganz einerlei, ob der Betreffende 
Schreiner oder Schlosser oder Pfarrer ist. Die 
Pfarrer haben da ja keinerlei Möglichkeit, eine 
Ausnahmestellung zu verlangen. Dieser Paragraph 
begegnet eben gerade vom evangelischen Stand-
punkt her außerordentlich schweren Bedenken. 

Der Herr Minister hat mit Recht darauf hinge-
wiesen, daß der Rat vor anderthalb Jahren seine 
Zustimmung dazu gegeben hat. Meine Damen und 
Herren, es kommt manchmal vor, daß von der 
Bürokratie — nicht nur des Staates, auch der 
Kirche — Dinge gepflegt werden, auf denen sich 
so ein bißchen der Staub der Jahrzehnte abgesetzt 
hat. Diese Bestimmung ist nicht neu; es hat sie 
früher schon einmal gegeben, und zwar zu einer 
Zeit, als die Wehrpflicht eine Sache war, der der 
Bürger genau wie dem Steuerzahlen unterworfen 
war. Heute ist das anders. Heute ist zwar für den 
evangelischen Christen das Zahlen von Steuern 
keine Gewissensfrage, aber der staatliche Zwang in 
bezug darauf, Waffen zu tragen und sich auf den 
Krieg vorzubereiten oder darauf vorzubereiten, 
Menschen zu töten, die Frage, ob er dieses Staats-
gesetz befolgen soll, ist inzwischen durch den Lauf 
der Entwicklung für jeden evangelischen Christen 
eine absolute Gewissensfrage geworden, die zu-
nächst gar nichts mit der Kriegsdienstverweigerung 
zu tun  hat.  

Wenn Sie die Eingaben von evangelischer Seite 
aufmerksam gelesen hätten, dann hätten Sie fest-
stellen müssen, daß sogar in der offiziellen Stel-
lungnahme der evangelischen Kirche gesagt wird: 
Nicht die Kriegsdienstverweigerung, sondern die 
Wehrpflicht schlechthin stellt uns davor, eine Ge-
wissensentscheidung treffen zu müssen. 

Wenn Sie diese Bestimmung in diesem Gesetz 
lassen, ist die Folge, daß jeder evangelische Pfarrer 
mit einem sehr schlechten Gewissen vor seine Ge-
meinde treten muß. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 

Es ist keineswegs für ihn die Gewissensentschei-
dung: Soll ich mich nun freiwillig zum Dienst mel-
den, oder soll ich zu Hause bleiben?, sondern er 
wünscht genau in dieselbe sittliche Verantwortung 
gestellt zu sein, in der jedes andere Gemeinde-
glied auch steht. Andernfalls geht er von einem 
völlig falschen Verständnis der neutestamentlichen 
Theologie aus. 

Dazu muß ich noch etwas anderes sagen. Wenn 
der Herr Minister sich hier auf die Stellungnahme 
des Rates der Evangelischen Kirche beruft, dann 
darf er daneben nicht vergessen, daß kein Geist-
licher der Evangelischen Kirche um diese Dinge 
gefragt worden ist; die haben sich erst melden 
können, als alles längst unter Dach und Fach war. 
Wer sie aber gefragt hat und wer die Möglichkeit 
hatte, mit ihnen darüber zu sprechen, der kann nur 
feststellen, daß die evangelischen Pfarrer einhellig 
erklären — in meinem Falle ausnahmslos erklärt 
haben —, sie wünschten nicht, daß diese Bestim-
mung im Gesetz bleibe, weil sie erst dadurch — 
dadurch! — in Gewissehskonflikte hineinkämen, 
von denen sie augenblicklich nicht wüßten, wie 
sie darüber hinwegkommen könnten; diese Be-
lastung ihrer Gewissen sei viel schwerer, als wenn 
man sie vor die Entscheidung stellte, den Kriegs-
dienst zu verweigern oder der Wehrpflicht wie je-
dermann sonst auch nachzukommen. 

Ich bitte Sie wegen all dieser Bedenken, die 
auch von den Laien der Evangelischen Kirche weit-
gehend geteilt werden, 

(Abg. Eschmann: Sehr richtig!) 

die brüderlich mit ihren Pfarrern zusammenarbei-
ten, und im Hinblick darauf, daß das eine zwar 
veraltete, aber auch schon damals sehr umstrittene 
Bestimmung war, dem Antrag auf Umdruck 724 
zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Metzger. 

(Abg. Metzger: Ich verzichte!) 

— Er verzichtet. 

Wird zu dem Antrag Umdruck 724 Ziffer 1 noch 
das Wort gewünscht? — Das Wort hat der Abge-
ordnete Bausch. 

(Unruhe bei der SPD. — Zuruf links: 
„Moralische Aufrüstung"!) 

Bausch (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Es ist durchaus richtig, was 
der Herr Kollege Metzger und auch der Herr Kol-
lege Merten gesagt haben, daß diese Frage in den 
Kreisen der evangelischen Geistlichen sehr inten-
siv diskutiert wird. Aber es ist nicht richtig, daß 
etwa die Auffassung, die die beiden Herren Kol-
legen vorgetragen haben, die einheitliche Meinung 
der evangelischen Pfarrer sei. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Abg. Metzger: Das habe ich auch 

gesagt!) 
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— Na ja, Herr Kollege Metzger, Sie haben es nicht 
ausdrücklich gesagt, der Herr Kollege Merten hat 
es aber ziemlich eindeutig gesagt. 

(Zurufe von der SPD.) 

Also: die Meinungen gehen darüber auseinander. 
Es gibt solche, die diese Auffassung vertreten; es 
gibt aber auch andere, die eine ganz andere Auf-
fassung vertreten. — Auch der Rat der Evange-
lischen Kirche hat eine andere Auffassung vertre-
ten. 

(Abg. Dr. Arndt: Nein!) 

— Das hat doch der Herr Verteidigungsminister 
angeführt. 

(Widerspruch bei der SPD und beim 
GB/BHE.) 

— Sie können doch diese Tatsache nicht einfach 
ignorieren. Die Aussage des Rates der Evangeli-
schen Kirche über diese Frage 

(Abg. Dr. Arndt: Lautete ganz anders!) 

war völlig eindeutig. 

(Abg. Eschmann: Das war doch etwas 
ganz anderes!) 

— Nein, das war nichts anderes! Ich glaube, man 
muß sich einfach damit auseinandersetzen, daß es 
über eine Frage verschiedene Meinungen geben 
kann; deshalb können wir doch ganz ruhig über 
diese Frage diskutieren. 

(Zuruf von der SPD: Wir sind ja dabei!) 

Ich habe mich schon im Jahre 1947, also in einer 
Zeit, als diese Sache im politischen Bereich über-
haupt nicht zur Diskussion stand, mit einem Brief 
an den evangelischen Landesbischof meiner Lan-
deskirche gewandt und habe ihm mitgeteilt, daß 
ich es für sehr gut hielte, wenn die Evangelische 
Kirche für den Fall, daß diese Frage je wieder 
diskutiert werden sollte, 

(Rufe bei der SPD: 1947!) 

sich eindeutig dahin entscheide, daß die evange-
lischen Pfarrer vom Wehrdienst freigestellt wer-
den. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Bausch, gestatten Sie eine Zwischenfrage, die der 
Abgeordnete Schmidt stellen möchte? 

Bausch (CDU/CSU): Bitte! 

Schmidt (Hamburg) (SPD): Herr Kollege Bausch, 
würden Sie mir zustimmen, daß durch das Fest-
halten an dieser Bestimmung des Regierungsent-
wurfs zumindest der Eindruck erweckt werden 
muß, daß es sowohl den kirchlichen Behörden auf 
beiden Seiten als auch der Christlich-Demokra-
tischen Union darum geht, nicht in Erscheinung 
treten zu lassen, daß bei Wegfall dieser Bestim-
mung ein Großteil von Pfarrern beider Bekennt-
nisse sich als Kriegsdienstverweigerer bekennen 
würde? 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Bausch (CDU/CSU): Diese Frage will ich zu-
nächst einmal außer Diskussion lassen; aber ich 
werde nachher noch ein Wort darüber sagen. 

Tatsache ist also, daß der Rat der Evangelischen 
Kirche — und mit ihm ein erheblicher Teil der 
evangelischen Geistlichen — sich dafür einsetzt,  

daß Geistliche vom Militärdienst befreit werden.  

Sie tun das aus einer sehr naheliegenden Erwä-
gung. Sie tun das nach meiner Überzeugung des-
halb, weil sie der Meinung sind: wenn es je — was 
Gott verhüten möge — wieder einen Krieg geben 
sollte, dann ist die Aufgabe der Geistlichen in 
erster Linie die, ihre Gemeinden seelsorgerlich zu 
betreuen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Es ist völlig klar, daß, wenn eine solche Kata-
strophe je wieder eintreten sollte, dann die Men-
schen in der Heimat in genau der gleichen Gefahr 
sein werden wie die Menschen an den Fronten; da 
wird gar kein Unterschied bestehen. Deshalb sind 
die Anhänger dieser Auffassung der Meinung, die 
Pfarrer sollten sich in erster Linie um das Amt 
bekümmern, das ihnen aufgetragen ist, das Amt 
der Seelsorge und das der Betreuung ihrer Ge-
meinden. 

Wenn ein Teil der Geistlichen der evangelischen 
Kirche und wenn der Rat der Evangelischen Kirche 
sich dahin durchgerungen haben, so wohl auch noch 
aus einem anderen Grund, für den Sie, Herr Kol-
lege Metzger, vielleicht Verständnis haben werden. 
Sie wissen, daß man der evangelischen Kirche in 
der Vergangenheit sehr häufig, auch gerade von 
Ihren politischen Freunden her, den Vorwurf ge-
macht hat, sie sei in ihrer inneren Haltung zu sehr 
mit dem Waffenhandwerk verbunden. 

(Abg. Frau Albrecht: Ist sie auch!) 

— Ja, sehen Sie, Sie bestätigen das, Frau Kollegin 
Albrecht. Wie oft hat man in Ihrer Presse, hat man 
in der Polemik das Wort von den „Kanonen-Pfar-
rern" gehört! Ich glaube, daß der Rat der Evange-
lischen Kirche, wenn er einen solchen Entschluß 
gefaßt hat, damit auch dem Willen hat Ausdruck 
geben wollen, sich von dieser oft kritisierten Haltung 
der Kirche, also von der allzu engen Verbindung 
zwischen Thron und Altar, wie man früher gesagt 
hat, zu distanzieren, daß er also hat sagen wollen: 
wir als Diener der Kirche haben uns in erster Linie 
um das seelsorgerische Amt zu bekümmern. 

(Zuruf von der SPD: Auch im Wahlkampf!) 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu dem sagen, 
was der Kollege Schmidt (Hamburg) vorhin be-
rührt hat, die Frage der Kriegsdienstverweige -
rung der Pfarrer. Da verstehe ich - das muß ich 
offen sagen — gerade den Kollegen Metzger nicht 
ganz. Herr Kollege Metzger, Sie geben, wenn ich 
recht unterrichtet bin, mit anderen Herren zusam-
men ein Blatt heraus, das sich „Stimme der Ge-
meinde" nennt. Ich glaube, ich bin im Recht, Herr 
Metzger, wenn ich annehme, daß Sie ein Mither-
ausgeber dieses Blattes sind. In der vorletzten 
Nummer dieses Blattes vom 1. Juni 1956 erschien 
ein Aufsatz, der überschrieben war: „Wehrpflicht 
heute ist Sünde." 

(Abg. Wienand: Na und? Darf man die 
Meinung nicht haben? — Weitere Zurufe 

von der SPD.) 

„Wehrpflicht heute ist Sünde"; zu diesem Thema 
wäre sehr viel zu sagen. Wir haben gerade über 
dieses Thema einiges im Ausschuß gesagt in einer 
Sitzung, in der die Vertreter der Geistlichkeit bei-
der Kirchen ihre Meinung über die Frage der 
Kriegsdienstverweigerung geäußert haben. Wenn 
Sie den Bericht darüber nachlesen, werden Sie 
sehen, daß wir uns dabei gerade auch über diesen 
Aufsatz unterhalten haben. Aber wenn man diese 
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Auffassung vertritt, die offenbar auch Sie vertre-
ten, dann verstehe ich ganz und gar nicht, wie 
man dann andererseits mit einer solchen Vehemenz 
dafür eintreten kann, daß die Geistlichen durch 
das Wehrpflichtgesetz erfaßt und zum Wehrdienst 
verpflichtet werden. Wollen Sie denn den Geist-
lichen, die diese Auffassung vertreten: „Wehr-
pflicht ist Sünde", den Gestellungsbefehl ins Haus 
schicken, damit sie dann nachher den Dienst mit 
der Waffe verweigern können? 

(Zurufe von der SPD.) 

Ich glaube, hierin liegt eine bedenkliche Unklar-
heit, die mit Recht schon mehrfach in der Öffent-
lichkeit Beanstandungen begegnet ist. Gerade Män-
ner, die dieser Auffassung sind, sollten sich nicht 
in den Weg stellen, wenn der Rat der Evangeli-
schen Kirche darum bittet, die Pfarrer vom Wehr-
dienst freizustellen, und der Staat dieser Bitte ent-
gegenkommt. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kortmann. 

Kortmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zu 
dieser Frage als evangelischer Laie ein Wort sagen. 
Ich halte diese Frage allerdings für eine der 
schwerwiegendsten mit diesem Gesetz zusammen-
hängenden Fragen. Aber ich bin der Meinung, daß 
diese Frage von zwei Seiten aus gesehen werden 
kann, und zwar einmal von der Seite der Persön-
lichkeit, die betroffen wird, also von dem einzelnen 
Geistlichen. Wenn man das tut, dann teile ich aller-
dings manche Bedenken, die hier vorgebracht wor-
den sind. 

Aber es gibt einen anderen Gesichtspunkt, und 
das ist der Gesichtspunkt der Gemeinde. Was er-
fordert, was wünscht und was braucht die Ge-
meinde gerade in solchen Zeiten, in denen der 
ganze Ernst des Krieges vor der Gemeinde steht? 
Die Gemeinden, jedenfalls ein sehr großer Teil von 
ihnen, würden in dem Fall, daß alle Geistlichen im 
Falle der Verteidigung zum Wehrdienst herange-
zogen würden, augenblicklich verwaist sein. Dieses 
Verwaistsein bedeutet ein Alleinlassen vieler, vieler 
in Not geratener Leute in der Gemeinde in diesem 
Augenblick ohne den Zuspruch einer wirklichen 
seelischen Hilfe. 

(Abg. Eschmann: Darum geht es doch jetzt 
gar nicht!) 

Die Gemeindeglieder sind dankbar, wenn in sol-
cher Zeit in der Person des Seelsorgers jemand für 
sie da ist, der die Leiden mitträgt. 

Nun lassen Sie mich dazu noch ein Drittes sagen! 
Ich bin der Ansicht, daß die Tätigkeit des Seel-
sorgers in solchen Zeiten für den Träger des Amtes 
eine mindestens so große seelische Belastung be-
deutet wie etwa die, wenn er mitten in den Reihen 
der Krieger stände. Ich sage das nicht von unge-
fähr, sondern ich sage das aus eigener Erfahrung. 
Ich stamme aus einem evangelischen Pfarrhaus, 
und ich habe meinen Vater in dem ersten Welt-
kriege erlebt. Er hat uns Kindern manchmal ge-
standen: Es ist im Augenblick so schwer für mich, 
diese Sorgen und das große Maß des Leides mit 
meinen Gemeindegliedern zu tragen, daß ich mir 
manchmal überlegt habe: wäre es nicht besser, 
wenn wir selber in den Reihen der Kämpfenden  

ständen? Aber ich bin der Überzeugung — das hat 
er uns gesagt —, daß wir einfach an  diese  Stelle 
in diesem Augenblick gesetzt sind und dafür be-
rufen sind. 

Aus diesen Gründen, meine Damen und Herren, 
bin ich für die Vorlage, wie sie aus dem Ausschuß 
herausgekommen ist. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Metzger. 

Metzger (SPD): Herr Kollege Bausch, ich bin mit 
Ihnen einverstanden, daß wir in aller Ruhe über 
diese Fragen reden können. Ich bin mit Ihnen 
auch durchaus der Meinung, daß es in solchen 
Fragen verschiedene Auffassungen geben kann. 
Auch in der evangelischen Kirche gibt es in diesem 
ganzen Fragenkomplex verschiedene Auffassungen. 
Ich habe nie etwas anderes behauptet. Das ent-
bindet uns nicht von der Pflicht, selbst zu prüfen, 
war wir dazu zu sagen haben und was etwa von 
reformatorischer Auffassung her gesagt werden 
kann. 

Zunächst einmal haben Sie sich darauf berufen, 
daß der Pfarrer Seelsorger sei und daß er des-
wegen von all diesen Pflichten entbunden werden 
solle. Herr Kollege Bausch, ich bin völlig mit Ihnen 
einverstanden, daß der Pfarrer Seelsorger sein soll; 
er soll noch mehr als Seelsorger sein. Aber ich 
glaube, Sie haben doch übersehen, wie gerade die 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte uns in der 
evangelischen Kirche zu neuen Einsichten gebracht 
hat, die auch beachtet werden müssen. Denken Sie 
daran, wie in der nationalsozialistischen Zeit die 
Bekennende Kirche gekämpft hat! Denken Sie 
daran und lesen Sie einmal nach, was etwa damals 
in der Barmer Erklärung, in dieser berühmten 
Erklärung, die ja eine Bekenntniserklärung ge-
worden ist, gesagt worden ist! Da ist deutlich 
geworden, daß der Christ und ebenso natürlich 
auch der evangelische Pfarrer nicht nur die Auf-
gabe hat, rein mit dem Wort das Evangelium zu 
verkündigen und ein paar Belehrungen zu erteilen, 
sondern daß er mit seinem ganzen Leben, mit 
seiner ganzen Haltung, mit der Art, wie er im 
öffentlichen Leben steht, etwas zu verkündigen 
hat. Wenn er das soll, dann ist es notwendig, daß 
er die Möglichkeit der Entscheidung hat. Wenn Sie 
ihn gewissermaßen sterilisieren, indem Sie ihn in 
den luftleeren Raum hineinverpflanzen, dann 
nehmen Sie ihm ja gerade diese Möglichkeit; und 
gerade das wollen wir verhindern. 

Ich habe vorhin gesagt, daß der Rat schon vor 
einem Jahr, vor weit über einem Jahr zu der 
Frage Stellung genommen hat. Inzwischen haben 
sich sowohl die Synode als auch der Rat der Evan-
gelischen Kirche sehr eingehend mit diesen Fragen 
befaßt. Es ist eine Kommission gebildet worden, 
die die Frage geprüft hat, und diese Kommission 
hat ein Gutachten erstattet, das sich der Rat zu 
eigen gemacht hat. Ich darf Ihnen vielleicht einmal 
aus diesem Gutachten, das jetzt erst heraus-
gekommen ist — nicht vor über einem Jahr — und 
in dem also neue Erkenntnisse niedergelegt worden 
sind, mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten einige 
Stellen vorlesen. Da heißt es z. B.: 

Seit dem Ausgang des ersten Weltkrieges hat 
sich in der Stellung der christlichen Kirchen 
zum Krieg eine Wandlung gegenüber dem 
19. Jahrhundert mit seiner Problemlosigkeit in 
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dieser Sache angebahnt. Sowohl die ökume-
nische Diskussion als auch später die inner-
deutsche Auseinandersetzung über die Frage 
der Beteiligung des Christen am Krieg und 
über die Friedensaufgabe der Kirche zeigt, daß 
der Krieg den Kirchen neu zu einem ernsten 
Problem geworden ist, an dem man nicht mehr 
vorübergehen kann. Und zwar nicht nur der 
Atomwaffenkrieg, sondern der Krieg als Mittel 
der politischen Entscheidung zwischen Staaten 
und Völkern überhaupt. 

Und an anderer Stelle heißt es: 

Erst in neuerer Zeit ist — im Zusammenhang 
mit der Entwicklung der modernen Staaten 
zum Totalitarismus und des Krieges zum 
totalen Vernichtungskrieg — auch in den 
Kirchen die Frage nach dem vor Gott zu ver-
antwortenden Recht des Staates auf die 
zwangsweise Heranziehung seiner Bürger zu 
Wehr- und Kriegsdienst aufgeworfen worden. 

Die Frage der allgemeinen Wehrpflicht bedarf 
einer Klärung im Zusammenhang mit den 
christlichen Erkenntnissen über den Auftrag 
und die Grenzen des Staates. 

Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die allgemeine Wehrpflicht wollen ja Sie , nicht wir. 
Wenn Sie aber die allgemeine Wehrpflicht wollen, 
wenn Sie sie für alle waffenfähigen Männer wollen, 
wie das im Gesetzentwurf festgelegt ist, dann 
müssen Sie, wenn Sie A gesagt haben, auch B 
sagen: dann müssen Sie auch den Mut haben, gerade 
die Kreise, die sich in dieser Weise mit den Fragen 
auseinandersetzen, die darum ringen und die  viel-
leicht auch am ersten den Mut aufbringen, in 
irgendeiner Weise nach der einen oder nach der 
andern Seite vorbildlich zu sein, mit in die Ent-
scheidung hineinzustellen, und dürfen sie nicht aus 
der Entscheidung ausklammern. Das ist das Pro-
blem, Herr Kollege Gontrum, und nichts anderes! 
Sie meinen, der Pfarrer stünde bei Ihrem Entwurf 
auch vor der Gewissensentscheidung, er könne sich 
ja freiwillig melden. Sie nehmen ihm aber ja eben, 
wenn Sie ihn nicht einziehen, die Möglichkeit — 
die  er hätte, wenn er eingezogen würde —, zu 
sagen, ob er nun Waffendienst leisten will oder ob 
er ihn nicht leisten will. Da liegt die Gewissens-
frage! — Ja, Herr Bausch, Sie nicken sehr ver-
ständnisinnig mit dem Kopf. Ich glaube, wir ver-
stehen uns sogar sehr gut. Denn Sie wollen eben 
das nicht, was ich will, daß nämlich hier Menschen 
die Möglichkeit gegeben wird, sich vor ihrem Ge-
wissen klar vor aller Öffentlichkeit zu entscheiden. 
Das wollen Sie eben nicht, und deswegen sind Sie 
dafür, daß diese Bestimmung aufgenommen wird. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Nun haben Sie mir persönlich noch eine Frage 
gestellt. Zunächst einmal darf ich Ihnen eines 
sagen, Herr Bausch: Wir sollten auch diese Dinge 
— nun, ich will nicht das Wort „demagogisch" be-
nutzen — sachlich behandeln. Wenn jemand als 
Herausgeber auf einer Zeitschrift steht, dann — 
das  wissen Sie ganz genau — deckt er nicht jedes 
Wort, das in dieser Zeitschrift steht. Also wie 
kommen Sie dazu, mir einfach eine solche Äuße-
rung anzukreiden? Abgesehen davon weiß ich nicht 
genau, ob die Äußerung wirklich so gelautet hat. 
Ich will Ihnen aber sagen, wie ich als Christ zu 
diesen Fragen stehe, Herr Kollege Bausch. Ich stehe 
auf dem Standpunkt, daß das Töten, ob das nun  

ein individuelles Töten ist oder ob das das Töten 
im Kriege ist, im Sinne des Neuen Testaments 
immer Sünde ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir Christen wissen allerdings eines, und das soll-
ten auch Sie verstehen, Herr Kollege Bausch: daß 
wir immer wieder in die Situation hineinkommen, 
daß wir einfach in die Zwangslage hineinkommen 
zu sündigen. Deswegen ist die Frage der Verge-
bung für den Christen eine sehr wesentliche Frage. 
Sie können das eine nicht ohne das andere sehen. 
Wenn Sie mich fragen, ob ich den Kriegsdienst und 
ob ich das Töten im religiösen Sinne, im christ-
lichen Sinne als eine Sünde ansehe, so muß ich 
Ihnen klipp und klar sagen: jawohl, das sehe ich 
als eine Sünde an. Wenn wir Kriegsdienst leisten 
und wenn wir dazu gezwungen werden, dann be-
dürfen wir zumindest der Vergebung der Sünden. 
Darüber sollten wir beide uns einig sein, Herr Kol-
lege Bausch. Ich weiß nicht, was Sie mir da ent-
gegenhalten wollen. 

Der Rat der Evangelischen Kirche — um das 
noch einmal deutlich zu sagen — hat nicht eine 
gesetzliche Regelung verlangt, sondern er hat den 
Wunsch gehabt, daß er auch im Kriegsfall in der 
Lage ist, seine Gemeinden seelsorglich zu ver-
sehen. Das kann auf die verschiedenste Weise er-
reicht werden. Wenn irgendwo Mangel ist, können 
Pfarrer uk-gestellt werden, wie das in anderen 
Fällen auch möglich ist. Das ist eine ganz andere, 
eine praktische Frage. Hier stehen wir vor der 
grundsätzlichen Frage, und ich muß es noch ein-
mal sagen: um diese grundsätzliche Frage, meine 
Damen und Herren, vor allen Dingen auch meine 
Damen und Herren von der CDU, sollten wir uns 
nicht drücken, wenn es uns ernst darum ist, daß 
wir die christliche Wahrheit in unserem Volk wirk-
lich lebendig werden lassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Bundesverteidigungsminister. 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich muß 
etwas richtigstellen. Die Stellungnahme des Rates 
der Evangelischen Kirche bezieht sich ausdrück-
lich auf die Behandlung des Wehrdienstes der 
Geistlichen im künftigen Wehrpflichtgesetz. In der 
Antwort, die ich eben verlesen habe — ich darf 
das Herrn Kollegen Metzger noch einmal sagen —, 
lautet nämlich die Überschrift: „Betreffend Berück-
sichtigung von Geistlichen im künftigen Wehr-
pflichtgesetz". Dem dort geäußerten Wunsch hat 
die Regierung in ihrer Vorlage in vollem Umfang 
entsprochen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Wenzel. 

Dr. Dr. Wenzel (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zu den seelsorglichen Aufga-
ben vieler Pfarrer gehört heute gerade auch die 
Auseinandersetzung mit der Frage der Kriegs-
dienstverweigerung. Ich weiß von sehr vielen 
Pfarrern, daß sie ihren seelsorglichen Dienst dann 
in dieser Frage nicht mehr frei und ungehindert 
ausüben können, 

(Abg. Dr. Kliesing: Warum denn nicht?) 

wenn sie nicht selbst von der Wehrpflicht betrof-
fen sein können. 

(Zuruf von der Mitte: Wieso?) 
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(Dr. Dr. Wenzel) 
Ein Zweites möchte ich sagen. Ich möchte für 

meinen Teil auch vor der Gefahr warnen — ich 
bin evangelischer Pfarrer —, den Pfarrer und die 
Kirche etwa ganz auf die Aufgaben der Seelsorge 
abdrängen zu wollen. Der Pfarrer und die Kirche 
haben auch Aufgaben, die die Verantwortung für 
das öffentliche Leben in der ganzen Breite und 
Tiefe angehen. Eine Kirche, die in so entscheiden-
den Fragen wie denen, die hier zur Verhandlung 
stehen, nicht auch im Sinne ihres Öffentlichkeits-
dienstes und der sich daraus ergebenden Verant-
wortung für die ganze Christenheit sprechen 
würde, hätte nach unserer Auffassung ihren Auf-
trag vor dem Evangelium verfehlt. Ich kann das, 
was ich hier mit meinen kurzen Bemerkungen 
sagen wollte, nicht treffender ausdrücken als mit 
einem Wort, das einmal der schwedische Erzbischof 
Söderblom seinen Pfarrern gesagt hat: Ihr 
Pfarrer, ob Krieg ist in der Welt oder nicht, das 
darf euch sowenig gleichgültig sein wie, ob Ehe-
bruch und Mord in der Welt sind, und wenn ihr 
mir sagt, die Welt ist noch nicht so weit, daß sie 
ohne Krieg auskommen kann, dann will ich euch 
sagen, es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, daß 
sie endlich so weit kommt. 

Ich bin der Meinung, daß Pfarrer, die hinter 
einem solchen Wort und hinter dem Geist eines 
solchen Wortes stehen, ihre seelsorgliche Aufgabe 
und ihre Aufgabe der Verantwortung für das 
öffentliche Leben im Blick auf die Dinge, um die 
es hier geht, nur dann erfüllen können, wenn sie 
genau die gleichen Pflichten, aber auch genau die 
gleichen Rechte haben wie das letzte ihrer Ge-
meindeglieder. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
 Abgeordnete Petersen. 

Petersen (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich finde, es besteht keine 
rechte Beziehung zwischen den Ausführungen der 
Kollegen von der CDU und dem Anliegen, um das 
es der SPD in ihrem Antrag geht. Die Kollegen 
von der CDU haben ihre ablehnenden Ausführun-
gen doch im wesentlichen darauf abgestellt, daß der 
Geistliche in Zeiten der Not, in Zeiten des Krieges 
für eine echte Seelsorge der Gemeinde ungehindert 
zur Verfügung stehen solle. Das wird mit diesem 
Antrag gar nicht ausgeschaltet. Der Antrag will 
nur, daß der Geistliche in normalen Zeiten, im 
Frieden seiner Dienstpflicht wie jeder andere 
Wehrpflichtige genügt. Dann wird er auch die 
Probleme des Wehrdienstes und alle Dinge, die in 
der seelsorgerischen Betreuung seiner Gemeinde im 
Frieden eine Rolle spielen, voll erkennen, würdi-
gen und danach handeln können. Sollte wieder ein-
mal ein Krieg kommen — wir alle können nur 
sagen, daß Gott uns davor bewahren möge —, be-
stünde keine Schwierigkeit, die Geistlichen vom 
Kriegsdienst zu befreien. 

Ich möchte also hoffen, daß die Mehrheit des 
Hauses dem Anliegen der sozialdemokratischen 
Fraktion als einem echten menschlichen Anliegen 
für den Seelsorger Rechnung trägt. 

(Beifall bei dem GB/BHE und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird zu dem Antrag 
Umdruck 724 Ziffer 1 noch das Wort gewünscht? — 
Das Wort hat der Abgeordnete Merten. 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte ein böses Wort, das vorhin 
in der Diskussion gefallen ist, nicht ohne Erwide-

rung im Raume stehen lassen, das Wort von den 
„Kanonenpfarrern". Es ist gesagt worden: Wenn 
'die Geistlichen eingezogen werden, dann haben wir 
wieder diese „Kanonenpfarrer", die die Waffen 
segnen usw. usw. 

Ich möchte dazu folgendes sagen, meine Damen 
und Herren: nicht diejenigen Geistlichen, die als 
Soldaten ihren Dienst getan haben, sondern die 
Geistlichen, die als Divisionspfarrer eingesetzt 
waren, standen oft in der Gefahr, so etwas wie 
„Kanonenpfarrer" zu sein. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Es war so, daß diejenigen, die den grauen Rock 
wie alle anderen trugen, einen wesentlichen und 
glaubwürdigen seelsorgerischen Dienst an ihren 
Kameraden tun konnten, 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

oft besser als diejenigen, von denen wir oft mit Be-
dauern feststellen mußten, daß sie von den Herren 
Generälen in den Kasinos der Divisionen als eine 
Art von Hofnarren geduldet wurden. Es waren 
nicht viele; aber sie haben den Ruf verdorben, um 
den es hier geht. Aus diesem Grunde sollten wir 
auch um der Seelsorge willen bestimmen, daß die 
Geistlichen in Reih und Glied mit den anderen 
ihren Verpflichtungen gegenüber dem Staat nach-
kommen. 

Dem Herrn Minister möchte ich noch etwas 
sagen. Was der Rat der Evangelischen Kirche 
wollte, war, daß die seelsorgerische Betreuung der 
Gemeinden sichergestellt wird. Dieser Zweck kann 
ohne jede Schwierigkeit über den § 13 des Ge-
setzes, der die Unabkömmlichstellung in bestimm-
ten Fällen im öffentlichen Interesse vorsieht, er-
reicht werden. Es ist dazu nicht nötig, daß alle 
Geistlichen vom Wehrdienst befreit werden. Ich 
glaube sicher, daß auch von seiten der Bundes-
regierung ein öffentliches Interesse anerkannt 
wird, daß im Verteidigungsfall eine bestimmte 
Zahl von Geistlichen für die seelsorgerische Be-
treuung zur Verfügung steht und deshalb diese 
Geistlichen ebenso wie Angehörige vieler anderer 
Berufe unabkömmlich gestellt werden. Das wollte 
der Rat der Evangelischen Kirche, und das läßt 
sich unschwer erreichen, ohne daß wir das Gesetz 
im übrigen zu ändern brauchen, auch dann, wenn 
die Ziffer 1 des § 11 gestrichen wird. 

Ich wäre sehr dankbar gewesen, Herr Minister, 
wenn Sie den Wünschen des Rats der Evangeli-
schen Kirche auch im Punkte der Kriegsdienstver-
weigerung nachgekommen wären; da hat er Ihnen 
auch sehr präzise Wünsche angemeldet. 

(Beifall bei der SPD.) 

Da bestand aber aus Gründen, über die nachher 
noch zu sprechen sein wird, offenbar nicht die Nei-
gung, den Wünschen, die von da kamen, in so weit-
gehendem Maße Rechnung zu tragen, wie Sie das 
hier gemacht haben, wo Sie noch über den Wunsch 
hinausgegangen sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen zu diesem Antrag liegen offenbar nicht mehr 
vor? -- Dann schließe ich die Aussprache zu dem 
Antrag Umdruck 724 Ziffer 1 und bitte, den An-
trag Umdruck 726*) Ziffer 1 zu begründen. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Reichstein. 

*) Siehe Anlage 7. 
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Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nach der  Ausschußfassung des 
§ 11 Nr. 4 werden Schwerkriegsbeschädigte vom 
Wehrdienst befreit. Das ist eine Selbstverständlich-
keit. Es gibt aber noch eine große Zahl von 
Kriegsbeschädigten, die weniger als 50 % beschä-
digt sind, denen man den Wehrdienst einfach nicht 
zumuten kann. Ich denke dabei an Menschen, die 
ein Auge verloren haben oder die statt einer Hand 
oder eines Fußes nur noch einen Stumpf haben. 
Für diesen Personenkreis, meine ich, sollten wir 
nicht einen gesetzlichen Zwang festlegen, sich mit 
diesem ihren Körperschaden noch einmal zur Be-
gutachtung ihrer Wehrdienstfähigkeit vor eine 
Musterungskommission zu stellen. 

Wir beantragen daher, eine Nr. 4 a mit folgen-
dem Wortlaut einzufügen: 

sonstige rentenberechtigte Kriegsbeschädigte 
auf ihren Antrag 

Dieser Antrag enthält kein politisches Ziel, ist 
nicht mit weltanschaulichen Fragen gefüllt. Er ist 
einfach die menschliche Einstellung zu diesen 
kriegsbeschädigten Personen. 

(Abg. Dr. Keller: Sehr richtig!) 

Ich darf erwarten, daß das Haus unter diesem Ge-
sichtspunkt diesem Änderungsantrag zustimmt. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Probst. 

Frau Dr. Probst (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Zielsetzung des 
vorliegenden Antrags Umdruck 726 Ziffer 1 ist 
nach unserer Überzeugung bereits entsprochen 
durch den § 9, der die Wehrdienstausnahmen 
regelt. Durch die Bestimmungen des § 9 ist die 
Befreiung vom Wehrdienst in Fällen der Kriegs-
beschädigten generell gewährleistet, ohne daß es 
einer besonderen Antragstellung im Einzelfall be-
darf. Eine solche Antragstellung zu fordern würde 
heißen, das Recht auf generelle Freistellung vom 
Wehrdienst bei Untauglichkeit schmälern. 

(Widerspruch beim GB/BHE.) 

Der Antrag Umdruck 726 Ziffer 1 stellt demnach 
eine Einengung der Möglichkeiten und Rechte des 
Wehrpflichtigen nach der Ausschußfassung dar, 
und zwar zuungunsten des genannten Personen-
kreises. 

(Zuruf vom GB/BHE: Das  trifft ja nicht zu!) 

Ich empfehle dem Hohen Haus, den Antrag Um-
druck 726 abzulehnen. 

(Abg. Petersen: Das trifft gar nicht den 
Kern! — Zuruf von der SPD: Wieso ist 
das  in § 9 geregelt? — Weitere Zurufe vom 

GB/BHE und von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen — liegen offenbar nicht vor. Dann schließe ich 
die allgemeine Aussprache zu diesem Antrag ab. 

Wer begründet den Änderungsantrag Umdruck 
723*) Ziffer 3? — Das Wort zur Begründung hat 
der Abgeordnete Bazille. 

Bazille (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion ist 

*) Siehe Anlage 5.  

der Auffassung, daß alle diejenigen unserer Mit-
bürger, die im Verlauf des zweiten Weltkrieges 
Opfer an Gesundheit und Leben bringen mußten, 
grundsätzlich vom Wehrdienst freigestellt werden 
sollten. Der Gang der Beratungen im Verteidi-
gungsausschuß hat uns nicht ermutigt, hier ent-
sprechende Anträge zu stellen. Um wenigstens die 
letzten Söhne vom Wehrdienst zu befreien, wenn 
Vater oder Mutter an den Folgen der Kriegsereig-
nisse gestorben sind, haben wir unseren Antrag 
auf diesen Personenkreis begrenzt. 

Es ist uns gleichzeitig ein Anliegen, diejenigen 
Söhne vom Wehrdienst zu befreien, deren Vater 
oder Mutter als Folge nationalsozialistischer Ver-
folgungsmaßnahmen ihr Leben lassen mußten. 

Nachdem zu dieser Sache auf Umdruck 726*) 
ein weitergehender Antrag gestellt ist, möchte ich 
feststellen, daß meine Fraktion diesem Antrag zu-
stimmen wird. Ich bin nicht der Auffassung, die 
hier die Frau Kollegin Probst vertreten hat, daß 
seine Annahme eine Verschlechterung des Geset-
zestextes in der Ausschußvorlage bedeuten würde. 
Die beantragte Einfügung würde der Klarstellung 
dienen und ermöglichen, daß auch Kriegsbeschä-
digte unter 50 % auf ihren Antrag hin wegen 
der Folgen ihrer Schädigung vom Wehrdienst be-
freit werden. 

Schließlich liegt auf Umdruck 719**) — den ich, 
weil er zur Materie gehört, einbeziehen möchte — 
ein Antrag der Fraktion der FDP vor, der über die 
Eltern hinaus auch noch Brüder oder Schwestern 
anspricht, also auch hier im Personenkreis etwas 
weiter geht als unser Antrag Umdruck 723. Wir 
stimmen diesem Antrage zu. Nur möchte ich bit-
ten, aus unserem Antrag bei Ziffer 3 Buchstabe b 
vor den Worten „verstorben sind" die Worte ein-
zufügen: „oder an den Folgen nationalsozialistischer 
Gewaltmaßnahmen im Sinne des § 1 des Bundes-
entschädigungsgesetzes in der Fassung vom 29. Juni 
1956", damit auch dieser Personenkreis erfaßt 
wird. 

(Abg. Dr. Mende: Einverstanden!) 

Wir glauben, daß das Hohe Haus als Volksver-
tretung die Regierung berichtigen sollte, da es im 
Interesse der Gerechtigkeit notwendig ist, bestimm-
ten Gruppen des deutschen Volkes, die schon ein 
unendlich hohes Maß persönlicher Opfer haben 
bringen müssen, von der zukünftigen Wehrpflicht 
zu befreien. 

(Beifall bei der SPD, beim GB/BHE 
und bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Merten. 

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte von dem Umdruck 723 Zif-
fer 3 den Antrag unter Buchstabe a) begründen. 
In der Ausschußvorlage ist unter Nr. 5 vorgesehen, 
daß Heimkehrer im Sinne des Heimkehrergesetzes, 
die nach dem 1. Juli 1953 von ihrer Gewahrsams-
macht entlassen worden sind, vom Wehrdienst als 
solche befreit sind. Wir stellen den Antrag, daß 
diese Ziffer gestrichen wird. 

Ich habe, als im Ausschuß diese Bestimmung von 
Herrn Kollegen Kliesing beantragt und entspre-
chend beschlossen wurde, an der Sitzung nicht teil- 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 3. 
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(Merten) 
nehmen können und will die Gelegenheit benut-
zen, ganz allgemein einmal etwas über die Ar-
beitsmethode zu sagen, unter der dieses Gesetz zu-
stande gekommen ist. Ich habe an der Ausschuß-
sitzung deshalb nicht teilnehmen können, weil 
gleichzeitig sowohl das Plenum als auch noch zwei 
weitere Ausschüsse getagt haben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Diese Art und Weise, die ja gerade bei der Be-
ratung des Wehrpflichtgesetzes die Regel war — 
daß der Verteidigungsausschuß, und nicht nur er, 
sondern auch andere Ausschüsse, regelmäßig wäh-
rend des Plenums getagt haben —, ist eine Arbeits-
methode, die zu nichts anderem führen kann, als 
daß das Parlament sich selbst aushöhlt und sich 
selber vor der Öffentlichkeit das Gesicht gibt, daß 
die ganze parlamentarische Arbeit, soweit sie hier 
im Plenum getan wird, von diesem Hohen Hause 
überhaupt nicht mehr ernst genommen wird. 

(Beifall bei der SPD, beim GB/BHE und 
rechts.) 

Uns allen ist heute die Zeitschrift des Bundes der 
Steuerzahler zugegangen. Auf Seite 77 befindet sich 
das berühmte Bild mit den leeren Bänken, das ja 
durch die ganze deutsche Presse gegangen ist, und 
es werden dazu Ausführungen gemacht, die ganz 
klar in die Richtung gehen: „Bitte, hier seht ihr's 
ja! Das Parlament nimmt sich selbst nicht mehr 
ernst." Wie soll das Plenum gut besetzt sein, wenn 
zur gleichen Zeit der Kriegsopferausschuß, der 
Verteidigungsausschuß, der Haushaltsausschuß und 
noch einige Unterausschüsse tagen und dadurch 
allein fast die Hälfte der Mitglieder des Hauses 
durch die Ausschußarbeit verhindert ist, an den 
Sitzungen teilzunehmen? 

Ich habe in der politischen Klippschule gelernt, 
daß die Beratung des Haushalts eines der wichtig-
sten Rechte ist, die das Parlament hat. Ich stelle 
heute und hier fest, daß die Mitglieder des Ver-
teidigungsausschusses so gut wie überhaupt nicht 
in der Lage gewesen sind, an der Beratung des 
Haushalts teilzunehmen, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

daß man sie um dieses Gesetzes willen daran ge-
hindert hat, eines ihrer wichtigsten parlamentari-
schen Rechte wahrzunehmen. Und dann soll noch 
einer kommen und soll sagen, daß dieses Gesetz 
nicht durchgepeitscht worden sei! 

(Beifall bei der SPD.) 
Ich weiß nicht, wie ich mich vor meinen Wählern 
unter diesen Umständen rechtfertigen soll, gerade 
die Fragen, die jeden Steuerzahler interessieren, 
hier nicht mitberatend im Plenum gestaltet zu 
haben, wenn diese Verhältnisse hier herrschen. Ich 
habe das deswegen gesagt, weil vielleicht der 
Kollege Kliesing fragen wird, warum ich im Aus-
schuß nicht gegen seine Vorlage Stellung genommen 
habe. Es war eben bei der außerordentlich wech-
selnden Besetzung und dem ständigen Tagen des 
Plenums zur gleichen Zeit einfach nicht möglich, 
im Ausschuß zu allem Stellung zu nehmen. Der 
Erfolg ist, daß wir uns hier im Plenum mit einem 
großen Teil der Dinge herumschlagen müssen, die 
von Rechts wegen im Ausschuß hätten geklärt wer-
den können, wenn man dort eine vernünftige 
Arbeitsmethode gewählt hätte. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Stücklen: 
Die Arbeitsmethode ist allgemein aner

-

kannt worden! — Weitere Zurufe von den 
Regierungsparteien.) 

— Die Arbeitsmethode ist nicht allgemein aner

-

kannt worden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, 
daß beispielsweise meine Fraktion sich von Anfang 
an dagegen gewehrt hat, daß die Beratungen des 
Verteidigungsausschusses während des Plenums 
stattfinden. Von allgemeiner Anerkennung kann 
also keine Rede sein. Sie dürfen nicht immer den 
Willen der Mehrheit mit der Allgemeinheit ver

-

wechseln; das sind zwei ganz verschiedene Dinge! 
(Beifall bei der SPD, dem GB/BHE und 
der FDP. — Zuruf vom GB/BHE: Das ist 
auch Methode! — Zurufe von der 

CDU/CSU.) 

Der Beschluß, daß die Heimkehrer vom Wehr-
dienst befreit werden sollen, ist ohne jeden Zwei-
fel gut gemeint gewesen, und ich erkenne durch-
aus an, daß ernste Gründe den Kollegen Kliesing 
dazu bewogen haben, diesen Antrag zu stellen. Auf 
der anderen Seite müssen gegen die Regelung, die 
uns jetzt vorliegt, erhebliche Bedenken geltend ge-
macht werden. Wenn man .den Heimkehrern helfen 
will, gibt es dafür allerlei Möglichkeiten, und Sie 
werden morgen bei der Beratung der Novelle des 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes eine aus-
gezeichnete Möglichkeit haben, 

(Sehr gut! beim GB/BHE) 

Ihrem Willen, den Heimkehrern zu helfen, freien 
Lauf zu lassen. Aber was in diesem Gesetzentwurf 
steht, ist alles andere als eine Hilfe für die Heim-
kehrer. Die Verpflichtung, die viele Heimkehrer 
gegenüber ihrer Gewahrsamsmacht, vor allem der 
Sowjetunion, übernommen haben, nicht wieder die 
Waffen gegen diese Macht zu führen, bedrückt eine 
ganze Menge von Heimkehrern, und zwar nicht 
nur diejenigen, die nach dem 1. Juli 1953 entlassen 
worden sind, sondern in weitaus größerem Aus-
maß diejenigen, die vorher entlassen worden sind. 

Diese Regelung im Gesetzentwurf — ich kann 
dabei fast auf die Argumente zurückgreifen, die 
wegen der evangelischen Pfarrer hier angeführt 
worden sind — führt dazu, daß nur diejenigen 
Heimkehrer in der Lage sind, in der Bundeswehr 
an Übungen teilzunehmen bzw. im Verteidigungs-
fall als Reservisten zur Verfügung zu stehen, die 
sich freiwillig dazu melden. Es ist selbstverständ-
lich, daß bei einer gewaltsamen Auseinander-
setzung mit einer der Mächte oder mehreren Mäch-
ten hinter dem Eisernen Vorhang die freiwillige 
Meldung eines Mannes, der sich verpflichtet hat, 
keine Waffen mehr in die Hand zu nehmen, bei 
seiner Behandlung in der Gefangenschaft viel 
schwerer wiegt, als wenn er sich darauf berufen 
kann, daß er zwangsweise eingezogen worden sei 
und nichts habe dagegen machen können. Es wäre 
also schon aus diesem Grunde zweckmäßiger, die 
Heimkehrer hier herauszulassen und in § 12 eine 
Regelung zu treffen, daß auf Antrag diejenigen, 
die zwingende Gründe haben, wie beispielsweise 
die zitierten Verpflichtungserklärungen oder 
andere Gründe, die hier eine Rolle spielen können, 
von der Wehrpflicht zurückgestellt werden können, 
aber nicht generell eine Befreiung aller, die unter 
diese Rubrik fallen, durchzuführen. Ich werde 
nachher bei der Beratung des § 12, wenn die Rege-
lung, die von mir angestrebt wird, Ihre Zustim-
mung findet, auf die Angelegenheit zurückkom-
men. 

Es gibt noch einen anderen Grund, der in die-
sem Zusammenhang eine Rolle spielt, und das ist 
die Sorge vieler Heimkehrer, daß dann, wenn sie 
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selbst wieder Waffen in die Hand nehmen, die 
Rückkehr derjenigen Kriegsgefangenen, die noch 
nicht in der Heimat sind, außerordentlich gefähr-
det werden könnte, weil die Gewahrsamsmacht 
dann vielleicht erklärt: Wenn wir hier einen Mann 
entlassen, wird er dort sofort in Uniform gesteckt 
und wieder gegen uns gedrillt. Derartige Gründe 
für die Verschleppung der Entlassung sind gerade 
in der Sowjetunion immer und immer wieder den 
Kriegsgefangenen erklärt worden. Wir wissen 
nicht, ob das die wahren Gründe waren, aber wir 
vermuten, daß es einer der Gründe war, wegen 
deren die Entlassungen verschleppt worden sind. 

Dieses Gefühl der Verpflichtung gegenüber den 
noch Zurückgebliebenen könnte auch in § 12 Be-
rücksichtigung finden. Das kann auch nicht auf die-
jenigen begrenzt werden, die zufällig nach dem 
1. Juli 1953 entlassen worden sind, sondern das 
muß auch für alle anderen gelten, die schon vor-
her zurückgekommen sind. Die Ausklammerung 
dieser Heimkehrer wird auch von den Heimkeh-
rern selber nicht für richtig gehalten. Ich möchte 
hier nicht von Diskriminierung und Diffamierung 
sprechen. Es ist heute schon einmal das Wort von 
der Diffamierung derjenigen gefallen, die keinen 
Wehrdienst, sondern Ersatzdienst leisten. Man 
kann von Diffamierung immer nur sprechen, wenn 
man von einem ganz bestimmten Ehrenstandpunkt 
ausgeht. Wer da glaubt, daß der Dienst in der 
Bundeswehr eine höhere Ehre sei als der Dienst 
in irgendeinem zivilen Arbeitsverhältnis, der 
könnte vielleicht von diesen Dingen sprechen. 
Aber meine Freunde und ich sind der Auffassung, 
daß es da keinerlei Unterschiede in der Ehrenhaf-
tigkeit sowohl des einen als auch des anderen 

I)  Dienstes gibt 
(Beifall bei der SPD) 

und daß man deswegen auch in diesem Zusammen-
hang von keiner Diskriminierung und auch von 
keiner Diffamierung sprechen sollte. Allerdings 
haben die Heimkehrer selber zum Ausdruck ge-
bracht, daß es einige geben könnte, die auf Grund 
ihrer besonderen Einstellung in der Bestimmung, 
durch die sie vom Wehrdienst ausgeschlossen wer-
den, eine Diskriminierung gegenüber anderen 
sehen, sintemal sie ja auch keinen Ersatzdienst zu 
leisten brauchen, sondern nun überhaupt nicht 
etwas tun können, zu dem sie sich womöglich in 
einzelnen Fällen verpflichtet fühlen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf 
ein anderes Problem zu sprechen kommen. Es ist 
für einen jungen Rekruten ein merkwürdiges Ge-
fühl, wenn er durch die Wehrpflicht zum Wehr-
dienst eingezogen wird und vielleicht in derselben 
Garnison Manöver gemeinsam mit den Angehöri-
gen von Streitkräften eines Landes ausführt, die 
seinen eigenen Vater noch nicht aus der Kriegs-
gefangenschaft entlassen haben. 

(Zustimmung bei der SPD und 
dem GB/BHE.) 

Ich weiß nicht, wieviele von den jetzt noch im 
Westen zurückgehaltenen Gefangenen schuldig 
sind und wieviele nicht schuldig sind; ich weiß 
nur, daß die Verfahrensgrundsätze und die Rechts-
grundlagen ziemlich wackelig sind, auf denen die 
gesprochenen Urteile beruhen und unter denen die 
Gefangenen zurückgehalten werden. Diese Frage 
hat eine psychologische Bedeutung. Der Herr Bun-
desverteidigungsminister selber hat einmal er-
klärt, daß die Kriegsverurteiltenfrage gelöst sein 

werde, bevor der erste Deutsche Uniform anziehen 
würde. 

(Zuruf links: Was hat er denn selbst getan?) 

Trotz aller Verzögerungen des Aufrüstungspro-
gramms ist also diese Prognose nicht in Erfüllung 
gegangen. Die Uniformen werden angezogen, und 
es sitzen immer noch 139 Kriegsverurteilte im 
Westen und 189 Parolierte hier mitten unter uns. 
Das ist vielleicht nicht sehr schlimm für diejeni-
gen, die sich freiwillig melden; sie mögen das mit 
ihrem Gewissen ausmachen. In dem Augenblick 
aber, wo die Betreffenden, die an dieser Frage 
großen Anstoß nehmen oder gar Verwandte erster 
Ordnung dieser zurückgehaltenen Kriegsgefange-
nen sind, zwangsweise eingezogen werden, beginnt 
die Frage auch in diesem Zusammenhang inter-
essant zu werden. Es gehört gewiß nicht unmittel-
bar hierher, aber es ist ganz interessant, wenn man 
erfährt, daß es in der Bundesrepublik 189 ent-
lassene Kriegsgefangene gibt, die unter amerika-
nischer Parole-Kontrolle stehen, d. h. für die das 
Grundgesetz keinerlei Geltung hat, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

sondern die sich entgegen den Bestimmungen des 
Grundgesetzes allen möglichen Einschränkungen 
unterwerfen müssen. Wir müssen die Bundesregie-
rung auch bei dieser Gelegenheit einmal ganz 
ernstlich fragen, was sie in dieser Angelegenheit 
getan  hat  und was sie in dieser Angelegenheit zu 
tun gedenkt. 

(Abg. Wehner: Handelt es sich um 
Sepp Dietrich?) 

-- Herr Kollege Wehner, Sepp Dietrich ist nicht 
darunter. Sepp Dietrich ist freigelassen und kann 
die Rechte des Grundgesetzes in Anspruch nehmen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Aber die 189, die ich im Auge habe, sind auf Parole 
freigelassen und können diese Rechte eben nicht 
in Anspruch nehmen. Obwohl sie beispielsweise 
das aktive Wahlrecht haben, dürfen sie keine 
Wahlversammlung besuchen. Es bleibt ihnen über-
lassen, wo sie sich über die politischen Fragen in 
der Bundesrepublik orientieren. 

(Abg. Eschmann: Das wäre eine dankbare 
Aufgabe für die Bundesregierung!) 

Wir fragen die Bundesregierung auch einmal 
danach, was sie dazu sagt, daß der gemischte 
Gnadenausschuß durch die zweimalige Abberufung 
des amerikanischen Mitgliedes wiederholt aktions-
unfähig gemacht worden ist, und wie sich das mit 
der richterlichen Unabhängigkeit verträgt, die im 
Art. 6 des Überleitungsvertrages festgelegt ist, der 
seinerzeit auch von der Bundesregierung unter-
schrieben und von diesem Bundestag mit Mehrheit 
ratifiziert worden ist. 

Ich bitte, um dieser psychologischen Belastungen 
willen, in denen sich viele Heimkehrer befinden, 
die ein Gefühl der kameradschaftlichen Verpflich-
tung gegenüber denjenigen haben, denen die Frei-
heit noch nicht geschenkt worden ist, und um der 
außerordentlichen Schwierigkeiten willen, die 
durch Stichtage wie hier den 1. Juni 1953 ent-
stehen, es dabei zu belassen, daß auch die Heim-
kehrer, ganz gleich wann sie zurückgekommen 
sind, der allgemeinen Wehrpflicht unterliegen. Man 
sollte ihnen lediglich im § 12 die Möglichkeit 
geben, in ganz besonderen schwierigen Fällen, die 
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 ohne Zweifel vorhanden sind, von der Wehrpflicht 
befreit zu werden. Auch hier ist der umgekehrte 
Weg, wie ihn der § 11 vorsieht, genau wie bei den 
evangelischen Pfarrern, der richtige Weg und auch 
der Weg, der von jedem Heimkehrer als solcher 
verstanden und gewürdigt wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Einen kleinen Augen-
blick, Herr Kollege Kliesing. 

Meine Damen und Herren, einige der Ände-
rungsanträge auf Umdruck 719 und auf Umdruck 
723 überschneiden sich insoweit, als fast Bleichlau-
tende Anträge zu § 11 und § 12 gestellt werden. 
Ich erlaube mir daher, nunmehr auch den § 12 
aufzurufen. Ich werde im Anschluß an die Begrün-
dung und Aussprache zu den Anträgen zu § 11 un-
mittelbar die Anträge zu § 12 begründen lassen 
und dann über die Anträge zu § 11 und § 12 hin-
tereinander abstimmen lassen. 

Das Wort hat der Abgeordnete Kliesing. 

Dr. Kliesing (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich darf zunächst auf den 
letzten Teil der Ausführungen des Kollegen Mer-
ten Bezug nehmen. Auch meine Freunde und ich 
sind der Auffassung, daß die Frage der Kriegsver-
urteilten, solange sie noch nicht endgültig gelöst 
ist, eine psychologische Belastung darstellt, die wir 
zwar in keiner Weise überschätzen wollen, die wir 
aber doch in ihrem tatsächlichen Umfange zu wür-
digen haben. Unsere Bitte geht daher an den Herrn 
Bundesminister für Verteidigung, der für diese 
Dinge schon wiederholt sein besonderes Verständ-
nis bekundet hat, im Kabinett seinen Einfluß da-
hin geltend zu machen, daß sich die Bundesregie-
rung in verstärktem Maße bemüht, diese Frage 
nun zu bereinigen. Das würde in diesem Augen-
blick, ganz konkret gesprochen, heißen: daß sie sich 
vor allen Dingen darum bemüht, daß die Arbeit 
des gemischten Gnadenausschusses wiederaufge-
nommen und forciert werden kann. 

Nun zu den Anträgen der SPD. Man muß diesen 
Antrag unter Ziffer 3 a — Herr Kollege Merten 
kam ja von selbst darauf — im Zusammenhang mit 
dem Antrag unter Ziffer 6 sehen. Ich bin dem 
Herrn Kollegen Merten sehr dankbar dafür, daß er 
hier die Auffassung vertreten hat, man sollte in 
diesem Anliegen nicht irgend etwas Diffamieren-
des sehen, auch nicht den Versuch einer Diffamie-
rung dieser schwergeprüften Menschen. Ich müßte, 
falls etwas Derartiges von irgendeiner Seite unter-
stellt würde, das als einen Versuch übelster Brun-
nenvergiftung aufs schärfste zurückweisen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Zu den Argumenten, die Herr Kollege Merten 
hier vorgebracht hat, und zu seinem Bedenken zu 
der vorgesehenen Regelung. Er hat zunächst auf 
die Verpflichtungserklärung Bezug genommen, der 
einige Heimkehrer — nicht alle, bei weitem nicht 
alle — in der Sowjetunion unterworfen waren. Ich 
kann hier sagen, daß diese Frage in keinem inne-
ren Zusammenhang mit der in diesem Gesetz ge-
troffenen Regelung steht. 

Was die Sorge um die Rückkehr der noch Zu-
rückgehaltenen angeht, so möchte ich meinen, daß, 
wenn man überhaupt von einem außenpolitischen 
Effekt einer gesetzlichen Maßnahme in diesem Zu-
sammenhang sprechen kann, die außenpolitische 

Wirkung doch gerade durch die hier getroffene i 
Lösung im Sinne der noch Zurückgehaltenen ein-
tritt. Das heißt also, daß ein Abweichen von dieser 
Regelung doch die Situation belasten würde. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Der Herr Kollege Merten hat noch gesagt, daß 
ein Stichtag eine Härte sei und daß er deshalb den 
1. Juli 1953 hier nicht gerne sähe. Er hat aber 
durch seine Regelung gleichzeitig einen anderen 
Stichtag — nämlich den 1. Januar 1948 — einge-
führt. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. 

Ich habe nun aber meinerseits gegen die von der 
SPD vorgesehene Regelung zwei Bedenken vorzu-
bringen. Erstens: Man will die Heimkehrer aus 
dem Kreis der Befreiten herausnehmen und sie da-
für in den Kreis der Zurückzustellenden einordnen. 
Ich glaube, hier müssen wir uns über den Begriff 
und den Charakter der Begriffe „Befreiung" und 
„Zurückstellung" im klaren sein. Eine Zurückstel-
lung ist etwas Provisorisches, etwas, das für eine 
gewisse Zeit ausgesprochen wird. Es setzt also vor-
aus, daß die Bedingungen, die zur Zurückstellung 
geführt haben, einmal aufgehoben werden können, 
daß sie verschwinden können. Deshalb nimmt doch 
gerade der § 24 des Gesetzentwurfs darauf Bezug 
und verpflichtet sogar diejenigen, die zurückge-
stellt sind, der Wehrersatzbehörde Mitteilung zu 
machen, wenn die Gründe, die ihre Zurückstellung 
bewirkt haben, vorzeitig wegfallen. In diesen Rah-
men paßt doch einfach die Heimkehrerfrage nicht 
hinein; denn ein Spätestheimkehrer bleibt ein 
Spätestheimkehrer, und man soll ihn nicht zurück-
stellen, sondern man soll ihn dann schon freistel-
len. Das ist das eine. 

Das andere Bedenken, das ich vorzubringen 
habe, richtet sich gegen die Verschiebung des Stich-
tags vom 1. Juli 1953 auf den 1. Januar 1948, — 
nicht weil dadurch der Kreis der Befreiten zahlen-
mäßig größer würde, sondern aus einem anderen 
Grunde. Hier darf ich eine persönliche Bemerkung 
anbringen. Meine Damen und Herren, ich selbst bin 
im Jahre 1949 aus sowjetischer Kriegsgefangen-
schaft zurückgekehrt und falle also selbst unter 
den gesetzlichen Begriff des Spätheimkehrers. Wenn 
ich mein Schicksal und das Schicksal derer, die mit 
mir in den Jahren 1948/49 entlassen worden sind, 
mit dem ungleich grauenvolleren Schicksal derjeni-
gen vergleiche, die in den Jahren 1953 oder erst 1955 
entlassen worden sind, dann, glaube ich, sollte uns 
Heimkehrer der Jahre 1948/49 ein peinliches Ge-
fühl überkommen, wenn wir sehen müßten, daß 
der Gesetzgeber unser Schicksal in der gleichen 
Weise würdigt wie das doch unvergleichlich schwe-
rere Schicksal derer, die eben sechs und sieben 
Jahre länger drüben gewesen sind. Um eben den 
Sinn und die Bedeutung des Opfers dieser Letzten, 
die heimgekommen sind, wachzuhalten — und un-
verfälscht wachzuhalten —, bitte ich doch sehr 
darum, die Grenzen hier nicht zu verwischen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Aus diesem Grunde bitte ich, es bei der Aus-
schußvorlage zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Mende. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Durch die Ausführungen des Kollegen 
Merten über die Kriegsverurteiltenfrage und durch 
das, was auch Herr Kollege Kliesing zu diesem 
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Thema sagte, sehe ich mich genötigt, Ausführun-
gen, die ich eigentlich in der dritten Lesung zu 
dieser Frage machen wollte, bereits jetzt bei der 
zweiten Lesung — so kurz wie möglich — zu 
machen. 

Ihnen allen ist die Zuschrift des Verbandes der 
Heimkehrer zugegangen, jenes großen Verbandes, 
der sich um die Rückführung der ehemaligen 
Kriegsgefangenen neben dem Deutschen Roten 
Kreuz, dem Evangelischen Hilfswerk und dem 
Caritasverband wohl die größten Verdienste er-
worben hat. Dieser Verband schreibt: 

Die wiederholten öffentlichen Erklärungen des 
Bundesverteidigungsministers, die Kriegsver-
urteiltenfrage werde gelöst, bevor der erste 
Deutsche wieder Uniform anziehen würde, 
konnte nicht eingelöst werden. Eine große An-
zahl Offiziere und Unteroffiziere der Bundes-
wehr befindet sich in einem echten Gewissens-
konflikt. Ohne Lösung dieses Konflikts die 
wehrfähige deutsche Jugend, darunter auch 
Söhne von Kriegsverurteilten, und die ehe-
maligen Soldaten unter Wehrpflicht zu stel-
len, muß zu einem sittlichen Notstand führen, 
unter dem keine krisenfeste Moral der Bundes-
wehr gedeihen kann. 

Sie wissen, meine Damen und Herren, daß gerade 
in der Begründung der Ablehnung dieses Wehr-
pflichtgesetzes seitens unserer Fraktion auch jene 
psychologische Voraussetzung erwähnt worden ist. 
Es waren im Jahre 1949 noch fast 5000, es sind 
jetzt „nur" einige wenige noch. Aber es geht ja 
nicht um das Problem der Zahl, sondern es geht um 
das Prinzip. 

Wir sprechen nicht für jene, die Verbrecher im 
 wahrsten Sinne des Wortes dadurch geworden sind, 
daß sie — ohne die Not von Kriegshandlungen, 
ohne die Verstrickungen kriegerischer Zusammen-
stöße — weit hinten als Sadisten Verbrechen an 
wehrlosen Menschen aus niedrigen Instinkten be-
gangen haben. Das sind nicht Kriegsverbrecher, 
sondern Verbrecher im wahrsten Sinne des Wortes. 
Sie scheiden hier aus unserer Betrachtung aus, 
wenn auch sie schon elf Jahre in Haft sitzen. Wir 
haben keinen Anlaß, uns um jene Kapos und um 
jene echten Verbrecher zu kümmern, die den deut-
schen Namen mit Schande bedeckt haben, sondern 
wir sprechen für jene, die durch die Kriegshandlun-
gen, als Soldaten oder in soldatenähnlichem Dienst 
in Befehlsnotständen in Verstrickungen geraten 
sind, denen sie dann erlegen sind. 

Zumindest gebietet die Einführung einer Wehr-
pflicht, die Frage zu prüfen, ob die psychologischen 
Voraussetzungen für ein Wehrpflichtgesetz gegeben 
sind, solange noch Soldaten hinter den Kerker-
türen unserer eigenen Partner im elften Nach-
kriegsjahr festgehalten werden. Einige unserer 
Kollegen aus der FDP-Fraktion haben bereits trotz 
grundsätzlicher Bejahung der Europäischen Ver-
teidigungsgemeinschaft im Dezember 1952 bei der 
zweiten Lesung dem EVG-Vertrag die Zustimmung 
versagt. Wir haben dann im März 1953 unter dem 
Eindruck gewisser Zusagen dem EVG-Vertrag doch 
unsere Zustimmung gegeben. Die damaligen Er-
wartungen sind bitter enttäuscht worden. Selbst 
im Jahre 1956 noch müssen wir uns dieser Frage 
widmen. Ich habe vor einem Jahr bei der militär-
politischen Grundsatzdebatte in diesem Haus er-
klärt, daß wir keiner Mutter zumuten können, 
ihren 20jährigen Sohn wieder als Wehrpflichtigen 
Soldat werden und ihn auf Befehl handeln zu  

lassen, bevor nicht das Problem des Handelns auf 
Befehl und der Verantwortlichkeiten auch für den 
letzten Soldaten des zweiten Weltkrieges gelöst 
ist, — nicht nur für Feldmarschälle und Generale, 
sondern auch für die Gefreiten und jungen O ff i-
ziere. 

Ich habe dem Herrn Bundeskanzler bei seiner 
vorjährigen Reise nach den Vereinigten Staaten 
ein Telegramm gesandt und auf die wichtige psy-
chologische Verbindung der Lösung der Kriegsver-
urteiltenfrage mit den deutschen Wehrfragen hin-
gewiesen. Mich würde sehr interessieren, was der 
Herr Bundeskanzler bei seinem Amerika-Besuch 
des Jahres 1956 in dieser Frage speziell für Lands-
berg erreicht hat. Der Vorwurf, daß sich das Bun-
desverteidigungsministerium und die dort tätigen 
höheren Offiziere nicht bemüht haben, ist unge-
rechtfertigt. Ich weiß aus eigener Kenntnis, wie 
häufig sich der Bundesminister für Verteidigung, 
aber auch seine höheren Offiziere bei allen mög-
lichen Gesprächen mit den dafür zuständigen alli-
ierten Stellen dieser Frage angenommen haben. 
Der letzte Erfolg ist ihnen und uns leider versagt 
worden. Wir müssen daher die Frage an den Re-
gierungschef oder an seinen Vertreter richten: Wel-
ches sind die Zusagen bezüglich der Lösung dieser 
Frage? 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Strosche. 

Dr. Strosche (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte es gern ganz kurz 
machen und mich vor allem vor Wiederholungen 
hüten. 

Die Argumentation und das Anliegen, die von 
den Herren Kollegen Merten und Dr. Mende vor-
getragen worden sind, unterstützen wir weitest-
gehend. Wir sind der Auffassung, daß man hin-
sichtlich des § 11 Ziffer 5 die berechtigten und 
wohlerwogenen Wünsche gerade der größten Or-
ganisation, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, 
des Verbandes der Heimkehrer, sehr wohl berück-
sichtigen sollte. Wer die Arbeit dieses Verbandes 
kennt — ich habe sie hier eft rühmend erwähnt —, 
wer weiß, daß dessen Stellungnahme nicht von 
irgendeinem Spitzengremium des Verbandes allein, 
sozusagen aus dem Augenblick heraus, erarbeitet 
wird, sondern daß sie bis in die einzelnen Verbands-
stufen auf unterster Ebene hinein diskutiert, er-
arbeitet, ausgewogen und wohlerwogen zum Be-
schluß erhoben wird, sollte daher — Herr Kollege 
Merten hat das dankenswerterweise eingehend und 
klar dargelegt — den  Ergebnissen dieser Meinungs-
erforschung und abwägenden Beurteilung tatsäch-
lich Rechnung tragen, also die Regelung aus dem 
§ 11 herausnehmen und gegebenenfalls in den § 12 
hinübernehmen. Es ist und bleibt eine Tatsache, 
daß die Heimkehrer, die um diese Dinge wissen, 
große Befürchtungen hegen, die Ausklammerung 
des genannten Personenkreises im Wehrpflicht-
gesetz könnte sich im Ernstfall — den w i r mit 
Gottes Hilfe verhindern sollten — für jene Heim-
kehrer, die nach dem 1. Juli 1953 heimgekehrt sind, 
um so schlimmer auswirken, wenn sie sich freiwil-
lig meldeten. Sie weisen ferner mit Recht darauf 
hin, daß sie von verschiedenen Standpunkten aus, 
gleich, ob sie vor oder nach dem Stichtag entlassen 
sind, mit dieser Ausklammerung nicht einverstan-
den sind. 



8612 	2. Deutscher Bundestag — 157. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 4. Juli 1956 

(Dr. Strosche) 

Hinsichtlich des Appells des sehr verehrten 
Herrn Kollegen Kliesing an den Herrn Verteidi-
gungsminister, die Arbeit des gemischten Gnaden-
ausschusses zu aktivieren und die Begnadigung der 
deutschen Kriegsverurteilten und Parolierten her-
beizuführen, möchte ich im Namen meiner politi-
schen Freunde sagen, daß wir bei derartigen Appel-
len sehr skeptisch sind. Ich habe mich selbst ein-
mal eingehend mit der Frage der Breda-Inhaftier-
ten beschäftigt. Ich habe dabei seitens des Auswär-
tigen Amtes, das bekanntlich für diese Fragen zu-
ständig ist, eine Vorsicht, die schon keine Vorsicht 
mehr war, also eine Übervorsicht kennengelernt, 
so daß ich den Eindruck gewonnen habe, daß man 
an diese Probleme, selbst im Rahmen der Ver-
nunft und der notwendigen wie auch möglichen 
Einflußnahme, nicht gerne herangehen will. Es ist 
damals z. B. gesagt worden, das gehe alles in Ord-
nung, bis der Herr Bundesaußenminister die Reise 
nach den Niederlanden absolviert haben werde. Es 
hat sich jedoch in dieser Hinsicht bislang kaum 
etwas geändert! Ich will dabei keinen Zweifel dar-
über lassen, daß wir — was wir bereits damals von 
dieser Stelle aus gesagt haben — bei dieser Gene-
ralamnestie niemals, wie Herr Kollege Dr. Mende 
mit Recht sagte, wirkliche Verbrecher, die auch 
nach deutschem Gesetz gefaßt und verurteilt wer-
den müßten, decken wollten, sofern nicht das 
Schuldmaß bereits durch das Absitzen der Strafe in 
diesen vielen Jahren abgetragen ist. Aber, Herr 
Kollege Kliesing, zu den freundlichen und sicher 
gut gemeinten Appellen an den Herrn Bundes-
verteidigungsminister, der in diesem Zusammen-
hange auch die falsche Adresse ist, haben wir kein 
großes Zutrauen. Hier wird sich wahrscheinlich 
auch in Zukunft nicht viel ändern. 

Im übrigen stimmen wir den Anträgen zu, die 
von Herrn Kollegen Merten gestellt und von Herrn 
Kollegen Dr. Mende unterstützt worden sind. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Wehner. 

Wehner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich wollte für meine Person zu dem 
Antrag auf Umdruck 723 Ziffer 3*) einiges sagen. 
Ich habe die Befürchtung, daß mit der Streichung 
des jetzigen § 11 Nr. 5 in der Ausschußfassung und 
mit der Ersetzung dieser Bestimmung durch einen 
neuen Abs. 4 im § 12, wenn dieser Änderung statt-
gegeben wird, ein gewisser Kreis von Personen, 
der bei der jetzigen Fassung, nämlich bei § 11 
Nr. 5, die Chance hätte, unter einer gewissen Er-
leichterung aus zwangsähnlichen Verhältnissen 
herauszukommen, nicht betroffen wird. Deshalb 
muß ich für meine Person sagen: ich kann diesem 
Änderungsantrag nicht zustimmen. 

Im Ausschuß habe ich gesagt: es besteht viel-
leicht die schwache Hoffnung, daß bei Annahme 
des von Kollegen Kliesing damals angeregten An-
trages, die Heimkehrer betreffend, auch solche 
Heimkehrer eine Erleichterung bekommen können, 
die nicht als damalige Soldaten in Gefangenschaft 
geraten sind, die aber als damalige Kinder und 
Jugendliche festgehalten worden sind, zum Teil in 
gewahrsamsähnlichen Verhältnissen gelebt haben, 
von ihren Familien getrennt sind und die jetzt im 
Zuge der Familienzusammenführung die Chance 

*) Siehe Anlage 5.  

bekommen könnten, zu uns zu kommen, mit ihren 
Familien hier zusammenzukommen. Inzwischen 
sind sie aber sowohl in dem Gewahrsamsland oder 
in dem Land, das sie noch zurückhält, als auch, 
wenn diese Bestimmung gestrichen wird und wenn 
man sie nicht freistellt, in unserm Land wehrpflich-
tig. Meine Hoffnung im Zusammenhang mit dieser 
Fassung des § 11 Nr. 5, die auf Anregung des Herrn 
Kollegen Dr. Kliesing Ausschußbeschluß wurde, 
war es, daß wir solche Personen, die damals noch 
Kinder und Jugendliche waren und die jetzt ent-
weder dort in Polen oder hier dienen müßten 
— es ist keine sehr große Zahl —, auf diese Weise 
aus Gründen der Menschlichkeit herauslassen wür-
den. Das war unsere Auffassung, und deswegen 
muß ich für meine Person erklären: ich kann die-
ser Streichung nicht zustimmen, weil mit der Er-
setzung durch einen neuen § 12 Abs. 4 das nicht 
getroffen wird, was uns damals vorschwebte. Hier 
ist von einer ganz anderen Sache gesprochen 
worden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, in der 
Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zum Antrag Umdruck 
723 Ziffer 3 liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Dann bitte ich nunmehr, den Antrag Umdruck 
719*) Ziffer 3 zu begründen. Zunächst hat das Wort 
zur Begründung des Antrags Umdruck 719 Ziffer 3 
Abs. 1 Frau Abgeordnete Lüders. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich gestehe ganz offen, 
daß ich die Aufgabe, den Antrag meiner Fraktion, 
der Ihnen auf Umdruck 719 Ziffer 3 vorliegt, zu 
begründen, mit tiefem Mißbehagen übernommen 
habe. Ich brauche nicht näher auszuführen, warum 
nicht nur ich, sondern, ich nehme an, auch der 
größte Teil der Mitglieder dieses Hauses dem, was 
heute in den ganzen Stunden besprochen worden 
ist, mit tiefem Mißbehagen gegenüberstehen. Das 
ist sachlich und auch persönlich nur zu begreiflich. 

Wir sind der Meinung, daß dem § 11 ein Abs. 2 
angefügt werden sollte, nach dessen Ziffer 1 Wehr-
pflichtige vom Wehrdienst zu befreien sind, „deren 
sämtliche Brüder oder, falls keine Brüder vorhan-
den waren, deren sämtliche Schwestern oder, falls 
keine Geschwister vorhanden waren, deren Vater 
an den Folgen einer Schädigung im Sinne des § 1 
des Bundesversorgungsgesetzes verstorben sind". 
Der § 1 des Bundesversorgungsgesetzes, den unser 
Antrag anführt, geht weiter als der § 5, den der 
sozialdemokratische Vorschlag enthält. Wir sind 
der Meinung, daß man im übrigen sehr wohl den 
Antrag der Sozialdemokraten hinsichtlich § 11 Zif-
fer 6, soweit er sich auf die Opfer des Naziregimes 
bezieht, unterstützen kann. 

Es wird nicht vieler Worte bedürfen, um diesen 
Antrag — der in Verbindung mit dem eben er-
wähnten Antrag der SPD steht — zu begründen. 
Ich möchte aber doch betonen, daß unser Antrag, 
den meine Kollegen freundlicherweise auf meine 
Bitte im Verteidigungsausschuß unterstützt haben, 
nicht etwa eine Zustimmung zu dem ganzen Ge-
setz bedeuten soll. Es handelt sich für uns und auch 
für mich um eine rein menschlich-psychologische 
Angelegenheit, der wir uns, glaube ich, nicht ent-
ziehen dürfen. Ein jeder wird das fühlen, auch 
wenn er selber nicht zu den Betroffenen gehört, 
die in unserem Antrag benannt worden sind. Wir 

') Siehe Anlage 3. 
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wollen die noch Lebenden von Angst befreien, 
seien es nun Eltern oder Elternteile, Personen, die 
allein schon — und das wird niemand leugnen 
können — durch die Existenz dieses Gesetzes in 
neue Angst versetzt werden. 

Unser Antrag ist auch keineswegs ein Ausdruck 
unserer Überzeugung, daß es einen Krieg geben 
muß oder geben wird. Aber es gibt eine Mehrheit 
in einem Parlament, die selbst einer ziemlich star-
ken Minderheit ein Gesetz aufzwingen kann, und 
zwar unter Beachtung parlamentarisch-demokra-
tischer Grundsätze. Wir haben ja Derartiges be-
reits erlebt. Die Auswirkungen des vorliegenden 
Gesetzes treffen alle, und deshalb wollen wir für 
viele Menschen den Nöten und Leiden, die ihnen, 
und sei es auch nur in der Vorstellung, aus diesem 
Gesetz entstehen müssen, soweit es nur irgend 
möglich ist, vorbeugen. 

Von einem unserer Kollegen — ich glaube, es 
war ein Kollege von der SPD — wurde vorhin ein 
Wort des schwedischen Erzbischofs Söderblom 
zitiert. Lassen Sie mich schließen mit den Worten 
eines Mannes, der — ich will niemandem zu nahe 
treten —, wie ich glaube, klüger war als wir alle 
und der zudem von tiefer moralischer Verantwor-
tung erfüllt war, ein Mann, der keineswegs, wie 
man es gern hinstellt, ein utopischer Friedensfana-
tiker, ein ganz in nebelhaften Wolken schwebender 
Mann war: das war der höchst nüchterne Philosoph 
Kant. Lassen Sie mich mit ein paar kurzen Zitaten 
aus Schriften von ihm endigen: 

Der Krieg ist nur das traurigste Notmittel im 
Naturzustand, der Quell aller Übel und Ver-
derbnis. 

ij Ich glaube, wir brauchen darüber nicht abzustim-
men. Ferner: 

Der Krieg ist der Zerstörer alles Guten, das 
größte Hindernis alles Moralischen. 

Abstimmung ist abermals überflüssig. Und weiter: 
Die moralisch praktische Vernunft in uns 
spricht ihr unwiderrufliches Veto aus: es soll 
kein Krieg sein, 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : 
Das will ja auch keiner!) 

weder ein Krieg zwischen mir und ,dir im 
Naturzustande noch zwischen uns als Staaten; 
denn das ist nicht die Art, wie jedermann sein 
Recht suchen soll. 

Wünschen Sie, darüber abzustimmen? Ich 
stimme zu. 

(Beifall bei der FDP, bei der SPD und 
beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Berendsen, wollen Sie das Wort nur zu dem ersten 
Teil des Änderungsantrags Umdruck 719 Ziffer 3 
oder auch zu dem zweiten Teil? 

(Abg. Berendsen: Gerne auch zu dem 
zweiten Teil!) 

Der zweite Teil ist noch nicht begründet. 
Dann erteile ich zur Begründung des zweiten 

Teiles das Wort der Frau Abgeordneten Dr. Ilk. 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Eine der traurigsten Folgen der Zwei-
teilung Deutschlands ist wohl die Zerreißung der 
Familien. Wenn wir in Umdruck 719 Ziffer 3 im  

zweiten Teil beantragen, daß Wehrpflichtige, sofern 
sie Verwandte ersten Grades besitzen, die ihren 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in der 
sowjetisch besetzten Zone oder im sowjetischen 
Sektor der Stadt Berlin haben, vom Wehrdienst 
befreit werden, so tun wir das in der Sorge, daß 
durch die Wehrpflicht eines Mannes im Westen, 
dessen Eltern in der Sowjetzone wohnen, die Eltern 
von dem Sohn für lange Zeit, wenn nicht gar für 
immer, getrennt werden. 

Wir wissen, daß jeder Wehrpflichtige auf Grund 
des § 24 dieser Gesetzesvorlage der Wehrüber-
wachung untersteht. Der Wehrpflichtige hat nach 
dieser Bestimmung während der Wehrüberwa-
chung bei der zuständigen Wehrersatzbehörde es 
unverzüglich zu melden, wenn er die Absicht hat, 
dem ständigen Aufenthaltsort länger als acht 
Wochen fernzubleiben; er hat ferner Vorsorge zu 
treffen, daß Mitteilungen der Wehrersatzbehörde 
ihn unverzüglich erreichen. 

(Vizepräsident Dr.  Schneider 
 übernimmt den Vorsitz.) 

Wie kann ein Mann dieser Verpflichtung nach-
kommen, wenn er z. B. seine Eltern in der sowje-
tisch besetzten Zone besuchen will? 

(Sehr gut! rechts.) 

Keineswegs ist er in der Lage, dafür zu garantie-
ren, daß er für alle Nachrichten, die die Wehr-
ersatzbehörde ihm zugehen lassen will, unverzüg

-

lich erreichbar ist. Im Gegenteil, es ist wahrschein-
lich, daß ihn eine solche Nachricht, noch dazu, wenn 
vielleicht die Wehrersatzbehörde als Absender auf 
dem Kouvert verzeichnet ist, gar nicht erreicht, daß 
sie ihm gar nicht zugestellt wird. Er wird also ent-
weder eine Meldung dieser Art, die ihm als Ver-
pflichtung auferlegt ist, gar nicht vornehmen und 
so das Gesetz übertreten, oder er läuft Gefahr, bei 
einer Zustellung in der Ostzone in eine prekäre 
Situation zu kommen, vielleicht sogar festgenom-
men zu werden. Er ist also praktisch gar nicht in 
der Lage, zu seinen Eltern zu kommen, weil er sich 
gefährdet. 

Im Ausschuß ist, wie ich hörte, als über dieses 
Thema diskutiert wurde, gesagt worden: Dann 
kann er ja die Nachricht an eine Deckadresse rich-
ten lassen. Nun, meine Damen und Herren, dann 
würde er nicht nur sich selbst, sondern sogar viel-
leicht auch die dritte Person gefährden. Das wird 
niemand tun, so daß auch dieser Weg ihm nicht 
offensteht. Wir können ihm ja nicht zumuten, daß 
er sich oder andere in eine unmittelbare Gefahr 
begibt. 

Darüber hinaus besteht natürlich die große 
Sorge, daß die Nachrichtendienste nicht nur auf ihn 
selbst, wenn er wirklich einmal drüben ist, einen 
Druck ausüben, sondern auch auf seine Angehöri-
gen in der Sowjetzone, wenn er hier ist, in der 
Hoffnung, daß der Sohn durch die Eltern veranlaßt 
wird, Kenntnisse aus der Wehrmacht an die Sowjet-
zonenbehörden zu übermitteln. Wir kennen ja alle 
diese Methode der Sippenhaftung und der Inan-
spruchnahme der Angehörigen, von einem Men-
schen etwas zu erzwingen. 

Alle diese Dinge erscheinen uns so gefährlich, 
daß wir sagen: es wird kaum möglich sein, 
daß ein Wehrpflichtiger den Kontakt zu seinen 
Eltern drüben in der Zone aufrechterhält. Er wird 
also von seinen Angehörigen im Osten tatsächlich 
abgeschnitten sein. 
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Dazu kommt noch etwas anderes. Wir wünschen 

einen regen Austausch von jungen Menschen aus 
beiden Zonen, damit sie sich kennenlernen und 
engen Kontakt bekommen. Auch das würde unter-
bunden werden, denn die jungen wehrpflichtigen 
Männer können ja dann nicht mehr hinüber nach 
der Sowjetzone. Aber dieses an sich auch gewich-
tige Argument ist für uns nicht das ausschlag-
gebende. 

Unser Antrag, die jungen Menschen, die die 
Eltern drüben haben, freizustellen, erwächst aus 
unserer tiefen Verpflichtung, nichts zu tun, was die 
engen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern 
stören könnte, und erwächst aus der Bindung an 
das Grundgesetz, das in Art. 6 aus tiefster ethischer 
Verantwortung ausdrücklich vorschreibt: „Ehe und 
Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung." 

Dies ist vor allem unser Anliegen, dem wir mit 
unserem Antrag Rechnung tragen wollen. Tun wir 
nichts, was die Trennung zwischen den Eltern und 
dem Sohn vertieft! Darum bitte ich Sie sehr: 
Stimmen Sie unserem Antrag zu, solche Männer 
vom Wehrdienst freizustellen, deren Angehörige 
ersten Grades drüben in der Sowjetzone oder im 
sowjetischen Sektor Berlins wohnhaft sind. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Pöhler. 

Pöhler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion be-
grüßt den FDP-Antrag zu § 11 dieses Gesetzes. Wir 
sind um so mehr bereit, ihm zuzustimmen, als wir 
zum § 12 einen Änderungsantrag fast gleichen 
Wortlautes eingereicht haben, der Ihnen auf Um-
druck 723 Ziffer 4 vorliegt. Ich darf einen großen 
Teil der Argumente der Frau Kollegin Dr. Ilk ak-
zeptieren und gestatte mir, zu diesem Thema noch 
einige weitere Ausführungen zu machen. 

Ein Antrag wiederum fast gleichen Wortlautes 
hat bereits bei den Beratungen des Verteidigungs-
ausschusses vorgelegen und ist dort mit der knapp-
sten aller Mehrheiten, nämlich lediglich mit Stim-
mengleichheit, abgelehnt worden. Mir scheint, schon 
aus dieser Tatsache geht hervor, daß es sich bei 
dem Anliegen dieses Änderungsantrages, das die 
Männer betrifft, die Verwandte ersten Grades in 
der Zone haben, um ein ganz besonderes Problem 
handelt. Ich halte es ohnehin für einen bedauer-
lichen Mangel, daß die Bundesregierung in ihrer 
Wehrpflichtvorlage weder im paragraphierten Ent-
wurf noch in der umfangreichen Begründung die 
Tatsache berücksichtigt hat, daß von der Wehr-
pflicht dieses Gesetzes auch Menschen betroffen 
werden, deren nächste und engste Angehörige in 
der sowjetisch besetzten Zone wohnen. Aber damit 
ist doch ein Problem angesprochen, dem im gespal-
tenen Deutschland eine große nationalpolitische 
Bedeutung zukommt. 

Mein Parteifreund Fritz Erler hat vorhin bei der 
Beratung des § 1 generell die großen politischen, 
aber auch die schweren menschlichen Bedenken 
und Sorgen vorgetragen, die sich im Hinblick auf 
das gespaltene Deutschland aus der Einführung der 
Wehrpflicht in der Bundesrepublik allgemein und 
im ganzen ergeben. Diese gewichtigen Argumente 
gelten insbesondere für den in diesem Fall ange-
sprochenen Personenkreis. Es handelt sich schließ-
lich um Verwandte ersten Grades, also um Eltern 
und Kinder. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns in die-
sem Hohen Hause, glaube ich, darüber einig, daß 
die menschlichen Beziehungen und Kontakte zwi-
schen der Bevölkerung der Bundesrepublik und der 
Bevölkerung der Zone die einzige effektive gesamt-
deutsche Klammer sind, die in diesem unseligen 
Zustande der Spaltung überhaupt noch möglich ist. 
Das gilt in besonderem Maße für das familiäre Zu-
sammengehörigkeitsgefühl, zumal bei Verwandten 
ersten Grades. Wir sind der Auffassung, daß wir 
diese für die Überwindung der Spaltung so wich-
tige Klammer nicht ohne Not in Gefahr bringen 
dürfen. Das geschieht aber ohne Zweifel, meine 
Damen und Herren, wenn Sie auch diejenigen jun-
gen Männer zur Ableistung der Wehrpflicht zwin-
gen wollen, deren Eltern in der Zone wohnen 
oder deren Kinder dort verblieben sind. Angesichts 
der Zahl der SBZ-Flüchtlinge in dem vergangenen 
Jahr bis in die Gegenwart hinein dürfen wir dieses 
Problem keinesfalls auf die leichte Schulter 
nehmen. 

Wir Sozialdemokraten glauben, das Hohe Haus 
sei verpflichtet, auch an die möglichen Konsequen-
zen zu denken. Wir kennen doch die Methoden 
eines totalitären Systems wie des von Pankow, 
unter dem unsere Brüder und Schwestern zu leben 
gezwungen sind. Man wird wahrscheinlich mit 
Sicherheit annehmen müssen, daß für den ange-
sprochenen Personenkreis zumindest während der 
Ableistung der Wehrdienstzeit jeder persönliche 
Kontakt und insbesondere die Besuche durch ent-
sprechende Maßnahmen der SED-Machthaber total 
unterbunden werden. Hinzu kommt noch die Ge-
fahr, daß die Angehörigen in der Zone möglicher-
weise unerträglichen Schikanen und Repressalien 
oder sogar Nötigungen bis zur Erpressung, d. h. 
hinsichtlich militärischen Geheimnisverrats, ausge-
setzt sein können. Meine Damen und Herren, wer 
wagt zu behaupten, solche Konsequenzen seien 
nicht möglich, und wer glaubt, man könne sie von 
hier aus verhindern? 

Ich will gar nicht davon reden, wie sich solche 
Forderungen auf die Dienstfreudigkeit eines Sol-
daten auswirken müßten. Aber wenn man an die 
seelischen Belastungen denkt, denen beide Seiten 
einer Familie ausgesetzt sein könnten, meine Damen 
und Herren, dann kann einem grauen vor diesem 
Weg, den Sie mit diesem Gesetz angesichts der 
deutschen Spaltung heute und hier beschreiten 
wollen. 

Wir meinen jedenfalls, daß alle bürokratischen 
oder organisatorischen Überlegungen hinsichtlich 
der Rekrutierungszahlen zurückzutreten haben 
hinter den primären gesamtdeutschen Aspekten 
und Notwendigkeiten. 

Meine Damen und Herren von der Regierungs-
mehrheit! Lassen Sie mich abschließend einen ein-
dringlichen Appell an Sie richten. Wenn Sie schon 
trotz aller schwerwiegenden Bedenken und Argu-
mente das Definitivum Wehrpflichtarmee im Provi-
sorium Bundesrepublik durchsetzen wollen, dann 
denken Sie wenigstens an die Menschen in der 
Zone. Sonst käme dieses Hohe Haus in den schlim-
men Verdacht, daß seine bisherigen einmütigen 
Bekenntnisse zur Einheit und zu den Brüdern und 
Schwestern in der Zone eben nur Lippenbekennt-
nisse sind. Das darf nicht sein. 

Meine Damen und Herren, aus diesen Erwägun-
gen wird die sozialdemokratische Fraktion dem 
Änderungsantrag der Fraktion der FDP ihre Zu-
stimmung geben. Sollte er angenommen werden, 
wird die SPD-Fraktion ihren Antrag zu § 12 zu- 
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rückziehen. Im andern Falle kommen wir auf un-
sern Antrag zurück. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Berendsen. 

Berendsen (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens der Fraktion der 
CDU/CSU darf ich zu dem Antrag Umdruck 723*) 
Ziffer 3 b folgendes erklären. 

Sehr verehrte gnädige Frau — sie ist im Augen-
blick nicht da —, wir haben selbstverständlich ein 
sehr großes Verständnis dafür, was Sie mit dem 
Antrag, den Sie vorhin mit begründet haben und 
der dasselbe aussagt, was in dem Antrag Umdruck 
723 Ziffer 3 b steht, wollen. Wir glauben aber, daß 
hier doch Wehrdienst mit Kriegsdienst verwechselt 
wird. Ich kann nicht einsehen, daß jemand, der zur 
Wehrpflicht eingezogen wird, sich damit in eine 
größere Gefahr begibt als, sagen wir, jemand, der 
zum Skilaufen in die Berge fährt. 

(Lachen bei der SPD.) 

— Oder meinen Sie? 

(Abg. Wehner: Es kommt auf den Rang 
an, den er bekleidet!) 

— Ach, Herr Kollege, meinen Sie, daß es wirklich 
so schwierig ist? Haben Sie mal so eine richtige 
Abfahrt mitgemacht da oben? — Also ich glaube, 
daß das Argument einfach nicht sticht. Es liegt eine 
Verwechslung vor zwischen demjenigen, der seine 
Wehrpflicht im Kriege ableistet, und dem, der sich 
im Frieden einer Ausbildung unterzieht. Wenn wir 

 selbstverständlich volles Verständnis dafür haben, 
daß wir alles tun wollen, was Sie mit Ihrem An-
trag bezwecken, nämlich daß im Falle eines Kon-
flikts derjenige, der unter den von Ihnen vorge-
schlagenen Paragraphen fällt, aus der vorderen 
Linie zurückgezogen und in eine Position gebracht 
wird, in der er möglichst geringen Gefahren für 
Leib und Leben ausgesetzt wird, so treffen wir uns 
hier voll und ganz mit Ihren Ansichten. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Das heißt 
nachher, daß er Anwärter auf Druckposten 
ist! Das ist eine Diffamierung des Mannes! 

— Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Herr Kollege, ich möchte dazu folgendes sagen. 
Sie haben vielleicht Erfahrungen darin; ich weiß 
es nicht. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Es ist doch so, daß jemand, der im Frieden keine 
vernünftige Ausbildung durchgemacht hat, in dem, 
was wir einen totalen Krieg nennen, in jedem 
Falle, ganz gleich, wo er steht, demjenigen unter-
legen ist, der eine Ausbildung durchgemacht hat; 
denn er weiß sich besser zu schützen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Gehen Sie, meine Damen und Herren, auf die 
Friedhöfe bei Aachen und sehen Sie sich an, wer 
dort liegt! Das sind die Jungen, die keine vernünf-
tige Ausbildung hatten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Jeder weiß das: die alten Hasen kamen im Krieg 
durch, und die Jungen, die nicht ausgebildet waren, 
mußten daran glauben. Infolgedessen liegt es im 

*) Siehe Anlage 5.  

Interesse derjenigen, die Sie schützen wollen und 
die auch wir schützen wollen. Wir wollen beide 
genau dasselbe. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Sie wollen sie doch schützen! 

(Zuruf von der SPD.) 
— Sie wollen sie davor bewahren, daß sie im 
Kriegsfall einer besonderen Gefahr ausgesetzt wer-
den, oder wollen Sie das nicht? 

(Abg. Wienand: Denken Sie an die psycho

-

logische Belastung!) 

— Das ist der nächste Punkt. Zunächst einmal ist 
der erste Punkt, den ich erörtert habe, richtig; das 
ist auch Ihre Ansicht. 

Sie sind weiter der Ansicht, daß es zweckmäßig 
sei, diesen jungen Leuten im Frieden eine militäri-
sche Ausbildung nicht zukommen zu lassen. Wir 
sind der Ansicht, daß wir nie wissen, in welche 
Lage wir kommen können, daß wir aber die Er-
fahrung gemacht haben, daß es noch niemals einen 
ernsthaften Krieg gegeben hat, in dem nicht zum 
Schluß doch jeder ran mußte, und garade dann, 
wenn es am gefährlichsten war, diejenigen, die 
die geringste Ausbildung hatten. Ich sehe also nicht 
ein, daß man so vorgehen soll, sondern ich möchte 
vorschlagen, daß wir beim Vorliegen besonderer 
Härtefälle annehmen, daß der § 12 Abs. 4 diese 
deckt. 

Ich kann mir durchaus vorstellen — nun das 
psychologische Moment! —, daß es tatsächlich einer 
alten Mutter nicht zuzumuten ist, daß ihr Sohn 
durch den Wehrdienst von ihr getrennt wird. Alles 
das, was dabei dann hochkommt, ist, glaube ich, 
wenn es richtig vorgebracht wird, jeder Muste-
rungskommission verständlich zu machen, und ich 
nehme an, daß der Verteidigungsminister auch 
von sich aus Richtlinien herausgeben wird, die 
diese Härtefälle besonders unterstreichen und 
decken. 

Ich möchte also, nachdem ich diese Erklärung 
hier abgegeben habe, bitten, daß das Hohe Haus 
beide Änderungsanträge ablehnt. 

Zu Ziffer 4 des Änderungsantrags Umdruck 723 
darf ich sagen, daß nach meiner Überzeugung § 12 
Abs. 4 die wichtigsten Härtefälle deckt, Herr Kol-
lege Pöhler, wenn wir auch der Ansicht sind, daß 
diese Frage durchaus noch einmal erwogen werden 
sollte. und daß wir Mittel und Wege finden soll-
ten, Herr Kollege Erler, um hier vielleicht doch 
noch zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Jeden-
falls ist das Anliegen, das Sie vorgetragen haben, 
auch das unsere. Im übrigen wird hierüber mein 
Kollege Majonica gleich noch etwas ausführlicher 
zu Ihnen sprechen. Im Auftrag meiner Fraktion 
darf ich bitten, daß Sie auch diesen Antrag ab-
lehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Majonica. 

Majonica (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der gegenwärtig vorliegende 
Antrag ist vom Kollegen Pöhler mit gesamtdeut-
schen Bedenken begründet worden, mit Bedenken, 
daß die Wehrpflicht und die Einführung der Wehr-
pflicht gerade auf die Menschen in der sowjetisch 
besetzten Zone ganz besondere Wirkungen aus- 
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üben würde, Bedenken, die auch heute morgen der 
Kollege Erler bei der Diskussion um den § 1 vor-
getragen hat. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß 
wir uns bei allen Handlungen, die in diesem Hohen 
Hause vollzogen werden, immer darüber Rechen-
schaft geben müssen, 

(Abg. Dr. Menzel: Sollten!) 

wie diese Handlungen auf die Zone einwirken, und 
ich kann Ihnen sagen, daß meine Fraktion gerade 
das Für und Wider bei der Wehrpflicht im Hinblick 
auf die Zone sehr, sehr sorgfältig erwogen hat. 
Aber es muß doch auch einmal gesagt werden, daß 
wir auch Verantwortung für die Sicherheit der 
50 Millionen Menschen hier in der Bundesrepublik 
tragen, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und es muß weiter gesagt werden, daß diese Ver-
antwortung für die Sicherheit der Menschen hier 
in der Bundesrepublik nicht Selbstzweck ist, weil 
die Bundesrepublik die alleinige Grundlage für 
eine echte gesamtdeutsche Politik ist. Gerade des-
halb müssen wir die Verantwortung, die uns dieses 
Gesetz auferlegt, tragen. 

Nun ist gesagt worden — und darauf darf ich 
auch einmal eingehen — , daß die Wehrpflicht un-
mittelbare Einwirkungen auf die Zone insofern ha-
ben werde, als die Sowjetzone nun auch juristisch 
nachziehen und auch dort die allgemeine Wehr-
pflicht einführen werde. Ich muß doch mit großem 
Nachdruck feststellen, daß dort zwar nicht eine ge-
setzlich verankerte allgemeine Wehrpflicht besteht, 
daß man aber doch von einem allgemeinen Wehr-
druck sprechen muß; denn die Machthaber in der 
Zone können doch jeden, den sie zu den Waffen 

3)  haben wollen, zwingen, diesem Rufe Folge zu lei-
sten. Der Beweis ist einfach in den Tausenden und 
aber Tausenden junger Menschen zu sehen, die die 
Zone wegen dieses Zwanges verlassen haben. Das 
Vertriebenenministerium hat Stichproben in den 
Notaufnahmelagern gemacht und festgestellt, daß 
über 70 % dieser jungen Menschen die Zone ver-
lassen haben, weil sie eben zur Volkspolizei oder 
zur nationalen Volksarmee gezwungen worden 
sind. Das ist doch ein Beweis für den Zwang, der 
dort drüben ausgeübt wird und den man sich stär-
ker nicht vorstellen kann. Diese jungen Menschen 
haben einfach das Gefühl, daß sie zu einer Armee 
gepreßt werden sollen, die nicht für, sondern ge-
gen Deutschland aufgebaut werden soll. — Herr 
Kollege Wienand? 

(Abg. Wienand: Gestatten Sie, Herr 
Präsident, eine Zwischenfrage?) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte sehr! 

Wienand (SPD): Herr Kollege Majonica, Sie sag-
ten vorhin, daß nach einer Stichprobe des Vertrie-
benenministeriums 70 % dieser Jugendlichen einem 
Zwang, der auf sie in der DDR ausgeübt werde, 
nunmehr gewichen und zu uns gekommen seien. 
Halten Sie es dann für richtig, daß wir sie hier 
einem erneuten, vielleicht gleichen Zwang ausset-
zen, und glauben Sie, daß wir ihnen damit dienen? 

(Widerspruch in der Mitte.) 

Majonica (CDU/CSU): Ich muß dazu sagen, daß 
Sie offenbar meine letzten Worte nicht gehört 
haben; denn ich habe noch einen Satz hinzugefügt 
und gesagt, daß diese Menschen eben nicht in einer 
Armee dienen wollen, die nach ihrem sicheren Ge-
fühl nicht für, sondern gegen Deutschland aufge-

baut wird. Das ist der entscheidende Unterschied.  

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dort wird eine Kriegsarmee, eine Bürgerkriegs-
armee gegen die deutsche Einheit, gegen Deutsch-
land aufgebaut, 

(Abg. Dr. Mommer: Hier auch!) 

hier wird eine Armee aufgebaut, um den Frieden 
zu sichern und um die Sicherheit zu geben, daß 
wir von der Bundesrepublik aus eine gesamtdeut-
sche Politik betreiben können. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe 
von der SPD.) 

Das scheint mir doch ein sehr großer Unterschied 
zu sein, und ich finde es merkwürdig, die Verhält-
nisse in der Zone auch nur in einem Augenblick 
mit den Rechtsverhältnissen in der Bundesrepublik 
auf eine Stufe zu stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn man nun sagt, daß die Wehrpflicht dann 
auch dort juristisch eingeführt werden würde, be-
geht man den Fehler, Herr Kollege Wienand, den 
Sie gerade gemacht haben, indem man glaubt, daß 
dort drüben in der Zone wenigstens Spuren eines 
Rechtsstaates vorhanden seien. Die haben ja gar 
nicht nötig, Wirklichkeit und Gesetz in Überein-
stimmung zu bringen, wozu wir hier in einem 
Rechtsstaat verpflichtet sind. Es herrscht dort das 
System des Zwangs, das sich nicht an Recht und 
Gesetz stößt. Deshalb bin ich der Meinung, daß 
man drüben in der Zone auch den allgemeinen 
Wehrdruck und Wehrzwang ohne eine formale Ein-
führung der Wehrpflicht weiter ausbreiten könnte. 
Selbstverständlich werden bei den Herrschern in 
Pankow keine rechtlichen und moralischen Beden-
ken aufkommen, wenn sie dieses System des 
Zwangs weiter ausdehnen. Warum haben sie es 
bisher nicht getan? Nun, ich glaube, ich kann das 
ganz einfach beantworten. Sehen Sie sich einmal 
die sogenannte Volkspolizei an! Keine Armee der 
zivilisierten Welt hat in Friedenszeiten so viel 
Deserteure wie die sogenannte Volkspolizei. Und 
wenn man dann Wehrpflichtige zu einer derarti-
gen Armee einberiefe -- Leute, die noch stärker 
gegen das System eingestellt sind als diejenigen, 
die man jetzt für die Volkspolizei kapern kann — , 

würde die Zahl der Deserteure ins Unermeßliche 
steigen, ja,  vielleicht wäre sogar eines guten Tages 
bei den Herren in Pankow die Überlegung am 
Platz, daß eine solche Armee nicht nur desertieren, 
sondern auch etwas anderes unternehmen könnte. 
Ich glaube, auch aus diesem Grunde sind sie nicht 
daran interessiert. — Bitte sehr, Herr Kollege 
Erler! 

Erler (SPD): Herr Kollege Majonica, wenn die 
Volkspolizei so aussieht, wie Sie sie schildern, aus 
welchem Grunde eilt dann eigentlich die Aufrü-
stung der Bundesrepublik Deutschland? 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Klie

-

sing: Es steht einiges dahinter! — 
Weitere Zurufe von der Mitte.) 

Majonica (CDU/CSU): Ich glaube, daß niemand 
hier im Hause der Meinung ist, die Bedrohung der 
Bundesrepublik werde allein von der Volkspolizei 
ausgehen. Ich bin sogar der Meinung, wenn es zu 
einem Überfall auf die Bundesrepublik käme, 
würde aus den soeben geschilderten Gründen die 
Volkspolizei wahrscheinlich nur im Hinterland ein- 
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gesetzt werden, aber nicht als Stoßkeil. Denn ich 
könnte mir vorstellen, daß das für die Leute, die 
den Einsatzbefehl geben würden, viel zu gefährlich 
sein würde. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich glaube aber, daß es noch eine ganze Reihe 
anderer Gründe, die vor allen Dingen im Wirt-
schaftlichen liegen, dafür gibt, daß man die allge-
meine Wehrpflicht dort drüben nicht einführen 
wird. Ich darf auf die Arbeitsmarktlage in der so-
genannten Deutschen Demokratischen Republik 
hinweisen, wo durch die Flucht die Dinge sehr ge-
spannt sind. 

(Abg. Wittrock: Reden Sie mal zu dem 
Antrag! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Entschuldigen Sie, Sie haben die Gelegenheit be-
nutzt, hier auch allgemeine Ausführungen zu ma-
chen. Sie können mir jetzt nicht vorwerfen, daß 
ich hier — ich wollte mich heute morgen zu § 1 
nicht melden, um die Verhandlung nicht aufzuhal-
ten — auch einmal auf Ihre Argumentation eingehe, 
zumal da Sie uns den Vorwurf gemacht haben, daß 
wir uns mit der Rückwirkung der Wehrpflicht auf 
die Zone bisher noch gar nicht auseinandergesetzt 
haben. Ich glaube, daß dieser Vorwurf und Ihr 
Zwischenruf zueinander in einem Gegensatz stehen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß wirtschaftliche 
Gründe, steuerlicher Art vor allen Dingen, auch 
hier zu Schwierigkeiten führen werden. Sie wissen, 
daß die Verhältnisse in der Zone hier aufs äußerste 
angespannt sind. Ich bin aber vor allen Dingen der 
Meinung, daß eine weitere Ausdehnung der allge-
meinen Wehrpflicht dazu führen würde, daß das 
Verhältnis zwischen Polizei und Soldaten, das  man 

  in der Zone bisher im Gleichgewicht gehalten hat, 
gefährlich gestört würde und man nicht mehr ge-
nug Kontrolleure für die Soldaten selbst hätte. Sie 
wissen ebensogut wie ich, daß man versucht, nicht 
die „Nationale Volksarmee", sondern die Volks-
polizei in diesem Jahre weiter auszubauen. 

Ein letzter Grund dagegen ist das Verhalten der 
Satelliten, die schon gegen die „Nationale Volks-
armee" protestiert haben. Noch mehr aber  würden 
sie gegen die Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht protestieren. 

Ich darf noch zu einem anderen Punkt Stellung 
nehmen, der soeben in der Debatte erwähnt wor-
den ist: das ist die Frage der Wehrpflicht und im 
Zusammenhang damit die der Wehrüberwachung. 
Der Kollege Pöhler hat hier gerade erklärt, daß der 
Strom der Besucher in die Bundesrepublik eines 
der festesten Bande sei, die diese beiden Deutsch-
land noch zusammenhielten. Ich muß darauf hin-
weisen, daß von diesen etwa 2 Millionen Besuchern 
30 bis 35 v. H. den entsprechenden Jahrgängen zu-
gerechnet werden müssen. Aber es ist doch selbst-
verständlich, daß die Zone nicht nur bei einer 
Wehrpflicht, sondern auch bei einer Berufsarmee 
auch aus wirtschaftlichen Gründen jede Stärkung 
des Potentials der Bundesrepublik zu verhindern 
sucht. Man hat, indem man — wir haben doch 
gemeinsam dagegen protestiert — sogar das soge-
nannte Abwerben und das Verlassen des Arbeits-
platzes in der Zone unter Strafe stellt, nicht nur 
eine Wehrüberwachung, sondern sogar eine Ar-
beitsplatzüberwachung in der Zone eingeführt, die 
weit über das hinausgeht, was im Zeichen und im 
Gefolge der allgemeinen Wehrpflicht überhaupt 
eingeführt werden kann. 

Ich komme nunmehr zu dem Antrag selbst, der 
von der FDP und von der SPD eingebracht worden 
ist. Sie haben des weiteren Bedenken dagegen er-
hoben, daß es zu einem Dienst von Zonenflüchtlin-
gen in der Bundeswehr kommen soll. Nun, ich bin 
der Meinung — und Sie haben heute doch sehr 
viel gegen besondere Ausnahmen an dieser Stelle 
polemisiert —, daß gerade die Zonenflüchtlinge, 
wenn sie zu uns in die Bundesrepublik kommen, 
als Deutsche unter Deutschen behandelt werden 
sollten, daß sie hier gleichberechtigte Staatsbürger 
mit gleichen Rechten und Pflichten sind. Das muß 
in diesem Zusammenhang doch einmal sehr deut-
lich gesagt werden. 

Ich darf auch auf etwas Wehrpolitisches hinwei-
sen. In den Jahren von 1953 bis 1956 sind immer-
hin 180 000 Jugendliche in die Bundesrepublik ein-
gewandert. Davon sind etwa 60 v. H. junge Män-
ner. Allein aus den Zuwanderern dieser Jahre 
würden also 100 000 Wehrpflichtige ausfallen. 

(Zurufe von der SPD: So, das ist der 
Grund! — Aha! — Das war richtig! — 

Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Natürlich ist das einer der Gründe, selbstver-
ständlich. — Dabei kann man annehmen, daß ein 
kleiner Teil zurückwandert. Es sind also 35 000, 
die jährlich ausfallen würden. Aber ich darf darauf 
hinweisen, daß zwei Paragraphen im Wehrpflicht-
gesetz eingebaut worden sind, die diese Menschen 
schützen: einmal der § 37, der ihnen eine Schon-
frist von einem Jahr gewährt, der ihnen also die 
Möglichkeit gibt, einmal zu zeigen, ob sie hier Wur-
zel fassen oder in ihre Heimat zurückkehren wol-
len, und dann der § 12 Abs. 4, auf den der Kollege 
Berendsen schon hingewiesen hat, wonach in Fäl-
len von Repressalien gegen Eltern — und es ist 
doch unser gemeinsames Anliegen, daß derartige 
Repressalien gegen ihre Familien nicht stattfinden 
sollen — auf Antrag die Wehrpflichtigen vom 
Wehrdienst zurückgestellt werden können. 

Ich glaube, daß damit im wesentlichen dem An-
liegen, das in diesen Anträgen zum Ausdruck ge-
bracht worden ist, entsprochen worden ist, und 
bitte deshalb, die Anträge abzulehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat die 
Abgeordnete Frau Schroeder. 

Frau Schroeder (Berlin) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Ich habe nicht die Ab-
sicht, ebenso wie der Herr Kollege Majonica hier 
auf das ganze Gesetz einzugehen. Das werden die 
Sachverständigen meiner Fraktion tun — und ha-
ben es schon getan —, die im Ausschuß daran mit-
gearbeitet haben. Aber ich muß doch sagen, daß 
die Ausführungen der letzten beiden Redner der 
CDU mich einfach erschüttert haben, und ich habe 
bedauert, daß sich auch auf die Ausführungen von 
Frau Dr. Lüders und Frau Dr. Ilk und ebenso 
meines Kollegen Pöhler keine der Frauen der CDU 
veranlaßt gesehen hat, ein Wort zu sagen. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Menzel: 
Die dürfen nicht!) 

Meine Herren und Damen, worum geht es denn 
bei den Anträgen zu den §§ 11 und 12? Es geht 
darum, die furchtbaren menschlichen Schwierig-
keiten, die durch dieses Gesetz bei der Spaltung 
Deutschlands entstehen, möglichst wenigstens in 
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einem Fall, in dem familiären, rein menschlichen 
Fall, zu mildern. 

Ich glaube, wir Berliner, die wir ja täglich Ge-
legenheit haben, mit Menschen aus dem Sowjet-
sektor, aber auch aus der Sowjetzone und ganz 
besonders mit Frauen und Müttern aus der Sowjet-
zone zusammenzukommen, sind uns alle ohne Un-
terschied der Fraktionen darüber einig, in welcher 
tiefen Erregung sich diese Frauen in dem Gedanken 
befinden, daß der Sohn, der aus der Sowjetzone 
fortgegangen ist oder fortgehen mußte, nun im 
Westen zur Dienstpflicht eingezogen wird. Aller 
Druck, dessen die Sowjetzonenregierung fähig ist, 
wirkt sich nun auf diese Mütter, auf diese Väter 
aus. 

Stellen Sie sich doch einmal das Schicksal einer 
Frau vor, die zwei Söhne hat, einen im Osten und 
einen im Westen! Stellen wir uns ruhig auf den 
Boden, daß die Sowjetzonenregierung einen Druck 
auf ,diesen jungen Menschen, der drüben geblieben 
ist, ausübt, in die sogenannte Nationalarmee einzu-
treten, und stellen Sie sich vor, daß der andere hier 
im Westen eingezogen wird. Eine solche Mutter 
kann doch überhaupt nicht mehr zur Ruhe kom-
men. 

Wenn nun Herr Majonica so mit einer Handbe-
wegung sagt: „Repressalien werden wir verhin-
dern", — ja, wie wollen Sie das denn machen, ver-
ehrter Herr Kollege, wenn Sie den jungen Men-
schen einziehen? 

(Abg. Majonica: Das habe ich nicht gesagt! 
— Weitere Gegenrufe von der Mitte.) 

Wie wollen Sie denn die Mutter, wie wollen Sie 
denn den Bruder im Osten vor Repressalien schüt-
zen? Mit einer Handbewegung und mit einer schö-
nen Rede können Sie das weiß Gott nicht machen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Ich meine also, mit etwas mehr Verantwortungs-
gefühl müßten wir doch schon arbeiten. — Bitte 
schön! 

Majonica (CDU/CSU): Ich wollte Sie nur fragen, 
gnädige Frau, ob Ihnen nicht aufgefallen ist — — 

Frau Schroeder (Berlin) (SPD): Ich bin Kollegin 
und nicht gnädige Frau. 

(Beifall bei der SPD.) 

Majonica (CDU/CSU): Frau Kollegin, gut. Ich 
glaube, ich darf einer älteren Kollegin meine Ehr-
furcht auch durch eine solche Anrede zum Ausdruck 
bringen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ist Ihnen nicht aufgefallen, Frau Kollegin, daß 
ich gesagt habe, daß der § 12 Abs. 4 des Gesetzes 
diese Fälle deckt, wo Repressalien gegen die Eltern 
zu befürchten sind, und daß dann der Sohn vom 
Wehrdienst befreit werden kann? Ich habe also 
nicht die Repressalien beiseite geschoben, sondern 
ich habe darauf hingewiesen, daß wir darauf Rück-
sicht genommen haben. 

(Zurufe von der SPD.) 

Frau Schroeder (Berlin) (SPD): Sie haben uns 
allerdings nicht klargemacht, wie Sie das machen 
wollen; denn von den Repressalien wissen Sie erst, 
wenn sie da sind. 

(Zustimmung bei der SPD.)  

Wir kennen doch die Verhältnisse. Wir wissen 
doch, wie es ist: nicht nur Repressalien gegenüber 
den Eltern, sondern auch gegenüber den anderen 
Geschwistern. Wir wissen doch, wie mancher junge 
Mensch, der zu uns in unsere Lager kommt, diese 
Angst und diese Befürchtung ausspricht. Was wol-
len Sie machen, wenn die Repressalien da sind? 
Sie haben ja gar keine Möglichkeit! Die einzige 
Möglichkeit ist, den Eltern zu sagen: Kommt, so 
schnell ihr könnt, auch herüber, laßt alles im Stich, 
Hof und Haus und Einrichtung und alles, was ihr 
habt, und kommt nun wieder als Mittellose hier-
her! — Das wollen wir doch gerade nicht. Wir wol-
len doch, daß sie drüben bleiben. 

Deswegen sage ich noch einmal — und ich wende 
mich ganz besonders an meine Kolleginnen aus der 
CDU —: machen Sie es nicht mit, in dieser Weise 
die Frauen und Mütter zu belasten! Der Gesamt-
deutsche Ausschuß, der jetzt einige Tage in Berlin 
war und der mit Menschen in Flüchtlingslagern 
gesprochen hat, kennt die Sorgen dieser Menschen, 
die sie für die Zurückgebliebenen haben. Wie man-
cher Mann, der zu uns kommt, zittert um Frau 
und fünf Kinder, die drüben geblieben sind. Wenn 
dieser Mann nun eingezogen werden soll, bedeutet 
das — ich sage es noch einmal — eine seelische Be-
lastung, darüber hinaus auch eine praktische Be-
lastung für die Frauen und Mütter, für die wir die 
Verantwortung einfach nicht tragen können. 

(Beifall bei der SPD, beim GB/BHE 
und bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erler. 

gier (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir noch 
einige Worte zu zwei der hier insgesamt bei § 11 
behandelten Probleme. Ich möchte mich zunächst 
mit dem Antrag befassen, der von den Wehrpflich-
tigen handelt, die Angehörige ersten Grades in der 
sowjetischen Besatzungszone haben. 

Ich weiß nicht, ob dem Kollegen Majonica ganz 
klar ist, welch ein Unterschied zwischen dem ge-
setzwidrigen Zwang, den das Regime drüben auf 
seine Bürger ausübt und den wir alle kennen, und 
der Möglichkeit besteht, durch ein für alle gel-
tendes Gesetz ohne irgendwelche besonderen Ter-
rormaßnahmen die gesamte männliche Jugend in 
eine kommunistische Armee zu holen. 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr wahr!) 

Das ist ein großer Unterschied, und ich finde, die-
sen Unterschied sollten wir uns vor Augen halten. 
So manchem Pfarrer in der Heimat meines Vaters 
— lassen Sie mich das hier sagen — ist es möglich, 
mit Zuspruch einem jungen Manne klarzumachen, 
wo die Grenzen der Gesetzlichkeit selbst nach den 
Bestimmungen des Regimes heute gezogen sind. 
Auch manches, was sich in der Sowjetunion selber 
abgespielt hat, gibt Möglichkeiten, den Druck des 
Regimes drüben zu lockern. Und in dieser Stunde 
sollen wir alle diese Möglichkeiten zerschlagen, 
indem wir geradezu auf den Weg verweisen: Macht 
es doch mit der Wehrpflicht, denn wir tun es auch!? 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, das ist das wirkliche 
Problem. 

(Abg. Dr. Kliesing: Gestatten Sie eine Frage, 
Herr Kollege Erler?) 

— Bitte! 
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Dr. Kliesing (CDU/CSU): Herr Kollege Erler, ist 
Ihnen nicht bekannt, daß seit dem vorigen Jahre 
die gesetzlichen Vorschriften in der Sowjetzone 
bereits so weit gediehen sind, daß es zur Einfüh-
rung der allgemeinen Wehrpflicht dort noch nicht 
einmal eines Wehrpflichtgesetzes mehr bedarf, son-
dern daß das einer Regelung des Kabinetts in Pan-
kow vorbehalten ist, daß also schon nicht mehr die 
Rede davon sein kann, es handle sich drüben um 
ein mögliches Nachziehen? 

Erler (SPD): Herr Kollege Kliesing, Sie wissen, 
daß in totalitären Regimen Gesetze auf andere 
Weise entstehen als hier; und darauf, wie sie bei 
uns entstehen, sind wir stolz. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Aber deswegen kann man uns heute doch nicht 
erzählen, daß in der sowjetischen Besatzungszone 
durch eine für alle Bürger geltende Norm die all-
gemeine Wehrpflicht eingeführt worden sei. 

(Zuruf des Abg. Lücke.) 

— Das ist doch gar nicht das Problem, Kollege 
Lücke! Die Einführung der Wehrpflicht hat für die 
Bürger jenes Staates und z. B. auch für die Or-
gane der Seelsorge eine ganz andere Bedeutung 
als der durch gesetzwidrigen Druck erzwungene 
Dienst in einer Armee. Aber vielleicht predigen wir 
in diesen Dingen tauben Ohren, weil mancher nicht 
mehr weiß, wie das Leben in einem totalitären 
Regime überhaupt aussieht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Zum nächsten Punkt. Welche Gefahr beschwören 
Sie für die Angehörigen herauf — davon ist schon 

 gesprochen worden —, welche Gefahr für den Fa-
milienzusammenhang — das kann die sehr schmerz-
liche Trennung für immer bedeuten —, und welche 
Gefahr beschwören Sie für die Sicherheit der 
Bundeswehr selbst herauf? Daran sollten Sie zum 
mindesten bei den Beratungen denken, wenn Sie 
hier ohne Not auf die Angehörigen — Eltern und 
Kinder — von Wehrpflichtigen, die sich in der so-
wjetischen Besatzungszone befinden. keine Rück-
sicht nehmen. Befreiung ist kein Ausschluß. Wenn 
es darunter nach Ihrer Meinung eine ganze Anzahl 
Männer geben wird, die sich zum Dienst in der 
Bundeswehr gern zur Verfügung stellen, dann ist 
es ihnen unbenommen, sich freiwillig zu melden. 
Soviel zu diesem Punkt. 

Die Ausführungenn des Kollegen Berendsen zu 
dem Thema des letzten Sohnes in einer Familie 
von Opfern des Krieges oder der nationalsozialisti-
schen Verfolgung zwingen mich, dazu noch etwas 
zu sagen. Ich finde, so einfach können wir es uns 
nicht machen, daß wir sagen: Erst bilden wir ihn 
einmal aus; wir haben jedoch nicht die Absicht, 
ihn später zum Frontdienst einzuziehen. Wenn Sie 
das zur allgemeinen Richtschnur Ihres Handelns 
machen, dann hätten Sie auch die Pfarrer zunächst 
einmal ausbilden müssen, um sie dann später nicht 
her anzuziehen. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Kunze 
[Bether : Die werden doch alle ausge

-

bildet!) 

— Nein, Sie haben sie dann nachher auch unter 
den Zurückzustellenden; das kommt hinzu. Sie 
haben sie auf alle Fälle in den jetzigen Befrei-
ungsvorschriften drin. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Nein!)  

— Doch, die ordinierten Geistlichen sind in den 
Befreiungsvorschriften drin; lesen Sie es nach! 

Es geht darum, daß wir diese letzten Überleben-
den durch die Ausbildung, die Sie ihnen zuteil 
werden lassen wollen, gar nicht erst in das Risiko, 
zum Frontdienst gezwungen zu werden, hinein-
bringen wollen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wenn Sie das nicht wollen, dann brauchen Sie ihn 
doch nicht erst auszubilden. Und dann soll mir 
doch niemand sagen, das sei ein Schutz für ihn 
selbst. Wenn Sie das als einen Schutz betrachten, 
meine Damen und Herren, dann müssen Sie die 
gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik vom 
Säugling bis zum ältesten Greis, ob männlich oder 
weiblich, militärisch ausbilden, damit sie später 
ihres Lebens überhaupt noch einigermaßen sicher 
ist. Meine Damen und Herren, so — entschuldigen 
Sie — naiv darf man die Schutzfunktion der mili-
tärischen Ausbildung für denjenigen, der ihrer 
teilhaftig geworden ist, nicht ansehen. Natürlich 
ist ein gut ausgebildeter Soldat im Einsatz weni-
ger gefährdet als ein schlecht ausgebildeter. Wir 
wollen aber die letzten Überlebenden dieser Opfer-
familien auch nicht als schlecht ausgebildete Sol-
daten, sondern überhaupt nicht an die Front 
schicken. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das wollen wir ihren Angehörigen sagen. 

Damit das Haus klar sagt, wie es zu dieser Frage 
des letzten Sohnes einer Familie steht, die Opfer 
genug für unser Volk gebracht hat, beantragen wir 
zum Antrag Umdruck 723 Ziffer 3 b namentliche 
Abstimmung. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Reichstein. 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Man bekommt den Ein-
druck, die Koalition hat beschlossen, jeden Ände-
rungsantrag abzulehnen, so gut begründet er 
auch sei. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE und bei der 
SPD.) 

Es erhebt sich dann die Frage, welchen Zweck es 
überhaupt noch hat, hier zu debattieren. Diese 
Frage müssen sich insbesondere diejenigen stellen, 
die dem Grunde nach für den Grundsatz der all-
gemeinen Wehrpflicht eintreten wollen. Es besteht 
offensichtlich geringe Aussicht, daß die jetzt zur 
Debatte stehenden beiden Änderungsanträge eine 
Mehrheit in diesem Hause finden. 

Vielleicht aber ist der Herr Verteidigungsmini-
ster bereit, den einen oder anderen Gesichtspunkt, 
wenn sie schon nicht als Gesetzesänderung ange-
nommen werden, in Verordnungen zu berücksich-
tigen. Sollte das der Fall sein und sollte das Pro-
blem der letzten Söhne damit auch geregelt wer-
den, so darf ich dem Herrn Verteidigungsminister 
doch sagen, daß das gleiche Problem, das für Söhne 
von Vätern, die im Krieg gefallen sind oder die 
umgebracht worden sind, gilt, auch für Söhne der 
Väter zutrifft, die bei der Vertreibung umge-
bracht worden sind. 

(Abg. Dr. Mende: Herr Reichstein, das ist 
durch die Fassung des Bundesversor

-

gungsgesetzes bereits der Fall!) 
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(Dr. Reichstein) 

 — Ich glaube, daß das nicht der Fall ist, Herr 
Kollege. Es wäre mir lieb, wenn das auch gesetz-
lich geregelt werden könnte, aber ich sagte schon: 
die Aussicht ist gering. Deshalb in diesem speziel-
len Fall meine Bitte an den Herrn Verteidigungs-
minister, zu überlegen, ob man das nicht wenig-
stens auf dem Verordnungswege — ob das unter 
„persönliche Härte", § 12 Abs. 4, fällt, sei dahin-
gestellt — regeln könnte. 

Nun noch ein Wort zu dem Antrag, Söhne von 
Eltern freizustellen, die in der Zone drüben leben. 
Ich meine, man darf unsere Einstellung zu den 
Menschen, zu den Familien in gar keiner Weise 
davon abhängig machen, wie man sich etwa im 
anderen Teil Deutschlands den Menschen und den 
Familien gegenüber verhält. Ich möchte das be-
sonders Herrn Kollegen Majonica sagen. Es klang 
so etwas durch: weil man dort überhaupt keine 
Rücksicht zu nehmen beabsichtigt, brauchen wir 
das hier auch nicht zu tun. Jeder, meine ich, der 
sich wegen der deutschen Situation Gedanken und 
Sorgen über die mögliche Auswirkung dieses Ge-
setzes im anderen Teil Deutschlands macht, sollte 
einem solchen Änderungsantrag zustimmen. 

Alle Überlegungen, die man über dieses Gesetz 
anstellt, mögen zu gegensätzlicher Beurteilung 
führen. Aber es wird doch niemand in diesem 
Hause wünschen, daß die menschlichen Beziehun-
gen, die durch die Teilung Deutschlands sowieso 
schon sehr erschwert sind, durch dieses Gesetz noch 
weiter erschwert werden; denn solange die poli-
tischen Gegensätze mitten durch unser Land 
gehen, haben die menschlichen, insbesondere die 
familiären Beziehungen, auch von nationalen Ge-
sichtspunkten her gesehen, eine besondere Bedeu-
tung, und sie müssen auch von uns geschützt wer

-

den. Einem solchen Schutz soll auch der hier zur 
Debatte stehende Änderungsantrag dienen. 

Wir werden ihm daher zustimmen und bitten 
auch das Hohe Haus um Zustimmung. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Dr. Ilk. 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zunächst möchte ich Frau 
Schroeder für die warmherzigen Worte herzlich 
danken, die sie aus ihrer großen Erfahrung und 
innerem Erleben zu dem Problem gesprochen hat, 
das uns so sehr beschäftigt. 

Den Herren der CDU, die zu der Frage der Frei-
stellung der Söhne von Eltern, die in der Ostzone 
wohnen, gesprochen haben, möchte ich sagen: ich 
habe doch aus Ihren Worten entnommen, daß Sie 
im Grunde genommen unsere Ansicht teilen. Sie 
sind also auch der Meinung, daß man die Eltern 
und die Söhne nicht in die schweren Gewissens-
konflikte bringen soll, in die sie tatsächlich durch 
den Wehrdienst gebracht werden, teils weil sie 
einer Gefährdung ausgesetzt sind, teils weil sie 
tatsächlich voneinander getrennt werden. Nun 
frage ich Sie: warum verweisen Sie uns dann auf 
einige Paragraphen, die eine so vage Fassung 
haben? Warum sagen Sie dann nicht gleich: Wir 
nehmen Ihren Antrag an? Er enthält ja im Grunde 
genommen ganz präzise das, was auch Sie nach 
Ihren eigenen Worten wollen und wünschen. 

Wenn Sie sich auf § 12 berufen, Herr Kollege 
Berendsen, und sagen, daß Wehrpflichtige freige-

stellt werden können, wenn besondere persönliche 
oder häusliche Gründe dafür sprechen und die Ein-
berufung eine besondere Härte für die Betreffen-
den bedeutet, so müssen Sie doch berücksichtigen, 
daß es in das Ermessen der betreffenden Stelle, die 
über die Einberufung zu befinden hat, gelegt ist, 
zu entscheiden, ob hier eine Härte vorliegt. Wir 
wissen doch, wie manchmal behördliche Stellen 
über solche persönliche Dinge hinweggehen und 
urteilen. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Sie gehen von dem Ideal aus, daß jeder eine solche 
tiefe sittliche Verpflichtung spürt, Eltern und Kin-
der in ihrem engen Verhältnis zueinander zu be-
lassen. Aber derjenige, der dafür sorgen soll, daß 
die Bundeswehr aufgefüllt wird, sieht doch nur 
den Soldaten, den er aus irgendeinem Grunde 
nicht einziehen kann. 

(Sehr gut! bei der FDP.) 
Das ist doch leider so. Wenn es Idealgestalten wä-
ren, könnte man vielleicht damit auskommen. 

(Präsident D. Dr. Gerstenmaier über- 
nimmt wieder den Vorsitz.) 

Aber ich gehe weiter. Ich sage: ein Zurückstellen 
allein reicht nicht aus, sondern erforderlich ist ein 
grundsätzliches Freistellen. Denn wenn der betref-
fende Wehrpflichtige nur eine Zeitlang zurückge-
stellt ist, bleibt der Druck, solange er wehrpflich-
tig ist, für seine Angehörigen in der Ostzone wei-
ter bestehen. Es muß also grundsätzlich eine Be-
freiung von der Wehrpflicht für solche Personen 
erfolgen. 

Aus Ihren Ausführungen konnte man entnehmen 
— auch Herr Majonica ließ es anklingen —, daß 
Sie ja im Grunde genommen unsere Meinung ver-
treten. Daher bitte ich Sie, um der Klarheit der 
Entscheidung willen unsere Anträge anzunehmen. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und beim 
GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Der Herr Bun-
desminister für Verteidigung! 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Sie haben 
hier ein Problem angeschnitten, das mit dem Ernst 
behandelt werden muß, der ihm zukommt, das 
aber auch von zwei Seiten beleuchtet werden 
muß. Wir müssen zunächst den Kreis der Perso-
nen, die hier in Frage kommen, ins Auge fassen, 
und wir müssen uns --- das gehört nun einmal da-
zu, wenn man die Tragweite eines Entschlusses 
abschätzen will — auch mit der Größenordnung 
beschäftigen. Da liegen die Dinge so, daß in den 
letzten zweieinhalb Jahren etwa 180 000 Jugend-
liche bis zum Alter von 24 Jahren in die Bundes-
republik eingewandert sind. Wenn man annimmt, 
daß der Anteil der jungen Männer hier bei etwa 
60 % liegt — — 

(Zuruf des Abg. Schmidt [Hamburg].) 

— Nun lassen Sie mich doch in Ruhe meine Aus-
führungen machen, Herr Schmidt, und überlegen 
Sie, ob Sie eine Frage an mich stellen wollen oder 
ob Zwischenrufe der Klärung dienen! 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Also machen 
wir ein dienstfreudiges Gesicht und hören 

zu!) 
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(Bundesverteidigungsminister Blank) 
— Zuhören könnte Ihnen manchmal dienlich sein! 

(Beifall in der Mitte.) 

Wenn man nun davon ausgeht, daß ein Teil 
wieder zurückwandert, würde es ein jährlicher 
Zuzug von etwa 35 000 Mann sein. Wir haben uns 
nun die Frage zu überlegen, was mit ihnen gesche-
hen soll. Dieses Problem ist im Verteidigungsaus-
schuß sehr lange und eingehend behandelt wor-
den, und ich entsinne mich noch der Ausführun-
gen, die ich dabei gemacht habe. Wir sind einmal 
zu der Auffassung gekommen, daß man diesem 
Personenkreis zunächst eine Wartefrist von etwa 
einem Jahr zugestehen müsse, weil ja erst noch 
abzuwarten sei, ob der Betreffende mit der Ab-
sicht herüberkomme, einen dauernden Wohnsitz 
zu begründen, oder ob er nur für eine gewisse 
Zeit herüberkomme, um gewisse Dinge zu betrei-
ben. Weiter gingen wir davon aus, daß wir gar 
nicht jeden Herüberkommenden gleich am ersten 
Tage verwaltungsmäßig erfassen können und daß 
wir ihm infolgedessen eine Wartefrist von einem 
Jahr gewähren müssen. Wir waren aber nicht der 
Meinung, daß man ihn generell vom Wehrdienst 
freistellen könne, wenn er drüben also noch Eltern 
habe und wenn Repressalien zu erwarten seien. 
Der § 12 Abs. 4 bietet hier Möglichkeiten. Zu einer 
generellen Freistellung konnten wir uns aus fol-
gendem Grunde aber nicht entschließen. Wenn 
man das tun wollte, dann hieße das doch, in einem 
deutschen Gesetz einer drüben erfolgten Unrechts-
maßnahme von vornherein Rechnung zu tragen. 

(Lebhafter Widerspruch bei der SPD und 
beim GB/BHE.) 

Wenn jemand hier in der Bundesrepublik gel-
) tende Gesetze erfüllt, dann kann ihm doch nur 

mit Unrecht aus dieser Erfüllung ein Nachteil er-
wachsen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Es wäre falsch, wenn man solchen Unrechtsmaß-
nahmen hier in der deutschen Gesetzgebung nach-
geben wollte. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Das spricht 
Bände!) 

Im übrigen gibt es Tausende und aber Tausende 
von jungen Leuten, die in die Bundesrepu-
blik kommen, weil die wirtschaftlichen Verhält-
nisse hier günstiger sind, weil sie das politische 
System drüben nicht ertragen können; sie kom-
men aus allen möglichen Gründen. Sie müssen 
selbstverständlich ebenfalls Repressalien erwar-
ten. Wenn sie nur wegen der Erfüllung einer ge-
setzlichen Pflicht, die hier in der Bundesrepublik 
festgesetzt wird, Repressalien zu erwarten hätten, 
würde das nur noch einmal im besonderen den 
ganzen Unrechtscharakter dieses Systems dartun. 

(Beifall in der Mitte. — Lebhafte Zurufe 
von der SPD.) 

— Warten Sie doch ab, so einfallslos sind wir gar 
nicht. 

(Zuruf von der SPD: Noch viel einfallsloser!) 

Im übrigen gibt es sehr wohl Möglichkeiten für 
uns — — 

(Wortmeldung des Abg. Dr. Gille.) 

— Ach, Sie wollten eine Frage stellen. — Bitte 
sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie sind ein-
verstanden. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Minister, sind Sie 
nicht auch der Auffassung, daß die umfangreiche 
Vertriebenengesetzgebung, die Unrecht, bitterstes 
Unrecht,  wiedergutmachen  soll, unter das gleiche 
unmögliche Argument fällt, das Sie eben hier vor-
getragen haben? 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Nein, 
der Meinung bin ich durchaus nicht. Das ist Wie-
dergutmachung von Unrecht. Das hier ist eine 
ganz andere Rechtsmaterie. 

Nun lassen Sie mich weiter ausführen, was ich 
sagen wollte. 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Frau Wolff 
[Berlin] : Herr Präsident!) 

--- Sie wollen offenbar gar nicht hören, was ich 
Ihnen sagen kann. 

(Erneute Zurufe von der SPD.) 

— Na, dann seien Sie doch einigermaßen geduldig! 

(Zuruf von der SPD: Wir sind viel zu 
geduldig! — Abg. Schröter [Wilmers

-

dorf] : Wir warten auf Ihre Offenbarung!) 

Im übrigen gibt es genügend Möglichkeiten, die-
sen Fällen Rechnung zu tragen. Ich habe soeben 
schon auf den § 12 Abs. 4 hingewiesen. 

(Abg. Frau Wolff [Berlin]: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Frage?) 

— Gerne! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Einen Augen-
blick! Der Präsident fragt. Herr Minister, lassen 
Sie die Frage zu? 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Mit 
Vergnügen! 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Ich möchte Sie 
fragen, ob Sie der Ansicht sind, daß Sie, um der 
Bestätigung willen, daß drüben ein System des Un-
rechts herrscht, es vor Ihrem Gewissen verant-
worten können, daß Tausende von Menschen 
drüben unter den Repressalien dieser Diktatur 
leiden müssen? 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Ent-
schuldigen Sie, gnädige Frau, das hätte ich gern 
noch einmal wiederholt. Es wir mir beim besten 
Willen nicht möglich, einen klaren Sinn in dieser 
Frage zu erfassen, so daß man sie klar beantwor-
ten könnte. 

(Heiterkeit und Beifall in der Mitte.) 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Herr Minister, daß 
Sie nicht mehr klar sehen können, ist mir längst 
klar. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Die 
Höflichkeit verbietet mir, einer Dame gleicher-
maßen zu antworten. 

(Lebhafter Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Frau Abgeordnete! Wir haben das System der 
Zwischenfragen, aber nicht das System der Zwi-
schenfeststellungen. 
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Frau Wolff (Berlin) (SPD): Ich habe nur eine 
Frage an den Herrn Minister gestellt. Wenn er 
diese Frage nicht verstehen kann, muß ich sie ihm 
noch einmal erläutern. Wir Berliner sprechen sonst 
sehr deutlich. 

(Heiterkeit.) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Ich 
bitte darum. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie dürfen nur 
fragen! 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Der Herr Minister 
erklärte — jetzt muß ich ihm seine eigene Erklä-
rung wiederholen —, daß, wenn Repressalien an 
den Verwandten der jungen Menschen, die einge-
zogen würden, ergriffen würden, dies nur das 
System dort drüben bestätige. Ich frage den 
Herrn Minister, ob er um dieser Bestätigung willen 
es vor seinem Gewissen verantworten kann, daß 
Tausende von Menschen drüben unter Repressalien 
genommen werden. 

(Sehr richtig! und weitere Zurufe links.) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Ich 
muß Ihnen ehrlich gestehen: trotz des Ihnen unter-
laufenen grammatikalischen Fehlers habe ich den 
Sinn immer noch nicht begriffen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist unerhört!) 

— Das ist gar nicht unerhört. 
(Weitere Zurufe links.) 

Ich glaube, ich kann fortfahren. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen

-

blick! Meine Damen und Herren, es ist technisch 
unmöglich, gleichzeitig zwei Mikrophone zu be-
dienen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Soviel 
Arroganz auf einem Haufen! — Weitere 

Zurufe links.) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Ach, 
lieber Kollege . . . 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wollen Sie 
noch auf eine Zwischenfrage antworten? 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Nein. 
Ich habe erklärt: wenn in der Ostzone Repressa-
lien ergriffen werden, weil jemand hier in der 
Bundesrepublik eine gesetzliche Pflicht erfüllt, 
dann ist das wiederum ein Beweis für den Un-
rechtscharakter dieses Systems. 

(Zuruf von der SPD: Das wissen wir 
längst! Den brauchen Sie nicht mehr zu 

beweisen!) 

— Wir wissen es längst, aber es ist ein neuer 
Beweis, und wenn es weiterer Beweise bedurfte, 
so haben sie j a die kürzlichen Ereignisse in Posen 
geliefert. 

(Zurufe links.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine weitere Frage? 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Lassen 
Sie mich eben vollends ausführen, was ich sagen 
wollte. Nach wenigen Sätzen stehe ich für die 
Frage zur Verfügung. 

Ich wollte Ihnen sagen, daß der § 12 Abs. 4 hier 
Möglichkeiten bietet. Ich wollte Ihnen weiter sagen, 
daß wir ja noch Musterungsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften zu erlassen haben und ge-
nügend Möglichkeiten sehen — wir nehmen ja 
einen Gesamtausgleich bei den Rückstellungen vor 
—, alle diese Dinge zu berücksichtigen und diesem 
Personenkreis möglichst alle Vergünstigungen zu-
kommen zu lassen. Aber keinesfalls wollen wir uns 
die Gestaltung der deutschen Gesetzgebung vor-
schreiben lassen, indem wir in Rechnung stellen, 
was allenfalls ein anderer tun könnte. Das habe ich 
zu erklären. 

Und nun Ihre Frage, Frau Kollegin! 

Frau Schroeder (Berlin) (SPD): Herr Minister, ich 
will eine andere Frage an Sie richten. Sie glau-
ben, es sei nicht möglich, jetzt in dem Gesetz auf 
Auswirkungen Rücksicht zu nehmen, die dieses 
Gesetz im Osten zur Folge haben wird und die wir 
leider voraussehen müssen. Haben Sie nicht auch 
zum Deutschen Bundestag gehört, der mehr als 
einmal den Menschen im Osten von dieser Stelle 
aus Hilfe versichert hat? Sind Sie sich nicht be-
wußt, daß Ihre Ablehnung dessen, was unbedingt 
geschehen müßte, eine Belastung der Menschen im 
Osten bedeutet, zu der wir überhaupt nicht berech-
tigt sind? 

(Beifall bei der SPD.) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Frau 
Schroeder, ich bin der Auffassung, daß wir durch 
das, was wir in all den vergangenen Jahren in 
der Frage der Wiederbewaffnung Deutschlands ge-
tan haben, nicht eine Belastung, sondern eine 
Hoffnung für die Menschen im Osten geworden 
sind, und daran halten wir fest. 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Bergmann: 
Heil Hitler!) 

— Den Zuruf hätten Sie einigen Ihrer Kollegen 
machen müssen. Auf mich trifft er nie zu. 

(Abg. Neubauer: Dazu sind Sie viel zu 
arrogant!) 

Ich weiß nicht, ob der Herr Präsident den Zwi-
schenruf „Heil Hitler" gehört hat. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Was sagen Sie? 
Sie haben den Zwischenruf „Heil Hitler" gehört? 
— Ich frage, ob sich der Abgeordnete meldet, der 
diesen Zwischenruf gemacht hat? 

(Abg. Bergmann meldet sich.) 

— Herr Abgeordneter Bergmann, ich rufe Sie zur 
Ordnung! 

(Zurufe von der SPD.) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Meine 
Damen und Herren, ich glaube damit klargelegt 
zu haben, was zu diesem Problem zu sagen war. 
Ich bin nach wie vor der Meinung, daß wir das 
Gesetz in der vorliegenden Form verabschieden 
sollten. Wir werden die Möglichkeiten, die uns 
das Gesetz gibt, in den Verordnungen und Ver-
waltungsanordnungen ausschöpfen und jeden so 
gelagerten Fall so individuell wie möglich behan-
deln. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
die Abgeordnete Frau Dr. Brökelschen. 
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Frau Dr. Brökelschen (CDU/CSU): Herr Prä-
sident! Meine Herren und Damen! Ich glaube, es 
ist keine unter den Kolleginnen dieses Hauses, die 
heute nicht bis ins Innerste erschüttert und bis 
ins Innerste erregt der  Diskussion über diesen 
Paragraphen gefolgt wäre und die nicht wüßte, 
welche Verantwortung sie mit der Entscheidung 
über die Fragen übernimmt, die gerade im Zu-
sammenhang mit der Wehrpflicht der Flüchtlinge 
aus der Zone gestellt sind. 

Frau Lüders hat von dem gesprochen, was un-
sichtbar hinter der ganzen Debatte steht, von der 
Sehnsucht der Frauen nach dem Frieden. Ich möch-
te jedoch sagen, daß das, was hier an Stellen aus 
Kants Idee vom ewigen Frieden angeführt wurde, 
sich nicht auf die furchtbare Wirklichkeit bezieht, 
in der wir in dieser Welt stehen, sondern daß es 
sich um ethische Postulate handelt. Gerade auf 
Grund der Kantschen Ethik haben in den Befrei-
ungskriegen 1813 bis 1815 die jungen Menschen 
weithin das getan, was sie für ihre Pflicht hielten. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Sehr richtig! — 
Abg. Wienand: Ist das die neue Interpre

-

tation?) 

Wir sind angesprochen worden als Frauen der 
CDU. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, daß 
wir Frauen der CDU uns hier heute irgendwie 
feige vor einer letzten klaren Stellungnahme drük-
ken wollten. Deswegen sage ich in aller Ruhe, 
aber auch in aller Klarheit: Frau Schroeder, Sie 
haben auf die schweren Repressalien hingewiesen 
— Sie haben das aus Ihren Berliner Erfahrungen 
natürlich besonders unterstreichen können —, die 
in dem Augenblick zu befürchten sind, in dem 
hier die Wehrpflicht auch für die jugendlichen 
Flüchtlinge aus der Zone eingeführt wird. Frau 
Schroeder, lassen Sie mich das eine sagen: diese 
Repressalien sind heute bereits da, gleichgültig, 
ob die Wehrpflicht eingeführt wird oder nicht. 

(Zuruf des Abg. Neubauer.) 

— Wir haben uns gerade in Berlin, Herr Neubauer, 
immer wieder über die großen Unterschiede unter-
halten, die zwischen Kontaktmöglichkeiten von 
Eltern und Kindern zwischen Berlin und der Zone 
und den Kontaktmöglichkeiten zwischen der Bun-
desrepublik und der Zone bestehen. 

Meine Kolleginnen und Kollegen, mit dieser 
Frage — Verbindung der Flüchtlinge, die hier sind, 
mit ihren Familien drüben — sprechen wir tat-
sächlich das tragischste Problem unserer Spaltung 
an. Mir ist aus einer Reihe von Fällen, mit denen 
ich persönlich dauernd zu tun habe, bekannt, daß 
die Eltern, wenn sie sich entschließen, ihre Kinder 
in  die  Bundesrepublik zu geben, wissen, daß das 
unter Umständen leider auf lange Jahre hinaus den 
endgültigen Verzicht auf diese Kinder bedeutet. 

Meine Herren und Damen, das sind furchtbare 
Tatsachen. Aber wir sollen nicht die Augen davor 
zumachen und sollen nicht so tun, als ob das alles 
bis jetzt nicht der Fall gewesen wäre und erst in 
dem Augenblick einträfe, in dem wir hier die 
Wehrpflicht einführen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf von der SPD: Dann stimmen Sie 

doch für diesen Antrag!) 

Wir sind in diesen Tagen in Berlin gewesen, wir 
sind in den Lagern für Jugendliche gewesen. Ich 
weiß, daß bei einer Reihe von Jugendlichen die 
Frage angeschnitten worden ist: Wißt ihr, da die 

Einführung der Wehrpflicht in der Bundesrepu-
blik vor der Tür steht, was ihr auf euch nehmt, 
wenn ihr herüberkommt? Soweit ich informiert 
bin, war keiner unter diesen Jugendlichen, mit 
denen gesprochen worden ist, der nicht ganz klar 
die Konsequenz sah und bereit war, diese Konse-
quenz auf sich zu nehmen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU. — Zurufe 
von der SPD.) 

Gerade die Jugendlichen, die ,aus einer wirkli-
chen politischen Überzeugung herübergekommen 
sind, wissen, was Freiheit ist, und sie sind auch 
bereit, etwas dafür zu tun, daß diese Freiheit ge-
sichert wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Arnholz: Die können sich ja frei-
willig melden! — Abg. Frau Döhring: 
Und die Eltern drüben, was machen die?) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abge-
ordnete, gestatten Sie eine Frage? 

Frau Dr. Brökelschen (CDU/CSU): Darf ich 
das eine eben Frau Döhring sagen. Frau Döhring, 
ich habe Ihnen vorhin gesagt: Ich bin die letzte, die 
die Tragik aus unserer Spaltung nicht in voller 
Schärfe sähe. Aber ich bin nicht der Meinung — 
darin unterscheiden wir uns —, daß wir diese 
Tragik hervorrufen oder steigern dadurch, daß 
wir nun nicht generell idie Flüchtlinge aus der  Zone 
von der Wehrpflicht hier frei machen. 

Bitte schön, Frau Korspeter! 

Frau Korspeter (SPD): Frau Kollegin Brökel-
schen, sind Sie sich nicht darüber klar, daß die 
Eltern, die noch drüben in der Zone sind, von 
Repressalien betroffen werden können? 

Frau Dr. Brökelschen (CDU/CSU): Frau Kors-
peter, daß die Eltern von Repressalien betroffen 
werden können, wird von mir nicht bestritten, und 
wenn ich gleich zum Schluß meiner Ausführungen 
komme, werden Sie das sehen. Ich sage nur auf der 
anderen Seite, daß der größte Teil der Eltern, die 
die Kinder hier herüberschicken, weiß, welche 
Konsequenzen das hat; 

(Widerspruch bei der SPD) 
und diese Eltern sind bereit — das ist das Tra-
gische, Frau Korspeter, aber es gehört zu der har-
ten Wirklichkeit, in der wir stehen —, diese Konse-
quenz auf sich zu nehmen. 

(Erneuter Widerspruch bei der SPD. — 
Abg. Dr. Keller: Vom sichern Port läßt 
sich's gemächlich raten! — Zurufe von 

der SPD.) 

— Herr Neubauer, ich bestreite Ihnen gar nicht 
Gespräche, die Sie gehabt haben; aber Sie dürfen 
mir auch nicht Gespräche bestreiten, die ich gehabt 
habe und in denen ich festgestellt habe, daß die 
Auffassung der Eltern nach der von mir ange-
führten Richtung geht. Sehen Sie, das ist es  ja , 
daß die furchtbare Situation drüben keine einheit-
liche Auffassung möglich macht; daß der eine 
die Freiheit sieht und bereit ist, für die Freiheit 
die letzten Konsequenzen auf sich zu nehmen, und 
daß der andere unter der Angst vor Repressalien 
lebt. 

Nun lassen Sie mich das Weitere sagen. Wir ha-
ben uns immer wieder auf den Standpunkt ge- 
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stellt, daß wir gerade den Jugendlichen, die wir 
herübernehmen, möglichst bald die gleichen Rechte 
geben wollen, die auch die Jugendlichen hier ha-
ben. 

(Zurufe von der SPD: „Die gleichen 
Rechte"!) 

Und wir müssen immer wieder — Frau Döhring, 
Sie schütteln den Kopf, aber ich muß es sagen — 
doch auch darauf sehen, daß durch die Handlungen, 
die wir hier vornehmen, nicht neue Spannungen 
zwischen der Jugend, die herüberkommt, und der 
Jugend, die hier ist, auftreten. 

(Zustimmung bei der CDU,  CSU.) 

Es ist deswegen in seinen Konsequenzen sehr zu 
überlegen, ob es gerade im Hinblick auf die Ein-
heit unserer Jugend richtig ist, generell die Aus-
nahmebestimmungen zu treffen, die Sie treffen 
wollen. 

Ich möchte zum Schluß sagen, daß auch mich die 
Form, in der man in dem § 12 versucht, der Tragik 
unserer Situation Rechnung zu tragen, nicht be-
friedigt, obschon ich Ansätze für eine Lösung hier 
sehe. Ich bin deswegen beruhigt, daß Herr Minister 
Blank gerade erklärt hat, daß es die Möglichkeit 
und die Notwendigkeit gibt, Verwaltungsvorschrif-
ten auszuarbeiten, die den Begriff der „unzumut-
baren Härte" weiter erläutern. Ich bin der Mei-
nung, daß diese Verwaltungsanordnungen dem 
Verteidigungsausschuß vorgelegt werden sollten. 
Es ist heute allgemein die Auffassung ausgespro-
chen worden, daß man so weit wie irgend möglich 
und vertretbar unter der „unzumutbaren Härte" 
die individuellen und besonderen Fälle unter den 
Zonenflüchtlingen erfassen soll. Wenn diese Ga-
rantie eingebaut wird, dann habe ich persönlich 
keine Bedenken dagegen, daß wir entgegen dem 
Antrag der SPD eine generelle Ausnahme von der 
Wehrpflicht für die Sowjetzonenflüchtlinge nicht 
machen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Mende. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Frau Kollegin Lüders, deren Initiative 
der Antrag „Letzte Söhne" zu verdanken ist, ist 
leider infolge ihres Gesundheitszustandes nicht in 
der Lage, Herrn Abgeordneten Berendsen selbst 
auf seine Entgegnung zu antworten. Ich muß das 
daher in Vertretung der Frau Kollegin Lüders tun. 
Ich verstehe wirklich nicht, wie man angesichts der 
Unfallgefahr in einer modernen technisierten 
Armee, die  man  allerdings kennen muß, wenn man 
die Kriegsjahre nicht in höheren Stäben, sondern 
bei der Truppe verbracht hat, 

(Beifall bei der FDP und der SPD — 
Zurufe von der CDU/CSU) 

so leichtfertig mit dem Hinweis auf die Gefahr 
des Skilaufens über diesen Antrag hinweggehen 
kann. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Ich wünschte, Frau Kollegin Lüders hätte auf diese, 
ich möchte sagen, etwas militärsnobistische Ar-
gumentation erwidert; sie hätte es schärfer getan, 
als ich es hier tun kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vergessen wir doch nicht, daß die amerikanische 
Luftwaffe in den zehn Jahren von 1945 bis 1955 
mehr Tote und Verletzte als Ausbildungsopfer zu 
beklagen hat, als während des gesamten koreani-
schen Krieges in der amerikanischen Luftwaffe ge-
fallen sind oder verwundet worden sind! 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Und vergessen wir nicht, daß wir auch in unserer 
kleinen Bundeswehr bereits die ersten Toten infol-
ge von Ausbildungsunfällen haben! Wie kann man 
dann dem Antrag „Letzte Söhne", der wirklich einer 
tiefen ethischen Verantwortung der Frau Kollegin 
Lüders und auch anderer Kollegen entsprungen 
ist, mit dem Hinweis begegnen: Das Leben ist ja 
ohnehin lebensgefährlich! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Mende, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Dr. Mende (FDP): Bitte schön! 

Berendsen (CDU/CSU) : Herr Kollege Mende, ist 
Ihnen bekannt, daß in der amerikanischen Luft-
waffe, die Sie eben angeführt haben, ausschließ-
lich Freiwillige dienen? 

(Große Heiterkeit und Zurufe links.) 

Dr. Mende (FDP): Herr Kollege Berendsen, ich 
weiß aus dem Memorandum der Bundesregierung, 
daß die Zahl der Berufssoldaten und der länger-
dienenden Freiwilligen bei der amerikanischen 
Luftwaffe 90 °Io beträgt. Sie wird auch bei uns ver-
mutlich ähnlich sein. Was das aber für ein Argu-
ment gegen die Unfallziffer sein soll, ist mir un-
verständlich. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine weitere Zusatzfrage? 

Dr. Mende (FDP): Bitte schön! 

Berendsen (CDU/CSU): Herr Kollege Mende, 
sind Sie der Ansicht, daß letzte Söhne von ihren 
noch überlebenden Verwandten voraussichtlich, 
wenn sie Soldat werden sollten, so beraten werden, 
daß sie sich nicht freiwillig ausgerechnet zu den 
gefährlichsten Truppenteilen melden? 

(Lachen und Zurufe bei der SPD.) 

Dr. Mende (FDP): Es hat einmal ein sehr maß-
gebliches Mitglied dieses Hauses erklärt, in einer 
wichtigen Frage, in der Frage der Todestrafe, mehr 
dem aufgeklärten Absolutismus dieses Hauses zu 
vertrauen ,als der vox populi, und ich möchte sa-
gen: wir haben in dieser Frage ebenfalls so zu 
handeln, daß wir durch die Gesetzgebung so viel 
wie möglich dazu beitragen, die letzten Söhne, d. 
h. die letzte noch verbliebene Substanz, ihren Fa-
milien zu erhalten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Wir sollten uns hier nicht auf die Beratungsfunk

-

tion der Familie und der Verwandten verlassen. 
Wir stellen dadurch, daß wir das gesetzlich regeln, 
hier ein gewisses Prinzip, ein ethisches Postulat 
auf. Mir scheint das besser zu sein, als sich nur auf 
die Beratungstätigkeit der Verwandten verlassen 
zu wollen. 
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Zum Zweiten möchte ich auf das eingehen, was 
der Herr Minister bezüglich der jungen Menschen 
aus der Sowjetzone gesagt hat, die drüben noch 
Verwandte ersten Grades, also ihre Eltern, haben. 
Der Verteidigungsminister hat  im Ausschuß für 
Verteidigung erklärt, daß er auf diese alles in 
allem rund 180 000 oder 200 000 Menschen nicht 
verzichten könne. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Das, was ich Ihnen heute morgen aus den Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes bekanntgege-
ben habe, beweist, daß man, wenn man die freie 
Bewegung junger Menschen zwischen drüben und 
hüben will, und aus Gründen, die um Gesamt-
deutschlands willen sehr schwer wiegen, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

wohl darauf verzichten kann; denn es stehen aus 
den sogenannten Kriegsjahrgängen, d. h. von 1913 
bis 1926, 3,5 Millionen zur Verfügung, also bei 
50 O/0 Untauglichen immer noch 1,75 Millionen, und 
aus den 11 „weißen Jahrgängen" 1927-1937 von 
4,2 Millionen bei gleicher Annahme des Tauglich-
keitsgrades 2,1 Millionen. Angesichts des Limits, 
das unbestritten bei 500 000 Mann liegt — in der 
Frage, daß die 500 000 Mann eine Höchstzahl dar-
stellen, gibt es ja keinen Streit —, glaube ich, muß 
man sogar auf diese jungen Menschen verzichten. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und ver

-

einzelt beim GB/ BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wehner. 

Wehner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Leider muß auch ich noch einmal auf 
diesen Antrag zurückkommen, der, soweit es sich 
um die Fassung des § 11 handelt, die Freistellung 
vom Wehrdienst verlangt und, soweit es sich um 
den von meiner Fraktion eingebrachten auf § 12 
bezogenen Antrag handelt, die Zurückstellung vom 
Wehrdienst ermöglichen soll. Daß wir damals zu 
einem Vorschlag auf Zurückstellung gekommen 
sind, hing damit zusammen, daß die Mehrheit im 
Ausschuß bereit war, sich die Stellungnahme zu 
diesem Antrag noch einmal zu überlegen, wenn er 
nicht auf Freistellung plädierte. Wir haben in  die-
sem Fall gemeint: dann soll man einmal den Ver-
such machen. Denn es handelt sich hier ja um mehr 
als um das, was von einigen meiner Vorred-
nerinnen und Vorredner in der Debatte gesagt 
worden ist. 

Im Grunde genommen ist es doch so, daß der 
Streit um diese beiden Anträge, auch wenn er mit 
einer gewissen Verhaltenheit geführt wird, des-
wegen von solch innerer Heftigkeit ist, weil wir 
hier genau wieder in nächster Nähe des Problems 
gelandet sind, um das es sich eigentlich handelt, 
um die Frage: Wehrpflicht in einem gespaltenen 
Lande — ja oder nein? 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Nun, dazu haben Sie Ihre Entscheidung als Mehr-
heit getroffen, und dazu ist auch genug gesagt 
worden. Aber nun kommt dieser Antrag dicht in 
die Nähe des eigentlichen Problems, eben deswe-
gen, weil er, von den Unterlegenen gestellt, ein 
letzter Versuch ist, 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

eine gewisse Milderung dessen, was Sie mit Ihrem 

Gesetz im gespaltenen Deutschland anzurichten 
drohen, herbeizuführen. Das ist der Sachverhalt. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Verehrte Frau Dr. Brökelschen, ich würde mit 
Ihnen in keinen Streit darüber eintreten, ob die-
jenigen jungen Menschen oder andere, die Sie in 
Berlin gesprochen haben, Ihnen das gesagt haben, 
was nun in der Zone darüber gedacht wird, oder 
ob diejenigen, die von anderen angesprochen wor-
den sind, das Wahre darüber gesagt haben. Das 
kann sehr unterschiedlich sein. Aber ich muß Ihnen 
eines sagen: ich will diese Sache nicht in diese 
Auseinandersetzung hineinziehen, ich stehe aber 
noch unter dem Eindruck der Worte, die mir eine, 
wenn ich es umschreiben darf, maßgebende Per

-

sönlichkeit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land gestern gesagt hat. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!) 

— Sagen Sie ja nicht Aha, sonst würde ich Ihnen 
sagen, wer es war. Aber ich nehme an, die Damen 
und Herren des Ausschusses für gesamtdeutsche 
und Berliner Fragen, denen ich ohne jede eigene 
Kommentierung die Äußerung dieser Persönlich-
keit, weil es ihr Wunsch gewesen ist, überbracht 
habe — ich habe mich zurückgehalten; ich habe 
auch keine Äußerung von jemand anderem ver-
langt —, werden zugeben, daß das doch recht 
schwerwiegende Dinge gewesen sind, von denen 
dabei die Rede war. Ich habe ausdrücklich gesagt: 
ich will diese Sache nicht in den Streit ziehen. 
Aber, um Himmels willen, kommen Sie dann nicht 
mit solchem Geschütz wie der Herr Verteidigungs-
minister! Sonst wird eben alles völlig schief, auch 
dort, wo die Unterlegenen beim Streit um dieses 
schicksalschwere Problem einen letzten Versuch 
machen, ein Polster gegen Repressalien zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD.) 
Herr Minister, ich bin Ihnen in diesem Falle 

gar nicht böse. Unter uns gesagt: ich war recht 
froh, mir fiel ein Stein vom Herzen, daß Sie hier 
nicht alle die Argumente für Ihre Auffassung vor-
getragen haben, die Sie im Ausschuß vorgebracht 
haben. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Denn ich habe mir gedacht: es wäre ja ein Offen-
barungseid, wenn Sie das hier öffentlich sagten. 
Aber, Herr Minister — ich möchte Ihnen das in 
aller Eindringlichkeit sagen —, es geht doch wohl 
nicht darum, hier Beweise dafür zu sammeln, daß 
das Regime jenseits der Zonengrenze nicht vor 
Repressalien zurückschreckt; das wissen wir leider 
Gottes. Wir wollen gerade, soweit wir das können 
— unsere Kraft ist dabei sehr begrenzt —, mit die-
sen beiden Anträgen den Versuch machen, dahin zu 
kommen, daß wir Repressalien nicht zu summie-
ren brauchen. Wir wollen sie nicht herausfordern, 
darum geht es uns! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, beim GB/ 
BHE und bei der FDP.) 

Es geht einfach darum, ob das zu machen ist. Viel-
leicht haben Sie schwerwiegende Gründe dagegen. 
Eigentlich sollte die Zahl derer, auf die es an-
kommt, nicht das schwerwiegende Argument sein. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Das sollte es nicht sein. Heute morgen haben wir 
in einem anderen Zusammenhang gehört, wie es 
wäre, wenn durch die Truppenstärkenbegrenzung 
vielleicht 200 000 statt 500 000 herauskämen. Nun 
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gut, hat man gesagt, dann schadet uns das nicht, 
was wir bisher vorbereitet haben. Wenden Sie das 
bitte mal auf diesen Antrag an! 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Wenn Sie jetzt darauf verzichten, diesen Teil jun-
ger deutscher Menschen durch die Wehrpflicht zum 
Wehrdienst zu erfassen, wenn Sie auch nur ein 
Tüttelchen von dem, was uns dabei besorgt, aner-
kennen wollten, das kann doch nichts schaden! Es 
hat doch sowieso eine gewisse Zeit. Oder sind Sie 
etwa darauf erpicht, daß die nun in der nächsten 
Zeit „erfaßt" werden müssen, wie das schreckliche 
Wort heißt? Ich hoffe nicht, daß dies  das eigent-
liche Argument ist. Nein, entscheidend sollte sein, 
daß mit diesen Anträgen der Versuch gemacht wird, 
der Regierung in der Zone eine Handhabe zu neh-
men, durch Repressalien und Sperrbestimmungen 
die Reisemöglichkeiten der jungen Leute zu dros-
seln und die menschlichen Beziehungen außer-
ordentlich einzuschränken. 

Es geht doch dabei — das ist doch eine Verdre-
hung des Problems — gar nicht bloß um die, die, 
wie man so sagt, gebrochen hätten, die geflüchtet 
wären. Es geht doch um Menschen, die hinüber 
und herüber reisen. Wollen Sie, daß dieser Zu-
stand aufhört? Sie wollen das nicht, wir wollen das 
auch nicht. Wenn aber darüber nachgedacht wird, 
was mit dem Kapitel Wehrüberwachung alles zu-
sammenhängt, dann werden Sie mir zugeben, daß 
aus der Wehrüberwachung, wenn auch nur aus 
unserer Wehrüberwachung hier, Möglichkeiten zu 
einer solchen Drosselung des bis jetzt noch denk-
baren Verkehrs hinüber und herüber für eine Re-
gierung wie die Regierung jenseits der Zonen-
grenze entstehen können und daß wir versuchen 
müssen, das zu verhindern. Oder soll man sich 
über all das einfach hinwegsetzen, weil man sagt: 
die Entscheidung, die man hier mit dem ganzen 
Gesetz zu fällen habe, sei von so großer politischer 
Bedeutung, daß man auf solche Dinge keine Rück-
sicht zu nehmen habe? Ich hoffe nicht, daß Sie 
Ihre Zuflucht zu solchen Ansichten nehmen. Man 
kann sich nicht darüber hinwegsetzen. Man kann 
auch nicht gleichgültig sein gegenüber gewissen 
menschlichen Erwägungen. Im Grunde genommen 
wäre es richtig — das wollte ich noch zu der Fas-
sung des Antrags der Fraktion der FDP sagen —, 
wenn nicht gesagt würde „auf Antrag zu befreien", 
sondern wenn die Geste gemacht würde — bei 
diesem Gesetz, das der Bundestag nun beschließt 
und bei dem so viel Sorge im Spiel ist —: „stellt 
sie frei". 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 
Dann wäre der eigentliche politische Zweck er-
reicht. Dann wäre der Versuch gemacht, einen sol-
chen Zwischenraum zu lassen. Keiner würde 
darunter leiden, es sei denn, der Herr Minister 
käme hierher und würde uns vorrechnen, daß das 
soundso viel Zehntausende Rekruten weniger be-
deutet. Dann müßten wir aber ehrlich darüber 
streiten, ob es diese Zahl wert wäre, daß die ande-
ren schweren Schäden in Kauf genommen werden. 
Um diese Sache geht es, genau um diese Sache. 

Verehrte Frau Dr. Brökelschen — urn auf Sie 
noch einmal zurückzukommen —, bitte, trösten Sie 
sich und Ihre eigene Unruhe nicht damit, daß Sie 
meinen, Sie könnten — weil es der Herr Majonica 
gesagt hat und noch andere aufgenommen haben 
—die  Sache mit der Bestimmung, die der § 12 
Abs. 4 enthält, erledigen. Das kann man nicht! So,  

wie es uns drückt, kann man das Problem nicht 
auch nicht mit Verwaltungsrichtlinien zu diesem 

Absatz — decken. Das kann man leider nicht. Wenn 
es eine Möglichkeit gäbe, — ich wäre bereit, auch 
noch diesen Rückzug mitzumachen, bloß um, wenn 
nicht alles zu retten, nun ein Stückchen zu retten. 
Aber das geht nicht. Das deckt die Sache nicht. 
Deswegen darf man  sich nicht damit und darüber 
täuschen. Nein, hier muß tatsächlich entschieden 
werden. Man muß sich für diesen Antrag ,der Frak-
tion der FDP entscheiden, und wenn der fällt, weil 
Sie festgelegt sind — ich weiß nicht, warum; man 
muß es ja leider immer noch befürchten —, dann 
müssen Sie ein neues Mal Stellung nehmen, zu 
dem Antrag der Sozialdemokraten, der in diesem 
Fall leider nach dem, was wir im Ausschuß erlebt 
haben, ein paar Millimeter weniger fordert. Vor 
dieser Entscheidung stehen Sie. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Verteidigung. 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich gebe 
Ihnen völlig recht, Herr Wehner: Man muß sich 
entscheiden. Zunächst einmal weisen Sie darauf 
hin, daß ich heute hier nicht gesagt 'hätte, was ich 
vor dem Ausschuß gesagt hätte. Ich wüßte nicht, 
daß Sie meinem Vorbringen im Ausschuß auch 
nur ein einziges Wort entgegengesetzt hätten. Es 
scheint also offenbar gar nicht so von dieser Be-
deutung gewesen zu sein. 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Wehner: 
Unglaublich!) 

Worum geht es, meine Damen und Herren? Es 
geht um folgendes. 

(Ein Abgeordneter der SPD meldet sich 
zu einer Zwischenfrage.) 

— Nein, ich rede jetzt wie Wehner. 
(Lachen bei der SPD.) 

Es geht um folgendes. 
(Abg. Dr. Arndt: Wie Wehner können Sie 

gar nicht reden!) 

— Nein, Herr Arndt, das gebe ich freimütig zu, 
daß ich das so wie Herr Wehner nicht kann. Ich 
bemühe mich auch gar nicht, das zu lernen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
Worum geht es hier? Vor Repressalien schützen? 
Meine Damen und Herren, es geht darum, daß wir 
nicht vor dem Unrecht kapitulieren. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. — Zuruf. des Abg. Wehner.) 

Wenn die jungen Menschen, die aus der Zone aus 
den verschiedensten Gründen, die wir hier im ein-
zelnen schon angesprochen haben, zu uns kommen, 
wenn sie in unsere Rechtsordnung aufgenommen 
werden, wenn sie in unseren Rechtsstaat aufge-
nommen werden 

(Abg. Wehner: Es geht um Deutschland, 
habe ich gesagt!) 

— Deutschland vertreten wir, hier ist dieser Frei-
heitsstaat und nicht da —, 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Wehner: 
Auch wenn alles kaputt geht!) 

wenn sie in unsere Rechtsordnung aufgenommen 
werden, dann haben sie genauso wie die anderen 
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jungen Menschen dieser Bundesrepublik die Ver-
pflichtung, sich für diese Freiheit — die ihnen sehr 
viel wert ist; denn sonst wären sie ja nicht zu uns 
gekommen — einzusetzen, wenn sie jemals be-
droht sein sollte. 

Nun gebe ich zu, daß ein Unrechtssystem die 
Möglichkeit hat, sich, wenn es sich an dem Be-
treffenden nicht rächen kann, an seinen Anver-
wandten zu rächen. Ich habe gesagt, daß es dort, 
wo diese Gefahr auftaucht, immer genügend Mög-
lichkeiten gibt— und wir haben j a heute schon Leu-
te in der Bundeswehr, obwohl es nur Freiwillige sind, 
die ihre Angehörigen in der Ostzone haben —, 
diese Angehörigen davor zu schützen, indem wir 
im Einzelfall diese Leute freistellen. Dazu haben 
wir Möglichkeiten. Was wir aber nicht tun dürfen, 
ist, daß wir, die wir einen Anspruch erheben und 

 das sogar im Grundgesetz gesagt haben, für das 
 ganze deutsche Volk zu handeln, in unserer eige-

nen Gesetzgebung vor dem Unrechtsstaat kapitu-
lieren. Das dürfen wir niemals tun. 

(Beifall 'bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Wolff. 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Ich bewundere den trau-
rigen Mut des Herrn Bundesverteidigungsmini-
steps,  in einer solchen Form Dinge „klarzustellen", 
um sie zu verschleiern. Frau Kollegin Brökelschen, 
das Vertrauen, das Sie in den Herrn Bundesver-
teidigungsminister setzen, könnte ich nach der 
Art, wie er heute geredet und wie er die ganze 
Zeit gehandelt hat, nicht teilen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Frau Abgeordnete! Ich kann nicht zulassen, 
daß Sie sagen „trauriger Mut", ich muß uß das rügen. 
Bitte, fahren Sie fort. 

(Zuruf von der SPD: Fröhlicher Mut?! — 
Heiterkeit bei der SPD.) 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Dann sage ich: Ich 
bewundere den hohen Mut und die hohe Bildung 
des Herrn Verteidigungsministers, bewundere, wie 
er es fertigbringt, Fragen, die ihm unangenehm 
sind, durch eine außerordentliche, von guter Er-
ziehung zeugende Höflichkeit abzuwürgen, 

(Zuruf  von der Mitte: Zum Thema!) 

und wie er es versteht, das zu verschleiern, was 
gesagt werden muß. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Frau Abgeordnete! Ich würde doch empfeh-
len, möglichst von persönlichen Bemerkungen ab-
zusehen. 

(Abg. Arnholz: Das hat der Minister ja 
angefangen! — Weitere Zurufe.) 

— Nein, meine Damen und Herren, auch in dieser 
vorgerückten Stunde — zumal wir noch einige 
Stunden vor uns haben — müssen wir uns davor 
hüten, unnötig scharfe persönliche Bemerkungen 
zu machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Ich muß dann den 
Herrn Präsidenten fragen, warum er nicht den 
Herrn Verteidigungsminister gerügt hat, als er 
von meiner schlechten Grammatik sprach. 

(Heiterkeit.) 

Ich glaube, er hat ein anderes deutsches Wörter-
buch benutzt, in dem die Grammatik viel besser 
war als in denen, aus denen ich gelernt habe. Das 
hätte der Herr Präsident dann auch rügen müssen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abge-
ordnete, es ist möglich, daß mir das entgangen ist. 
Wenn ich das von dem Herrn Bundesverteidi-
gungsminister gehört hätte, hätte ich ihn nicht nur 
darauf aufmerksam gemacht, daß das ungalant ist, 
sondern daß ich das ebenfalls als eine persönliche 
Schärfe betrachte, die in diesem Hause nicht zu-
lässig ist. 

Frau Wolff (Berlin) (SPD): Sehen Sie, dann sind 
wir quitt, Herr Präsident, denn er hat mich auch 
beleidigt. 

(Große Heiterkeit.) 

Ich möchte den Frauen des Bundestages nur an-
heimstellen, bei den Anträgen, die von der Frak-
tion der  SPD und von  der  Fraktion der FDP ge-
stellt worden sind, einmal darüber nachzudenken, 
daß das System drüben in der Zone dasselbe 
System der Sippenhaft ist wie im Nationalsozialis-
mus. Wer diesem Sippenhaftsystem Vorschub lei-
stet, kann das  mit den schönsten Worten nicht 
wiedergutmachen. 

Ich freue mich, wenn die Abgeordneten des Bun-
destages in Berlin so warme Worte finden und 
wenn die Frauen aller Fraktionen so warme Worte 
finden für diejenigen, die in  der  Zone leiden müs-
sen. Um so weniger kann ich es verstehen, daß Sie 
diesem Antrage nicht zustimmen wollen, der Ihnen 
doch einen Teil Ihrer Verantwortung abnimmt. 
Lassen Sie sich von mir das eine sagen: schöne 
Worte — das weiß ich aus der Vergangenheit — 
haben wir immer viele gehört, aber wenn die Ta-
ten hinter diesen schönen Worten zurückbleiben, 
dann ist es ein Betrug am eigenen Gewissen, und 
ein Betrug, den man 'an seinen Mitmenschen be-
geht. 

Wenn Sie, verehrte Frau Dr. Brökelschen, die ich 
sehr schätze, von dem ethischen Postulat gespro-
chen haben und davon, daß Sie bis ins Tiefste ge-
troffen und daß Sie erschüttert waren von der 
Diskussion um diesen Paragraphen, dann bitte ich 
Sie, Ihre Kollegen und Kolleginnen zu veranlas-
sen, wenigstens diesen Änderungsanträgen zuzu-
stimmen, damit diese Erschütterung vom Bundes-
tag genommen wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete von Manteuffel. 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich spreche für meine 
Person. Ich sehe die Probleme genau. Sie sind auch 
von mir durchdacht. Ich anerkenne die Gründe, 
die zu den Anträgen der FDP mit Unterstützung 
der SPD geführt haben. Wir, meine politischen 
Freunde und ich, werden uns auch vor keiner Ent-
scheidung drücken. Die Zahl derjenigen Leute, die 
eventuell aus diesem genannten Personenkreis 
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r unter die Wehrpflicht fallen würden, spielt für 
mich dabei gar keine Rolle. 

Also es handelt sich bei Ihrem Anliegen darum, 
wo die Angelegenheit in dem Gesetz ihren Nieder-
schlag finden kann. Meine verehrten Damen und 
Herren, verübeln Sie es mir nicht: ich bin etwas 
erschüttert, daß 'gegen alles, was im Ausschuß er-
örtert worden ist, mit so viel Mißtrauen, fast nur 
mit Mißtrauen gesprochen wird. Ich verweise auch 
auf das, was von seiten der Sprecher der Koalition 
dazu gesagt wurde. Der Beweis ist doch hier ge-
liefert: wir wollen ja Ihrem Anliegen durch den 
§ 12 Abs. 4 Rechnung tragen. Erlauben Sie mir, 
dazu gleich eins zu sagen: Sie werden sehr erregt 
sein, aber Sie müssen doch ergänzend den § 18 
sehen, wo das Verfahren der Musterungsausschüsse 
geregelt ist. Es handelt sich also nicht darum, daß 
sich das Mißtrauen gegen die Beamten, oder viel-
leicht sagt einer: gegen den Verteidigungsminister 
und seine Leute, wie mir vorhin auf dem Gang ge-
sagt wurde, richtet. Nein, in den Musterungsaus-
schüssen sitzt ja von seiten der Wehrverwaltung 
nur der Leiter des Kreis -Wehrersatzamtes, aber 
im übrigen sitzen dort ein Beisitzer, der von der 
Landesregierung oder der von ihr bestimmten 
Stelle benannt wird, und ein ehrenamtlicher Bei-
sitzer, und ich habe keinen Satz gefunden — auch 
während der Ausschußberatungen ist nicht davon 
gesprochen worden —, daß dies nicht auch einer 
von uns sein könnte. Ich weiß also wirklich nicht, 
warum wir uns mit 'so außerordentlichem Miß-
trauen beladen müssen. 

Nun  kommt hinzu, daß der Bundesverteidigungs-
minister nach dem Protokoll, das ich draußen 
durchgelesen habe, schon im Ausschuß gesagt und, 
wie ich glaube, hier wiederholt  hat:  daß dieser 

 Bestimmung Rechnung getragen wird in  der  Ver-
ordnung, die ergehen wird. Warum eigentlich die-
ses Mißtrauen dagegen, gar nicht gegen seine  Per-
son, sondern gegen die Verordnung, die auch dem 
Verteidigungsausschuß vorgelegt werden soll? 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Der Mini

-

ster hat doch heute Material geliefert!) 

Ich glaube, wir würden in der Debatte weiter-
kommen, wenn wir nicht nur alles von dem gren-
zenlosen Mißtrauen diktieren ließen. Wir alle im 
Verteidigungsausschuß — ich persönlich mit Sicher-
heit — haben den Wunsch, daß dieser Paragraph 
so verstanden wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter, eine Zwischenfrage? 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Bitte! 

Wienand (SPD): Herr Kollege von Manteuffel, 
halten Sie Ihre Aussage auch noch aufrecht, wenn 
Sie den Abs. 6 des § 12 entsprechend gewürdigt 
haben? Glauben Sie dann noch sagen zu können, 
daß dem von uns und von der FDP vorgetragenen 
Anliegen damit Rechnung getragen  sei?  

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Wir hoffen, daß 
der Mann, der zunächst zurückgestellt wird, des-
halb nicht befreit zu werden braucht, weil die Ver-
hältnisse sich ändern. Wir glauben nicht, daß die 
Wiedervereinigung sich noch um so viele Jahre 
hinzieht, daß ein junger Mensch bis zum vollende-
ten 25. Lebensjahr freigestellt werden muß. Die 

Zurückstellung wird ja jedes Jahr bei den Muste-
rungsausschüssen geprüft. Dort kann der Betref-
fende ja die Gründe wieder vorbringen, ebenso 
das Kreiswehrersatzamt, wenn sich auf seiner 
Seite die Gründe geändert haben. Er selber kann 
seine Gründe auch wieder vorbringen vor einem 
wirklich neutralen Musterungsausschuß, zu dem 
man Vertrauen haben kann; denn der Beisitzer 
stammt aus der Gemeindebehörde des Betreffen-
den. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine weitere 
Frage? 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Bitte! 

Wittrock (SPD): Erkennen Sie nicht den Unter-
schied, der darin liegt, daß wir wollen, der Ge-
setzgeber soll zu ,diesem Problem Farbe bekennen, 
während Sie die Stellungnahme zu diesem Pro-
blem auf irgendeinen administrativen Weg ab-
schieben wollen? Erkennen Sie nicht diesen ent-
scheidenden Unterschied, der darin liegt, daß wir 
verlangen, daß der Gesetzgeber Stellung nimmt? 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Der Gesetzgeber 
hat, wenn der Ausschußentwurf vom Plenum an-
genommen wird, dem in § 12 Abs. 4 Rechnung ge-
tragen. 

(Beifall in  der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Dr. Ilk. 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte gleich auf das eingehen, 
was Herr Kollege von Manteuffel gesagt hat. Unser 
Antrag spricht doch nicht von Zurückstellen, 
wovon in § 12 die Rede ist, sondern von einer end-
gültigen Befreiung vom Wehrdienst. Das ist ja 
etwas anderes. Ihr Argument, wir hofften, wenn 
wir jemanden zurückstellten, daß diese Rückstel-
lung, wenn eine Wiedervereinigung herbeigeführt 
werde, hinfällig werde, ist auch ein Wunschtraum. 
Ich glaube nicht, daß dieses Gesetz dann, wenn wir 
wirklich glücklich wiedervereint sind, eine Gültig-
keit haben wird. Wir werden uns dann mit unse-
ren Brüdern aus dem Osten an einen Tisch setzen 
müssen und sicherlich ein neues Gesetz machen. 

Sie müssen wirklich einmal überlegen, ob eine 
Verordnung von seiten des Ministeriums uns die 
Garantie gibt, daß unserem Anliegen, das, wie Sie 
sagen, auch das Ihrige ist, Rechnung getragen wird. 
Eine Verordnung — das ist ja gesetzlich geregelt — 
wird in keinem Fall unter Mitwirkung des Bundes-
tages erlassen. Wir wissen also gar nicht, ob unsere 
Wünsche entsprechend erfüllt werden. Darum bin 
ich damit nicht zufrieden und möchte Sie bitten, 
sich durch Annahme unserer Anträge einmal ganz 
entschieden zu der Sache selbst zu bekennen. 

Herr Minister, Sie sagten: Wir kapitulieren vor 
dem Unrecht. Herr Minister, damit kapitulieren 
wir vor keinem Unrecht. 

(Zuruf von der SPD: Im Gegenteil!) 

Sie sagten weiter, daß die jungen Leute, die her-
überkommen, auch bereit sein müssen, für die 
Freiheit einzutreten. Herr Minister, das können sie 
auch auf anderem Wege tun als durch die Erfül-
lung der Wehrpflicht. Da gibt es viele Möglichkei-
ten. Sie können schaffen und arbeiten für Deutsch-
land und damit auch für die Freiheit wirken. 
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Frau Kollegin Brökelschen, glauben Sie wirklich, 
daß die jungen Burschen, die herüberkommen, 
weil sie aus irgendeinem Grunde fliehen müssen, 
sich im Augenblick der Flucht und wenn sie im 
Berliner Lager sind, der Tragweite ihres Schrittes, 
der Konsequenz bewußt sind, die sie gerade hin-
sichtlich des zur Debatte stehenden Punktes auf 
sich nehmen? 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Wollen wir die Eltern, die schon das Opfer brin

-

gen, den Sohn aus dem Familienverband zu entlas

-

sen, noch einer eventuellen Repressalie aussetzen? 

(Beifall bei der SPD.) 

Bitte, meine Damen und Herren, denken Sie aber 
nicht nur immer an Repressalien! Denken Sie 
wirklich an die Auflösung der menschlichen Bin-
dung, die gar keine Repressalie beinhalten muß! 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Halten Sie sich doch einmal an die Forderung 
unseres Grundgesetzes, das die Familie unter einen 
besonderen Schutz stellt, 

(Beifall bei der FDP, SPD und 
beim GB/BHE) 

und bringen Sie das Opfer, Ihre bisherige ableh-
nende Haltung aufzugeben! 

Ich beantrage wegen der grundsätzlichen Pro-
bleme, die unsere Anträge berühren, im Namen 
meiner Fraktion namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der FDP und SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abgeord-
nete, Sie haben für den Änderungsantrag Um-
druck 719 Ziffer 3 namentliche Abstimmung be-
antragt? 

Frau Dr. Ilk (FDP): Ich möchte bitten, daß wir uns 
auf Umdruck 719 Ziffer 3 Abs. 2 beschränken. Wir 
würden dann den Antrag der SPD auf Umdruck 
723 Ziffer 4 vielleicht als den weitergehenden an-
sehen. Dazu war der Antrag ja schon gestellt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich würde mei-
nen, daß Ihr Antrag der weitergehende ist. 

(Zuruf rechts: Jawohl!) 

Frau Dr. Ilk (FDP): Dann stelle ich den Antrag 
für den gesamten Abs. 2, Ziffern 1 und 2. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Damit wir uns 
im klaren sind: Sie beantragen für Umdruck 719 
Ziffer 3 im ganzen namentliche Abstimmung. 

Nun hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Frie-
densburg. 

Dr. Friedensburg (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es scheint mir uner-
läßlich zu sein, daß von unserer Seite zu den lei-
denschaftlichen Ausführungen des Kollegen Weh-
ner einige kurze Bemerkungen gemacht werden. 
Der Kollege Wehner hat sich bezogen auf die Äu-
ßerungen eines, wie er es nannte, maßgeblichen 
Vertreters der evangelischen Kirche, dessen Worte 
auf ihn einen so tiefen Eindruck gemacht haben. 
Herr Kollege Wehner, was würden Sie sagen, wenn 
maßgebliche Vertreter der evangelischen Kirche 
die Entscheidungen dieses Hauses in der gleichen 
ungewöhnlichen Weise beeinflussen wollten, falls  

diese Entscheidung in einem Ihnen unerwünschten 
Sinne erfolgte? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Würde nicht geradezu ein Aufruhr bei Ihren Freun-
den entstehen, wenn wir uns etwa den Äußerun-
gen eines maßgeblichen Vertreters der uns nahe-
stehenden Kirchen fügen wollten? 

(Abg. Neubauer: Ist doch gar nicht der 
Fall! — Weitere lebhafte Zwischenrufe 

von der SPD.) 

Sie würden mit Recht auf das schärfste dagegen 
protestieren, daß wir in einer Entscheidung, 
die im wesentlichen politischer Natur ist, unsere 
Ansichten nach denen der Kirche richten wollten. 

(Abg. Neubauer: Daran werden wir Sie 
mal erinnern!) 

Ich darf Ihnen auch versichern, meine Herren 
auf der linken Seite des Hauses, daß wir diese 
Äußerungen mit dem Respekt anhören, der ihnen 
gebührt, 

(Zuruf von der SPD: Aber keine Konse

-

quenzen ziehen!) 

daß wir aber unsere Ansicht und demnach auch 
unsere Entscheidung allein nach unserem Gewissen 
bilden. 

Lassen Sie mich noch ein Zweites sagen. Herr 
Kollege Wehner hat in so leidenschaftlichen Wor-
ten auf die Gefahr der Repressalien hingewiesen. 
Herr Kollege Wehner, ich darf Ihnen versichern, 
daß wir dieses Risiko und diese Gefahr selber sehr 
ernst nehmen. 

(Zuruf von der SPD: Ja, aber was tun 
Sie dagegen?) 

— Bitte, wollen Sie mich zu Ende hören. Wollen 
Sie bitte hören, daß es uns darauf ankommt, lieber 
dieses von uns durchaus eingesehene Risiko zu tra-
gen, als ein noch viel größeres Risiko auf uns zu 
nehmen, nämlich eines Tages ein Deutschland ent-
stehen zu lassen, in dem gegen unschuldige Leute 
überall Repressalien ausgeübt werden können! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Im Gegenteil, wir sind der Überzeugung, daß es 
uns durch die nun einmal unerläßliche Stärkung 
des Gewichtes unserer Bundesrepublik eines Tages 
gelingen wird, in ganz Deutschland Zustände zu 
schaffen, in denen überhaupt keine Repressalien 
mehr möglich sein werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Berendsen. 

Berendsen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Diese sehr leidenschaftliche 
Debatte hat uns von der CDU/CSU in unserer 
Grundauffassung nicht wankend machen können. 

(Lachen bei der SPD; lebhafte Zurufe 
von der SPD.) 

— Hören Sie doch noch einen Moment zu, ich bitte 
um Gehör. Wir sind entschlossen, Ihre Anträge ab-
zulehnen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Über

-

raschende Feststellung! Niederzustim

-

men! — Lachen und weitere Zurufe 
von der SPD.) 
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Wir sind jedoch von dem Ernst dieser Debatte 

und von den Argumenten beeindruckt, die uns von 
Ihnen entgegengestellt worden sind, ich selber 
etwas weniger von dem, was Kollege Mende gesagt 
hat, vor allem, soweit es meine Person betraf. 

(Heiterkeit. — Zuruf des Abg. Dr. Mende.) 

— Wir können uns nachher darüber unterhalten, 
wenn Sie wünschen! — Ich möchte also sagen, daß 
wir die Argumente, die Sie uns heute abend noch 
einmal so eindringlich vorgeführt haben, noch ein-
mal überlegen werden. Wir sind durchaus bereit, in 
der dritten Lesung noch einmal eingehend mit 
Ihnen über diese Dinge zu diskutieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wie-
nand: Aber jetzt ablehnen! — Abg. Dr. 
Königswarter: Ihr müßt um Erlaubnis 
fragen! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Wehner! 

Wehner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich will gar nichts dagegen sagen, 
wenn der Herr Kollege Berendsen sagt, er und 
seine Freunde wollten sich das noch einmal über-
legen. Ich würde sehr dafür sein, wenn Sie es sich 
noch einmal überlegten. Es geht hier gar nicht dar-
um, ob man in dieser Minute und in dieser Stunde 
den Anschein hat, recht gehabt oder nicht recht ge-
habt zu haben. Mir geht es tatsächlich nur um diese 
Sache, und ich habe Ihnen vorhin klar gesagt: Bitte, 
das ist ein Versuch von einer Position der Unter-
legenen aus. Ich sage das ganz ehrlich. Die Beden-
ken, die ich gegen das Gesetz überhaupt habe, ken-
nen Sie alle; das sind auch die Bedenken meiner 
Freunde. Aber nun haben Sie gesagt, Sie würden 
überlegen. 

Ich muß noch etwas zu dem sagen, was der Herr 
Minister am Schluß erklärt hat. Herr Minister, das 
Wort „kapitulieren" — es wurde hier Schluß 
Ihrer Rede so ausgesprochen, als ob man Ihnen zu-
gemutet hätte zu kapitulieren — war hier ganz fehl 
am Platze. 

(Beifall bei der SPD.) 

Hier geht es nicht, hier ging es nicht und hier wird 
es nicht darum gehen, in mehr oder weniger star-
ken Worten festzustellen, was Sie und was wir und 
was wir alle zusammen aushalten können. Hier 
geht es darum, was die drüben aushalten müssen 
und können auf Grund dessen, was wir tun. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sich hierhin zu stellen — sicher, ein Minister muß 
das — und zu sagen, wir sprechen für das ganze 
deutsche Volk, Herr Minister, das ist kein Vorrecht, 
sondern ich empfinde das als eine Verpflichtung. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Denn, Herr Minister, es bedeutet, wenn man es 
richtig versteht, die Leiden des ganzen deutschen 
Volkes wie seine eigenen zu empfinden. 

(Erneuter Beifall bei der SPD 
und beim GB/BHE.) 

Das ist es, was ich mit der Bemerkung meinte, als 
ich sagte: wir müssen doch an Deutschland den-
ken. Ich wollte nicht von Ihnen ein Bekenntnis zu 
einem Deutschland schlechthin. Sie sollten bei 
jedem Schritt an das geteilte Deutschland und an 
seine Menschen denken. 

(Beifall bei der SPD.)  

Ich hoffe, Sie tun es, wir alle wollen es tun. Ich 
bin froh, wenn Sie es sich noch einmal überlegen 
wollen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Bazille. 

(Zuruf des Bundesverteidigungsministers 
Blank.) 

— Einen Augenblick, Herr Minister. Ich bedauere, 
daß ich Ihre Wortmeldung nicht gesehen habe. Herr 
Minister, Sie wollen jetzt das Wort? 

Der Bundesminister für Verteidigung! 

(Abg. Schoettle: Ist noch nicht genug 
Porzellan kaputt?) 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Warten 
Sie doch ab, Herr Schoettle! 

(Abg. Schoettle: Sie sind ja s o begabt!) 

— Habe ich von Ihnen gelernt! 

(Erneuter Zuruf von der SPD.) 

— Ich habe Sie leider nicht verstanden. 

(Abg. Dr. Arndt: Sie haben die richtige 
Grammatik!) 

— Habe ich auch von Ihnen gelernt! 

(Fortgesetzte Zurufe von der SPD.) 
Herr Wehner, über das, was Sie gesagt haben, 

ließe sich sehr wohl reden. Aber eines, was ich ge-
sagt habe, wiederhole ich. Mir ist die Verpflichtung, 
die wir für ganz Deutschland haben, sehr wohl ge-
läufig, Herr Wehner, die brauchen Sie mir gar nicht 
ins Gedächtnis zurückzurufen. 

(Zurufe von der SPD: Na, na! — Weitere 
Zurufe von der SPD.) 

Aber was hier unverrückbar stehenbleiben muß: 
Hier geht es darum, der Freiheit einen Halt zu ge 
ben, hier geht es darum, die Freiheit zu bewahren, 

(Zurufe von der SPD) 

und hier geht es darum, die Kraft zu entwickeln, 

(Abg. Neubauer: Blödsinn!) 

die das deutsche Volk befähigt, zu seiner Einheit 
zurückzufinden, und die das Unrecht, wie wir es 
gegenwärtig in Posen wieder erlebt haben, nicht 
über das ganze deutsche Volk kommen läßt. Daß 
dieses Unrecht bald beendet wird, darum geht es. 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Schröter 
[Wilmersdorf] : Unerträglich! Herr Blank, 
wir haben sehr gut zugehört! — Weitere 

Zurufe von der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Bazille. 

Bazille (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Inhalt und Form der Ausführungen des 
Sprechers der CDU/CSU-Fraktion zur Frage der 
Freistellung des letzten Kindes von der Wehrpflicht 
veranlassen mich, hier noch einmal das Wort zu 
nehmen. 

Haben wir schon vergessen, daß dieser letzte 
Krieg manche Familie dieses Volkes, das zu ver-
treten wir in diesem Hause berufen sind, fünf, 
sechs, sieben und mehr Söhne das Leben gekostet 
hat, daß der übriggebliebene letzte und einzige Sohn 
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(Bazille) 
von den einstigen Siegermächten nach 1945 der Not 
preisgegeben wurde und erst im Jahre 1950 in den 
Genuß einer Versorgung kam, daß hier Opfer über 
Opfer gebracht wurden, die darzustellen die deut-
sche Sprache nicht ausreicht? 

Hinter diesem Antrag, die letzten Waisenkinder 
des zweiten Weltkrieges von der Wehrpflicht zu be-
freien, stehen mehr als drei Millionen Kriegs-
beschädigte und -hinterbliebene des letzten Krie-
ges. Gestern noch haben ihre bevollmächtigten Ver-
treter Verhandlungen mit allen Fraktionen des 
Hauses geführt, um zu erreichen, daß diesem ein-
mütigen Wunsche der deutschen Kriegsopfer ent-
sprochen werde. 

Es ist eine schlechte Sache, in dieser Form und 
mit diesen Argumenten über das Anliegen eines 
weiten Teiles des deutschen Volkes hinwegzugehen, 
eines Teiles, der für dieses Volk und für diesen 
Staat die schwersten Opfer gebracht hat. 

Sie haben schließlich, Herr Kollege Berendsen, 
hinzugefügt, daß die jungen Menschen, die in den 
Massengräbern von Aachen liegen, deshalb dort 
lägen, weil sie militärisch nicht genügend ausgebil-
det worden seien. Darauf möchte ich Ihnen ant-
worten: diese jungen Menschen liegen dort in den 
Gräbern, weil eine verbrecherische Staatsführung 
zu einem Zeitpunkt, wo die Weiterführung des 
Kieges längst sinnlos geworden war, sie in den Tod 
getrieben hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Bremerhaven). 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Herr Präsident! 
) Meine Damen und Herren! Das Anliegen auf Um-

druck 723 Ziffer 3 b, das die letzten Söhne betrifft, 
ist auch ein Anliegen der Fraktion der Deutschen 
Partei. 

(Abg. Dr. Keller: Sehr gut!) 

Wir werden darauf in der dritten Lesung zurück-
kommen. Die Ausführungen meines Herrn Vor-
redners und verschiedene Äußerungen im Ver-
laufe der heutigen Debatte veranlassen mich aber, 
außerdem folgende kurze Bemerkung zu machen. 

Wir haben hier über das Wehrpflichtgesetz, d. h. 
über die Einführung des Wehrdienstes, zu verhan-
deln. Es ist heute wiederholt vorgekommen, daß 
im Zusammenhang damit auch über Kriegsdienst 
gesprochen worden ist. Ich glaube, wir sollten alle 
zusammen, links und rechts, im ganzen Hause 
allergrößten Wert darauf legen, daß diese beiden 
Begriffe steng voneinander getrennt werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es darf in der Öffentlichkeit unter keinen Umstän-
den der Eindruck entstehen, daß wir, wie es die 
kommunistische Propaganda der westdeutschen 
Öffentlichkeit dauernd klarzumachen versucht, mit 
der Einführung der Wehrpflicht etwa den Krieg 
vorzubereiten wünschen. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Ich benutze diese Gelegenheit außerdem zu fol-
gender  Bemerkung. Meine Fraktion ist durchaus 
geneigt, bezüglich einiger anderer heute vorgeleg-
ter Änderungsanträge mit sich reden zu lassen. Wir 
sind jedoch heute aus geschäftsordnungsmäßigen 
Gründen nicht in der Lage 

(Rufe links: Aha! — weitere Zurufe)  

— meine Damen und Herren, Sie wissen, ich liebe 
die Offenheit —, diesen Änderungsanträgen zuzu-
stimmen. Ich glaube, auch Ihnen wird es letzten 
Endes darauf ankommen, daß eine Entscheidung 
in der Sache fällt, wenn sie zur letzten Beratung 
ansteht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Lassen Sie eine 
Frage zu? 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Bitte sehr. 

Wittrock (SPD): Herr Kollege, sind Sie sich, wenn 
Sie auf die geschäftsordnungsmäßigen Erwägungen 
hinweisen, im klaren darüber, daß Sie damit das 
Parlament oder mindestens seine Mehrheit für 
diese zweite Beratung zu einer reinen Abstim-
mungsmaschine degradieren? 

(Beifall bei der SPD.) 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Verehrter Herr 
Kollege, ich bin nicht für die Geschäftsordnung 
dieses Hauses verantwortlich. Ich glaube, daß spe-
ziell ein Kollege aus Ihrer Fraktion sehr maßgeb-
lich an der Erstellung dieser Geschäftsordnung 
mitgearbeitet hat. 

Ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Es 
kommt letzten Endes darauf an 

(Zurufe von der SPD) 

— Verzeihung, Herr Kollege, ich habe Ihre Redner 
auch nicht dauernd unterbrochen; lassen Sie mich 
doch bitte reden —, daß wir die richtige Entschei-
dung treffen, und die werden meine Freunde in 
der dritten Lesung treffen. 

(Beifall bei der DP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort  hat  der 
Herr Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es ist doch ganz nützlich, 
daß wir soeben aus dem Munde des Herrn Kolle-
gen Schneider erfahren haben — das ganze Haus 
hat es seit heute früh gespürt —: diese zweite Be-
ratung ist in Wirklichkeit keine zweite Beratung. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Es ist 
eine Farce!) 

Denn eine Durcharbeitung eines Gesetzestextes 
durch ernsthafte nicht nur Beratung, sondern auch 
Beschlußfassung über die vorgebrachten Ände-
rungsanträge und ihren Einbau in die Vorlage fin-
det ja gar nicht statt. Es wird nur beraten. Abge-
stimmt wird so, wie Sie dies auch ohne die Bera-
tung untereinander verabredet haben. Und warum? 
Nicht die Geschäftsordnung ist schuld. 

(Zuruf von der CDU/CSU: S i e !) 

— Nein, auch wir sind nicht schuld, sondern schuld 
ist die Tatsache, daß Sie sich vorgenommen haben, 
dieses Gesetz bis zu einem bestimmten Termin 
unter Dach und Fach zu bringen. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE.) 

Sie haben durch diese Ausführungen lediglich be

-

wiesen, wie recht wir heute früh hatten, als wir 
gesagt haben, daß der Termindruck, unter den Sie 
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(Erler) 
dieses Haus hier stellen, die gesetzgeberische Ar-
beit unzumutbar beeinflußt. 

(Beifall bei der SPD, dem GB/BHE und 
der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zu dem § 11 bzw. zu den gestellten 
Änderungsanträgen liegen nicht vor. In der Bera-
tung ist wiederholt auf den § 12 und die Ände-
rungsanträge, die dazu gestellt sind, übergegriffen 
worden. Ich schlage aber dem Hause vor, daß wir 
zunächst über die Änderungsanträge zu § 11 ab-
stimmen. 

Meine Damen und Herren, bitte ordnen Sie die 
Umdrucke in folgender Reihenfolge. Ich denke, wir 
stimmen zuerst ab über Umdruck 724 Ziffer 1, 
dann über Umdruck 719 Ziffer 3 im ganzen — dafür 
ist namentliche Abstimmung beantragt —, dann 
über Umdruck 726 Ziffer 1, dann über Umdruck 
723 Ziffer 3 a und dann über Umdruck 723 Ziffer 
3 b; auch dazu ist namentliche Abstimmung bean-
tragt. 

Nun, meine Damen und Herren, treten wir in 
die Abstimmung ein. Ich rufe zunächst den Ände-
rungsantrag Umdruck 724*) Ziffer 1 auf. Wer die-
sem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! —

(Abg. Wittrock: Die Maschine läuft!) 

Das letztere ist die Mehrheit; der Änderungsantrag 
Umdruck 724 Ziffer 1 ist abgelehnt. 

Ich komme zu dem Änderungsantrag Umdruck 
719**) Ziffer 3 im ganzen. Hier ist namentliche Ab-
stimmung beantragt. Ich frage, ob dieser Antrag 
auf namentliche Abstimmung von 50 Mitgliedern 
des Hauses unterstützt wird. — Der Antrag ist aus

-

reichend unterstützt. Ich darf die Damen und Her-
ren Schriftführer bitten, die Stimmkarten einzu-
sammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Ich frage, ob alle Stimmkarten abgegeben sind. 
— Ist noch jemand im Saal, der seine Stimmkarte 
nicht abgegeben hat? Die Abstimmung ist ge-
schlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich darf bitten, Platz 
zu nehmen. Ich gebe das vorläufige Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung***) über den Umdruck 
719 Ziffer 3 bekannt: abgegebene Stimmen 435, 
Berliner Abgeordnete 20; mit Ja haben gestimmt 
183 und 13 Berliner Mitglieder des Hauses, mit 
Nein haben gestimmt 250 und 7 Berliner Mitglieder 
des Hauses; 2 Enthaltungen. Damit ist der Ände-
rungsantrag auf Umdruck 719 Ziffer 3 abgelehnt. 

Nun kommen wir zu dem Änderungsantrag Um-
druck 726****) Ziffer 1. — Meine Damen und Her-
ren, ich würde doch bitten, Platz zu nehmen; denn 
sonst ist die Lage noch schwieriger zu beurteilen. 
— Wer diesem Änderungsantrag Umdruck 726 
Ziffer 1 zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Das zweite ist die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag Umdruck 
723*****) Ziffer 3 a. Wer diesem Änderungsantrag 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Siehe Anlage 3. 

***) Vgl. das endgültige Ergebnis S. 8655. 
****) Siehe Anlage 7. 

Siehe Anlage 5.  

der Fraktion der SPD zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Der 
Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Nunmehr kommen wir zu dem Änderungsantrag 
Umdruck 723 Ziffer 3 b. Hier ist namentliche Ab-
stimmung beantragt. Ich bitte die Damen und Her-
ren Schriftführer, die Abstimmungskarten einzu-
sammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Sind alle Stimmkarten abgegeben? Haben alle 
Mitglieder des Hauses, die sich im Saal befinden, 
ihre Karte abgegeben? — Die Abstimmung ist ge-
schlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis*) der namentlichen Abstimmung 
über den Antrag Umdruck 723 Ziffer 3 b bekannt: 
Abgegebene Stimmen 436, 21 Berliner Abgeord-
nete; mit Ja haben gestimmt 185 und 14 Berliner 
Mitglieder des Hauses, mit Nein 249 und 7 Berliner 
Mitglieder; außerdem 2 Enthaltungen. Damit ist 
der Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 3 b ab-
gelehnt. 

Nun sind alle Änderungsanträge zu dem § 11 ab-
lehnt. Ich komme zu der Abstimmung über den § 11 
in der Fassung des Ausschusses. Wer dem § 11 in 
der Ausschußfassung zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste 
ist die Mehrheit; der § 11 ist angenommen. 

Ich werde darauf aufmerksam gemacht, daß § 12 
und die Änderungsanträge zu dem § 12 von dem 
amtierenden Präsidenten schon aufgerufen worden 
sind. Wird zu dem § 12 weiter das Wort gewünscht? 
— Zu keinem Änderungsantrag wird mehr das 
Wort gewünscht. Dann kommen wir zur Abstim-
mung über die Änderungsanträge zu dem § 12, und 
zwar zunächst zu dem Antrag Umdruck 724**) Zif-
fer 2. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Das ist die Mehrheit; der Änderungs-
antrag ist abgelehnt. 

Ich komme zu dem Umdruck 723***) Ziffer 4. 
Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das ist wieder die gleiche Mehrheit; der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt. 

Ich komme zu dem Umdruck 723 Ziffer 5. Wer 
diesem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Die 
gleiche Mehrheit. Der Änderungsantrag ist abge-
lehnt. 

Und schließlich Umdruck 723 Ziffer 6. 

(Zurufe: Ist erledigt, Herr Präsident!) 

— Ist erledigt, gut. 

Damit, meine Damen und Herren, kommen wir 
zu der Abstimmung über den § 12 in der Aus-
schußfassung. Wer diesem Paragraphen zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der § 12 ist in der 
Ausschußfassung angenommen. 

(Abg. Erler: Zur Geschäftsordnung!) 

— Zur Geschäftsordnung Herr Abgeordneter Erler. 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis S. 8655. 
**) Siehe Anlage 6. 

***) Siehe Anlage 5. 
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Erler (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Im Auftrage der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion habe ich zur 
Geschäftsordnung folgende Erklärung abzugeben: 

Wir haben uns nach der Unterbrechung der Sit-
zung am heutigen Vormittag trotz schwerer Be-
denken entschlossen, in die sachliche Beratung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs — und zwar in die 
zweite Beratung — einzutreten, obwohl die Bera-
tungen an ihrem Anfang unter einem sehr un-
glücklichen Stern standen. Der weitere Fortgang 
der Beratungen hat gezeigt, daß die Art, wie 
jetzt hier im Hause verfahren wird, weder der 
Würde des Hauses noch der Würde des Gegen-
standes angemessen ist. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Wir haben indirekt aus dem Munde des Kollegen 
Berendsen, direkt vom Kollegen Schneider (Bre-
merhaven) erfahren, daß alle Reden, die in der 
zweiten Lesung gehalten worden sind, im wesent-
lichen der Erleuchtung der öffentlichen Meinung 
und dem Füllen des Protokolls dienen, aber nicht 
dazu benutzt werden, wozu sie eigentlich bestimmt 
sind, nämlich einen Einfluß auf die Gestaltung der 
Gesetzesvorlage zu haben. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Und das und nur das ist der Sinn einer zweiten 
Lesung einer Gesetzesvorlage in einer gesetzgeben-
den Körperschaft. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion sieht 
sich nach dieser Klarheit nicht imstande, an einer 
Beratung mitzuwirken, die keine ist. Wir werden 
dann die Beratung der Vorlage des Wehrpflicht-
gesetzes fortsetzen, wenn die Sicherheit besteht, 
daß nach jeder Aussprache auch die Möglichkeit 
einer Änderung der Vorlage gegeben ist. Nach 
Ihren Erklärungen ist das nur in der dritten Le-
sung der Fall. Wir werden uns an dem Fortgang 
der zweiten Lesung der Vorlage nicht mehr betei-
ligen. 

(Beifall bei der SPD. — Die Abgeordneten 
der Fraktion der SPD verlassen den Saal.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, meine Damen und Herren! — Sie haben 
keinen Antrag auf Vertagung der Sitzung gestellt, 
Herr Abgeordneter Erler? 

(Zuruf des Abg. Erler.) 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Krone. 

(Abg. Dr. Reichstein: Zur Geschäftsord

-

nung!) 

Dr. Krone (CDU/CSU): Meine Damen und Her-
ren! Ich kann diese Erklärung der sozialdemokra-
tischen Fraktion nur bedauern. 

(Zurufe von Abgeordneten der SPD. — 
Abg. Wittrock: Darauf hätten Sie eher 

kommen müssen!) 

Sie entspricht in keiner Weise den Gepflogenhei

-

ten des parlamentarischen Lebens und Systems. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dr. Klötzer: Auch die Verhandlung 

nicht, Herr Krone!) 

Wir sind den Wünschen der Opposition, im Aus

-

schuß eine ausführliche Beratung durchzuführen, 

bis an die Grenze des nur Möglichen nachgekom-
men. 

(Beifall bei den Regierungparteien.) 

Wir haben auch über den weiteren Verlauf der 
Beratung hier im Plenum, im Ältestenrat sowie 
auch interfraktionell eingehende Beratungen ge-
pflogen. 

(Abg. Metzger: Sie haben nur beschlossen, 
die Anträge niederzustimmen! — Gegen

-

ruf des Abg. Stücklen: Haben Sie mehr 
Anstand, Herr Metzger!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sprechen Sie 
weiter, Herr Abgeordneter! 

Dr. Krone (CDU/CSU): Wir haben sogar, wie eben 
von der Opposition festgestellt worden ist, in einer 
für uns alle sehr wichtigen Frage den Argumenten 
der Opposition nachgegeben und zugesagt, die 
Frage prüfen zu wollen. 

(Zurufe von Abgeordneten der SPD an der 
Saaltür.) 

Wenn wir aber Wert darauf legen, das Gesetz re-
gulär nach den Regeln des parlamentarischen 
Systems jetzt durchzubringen, bitte, dann ist das 
unser Recht und unsere Pflicht. Ich glaube auch, 
daß das Ergebnis der Wahl des Jahres 1953 uns — 
der Mehrheit dieses Hauses — das Recht gibt, nach 
unseren Überlegungen zu verfahren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zur 
Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete 
Dr. Reichstein. 

(Abg. Arndgen: Das Anhängsel!) 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte gleich auf einen 
Zwischenruf des Herrn Kollegen Arndgen entgeg-
nen: daß wir nicht „das Anhängsel" sind, wissen 
Sie ganz genau; denn wir haben uns zum Prinzip 
der Wehrpflicht bereits ausgesprochen! 

Namens meiner Fraktion habe ich folgendes zu 
erklären: Das Verhalten der Koalitionsparteien ent-
spricht nicht der Auffassung, die wir von der Durch-
führung einer zweiten Lesung in der parlamen-
tarischen Demokratie haben. Wir werden uns an 
den Beratungen der zweiten Lesung deshalb eben-
falls nicht mehr beteiligen. 

(Beifall beim GB/BHE. — Lachen bei den 
Regierungsparteien. ----- Zuruf von der 
Mitte: Also doch Anhängsel! - Abg. Dr. 
Klötzer: Wir machen bloß Ihr Theater nicht 
mehr mit! — Die Abgeordneten der Frak-
tion des GB/BHE verlassen den Saal.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zur 
Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete 
Schneider (Bremerhaven). 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bedaure die Erklä-
rung, die die Fraktion der Sozialdemokratischen 
Partei hier abgegeben hat, und stelle fest, daß sich 
die Beratungen, die hier heute stattgefunden haben, 
im üblichen Rahmen gehalten haben. Ich stelle wei-
ter fest, daß der Kollege Erler hier den Eindruck 
zu erwecken versucht hat, als seien die Beratungen 
nicht dazu angetan, das Thema, das hier zu behan- 
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dein ist, sachlich zu Ende zu bringen. Es steht nir-
gendwo geschrieben, daß wir den Wünschen der 
Minderheit bei der Beratung in der zweiten Lesung 
folgen müssen. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Es ist eine schlecht verstandene Demokratie, wenn 
die Minderheit dieses Hauses glaubt, die Mehrheit 
terrorisieren zu können. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 
Die Fraktion der Deutschen Partei bedauert 

außerordentlich, daß die sozialdemokratische Frak-
tion in einer für unser Volk so ernsten Stunde die-
sen Anlaß zu einem Propagandaschlager zu be-
nutzen versucht. 

(Erneuter lebhafter Beifall bei den Regie

-

rungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Schneider, ich habe heute schon einmal in 
diesem Hause das Wort „Terror" gerügt. Ich rüge 
es auch jetzt. 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abge-
ordnete Dr. Mende. 

Dr. Mende (FDP): Herr Präsident, ich bin nicht 
in der Lage, namens meiner Fraktion hier eine 
Erklärung abzugeben, da die Fraktion diese neue 
Situation noch nicht in einer Fraktionssitzung zu 
erörtern die Möglichkeit hatte. Ich möchte aber 
hiermit feststellen, daß Abreden innerhalb der 
Regierungskoalition bekanntgeworden sind — und 
die beiden letzten Abstimmungen sowie die Argu-
mentationen und die Ankündigungen für die dritte 
Lesung, die gemacht wurden, scheinen es zu bestä-
tigen —, aus geschäftsordnungsmäßigen Gründen, 
um die Fristen zu wahren, sämtliche Änderungs-
anträge der zweiten Lesung abzulehnen. Dieses 
Verfahren hat allerdings auch bei uns eine ganze 
Anzahl Kollegen bestimmt, in dieser Situation auf 
weitere Argumentationen in der zweiten Lesung 
zu verzichten, well dies somit sinnlos geworden 
ist. 

(Abg. Schneider  [Bremerhaven] : Ich bitte 
ums Wort zu einer Zwischenfrage!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zur Geschäfts-
ordnung der Herr Abgeordnete von Manteuffel! 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Namens 
der Fraktion der Freien Volkspartei bedaure auch 
ich den Auszug der sozialdemokratischen Fraktion 
und der Damen und Herren vom Gesamtdeutschen 
Block/BHE. Wir sehen zu dem Auszug keine Ver-
anlassung. Wir werden uns an den weiteren Bera

-

tungen beteiligen. 

Im übrigen möchte ich Herrn Dr. Mende und sei-
ner Fraktion sagen: mir persönlich ist von einer 
solchen Verabredung der Fraktionen nichts be-
kannt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich stelle fest, 
daß ein Antrag auf Vertagung der Sitzung nicht 
gestellt worden ist. Wir fahren in den Beratungen 
fort. 

Ich rufe § 13 auf. Wird dazu 'das Wort ge-
wünscht? -- Zu § 13 wird das Wort nicht ge-

wünscht. Wir kommen zur Abstimmung über den 
§ 13. Wer § 13 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — § 13 ist angenommen. 

Ich rufe § 14 auf. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Ich 
komme zur Abstimmung. Wer § 14 in der Fas-
sung des Ausschusses zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — § 14 ist 
angenommen. 

Ich rufe § 15 auf. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
§ 15 in der Fassung des Ausschusses zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — § 15 ist angenommen. 

Ich rufe § 16 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer § 16 in der 
Ausschußfassung zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — § 16 ist 
angenommen. 

(Zuruf von der FDP: Enthaltungen!) 

— Entschuldigen Sie, meine Herren! Ich frage, wer 
sich bei § 16 enthält. — Zwei Enthaltungen. 

Ich rufe auf den § 17. Hier liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 726 Ziffer 2*) vor. 

Ich frage, ob dieser Änderungsantrag begründet 
wird. — Die Antragsteller sind zu meinem Leid-
wesen nicht im Saal. 

Ich eröffne die Beratung zu ,diesem Änderungs-
antrag. — Bitte sehr, Herr Abgeordneter! 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In § 17 handelt es sich darum, 
daß der Wehrpflichtige über das Ergebnis der 
Musterungsuntersuchung unterrichtet wird. Die 
Fraktion des GB/BHE beantragt, daß dem Wehr-
pflichtigen ein schriftlicher Bescheid auszuhän-
digen ist. Ich bin der Meinung, daß es sich hierbei 
um eine einfache Verfahrensregelung handelt und 
man dem Anliegen dadurch entgegenkommen kann, 
daß man auf den § 22 verweist, der die Verfah-
rensvorschriften zum Gegenstand hat. 

Ich schlage deshalb vor, den Änderungsantrag 
abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird zu diesem 
Änderungsantrag weiter das Wort gewünscht? — 
Das Wort wird weiter nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag auf Umdruck 726 Ziffer 2. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. -- Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der Änderungsantrag ist bei einer Enthaltung 
abgelehnt. 

Wir kommen zu der Abstimmug über den § 17 in 
der Fassung des Ausschusses. Wer dieser Fassung 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der § 17 ist 
angenommen. 

Ich rufe auf § 18. Hier liegt ein Änderungsantrag 
auf Umdruck 723 Ziffer 7**) vor. 

Wird zur Begründung das Wort gewünscht? — 
Die  Antragsteller sind nicht im Saal. 

Wird zu dem Änderungsantrag das Wort ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Berendsen! 

*) Siehe Anlage 7. 
**) Siehe Anlage 5. 
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I Berendsen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir haben über diesen Ände-
rungsantrag im Ausschuß sehr eingehend gespro-
chen und glauben, daß zunächst versucht werden 
sollte, die Musterungsausschüsse so zusammenzu-
setzen, wie sie die Regierungsvorlage vorsieht. Wir 
haben uns im Ausschuß darüber unterhalten, daß 
es vielleicht zweckmäßig sein wird, später einmal 
eine Änderung vorzunehmen. 

Zunächst darf ich vorschlagen, die Fassung, so 
wie sie hier vorgesehen ist, zu belassen. Ich bitte, 
den Änderungsantrag abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Wird dazu weiter 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 723 Ziffer 7. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 18 
in der Ausschußfassung. Wer diesem Paragraphen 
in der Ausschußfassung zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — § 18 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 19. Änderungsanträge dazu 
liegen nicht vor. Wird zu § 19 das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer dem § 19 in der 
Ausschußfassung zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
§ 19 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 20. Wird zu § 20 das Wort 
gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer dem § 20 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — § 20 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 21. Wird zum § 21 das Wort 
gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer dem § 21 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — § 21 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 22. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
diesem § 22 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — § 22 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 23. Hier liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 723*) Ziffer 8 vor. Wird zur 
Begründung dieses Änderungsantrags das Wort ge-
wünscht? — Die Antragsteller sind nicht im Saale. 
Wird das Wort zu dem Änderungsantrag ge-
wünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter Dr. 
Moerchel! 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dieser Änderungsantrag hat 
zum Inhalt, daß bei Einberufungen in jedem Falle 
Untersuchungen stattzufinden haben. Ich bin der 
Auffassung, daß Untersuchungen nur dann statt-
finden sollten, wenn mehr als zwei Jahre seit dem 
Ausscheiden verstrichen sind. Wenn wir dem Än-
derungsantrag stattgeben, dann besteht die Gefahr, 
daß kurzfristige Wehrübungen nicht stattfinden, 
daß insbesondere Alarmübungen und ähnliches 
nicht durchgeführt werden können. Den Bedürf-
nissen einer ärztlichen Untersuchung wird aber 

*) Siehe Anlage 5.  

durch die üblichen Einstellungsuntersuchungen bei 
der Truppe selbst entsprochen. 

Ich empfehle deshalb, diesen Änderungsantrag 
abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu weiter 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Dann kommen wir zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag auf Umdruck 723 Ziffer 8. 
Wer ihm zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Änderungsantrag auf Umdruck 723 Ziffer 8 
ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 23 in 
der Ausschußfassung. Wer ihm zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — § 23 ist in der Ausschußfassung 
angenommen. 

§ 24. Hier liegt ein Änderungsantrag vor. Wird 
zur Begründung dieses Änderungsantrages das 
Wort gewünscht? — Die Antragsteller sind nicht 
im Saal. Wird zu diesem Änderungsantrag auf Um-
druck 723 Ziffer 9 das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wir kommen zur Ab-
stimmung über den Änderungsantrag auf Umdruck 
723 Ziffer 9. Wer dem Änderungsantrag zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Änderungs-
antrag ist abgelehnt. 

Ich komme zum § 24 in der Ausschußfassung. 
Wer diesem Paragraphen zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — § 24 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 25. Hier liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 723 Ziffer 10 vor. Wird das 
Wort zur Begründung dieses Änderungsantrages 
gewünscht? — Die Antragsteller sind nicht im 
Saal. — Wird das Wort zu diesem Änderungsan-
trag gewünscht? — Herr Abgeordneter von Man-
teuffel. 

von Manteuffel (Neuß) (FVP): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
die Bitte an den Herrn Berichterstatter, den Ab-
geordneten Dr. Kliesing, den Damen und Herren, 
soweit sie noch im Saal sind, klarzumachen, daß 
dieser § 25 in der Ausschußfassung — ich glaube, 
unverändert; das wissen Sie vielleicht besser, weil 
Sie den Ausschußverhandlungen aufmerksamer ge-
folgt sind — auf einen Antrag des Abgeordneten 
der SPD Herrn Bauer aus Würzburg zurückgeht. 
Die Ausschußfassung, wie sie jetzt hier steht, ist 
schon ein SPD-Antrag, und jetzt wird ein Ände-
rungsantrag eingebracht. Wir sind also hier bei 
§ 25 der Vorlage der Minderheit gefolgt. Herr Ab-
geordneter Dr. Kliesing, darf ich Sie fragen, das 
ist doch wörtlich der Antrag des Abgeordneten 
Bauer? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Dr. Kliesing! 

Dr. Kliesing (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dieser Formulierung liegt ein 
Antrag des SPD-Kollegen Bauer zugrunde. Wir 
haben diese Frage im Ausschuß sehr gründlich be-
raten und haben in keiner Weise überstürzt gehan-
delt. Diese Formulierung war bereits zwei Tage 
vor der Beschlußfassung bekannt, so daß niemand 
behaupten kann, er sei irgendwie „überfahren" 
worden. Bei der Abstimmung haben alle Fraktio- 
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nen des Hohen Hauses im Ausschuß der Fassung 
dieses Paragraphen ihre Zustimmung gegeben. Ich 
bedauere deshalb sehr, daß trotz dieser sehr sorg-
fältigen Vorbereitung der Formulierung und trotz 
des einstimmigen Abstimmungsergebnisses die 
Dinge heute wieder neu in einer Art und Weise an 
uns herangebracht werden, die immerhin in etwa 
den Eindruck vermittelt, als ob wir uns umsonst 
weithin auf allen Seiten im Ausschuß ehrlich um 
diese Probleme bemüht hätten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu weiter 
das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter 
Bausch! 

Bausch (CDU/CSU): Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Im Hinblick auf die Ausführungen, 
die heute früh von Vertretern der Opposition über 
die Anregungen gemacht worden sind, die von füh-
renden Männern der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands gegeben wurden, möchte ich noch ausdrück-
lich darauf hinweisen, daß die Formulierung, die 
bei der Ausschußberatung über die wohl am 
meisten umstrittene Frage des Gesetzes, die Frage 
der Kriegsdienstverweigerung, gefunden worden 
ist, in weitgehendem Maße auf Vorschläge zurück-
geht, die von dem Vertreter der Evangelischen 
Kirche, der hierzu als Sachverständiger gehört 
worden ist, dem Militärbischof Kunst, vorgetragen 
worden sind. Diese Feststellung scheint mir von 
besonderer Bedeutung zu sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zu diesem Änderungsantrag liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 723 Ziffer 10. Wer ihm zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. —
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Änderungs-
antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zu dem § 25 in der Fassung des 
Ausschusses. Wer diesem Paragraphen zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der § 25 ist ange-
nommen. 

Ich rufe den § 26 auf. Hier liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 723 Ziffer 11 vor. Zur Be-
gründung dieses Änderungsantrages? — Die An-
tragsteller sind nicht im Saale. Ich eröffne die Be-
ratung über diesen Änderungsantrag. Wird das 
Wort dazu gewünscht? — Das Wort zu diesem 
Änderungsantrag wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 723 Ziffer 11. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zu dem § 26 in der Ausschußfas-
sung. Wer diesem Paragraphen in der Ausschuß-
fassung zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? —
§ 26 ist angenommen. 

Dann kommen wir zu dem § 26 a. 

(Zuruf von der Mitte: Umdruck 723 Zif

-

fer 12! — Abg. Haasler: Dieser § 26 a ist 
neu beantragt!) 

§ 26 a soll eingeschoben werden. Das ist der Ände-
rungsantrag auf Umdruck 723 Ziffer 12. Wird zur 
Begründung das Wort gewünscht? — Die Antrag-
steller sind nicht im Saal. Ich eröffne die Aus-
sprache zu diesem Änderungsantrag. Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag Umdruck 723 Ziffer 12 auf Einfügung 
eines § 26 a zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 12 ist 
abgelehnt. 

Damit kommen wir zu dem Änderungsantrag 
Umdruck 723 Ziffer 13 auf Einfügung eines § 26 b. 
Wird zur Begründung das Wort gewünscht? — Die 
Antragsteller sind nicht im Saal. Wird das Wort 
zu dem Änderungsantrag betreffend § 26 b ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer dem Änderungsan-
trag Umdruck 723 Ziffer 13 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Der Änderungsantrag ist abge-
lehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag Umdruck 723 Zif-
fer 14 auf Einfügung eines § 26 c auf. Die Antrag-
steller sind nicht im Saal. Wird zur Begründung 
das Wort gewünscht? — Wird das Wort zu dem 
Änderungsantrag im ganzen gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Wer dem Änderungsantrag Um-
druck 723 Ziffer 14 zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Der Änderungsantrag Umdruck 723 Zif-
fer 14 ist abgelehnt. 

Nun komme ich zu § 27. Hier liegen zwei An-
träge, ein Änderungsantrag und ein Eventualan-
trag, vor. Wird zur Begründung des Änderungsan-
trags Umdruck 723 Ziffer 15 bzw. des Eventualan-
trags Umdruck 723 Ziffer 16 das Wort gewünscht? 
— Die Antragsteller sind nicht im Saal. Wird sonst 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Ich komme zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag 723 Ziffer 15. Wer diesem Ände-
rungsantrag zustimmen will, den bitte um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 15 ist 
abgelehnt. 

Nunmehr wird der Eventualantrag Umdruck 723 
Ziffer 16 zur Abstimmung gestellt. Wer diesem An-
trag zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der 
Eventualantrag Umdruck 723 Ziffer 16 ist abge-
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 27 in der 
Fassung des Ausschusses. Wird dazu noch das Wort 
gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer dem § 27 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — § 27 ist in der Aus-
schußfassung angenommen. 

Ich rufe § 28 auf. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Ich 
komme zur Abstimmung. Wer dem § 28 zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der § 28 ist an-
genommen. 

Ich rufe § 29 auf. Hierzu liegt der Änderungs-
antrag Umdruck 723 Ziffer 17 vor. Wird zur Be-
gründung das Wort gewünscht? — Die Antragstel- 
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ler sind nicht im Saal. Wird zu diesem Änderungs-
antrag das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter 
Dr. Moerchel. 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Mit diesem Antrag wird be-
zweckt, eine neue Kommission zu bilden, die das 
Verfahren nur unnötig kompliziert. Dem, was hier 
den Antragstellern vorschwebt, wird die Ausschuß-
fassung durchaus gerecht. Ich bitte deshalb, den 
Antrag abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu weiter 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wir kommen zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 17. Wer ihm 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 29 in der 
Fassung des Ausschusses. Wer diesem Paragraphen 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 29 ist ange-
nommen. 

Ich rufe § 30 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Ich komme zur 
Abstimmung. Wer dem § 30 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! --
Enthaltungen? — § 30 ist angenommen. 

Ich rufe § 31 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 723 unter Ziffer 18 vor. Wird 
zur Begründung das Wort gewünscht? — Die An-
tragsteller sind nicht im Saal. Wird zu diesem 
Änderungsantrag das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag. Wer ihm zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der Änderungsantrag Umdruck 723 
Ziffer 18 ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 31 in 
der Vorlage. Wer ihm zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — § 31 ist angenommen. 

§ 32. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Ich komme zur Ab-
stimmung. Wer dem § 32 nach der Vorlage zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 32 ist ange-
nommen. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag Umdruck 723 
Ziffer 19 auf Einfügung eines § 32 a. Wird zur Be-
gründung das Wort gewünscht? — Die Antragstel-
ler sind nicht im Saal. Wird zum Änderungsantrag 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 723 Ziffer 19. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 19 ist 
abgelehnt. 

Ich rufe auf § 33, und zwar zunächst den Ände-
rungsantrag Umdruck 723 Ziffer 20. Zur Begrün-
dung? — Die Antragsteller sind nicht im Saal. Wird 
zu dem Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 20 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen  

will, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegen

-

probe! — Enthaltungen? — Der Änderungsantrag 
Umdruck 723 Ziffer 20 ist abgelehnt. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag Umdruck 723 
Ziffer 21. — Die Antragsteller sind nicht im Saal. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wer dem Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 21 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen.— 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag 
Umdruck 723 Ziffer 21 ist abgelehnt. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag Umdruck 723 
Ziffer 22. — Die Antragsteller sind nicht im Saal. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? --
Der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Damit komme ich zu dem § 33 in der Fassung 
des Ausschusses. Wird dazu noch das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem § 33 in der Fassung des Ausschusses 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 33 ist ange-
nommen. 

Ich rufe auf § 34. — Hierzu liegt wieder ein Än-
derungsantrag vor. — Die Antragsteller sind nicht 
im Saal. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf § 34 in der Ausschußfassung. Wird 
dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem § 34 in 
der Ausschußfassung zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal

-

tungen? — § 34 ist angenommen. 

§ 35. Hierzu liegt ein Änderungsantrag Umdruck 
723 Ziffer 24 vor. Die Antragsteller sind nicht im 
Saal. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? Der Änderungsantrag ist abge-
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 35 in der 
unveränderten Fassung der Vorlage. Wer ihm zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 35 ist ange-
nommen. 

Ich rufe auf § 36 und § 36 a. Dazu liegen Ände-
rungsanträge nicht vor. Wird das Wort gewünscht? 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den §§ 36 
und 36 a zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? —
§ 36 und § 36 a sind angenommen. 

Ich rufe auf den § 36 b. Hierzu liegt ein Ände-
rungsantrag — Umdruck 723 Ziffer 25 — vor. Die 
Antragsteller sind nicht im Saal. Wird das Wort 
gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer dem Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 25 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
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 — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 36 b in der 
Fassung des Ausschusses. Wer dieser Fassung zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 36 b ist in der 
Ausschußfassung angenommen. 

Wir kommen zu § 37 in der Fassung des Aus-
schusses. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer dem § 37 in der 
Ausschußfassung zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— § 37 ist angenommen. 

Ich komme zu § 37 a. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
dem § 37 a in der Ausschußfassung zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — § 37 a ist angenommen. 

(Unruhe.) 

Ich rufe auf § 37 b. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag vor auf Umdruck 723 unter Ziffer 26. Die 
Antragsteller sind nicht im Saal. Wird das Wort zu 
dem Änderungsantrag gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen will — Umdruck 723 Ziffer 26 —, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — 

(Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, ich muß doch schon 
bitten, daß Sie einigermaßen noch Ihre Aufmerk-
samkeit der Abstimmung zuwenden. 

Wer dem Änderungsantrag Umdruck 723 Zif-
fer 26 zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der 

) Änderungsantrag Umdruck 723 Ziffer 26 ist abge-
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 37 b 
in der Ausschußfassung. Wer dieser Fassung zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 37 b ist in der 
Ausschußfassung angenommen. 

Weitere Änderungsanträge, meine Damen und 
Herren, liegen nicht vor. Ich nehme Ihr Einver-
ständnis damit an, daß ich aufrufe die §§ 38, —
39, — 40, — 41, — 42, — 43, — 44, — 44 a, — 

44 b, — 45, — Einleitung und Überschrift. Wer den 
aufgerufenen Paragraphen in zweiter Lesung zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die aufge-
rufenen Paragraphen, Einleitung und Überschrift 
sind angenommen. 

Damit, meine Damen und Herren, ist dieser Ge-
setzentwurf in zweiter Lesung angenommen. 

Ich mache Ihnen den Vorschlag, damit für heute 
die Verhandlungen abzubrechen. Ich verspreche 
mir nichts davon, bei dieser Besetzung des Hauses 
in der Tagesordnung fortzufahren. Das Haus ist 
unzweifelhaft beschlußfähig; aber ich möchte doch 
an Sie appellieren, bei dieser Besetzung des Hauses 
nicht weiter in der Tagesordnung fortzufahren. — 
Sie widersprechen? — Herr Abgeordneter Dr. 
Krone. 

(Abg. Dr. Krone: Wir wollen weiter fort

-

fahren!) 

— Sie wollen weiter fortfahren. 

Damit, meine Damen und Herren, kommen wir 
zu Punkt 3 unserer Tagesordnung — in der ge-

druckten Tagesordnung ist das Punkt 2 —, und 
zwar zunächst 

2. a) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes 
(Drucksache 2086); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksachen 2583, zu 2583, Umdruck 725). 
Berichterstatter: Abgeordneter Seuffert 
(Erste Beratung: 138. Sitzung.) 

Ich frage, ob das Wort zur mündlichen Berichter-
stattung gewünscht wird. — Das Wort zur Bericht-
erstattung wird nicht gewünscht. 

Ich eröffne die Beratung in zweiter Lesung und 
rufe Art. 1 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Das Wort zu Art. 1 wird nicht gewünscht. 

Wer dem Art. 1 des Gesetzentwurfs Drucksache 
2086 zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Meine Damen und 
Herren, ich muß die Abstimmung wiederholen. Wer 
dem Art. 1 des Gesetzentwurfs Drucksache 2086 
zustimmen will, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Art. 1 ist ab-
gelehnt. 

(Abg. Dr. Menzel: Zur Geschäftsordnung!) 
— Zur Geschäftsordnung Herr Abgeordneter Dr. 
Menzel. 

Dr. Menzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte namens meiner Freunde um 
eine halbstündige Unterbrechung. 

Ich bitte, daß die Verwaltung des Bundestages 
inzwischen die Drucksache und vor allem die dazu 
gestellten Änderungsanträge verteilt — sie konn-
ten bisher nicht verteilt werden, weil natürlich 
auch die Verwaltung nicht wußte, daß wir zu die-
sem Zeitpunkt zu diesem Punkt der Tagesordnung 
kommen würden —, es sei denn, daß das Plenum 
doch selbst einsieht, daß es besser ist, mit der Be-
ratung der Steuersenkungsgesetze erst morgen früh 
zu beginnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben den 
Antrag auf eine halbstündige Unterbrechung der 
Sitzung gehört. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Das Wort wird nicht gewünscht. 

Ich lasse über den Antrag abstimmen. Wer die-
sem Antrag auf Unterbrechung für eine halbe 
Stunde zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das erste ist die Mehr-
heit; dem Antrag ist stattgegeben. Ich unterbreche 
bis 21 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung: 20 Uhr 
33 Minuten.) 

Die Sitzung wird um 21 Uhr 5 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Schneider wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wir fahren in der 
unterbrochenen Sitzung fort. 

Das Wort hat der Abgeordnete Professor Gülich 
zur Geschäftsordnung. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nachdem Sie beschlossen haben, die 
heutige Sitzung fortzusetzen, beantrage ich, den 
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Punkt 2 der heutigen Tagesordnung abzusetzen, 
mit dem Punkt 2 morgen früh zu beginnen und 
heute ab Punkt 3 die übrige Tagesordnung abzu-
wickeln. 

Meine Damen und Herren, ich begründe den An-
trag. Die Steuerdebatte ist von großer Wichtigkeit 
und Bedeutung. Seit vielen Monaten wartet die 
Bevölkerung, wartet die gesamte Wirtschaft, war-
ten alle Steuerzahler auf die Behandlung der 
Steuervorlagen im Deutschen Bundestag. Bei die-
ser Besetzung des Hauses und nach einem so ar-
beitsreichen Tag kann man eine so wichtige Bera-
tung nicht mehr ordentlich durchführen. Die 
Drucksachen sind zum Teil eben erst, in der Pause 
verteilt worden. Es ist eine gründliche Berichter-
stattung zu den gesamten Vorlagen erforderlich, sie 
ist um so notwendiger, als die Beratungen im Aus-
schuß nicht so geführt worden sind, wie wir sie 
sonst zu führen pflegen. Wir werden also unbe-
dingt eine Reihe von Stunden für diese Steuer-
debatte benötigen. Wenn Sie heute abend die übri-
gen Punkte, die zum großen Teil Routinepunkte 
sind, erledigen, können wir morgen früh um 9 
mit frischen Kräften mit der Steuerdebatte an-
fangen. 

Herr Präsident, ich habe in der vorigen Woche 
in einer Nachtsitzung an den Herrn Präsidenten 
appelliert, doch mit diesem Verfahren der Nacht-
sitzungen Schluß zu machen. Ich muß Ihnen ge-
stehen, ich bin einfach am Ende der Kraft. Lassen 
Sie uns doch heute abend nicht fortführen. Ich bitte 
Sie herzlich, meinem Antrage stattzugeben. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
dazu gewünscht? - Herr Abgeordneter Neuburger! 

Neuburger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Gerade unter 
dem Gesichtspunkt, den  Sie,  Herr Kollege Gülich, 
vorgetragen haben, daß man jetzt endlich erwartet, 
daß wir hier im Parlament die lange Steuerdebatte 
durch Beschlüsse beendigen, wollen wir nunmehr 
sofort in die Beratung und die Beschlußfassung 
eintreten. 

(Lebhafte Gegenrufe von der SPD.) 

Der Steuerzahler erwartet, daß wir nicht lange 
über die Steuern debattieren, sondern daß wir zu 
Beschlüssen kommen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Aus diesem Grunde wollen wir hier sofort mit un- 
serer Arbeit beginnen. 

(Abg. Mellies: Schon wieder die Debatte 
abdrosseln! - Weitere Zurufe von der 

SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, der Antrag zur Geschäftsordnung ist ge-
stellt. Ein Redner hat dafür, einer dagegen gespro-
chen, wie es die Geschäftsordnung vorschreibt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Herr Abgeord-
neter Gülich hat beantragt - wenn ich ihn richtig 
verstanden habe -, den Punkt 2 von der heutigen 
Tagesordnung abzusetzen, ihn morgen als ersten 
Punkt aufzurufen und heute mit den Punkten 3 
usw. 'weiterzufahren. Das ist doch der Inhalt Ihres 
Antrags. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, 
gebe das Handzeichen. - Gegenprobe! - Das Prä-
sidium ist sich nicht einig; wir zählen aus. 

Ich bitte, den Saal zu verlassen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Ich bitte, mit der 
Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen; die Auszählung 
ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergeb-
nis der Auszählung bekannt. Es haben gestimmt 
mit Ja 13, mit Nein 164, enthalten haben sich 9. 
Damit ist der Antrag abgelehnt.  

Gleichzeitig ergibt sich von Amts wegen, daß nur 
186 Abgeordnete abgestimmt haben, also noch an-
wesend sind. Die Mehrheit des Plenums erfordert 
aber 244 Abgeordnete, so daß das Haus nicht mehr 
beschlußfähig ist. 

Gemäß § 51 der Geschäftsordnung hebe ich die 
Sitzung auf und berufe die nächste Sitzung auf 
morgen früh 9 Uhr mit der Maßgabe, daß wir in 
der Tagesordnung von heute fortfahren. Ich bitte 
das Haus, die Drucksachen mitzubringen, da sie 
nicht noch einmal verteilt werden können. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 21 Uhr 21 Minuten.) 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 
Frau Ackermann 7. 7. 
Dr. Becker (Hersfeld) 17. 7. 
Blachstein 7. 7. 
Brockmann (Rinkerode) 4. 7. 
Diekmann 6. 7. 
Gedat 7. 7. 
Frau Heise 5. 7. 

Abgeordnete (r) beurlaubt bis einschließlich 

Jaksch 4. 7. 
Frau Dr. Jochmus 7. 7. 
Frau Kipp-Kaule 7. 7. 
Dr. Köhler 7. 7. 
Dr. Kreyssig 7. 7. 
Frau Dr. Maxsein 4. 7. 
Mayer (Birkenfeld) 23. 7. 
Meitmann 15. 7. 
Dr. Mocker 5. 7. 
Morgenthaler 7. 7. 



8640 	2. Deutscher Bundestag — 157. Sitzung. Bonn, Mittwoch. den 4. Juli 1956 

I Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 
Op den Orth 4. 7. 
Dr. Schild (Düsseldorf) 7. 7. 
Seiboth 4. 7. 
Dr. Starke 31. 7. 
Stiller 4. 7. 

Anlage 2 	 Drucksache 2575 
(Vgl. S. 8577 D, 8579 C, 8581 C) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Verteidigung (6. Ausschuß) über 
den Entwurf eines Wehrpflichtgesetzes (Druck-
sache 2303). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kliesing 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 143. Sit-
zung vom 4. Mai 1956 den Entwurf eines Wehr-
pflichtgesetzes — Drucksache 2303 — dem Aus-
schuß für Verteidigung federführend und dem 
Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht 
zur Mitberatung überwiesen. Der Ausschuß für 
Verteidigung hat sich in 10 Sitzungen und der 
Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht in 
8 Sitzungen mit dem Gesetz befaßt. Der Verlauf 
und des Ergebnis der Verhandlungen werden den 
Mitgliedern des Deutschen Bundestages durch den 
nachstehenden Bericht zur Kenntnis gebracht. 

I. Allgemeines 

Der Ausschuß für Verteidigung als federführen-
der Ausschuß hat die Beratungen des Wehrpflicht-
gesetzes in zwei Abschnitten durchgeführt. Er hat 
zunächst eine Generaldebatte über die einzelnen 
durch das Gesetz aufgeworfenen Fragenkomplexe 
 abgehalten, um sodann in die Beratung der Einzel-
vorschriften des Gesetzes einzutreten. Die Bera-
tung hierüber hat stattgefunden auf der Basis der 
Gedanken, die in den Grundgesetzergänzungen 
vom 26. März 1954 und 19. März 1956 und dem 
Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Sol-
datengesetz) vom 19. März 1956 ihren Niederschlag 
gefunden haben. 

Zur Einleitung der Generaldebatte wurden ins-
gesamt 14 Sachverständige gehört. So sprachen zum 
Problemkreis der Kriegsdienstverweigerer Ver-
treter der beiden großen christlichen Konfessionen 
und Vertreter von Organisationen, die sich den 
Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissens-
gründen angelegen sein lassen. Des weiteren äu-
ßerten sich Sachverständige verschiedener Wirt-
schaftsgruppen zu der Frage, inwieweit unter 
Rücksichtnahme auf bestimmte Berufsausbildungen 
eine freie Wahl der Zeit der Wehrdienstableistung 
in Betracht kommt. Schließlich hörte der Verteidi-
gungsausschuß militärische Sachverständige, die 
vom militärfachlichen Standpunkt aus über die 
zweckmäßige Form und den Umfang des deutschen 
Wehrbeitrages im Rahmen der NATO referierten. 

Abschnitt I des Gesetzes befaßt sich mit dem 
Grundsatz, dem Inhalt und der Dauer der Wehr-
pflicht und regelt die Grundfragen des Wehr-
dienstes. 

Der Ausschuß kam in seiner Mehrheit zu der 
Überzeugung, daß die derzeitige politische und 
militärische Situation einen Verteidigungsbeitrag 
der Bundesrepublik Deutschland im Umfange von 
500 000 Mann erforderlich mache und daß dieser 
Beitrag nur auf der Grundlage der allgemeinen 
Wehrpflicht verwirklicht werden könne. 

Angesichts der breiten Erörterung, die diese 
Problematik in der 1. Lesung des Wehrpflicht-
gesetzes im Deutschen Bundestag und darüber hin-
aus in der Öffentlichkeit gefunden hat, kann hier 
auf eine eigene Wiedergabe der Argumente der 
Mehrheit und der Minderheit verzichtet werden, 
zumal sich die Diskussion im Ausschuß auf diesen 
Argumenten aufbaute, die von beiden Seiten noch 
ergänzt und präzisiert wurden. 

Hinsichtlich des Inhalts der Wehrpflicht stellte 
der Ausschuß fest, daß die Wehrpflicht sowohl 
durch den Wehrdienst wie im Falle der auf Grund 
§ 25 des Gesetzes erkannten Kriegsdienstverwei-
gerer aus Gewissensgründen durch den zivilen 
Ersatzdienst erfüllt werden könne, um klarzustellen, 
daß auch Kriegsdienstverweigerer der Wehrpflicht 
unterliegen. Damit schloß sich der Ausschuß der 
Auffassung des Bundesrates an. 

Die Mehrheit des Ausschusses hat beschlossen, 
die im Regierungsentwurf vorgesehene Regelung 
der Dauer des Grundwehrdienstes zurückzustellen 
und einer späteren gesetzlichen Regelung zu über-
lassen. In der Generaldebatte wurden somit nur 
die Fragen des verkürzten Grundwehrdienstes 
älterer ungedienter Jahrgänge (sogenannte weiße 
Jahrgänge), der Wehrübungen und der Wehrdienst-
ausnahmen erörtert. Bei den Wehrdienstausnahmen 
unterscheidet das Gesetz klar zwischen der dau-
ernden Dienstuntauglichkeit, dem Ausschluß vom 
Wehrdienst, der Befreiung vom Wehrdienst, der 

 Zurückstellung vom Wehrdienst und der Unab-
kömmlichkeit. Es trifft die notwendigen Defini-
tionen dieser Begriffe und bestimmt die Voraus-
setzungen ihrer Anwendbarkeit. 

Abschnitt II des Gesetzes befaßt sich mit den 
Fragen des Wehrersatzwesens. Er regelt die Orga-
nisation des Wehrersatzwesens und legt die Wehr-
ersatzbehörden fest. Das Wehrersatzwesen umfaßt 
im wesentlichen die Aufgaben der Erfassung, der 
Musterung und der Einberufung. Es ergibt sich aus 
der Natur der Sache, daß die Erfassung zweck-
mäßigerweise in die Zuständigkeit der Länder ge-
stellt wird. Hingegen handelt es sich bei der 
Musterung und der Einberufung nach Auffassung 
der Mehrheit des Ausschusses um echte Aufgaben 
des Bundes, die zwar in enger Zusammenarbeit mit 
den Ländern geregelt werden können, jedoch einer 
eigenen und einheitlichen Organisation des Bundes 
bedürfen. 

Das Gesetz bestimmt die Grundlinien dieser Or-
ganisation und regelt die erforderlichen Verfah-
rensfragen. Schließlich befaßt sich das Gesetz in 
diesem Abschnitt noch mit der Frage der Wehr-
überwachung. 

Einen besonders breiten Raum hat die Erörterung 
des Problems der Kriegsdienstverweigerung (Ab-
schnitt III des Gesetzes) in den Beratungen dieses 
Gesetzes eingenommen. Dies war dadurch bedingt, 
daß es außerordentlich schwierig ist, die Gründe 
festzulegen, die eine im Sinne dieses Gesetzes rele-
vante Gewissensentscheidung ergeben können. Ins-
besondere wurde erörtert, ob nur die grundsätzliche 
Verneinung der Gewaltanwendung im zwischen-
staatlichen Bereich eine Kriegsdienstverweigerung 
begründen könne oder auch eine situationsgebun-
dene Gewissensentscheidung gleich welcher Moti-
vierung. Auch stellte sich die Frage, ob eine 
gewissensbedingte Kriegsdienstverweigerung zu 
jeder Zeit berücksichtigt werden müsse oder nicht. 
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Auch die Fragen der Verfahrensregelung wurden 
sehr eingehend diskutiert. Mit welcher Gründlich-
keit der Ausschuß sich insbesondere auf die Er-
örterung des Problems der Kriegsdienstverweigerer 
vorbereitet hat, mag aus der Tatsache erhellen, daß 
er fünf Vorträge von Vertretern der beiden Kirchen 
und der führenden Organisationen, die sich mit der 
Frage der Kriegsdienstverweigerung befassen, ent-
gegennahm. 

Abschnitt IV des Gesetzes befaßt sich mit der 
Beendigung des Wehrdienstes. Das Gesetz unter-
scheidet hier zwischen Entlassung und Ausschluß 
aus der Bundeswehr und regelt die Frage der 
Dienstgradherabsetzung. 

Besondere Aufmerksamkeit hat der Ausschuß der 
Frage der Rechtsmittel zugewandt. In Abschnitt V 
sind daher die einzelnen Bestimmungen nieder-
gelegt, die dem Staatsbürger in Fragen der Wehr-
pflicht die größtmögliche Rechtssicherheit gewähr-
leisten sollen. Der Ausschuß hat deswegen sehr 
eingehend die Frage der aufschiebenden Wirkung 
des Rechtsmittels erörtert. 

Wegen der Verschiedenartigkeit einiger Probleme, 
deren Regelung durch das Wehrpflichtgesetz erfor-
derlich ist, kommt dem Abschnitt VI, der die 
Übergangs- und Schlußvorschriften enthält, eine 
eigene Bedeutung zu. U. a. werden in diesem Ab-
schnitt die Fragen behandelt, welche die Angehö-
rigen der früheren Wehrmacht und die ungedienten 
Wehrpflichtigen älterer Geburtsjahrgänge angehen, 
einschließlich der Frage der Verleihung eines 
höheren Dienstgrades. Weiterhin werden die Wehr-
pflichtverhältnisse für Angehörige des Bundes-
grenzschutzes und der Polizeien der Länder geregelt 
und diejenigen der Wehrpflichtigen im Ausland 

 einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten. 
Außerdem enthält dieser Abschnitt Bestimmungen 
über Zustellung und Vorführung, über Bußgeld, 
über die Übergangsregelung für Rechtsmittel und 
die Zuständigkeit für den Erlaß von Rechtsverord-
nungen. Schließlich schloß sich der Ausschuß einem 
Vorschlag des Bundesrates an, um so mehr, als 
dieser Vorschlag vom mitberatenden Rechtsaus-
schuß als verfassungsrechtlich notwendig bezeichnet 
wurde. Es handelt sich dabei um die Einfügung 
eines Paragraphen, der die Einschränkung von 
Grundrechten nach Maßgabe dieses Gesetzes fest-
stellt. 

In der Schlußabstimmung stimmte der Vertei-
digungsausschuß mit 17 gegen 8 Stimmen dem vor-
liegenden Gesetzentwurf eines Wehrpflichtgeset-
zes zu. 

II. Die einzelnen Bestimmungen 

ABSCHNITT I 

Wehrpflicht 

Zu 1. Umfang der Wehrpflicht 

Dieser Abschnitt enthält die Einführung der 
Wehrpflicht als Grundlage für die Organisation 
und den Aufbau des deutschen Verteidigungsbei-
trages. Daher ist dieser Abschnitt der wichtigste 
des Gesetzes. Verständlicherweise haben die Pro-
bleme dieses Abschnitts den Ausschuß im beson-
deren Maße befaßt, was u. a. daraus hervorgeht, 
daß zu den militärfachlichen Fragen der Wehr-
pflicht der Ausschuß als militärische Sachverstän-

dige Generalfeldmarschall von Manstein, General

-o

berst a. D. Reinhardt, General der Infantrie a. D. 
Busse, Generalleutnant a. D. Sixt mit der Ausar-
beitung eines Gutachtens betraute. Durch die Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht wird inso-
fern eine enge Verbindung zum Soldatengesetz her-
gestellt, als dieses in seinem § 1 (siehe Schriftlicher 
Bericht des Abg. Merten — Drucksache 2140 —) 
von der Voraussetzung ausgeht, daß die Bundes-
wehr auf der Grundlage der allgemeinen Wehr-
pflicht aufgebaut wird. Der Ausschuß war sich dar-
über einig, daß, falls die allgemeine Wehrpflicht 
in der Bundesrepublik durch dieses Gesetz einge-
führt werden soll, sie entsprechend dem Grundsatz 
der Gleichheit in der möglichen Erfassung aller 
wehrdienstfähigen Staatsbürger bestehen solle. 
Diesem Grundsatz dürfen die in dem Gesetz ent-
haltenen Bestimmungen über Wehrdienstausnah-
men nicht widersprechen. 

Zu §1 
Absatz 1 führt auf der verfassungsrechtlichen 

Grundlage des Artikels 73 Nr. 1 GG die Wehr-
pflicht ein für alle Männer vom vollendeten 18. Le-
bensjahr an, vorausgesetzt, daß sie Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sind und entweder im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes leben oder als 
Staatsbürger der Bundesrepublik ihren ständigen 
Aufenthalt außerhalb Deutschlands nach dem Ge-
bietsstand vom 31. Dezember 1937 haben. 

Absatz 2 schränkt diese Bestimmung insofern ein, 
als die Wehrpflicht bei Deutschen ruht, die ihre 
Lebensgrundlage außerhalb Deutschlands haben 
und die Absicht erkennen lassen, ihren ständigen 
Aufenthalt im Ausland beizubehalten. 

Absatz 3 bestimmt, daß ein Wehrpflichtiger, auch 
wenn er während des Wehrdienstes seinen ständi-
gen Aufenthalt innerhalb Deutschlands aus dem 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hinaus verlegt, 
doch während der für diesen Wehrdienst festge-
setzten Zeit wehrpflichtig bleibt. 

Zu §2 
§ 2 regelt die Wehrpflicht der Ausländer und 

Staatenlosen. 
Absatz 1 bestimmt, daß solche Ausländer, deren 

Heimatstaat Deutsche gesetzlich zum Wehrdienst 
verpflichtet, durch Rechtsverordnung zur Wehr-
pflicht herangezogen werden können. 

Absatz 2 besagt, daß Staatenlose durch Rechts-
verordnung der Wehrpflicht unterworfen werden 
können. Der Rechtsausschuß hatte vorgeschlagen, 
Staatenlose von der Wehrpflicht zu befreien. Der 
Verteidigungsausschuß konnte sich dieser Auffas-
sung nicht anschließen, sondern vertrat mit Mehr-
heit die Meinung, daß diejenigen, die den Rechts-
schutz der Bundesrepublik in Anspruch nehmen, 
auch die entsprechenden Pflichten auf sich nehmen 
sollten. 

Zu §3 

Absatz 1 wurde im wesentlichen in der Fassung 
des Bundesrates angenommen. Er bestimmt, daß 
die Wehrpflicht durch den Wehrdienst oder im 
Falle des anerkannten Kriegsdienstverweigerers 
durch den zivilen Ersatzdienst erfüllt wird. Die 
Wehrpflicht umfaßt auch die Melde- und Muste-
rungspflicht. Die Pflicht, sich im Rahmen der Mu-
sterung auf die geistige und körperliche Tauglich- 
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keit untersuchen zu lassen, wurde vom Ausschuß 
in der Form konkretisiert, daß die Untersuchung 
nur „nach Maßgabe dieses Gesetzes" erfolgen kann. 

Absatz 2 regelt das Ende der Wehrpflicht. Für 
Mannschaften endet sie mit dem Ablauf des Jahres, 
in dem das 45. Lebensjahr vollendet wird, bei Offi-
zieren und Unteroffizieren mit Ablauf des Jahres, 
in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden. 

Absatz 3 bestimmt, daß im Verteidigungsfall für 
alle Wehrpflichtigen die Wehrpflicht erst mit dem 
vollendeten 60. Lebensjahr endet. 

Zu 2. Wehrdienst 

Zu §4 
Absatz 1 unterscheidet drei Arten des Wehr-

dienstes: Den Grundwehrdienst, die Wehrübungen 
und im Verteidigungsfalle den unbefristeten Wehr-
dienst. 

Absatz 2 bestimmt, daß ungediente Wehrpflich-
tige zur Ersatzreserve, gediente Wehrpflichtige zur 
Reserve gehören. Der Ausschuß für Verteidigung 
schloß sich bei der Beratung dieses Absatzes der 
Auffassung des Rechtsauschusses an, daß es zweck-
mäßig sei, an geeigneter Stelle des Gesetzes den 
Begriff des gedienten Wehrpflichtigen zu definie-
ren. 

Zu § 5 
Der Ausschuß beschloß, als Diskussionsgrundlage 

den Änderungsantrag des Abg. Dr. Jaeger anzu-
nehmen. Dieser Antrag unterscheidet sich vom Re-
gierungsentwurf vor allem dadurch, daß er die 
Festlegung der Dauer des Grundwehrdienstes einer 
späteren gesetzlichen Regelung vorbehält. 

Absatz 1 vertritt dieses Anliegen des Abg. Dr. 
Jaeger. Begründet wurde es damit, daß nach Auf-
fassung der Mehrheit im Ausschuß das Wehrpflicht-
gesetz bald rechtswirksam werden solle, um es der 
Bundesregierung zu ermöglichen, den Aufbau der 
Wehrersatzorganisation als notwendige Vorausset-
zung für die spätere Einberufung von Wehrpflich-
tigen einzuleiten. Einerseits wäre dazu die Fest-
legung der Dauer des Grundwehrdienstes zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht erforderlich, andererseits 
könnten durch diese Festlegung im jetzigen Ge-
setzentwurf Verzögerungen entstehen. Die Mehr-
heit des Ausschusses schloß sich dieser Auffassung 
an. 

Absatz 1 a wurde aus dem Absatz 1 des Regie-
rungsentwurfs herausgenommen und als eigener 
Absatz formuliert. Er bestimmt, daß der Grund-
wehrdienst in der Regel in dem Kalenderjahr be-
ginnt, in dem der Wehrpflichtige das 20. Lebens-
jahr vollendet. Der Ausschuß schloß sich einmütig 
Bleichlautenden Anträgen der Abg. Dr. Jaeger und 
Dr. Kliesing an, wonach einem Antrag, vorzeitig 
zum Grundwehrdienst eingezogen zu werden, 
nicht, wie es der ursprüngliche Regierungsentwurf 
vorsah, entsprochen werden kann, sondern ent-
sprochen werden soll. 

Absatz 2 bestimmt, daß Wehrpflichtige, die be-
reits das 25. Lebensjahr vollendet haben, nur zu 
einem verkürzten Grundwehrdienst von sechs Mo-
naten heranzuziehen sind. Auf Antrag des Abg. 
Dr. Kliesing wurde die Bestimmung, daß Zurück-
stellungen gemäß § 12 unter Beibehaltung der Ver-
pflichtung zum vollen Grundwehrdienst bis zum 
vollendeten 27. Lebensjahr ausgesprochen werden 
können, in dem Sinne gestrichen, daß in § 12 fest-

gestellt werden solle, daß Zurückstellungen grund-
sätzlich nur bis zum vollendeten 25. Lebensjahr er-
folgen sollen, da eine weitere Ausdehnung solche 
Altersunterschiede innerhalb der Einheiten bewir-
ken würde, die das Gemeinschaftsleben belasten 
könnten. Der Ausschuß beschloß mit Mehrheit in 
diesem Sinne. 

Absatz 3 des Regierungsentwurfs bleibt unver-
ändert. 

Absatz 4 des Regierungsentwurfs bleibt eben-
falls unverändert. Der Rechtsausschuß hatte erwo-
gen, ob nicht für das Nachdienen disziplinärer Ar-
reststrafen von mehr als 30 Tagen eine richterliche 
Zustimmung eingeholt werden solle. Der Verteidi-
gungsausschuß vertrat demgegenüber die Auff as

-

sung,  daß Arreststrafen nur durch die Wehrdiszi-
plinarordnung eingeführt werden können und daß, 
auch wenn sie dadurch eingeführt werden sollten, 
nach den Bestimmungen des Grundgesetzes für die 
Vollstreckbarkeit einer Arreststrafe eine richter-
liche Genehmigung einzuholen sei. 

Zu §6 

Auch hier bildete der Änderungsantrag des Abg. 
Dr. Jaeger die Diskussionsgrundlage. 

Absatz 1 behält auch die Festsetzung der Ge-
samtdauer der Wehrübungen einer besonderen ge-
setzlichen Regelung vor. 

Absatz 3 entspricht unter Auslassung des Hin-
weises auf die Absätze 1 und 2 dem Absatz 3 des 
Regierungsentwurfs. Auch § 6 wurde mit Mehrheit 
angenommen. 

Zu § 7 
§ 7 wurde in der Fassung des Regierungsent-

wurfs angenommen. Lediglich das Wort „Streit-
kräfte" wurde, wie überall dort, wo der Gesetzent-
wurf auf die Streitkräfte der Bundesrepublik Be-
zug nimmt, durch das Wort „Bundeswehr" ersetzt. 

Zu §8 
§ 8 regelt die Frage des Wehrdienstes in frem-

den Streitkräften. 

Absatz 1 des Regierungsentwurfs bleibt unver-
ändert. 

Absatz 2 wurde in der Fassung des Bundesrates 
unter Hinzufügung eines Satzes, der von der Bun-
desregierung vorgeschlagen wurde, angenommen. 
Mit der Hinzufügung dieses Satzes trägt die Bun-
desregierung einem Anliegen des Rechtsausschus-
ses Rechnung, wonach der Wehrdienst angerechnet 
werden soll, wenn 1. die Zustimmung zur Dienst-
leistung in fremden Streitkräften erteilt ist oder 
2. ein Deutscher auf Grund gesetzlicher Bestim-
mungen des fremden Landes den Wehrdienst abge-
leistet hat. In allen übrigen Fällen soll es in das 
freie Ermessen des Bundesministers für Verteidi-
gung gestellt sein, ob er den Wehrdienst in frem-
den Streitkräften ganz oder teilweise anrechnen 
will. An eine Anrechnung von Dienstzeiten in der 
Fremdenlegion o. ä. ist nicht gedacht. 

Zu 3. Wehrdienstausnahmen 

Es ist hier festzustellen, daß der Regierungsent-
wurf sehr klar zwischen den verschiedenen Arten 
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 der Ausnahmen (siehe allgemeiner Teil des Be-
richts) unterscheidet. Der Verteidigungsausschuß 
schließt sich dieser Auffassung an. 

Zu §9 
Der Regierungsentwurf bleibt unverändert. 

Zu § 10 
Absatz 1 des Regierungsentwurfs bleibt unver-

ändert. 

Absatz 2 wurde in der Fassung des Vorschlags 
des Bundesrates angenommen. 

Absatz 3 des Regierungsentwurfs bleibt unver-
ändert. 

Zu § 11 
Der Ausschuß folgt dem Regierungsentwurf, der 

ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses, 
Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, wel-
che die Subdiakonatsweihe empfangen haben, und 
hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekennt-
nisse vom Wehrdienst befreit. Auf Antrag der Abg. 
Frau Dr. Probst beschloß der Ausschuß, auch 
Schwerkriegsbeschädigte und auf Antrag des, Abg. 
Dr. Kliesing auch Heimkehrer im Sinne des Heim-
kehrergesetzes, die nach dem 1. Juni 1953 von ihrer 
Gewahrsamsmacht entlassen wurden, vom Wehr-
dienst zu befreien. 

Zu § 12 
§ 12 regelt die Zurückstellung vom Wehrdienst. 
Absatz 1 wurde im Wortlaut des Regierungsent-

wurfs angenommen. 

Absatz 2 des Regierungsentwurfs wurde mit 
Mehrheit angenommen. 

Absatz 3 wurde in der durch den Abänderungs-
antrag des Abg. Dr. Kliesing veränderten Form 
eines Antrages des Abg. Eschmann angenommen. 
Nach dem nunmehrigen Wortlaut ist ein Wehr-
pflichtiger, der seiner Aufstellung für die Wahl 
zum Bundestag oder zu einem Landtag zugestimmt 
hat, bis zur Wahl zurückzustellen. Wenn er die 
Wahl angenommen hat, kann er für die Dauer des 
Mandats außer auf seinen Antrag nur während 
der Parlamentsferien einberufen werden. Der Aus-
schuß war einmütig der Auffassung, daß den be-
rechtigten Interessen der parlamentarischen De-
mokratie im Hinblick auf die Verantwortlichkeit 
des Abgeordneten gegenüber dem ganzen Volke 
Rechnung getragen werden muß, ohne daß ein be-
sonderes Privileg für Abgeordnete geschaffen wer-
den solle. 

Absatz 4 regelt die Frage der Zurückstellung 
aus persönlichen, häuslichen, wirtschaftlichen oder 
beruflichen Gründen, soweit diese eine Einberu-
fung zu einer besonderen Härte machen würden. 
Der Ausschuß beschloß, die im Regierungsentwurf 
vorgesehene Kannbestimmung in eine Sollbestim-
mung umzuwandeln. 

Die Bestimmung der Nr. 3 wurde durch Mehr-
heitsbeschluß nach dem Vorschlag des Rechtsaus-
schusses dahin eingeengt, daß der Härtefall nur 
dann gegeben sein soll, wenn ein in sich geschlos-
sener Abschnitt einer Berufsausbildung bereits 
weitgehend gefördert ist. Ein Antrag des Abg. Er-
ler, auch diejenigen zurückzustellen, deren Eltern 
oder Elternteile noch in der sowjetischen Zone le-
ben, verfiel bei Stimmengleichheit der Ablehnung. 

Absatz 5 wurde in der Fassung des Regierungs-
entwurfs angenommen. 

Absatz 6: Zum Verständnis der Änderung des Re-
gierungsentwurfs siehe zu § 5 Abs. 2 dieses Be-
richts. 

Absatz 7 wurde in der Fassung des Regierungs-
entwurfs angenommen. 

Zu § 13 

§ 13 bestimmt die Voraussetzungen der Unab-
kömmlichstellung und die Grundregeln des Ver-
fahrens. 

Absatz 1 wurde in der Form des Regierungsent-
wurfs angenommen, die dem Vorschlag des Bun-
desrates Rechnung trägt. Danach soll die Unab-
kömmlichstellung nicht nur auf die Fälle beschränkt 
werden, in denen der Wehrpflichtige für die von 
ihm ausgeübte Tätigkeit unentbehrlich ist, son-
dern als Grundsatz soll festgehalten werden, daß 
die Aufgaben der Bundeswehr und andere Auf-
gaben gegeneinander abgewogen werden sollen. 
Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die hier-
bei zugrunde zu legen sind, werden von der Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bundesrates er-
lassen. 

Absatz 2 wurde in der Fassung des Regierungs-
entwurfs angenommen. 

ABSCHNITT II 

Wehrersatzwesen 

1. Wehrersatzbehörden 

Zu § 14 

Der mit Mehrheit angenommene § 14 bestimmt 
in Absatz 1, daß für die Aufgaben des Wehrersatz-
wesens, mit Ausnahme der Erfassung, Wehrersatz-
behörden in bundeseigener Verwaltung errichtet 
werden, die dem Bundesminister für Verteidigung 
unterstehen. 

Absatz 2 gliedert diese Behörden. 

Absatz 3 paßt die örtliche Zuständigkeit der 
Wehrersatzbehörden der Mittel- und Unterstufen 
den Grenzen der Länder und ihrer Verwaltungs-
bezirke an. Dabei wurde seitens der Bundesregie-
rung die Zusicherung gegeben, daß mehrere klei-
nere Landkreise unter die örtliche Zuständigkeit 
eines Kreis -Wehrersatzamtes fallen sollen. 

Mit der Annahme eines Absatzes 4 folgte der 
Ausschuß einem Vorschlag des Bundesrates. Die 
Leiter der Bereichs- und Bezirks -Wehrersatzämter 
werden im Benehmen mit den beteiligten Landes-
regierungen ernannt. 

2. Erfassung 
Zu § 15 

§ 15 weist die Aufgabe der Erfassung den Län-
dern zu. Im allgemeinen wird sie von den Melde-
behörden durchgeführt. Kennt ein Land die Ein-
richtung von Ämtern, so kann die Landesregierung 
bestimmen, daß die Erfassung von den Ämtern 
durchgeführt wird. 

Die Bundesregierung kann lediglich für besondere 
Fälle Einzelweisungen erteilen, um die planmäßige 
Durchführung der Erfassung sicherzustellen. Der 
Erfassungsbehörde obliegt es, das Erfassungsergeb-
nis dem KreisWehrersatzamt zuzuleiten. 



8644 	2. Deutscher Bundestag — 157. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 4. Juli 1956 

(Dr. Kliesing) 
3. Heranziehung von umgedienten 

Wehrpflichtigen 

Zu § 16 
§ 16 umreißt den Zweck der Musterung. Danach 

werden ungediente Wehrpflichtige vor der Her-
anziehung zum Wehrdienst gemustert. Die Muste-
rung entscheidet über die Verfügbarkeit des Wehr-
pflichtigen. 

Zu § 17 
§ 17 regelt die Durchführung der Musterung. 

Bei Absatz 1 blieb der Ausschuß bei dem Vor-
schlag des Regierungsentwurfs, ebenso bei Absatz 2. 

Im Absatz 3 wurde der letzte Satz des Regie-
rungsentwurfs als hinfällig gestrichen. 

Absatz 4 wurde in einer verkürzten Form des 
Regierungsentwurfs angenommen. 

Einem Antrag der Abgeordneten Frau Dr. Probst 
folgend, wurden dem § 17 noch die Absätze 5 bis 7 
angefügt. In ihnen sind die ärztlichen Maßnahmen 
abgegrenzt, denen sich der Wehrpflichtige bei der 
Durchführung der Musterung zu unterwerfen hat, 
ohne daß es seiner Zustimmung bedarf. Der Aus-
schuß lehnte es ausdrücklich ab, den Katalog zu-
gelassener ärztlicher Maßnahmen zu erweitern. 
Ein Vergleich mit der Situation eines Antragstellers 
im Rahmen der Kriegsopferversorgung wurde aus-
drücklich abgelehnt, da dort der Antragsteller 
etwas vom Staate fordert, hier aber der Staat etwas 
vom Staatsbürger verlangt. 

Zu § 18 

Absatz 1 bestimmt, daß bei den KreisWehrersatz-
ämtern Musterungsausschüsse zu bilden sind, 
welche die Musterungsentscheidungen treffen. 

Absatz 2 regelt die Besetzung dieser Ausschüsse. 
Der Auffassung der Mehrheit der Ausschußmitglie-
der, die dem Regierungsentwurf folgte, stand die 
Auffassung der Minderheit gegenüber, die das 
Übergewicht der ehrenamtlichen Beisitzer in den 
Musterungsausschüssen durch Vergrößerung ihrer 
Zahl auf 3 herstellen wollte. 

Bei Absatz 3 folgte der Ausschuß dem Vorschlag 
des Regierungsentwurfs, mit der Maßgabe, daß 
dieser Absatz in die Absätze 3 und 4 aufgeteilt 
wurde und daß dem Anliegen des Rechtsausschusses 
Rechnung getragen wurde, eine Frist von 2 Mo-
naten festzusetzen, innerhalb deren die ehrenamt-
lichen Beisitzer gewählt werden sollen. 

§ 18 wurde mit Mehrheit angenommen. 

Zu § 19 
§ 19 regelt die Verfahrensgrundsätze bei der 

Musterung. 

Die Absätze 1 bis 3 wurden in der Fassung des 
Regierungsentwurfs angenommen. 

Absatz 4 wurde in der Form der Stellungnahme 
der Bundesregierung zu dem Vorschlag des Bun-
desrates angenommen, der insbesondere eine An-
passung an andere gesetzliche Regelungen vorsah. 

Absatz 5 wurde gemäß dem Regierungsentwurf 
angenommen. 

In Absatz 6 folgte der Ausschuß einem Vorschlag 
des Rechtsausschusses, der die Voraussetzungen 
enger faßt, unter denen der Musterungsausschuß 
seinen Vorsitzenden ermächtigen kann, allein 
schriftlich zu entscheiden. 

Absätze 7 und 8 wurden gemäß der Regierungs-
vorlage angenommen, jedoch erhielt Absatz 8 nach 
dem Vorschlag des Bundesrates eine Ergänzung, die 
besagt, daß dem Wehrpflichtigen die notwendigen 
Auslagen zu erstatten sind. 

Zu § 20 
Absatz 1 bestimmt, daß Anträge auf Zurück-

stellung spätestens 2 Wochen vor der Musterung 
bei der Erfassungsbehörde gestellt werden sollen 
und zu begründen sind. Bei Fristversäumnis oder 
wenn der Zurückstellungsgrund erst nach Ablauf 
dieser Frist eintritt, ist der Antrag beim Kreis-
Wehrersatzamt zu stellen. 

Absatz 2 überträgt die Prüfung des Antrags der 
Erfassungsbehörde und die Entscheidungsbefugnis 
dem Musterungsausschuß. 

Zu § 21 
§ 21 bestimmt, daß es den KreisWehrersatzämtern 

obliegt, die Wehrpflichtigen zum Wehrdienst unter 
Angabe von Ort und Zeit des Dienstantritts ein-
zuberufen (Einberufungsbescheid), und daß die 
Wehrpflichtigen dem Einberufungsbescheid Folge 
zu leisten haben. 

Zu § 22 
§ 22 wurde nach dem Vorschlag des Bundesrates 

angenommen, um die Rechtsverordnung über die 
nähere Regelung des Verfahrens bei der Musterung 
und bei der Einberufung mehr zu konkretisieren. 

4. Heranziehung von gedienten 
Wehrpflichtigen 

Zu § 23 
§ 23 Abs. 1 bestimmt, daß Wehrpflichtige, die be-

reits in der Bundeswehr gedient haben, durch die 
zuständigen Wehrersatzbehörden nach Prüfung 
ihrer Verfügbarkeit einzuberufen sind. Diesen 
Wehrpflichtigen steht das Anhörungsrecht zu. 
Falls seit ihrem Ausscheiden aus dem Wehrdienst 
mehr als 2 Jahre verstrichen sind, sind sie nach 
Maßgabe des § 17 Abs. 6 und 7 jährlich zu unter-
suchen. 

Absatz 2 wurde vom Ausschuß angefügt, um 
klarzustellen, daß als gediente Wehrpflichtige 
auch solche anzusehen sind, die mindestens 3 Mo-
nate Wehrdienst geleistet und dabei eine Grund-
ausbildung erhalten haben. 

5. Wehrüberwachung 

Zu § 24 
§ 24 Abs. 1 bestimmt den Grundsatz der Wehr-

überwachung der Wehrpflichtigen von ihrer 
Musterung an. 

Absatz 1 a enthält die grundsätzlichen Ausnah-
men von der Wehrüberwachung. 
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 Absatz 1 b regelt die Ausnahmen in besonderen 
Fällen. 

Absatz 2 bestimmt die allgemeinen Pflichten 
und 

Absatz 3 die besonderen Pflichten, welche die 
Wehrpflichtigen im Rahmen der Wehrüberwachung 
zu erfüllen haben. 

Absatz 4 trifft eine Sonderregelung für die Be-
satzungsmitglieder auf Seeschiffen. 

ABSCHNITT III 

Vorschriften für Kriegsdienstverweigerer 

Zu § 25 
§ 25 regelt die Wirkungen der Kriegsdienstver-

weigerung. 

Artikel 4 Abs. 3 des Grundgesetzes bestimmt, daß 
niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit 
der Waffe gezwungen werden kann. Infolgedessen 
erscheint es sinnwidrig, diejenigen auf Grund der 
Wehrpflicht zur Waffenausbildung heranzuziehen, 
die aus Gewissensgründen sich jeder Waffenanwen-
dung zwischen den Staaten widersetzen und des-
halb den Kriegsdienst mit der Waffe verweigern. 

§ 25 zieht in seinem jetzigen Wortlaut daraus die 
Konsequenzen. Indem schlechthin von „Gewissens-
gründen" die Rede ist, verzichtet die Formulierung 
auf eine Abgrenzung dieser Gewissensgründe. Der 
jetzige Wortlaut ist aus einem Eventualantrag her-
aus entwickelt worden, den der Abgeordnete Bauer 
(Würzburg) im Rechtsausschuß gestellt hat, unter 
Hinzuziehung jener Ausführungen im Regierungs-
entwurf, die besagen, daß die Wehrpflichtigen, 
denen das Recht der Kriegsdienstverweigerung im 
Sinne des § 25 zugestanden wird, einen zivilen Er-
satzdienst außerhalb der Streitkräfte zu leisten 
haben, wenn sie nicht auf ihren Antrag zum waf-
fenlosen Dienst in den Streitkräften herangezogen 
werden. Die vorliegende, von Abg. Dr. Kliesing ein-
gebrachte Formulierung des § 25 wurde im Vertei-
digungsausschuß einstimmig angenommen. 

Zu § 26 
Absatz 1 bestimmt, daß über die Berechtigung, 

den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, auf 
Antrag entschieden wird. 

Absatz 2 regelt die Einbringung des Antrages. 

Absatz 3 betrifft die Einrichtung von Prüfungs-
ausschüssen für Kriegsdienstverweigerer. Mit der 
Mehrheit der Ausschußmitglieder wurde festgesetzt, 
daß diese Ausschüsse mit einem vom Bundesmini-
ster für Verteidigung bestimmten Vorsitzenden und 
3 ehrenamtlichen Beisitzern zu besetzen sind, von 
denen einer von der Landesregierung und die bei-
den andern von den Vertretungskörperschaften der 
kreisfreien Städte und Landkreise bestimmt wer-
den. Der Vorsitzende hat nur beratende Stimme, 
er muß zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst befähigt sein. Alle Mitglieder des Prü-
fungsausschusses müssen das 35. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Minderheit der Ausschußmitglie-
der äußerte entscheidende Bedenken insbesondere 
dagegen, daß der Vorsitzende vom Bundesminister 
für Verteidigung bestimmt werden solle, daß er 
nur beratende Stimme haben solle und daß er das 
35. Lebensjahr vollendet haben müsse. 

Absatz 4 bestimmt, daß die Mitglieder der Aus-
schüsse nicht an Weisungen gebunden sind. Auf 
Antrag des Abgeordneten Dr. Kliesing wurde 
außerdem bestimmt, daß die Ausschüsse bei ihrer 
Entscheidung die gesamte Persönlichkeit des An-
tragstellers und sein sittliches Verhalten zu berück-
sichtigen haben. Diese Auffassung wurde auch von 
den vom Ausschuß angehörten Sachverständigen 
geteilt. 

Die Absätze 5 bis 6 berühren Einzelheiten der 
Einrichtung und des Verfahrens. 

Absatz 6 besagt außerdem, daß der Wehrpflich-
tige über die zulässigen Rechtsmittel zu belehren 
ist. 

Absatz 7 setzt die Entscheidung über den Antrag 
so lange aus, bis der Antragsteller durch Entschei-
dung des Musterungsausschusses als für den Wehr-
dienst verfügbar erklärt worden ist. Der Ausschuß 
entschied sich damit für eine Verfahrensart, die 
sich in anderen Ländern bereits bewährt hat. 

Zu § 27 
§ 27, der ebenfalls mit Mehrheit angenommen 

wurde, befaßt sich mit dem zivilen Ersatzdienst 
und dem waffenlosen Dienst. Der Ausschuß be-
schloß auf der Grundlage eines Antrages des Ab-
geordneten Dr. Jaeger mit Mehrheit, daß der Er-
satzdienst Aufgaben des Allgemeinwohls dienen 
soll und im Frieden die Dauer des Grundwehrdien-
stes und der Wehrübungen zusammenfassen soll. 
Ebenfalls mit Mehrheit beschloß der Ausschuß, daß 
die Einrichtung und Organisation des zivilen Er-
satzdienstes sowie die Rechtsstellung der betreffen-
den Wehrpflichtigen durch ein besonderes Gesetz 
und nicht durch eine Rechtsverordnung geregelt 
werden sollen. Gegen eine etwaige Unterstellung 
der Organisation des Ersatzdienstes unter die 
Kompetenz des Verteidigungsministeriums wurden 
im Ausschuß starke Bedenken geäußert. 

Absatz 3 und Absatz 4 wurden in der Fassung 
des Regierungsentwurfs angenommen. 

ABSCHNITT IV 

Beendigung des Wehrdienstes und Verlust des 
Dienstgrades 

Zu § 28 
§ 28 (Beendigungsgründe) wurde in der Fassung 

des Regierungsentwurfs angenommen. 

Zu § 29 
§ 29 Abs. 1 wurde in der Fassung des Regie-

rungsentwurfs angenommen. 

Absatz 2 des. Regierungsentwurfs wurde in der 
Formulierung geändert und materiell ergänzt. Die 
Ergänzung besagt insbesondere, daß derjenige, der 
wegen Dienstunfähigkeit entlassen wird, nach Maß-
gabe des § 17 Abs. 6 und 7 ärztlich zu untersuchen 
ist, daß der Arzt der Bundeswehr einen Arzt der 
Versorgungsverwaltung hinzuziehen muß, wenn 
mit der Geltendmachung von Versorgungsansprü-
chen zu rechnen ist oder wenn der Soldat dies be-
antragt, und daß das Recht des Soldaten, darüber 
hinaus Gutachten von Ärzten seiner Wahl einzu-
holen, unberührt bleibt. 

Der Ausschuß folgte damit Diskussionsanregun-
gen der Abg. Frau Dr. Probst und Bazille, fußt 
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aber in seiner Mehrheitsentscheidung auf einem 
Antrag der Abg. Frau Dr. Probst und lehnte eben-
falls mit Mehrheit einen weitergehenden Antrag 
des Abg. Bazille ab. 

Absätze 3 und 4 wurden in der Fassung des Re-
gierungsentwurfs angenommen. 

Zu §§ 30 und 31 
§§ 30 und 31 wurden ebenfalls in der Fassung 

des Regierungsentwurfs angenommen. 

ABSCHNITT V 

Rechtsmittel 

Zu § 32 
§ 32 (Rechtsweg) wurde in der Fassung des Re-

gierungsentwurfs angenommen. 

Zu § 33 
§ 33 enthält die besonderen Vorschriften für das 

vorgerichtliche Verfahren. Der Regierungsentwurf 
wurde in einigen Punkten geändert und darüber 
hinaus erweitert. 

Absatz 1 wurde in der Fassung des Regierungs-
entwurfs angenommen. 

Absatz 2, der die Einrichtung von Musterungs-
kammern bei den Bezirks -Wehrersatzämtern be-
trifft, wurde nach dem Regierungsentwurf mit 
Mehrheit angenommen. 

Der eingefügte Absatz 2 a sieht für die Ent-
scheidung über den Widerspruch gegen den Be-
scheid der Prüfungsausschüsse für Kriegsdienst

-

verweigerer die Einrichtung von Prüfungskam-
mern für Kriegsdienstverweigerer bei Bezirks-
Wehrersatzämtern vor. 

Absatz 3 wurde in der Fassung des Regierungs-
entwurfs, ergänzt durch einen Vorschlag des 
Rechtsausschusses, der auch hier eine Frist von 2 
Monaten für die Benennung der ehrenamtlichen 
Beisitzer vorsieht, mit Mehrheit angenommen. 

Absätze 4 und 5 wurden im wesentlichen nach 
der Fassung des Regierungsentwurfs angenommen. 

Absatz 6 des Regierungsentwurfs wurde in die 
Absätze 6 und 7 des Ausschußentwurfs aufgeglie-
dert. 

Absatz 7 bestimmt, daß der Widerspruch gegen 
den Einberufungsbescheid keine aufschiebende 
Wirkung hat. Die Mehrheit verzichtete darauf, 
ausdrücklich im Gesetz festzulegen, daß der Wider-
spruch gegen den Musterungsbescheid aufschie-
bende Wirkung hat, da diese aufschiebende Wir-
kung nach allgemeinen Grundsätzen des Verwal-
tungsrechts als gegeben anzusehen ist. 

§ 33 wurde mit Mehrheit angenommen. 

Zu § 34 
§ 34 regelt die besonderen Vorschriften für das 

gerichtliche Verfahren. 

Absatz 1 wurde in der Regierungsfassung ange-
nommen. 

Absatz 2 gibt die Möglichkeit der Revision ge-
gen das verwaltungsgerichtliche Urteil, die unmit-
telbar beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen 
ist. Die Revision ist von der Zulassung durch das 
erkennende Gericht abhängig gemacht, jedoch mit  

der Maßgabe, daß ihre Zulassung nur verweigert 
werden darf, wenn von der Revision die Klärung 
einer grundsätzlichen Rechtsfrage nicht zu erwar-
ten ist. Diese Regelung geht zurück auf einen An-
trag des Abg. Dr. Schmid (Frankfurt). 

Zu § 35 
§ 35 wurde in der Fassung des Regierungsent-

wurfs angenommen. 

ABSCHNITT VI 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

Zu § 36 
Absatz 1 bestimmt, daß Offiziere und Unter-

offiziere der früheren Wehrmacht bis zum voll-
endeten 60. Lebensjahr wehrpflichtig sind (siehe 
dazu auch § 36 a). 

Absatz 2 bestimmt u. a., daß Wehrpflichtige, die 
bereits in der früheren Wehrmacht gedient haben, 
mit ihrem letzten früheren Dienstgrad einzuziehen 
sind und daß sie von ihrer Erfassung an der Wehr-
überwachung unterliegen. 

Absätze 3 und 4 entsprechen der Definition des 
gedienten Wehrpflichtigen im Sinne des § 23 
Abs. 2. 

Absatz 5 bestimmt, daß ungediente Wehrpflich-
tige, die vor dem 1. Juli 1937 geboren sind, nur 
zu einem verkürzten Grunddienst und zu Übun-
gen herangezogen werden. § 36 wurde gegen eine 
Stimme angenommen. 

Zu § 36 a  
§ 36 a bestimmt, entsprechend einem Antrag 

des Abg. Merten, daß Wehrpflichtige, die nicht in 
der Bundeswehr gedient haben, auf ihren früheren 
Dienstgrad unwiderruflich verzichten können und 
dann den untersten Mannschaftsdienstgrad erhal-
ten. 

Zu § 36 b 
Ebenfalls einstimmig nahm der Ausschuß einen 

Antrag des Abg. Schmidt (Hamburg) an, den 
§ 36 b einzufügen, der besagt, daß Angehörigen 
der früheren Wehrmacht, die in ihrer militärischen 
Laufbahn durch nationalsozialistische Verfolgungs-  
und Unterdrückungsmaßnahmen benachteiligt wur-
den, auf Antrag ein ihrer Eignung entsprechender 
Dienstgrad zu verleihen ist. 

Zu § 37 
§ 37 wurde im wesentlichen in der Fassung des 

Regierungsentwurfs angenommen. 

Zu § 37 a 
Der Ausschuß schloß sich einem Vorschlag der 

Bundesregierung an, solchen Wehrpflichtigen, die 
auf Grund ihrer Lebens- und Berufserfahrung als 
besonders geeignet für eine militärische Verwen-
dung anzusehen sind, für die Dauer dieser Verwen-
dung einen Dienstgrad zu verleihen, der ihrer 
Dienststellung entspricht. 

Zu § 37 b 
Der Ausschuß nahm einstimmig einen Antrag 

des Abg. Frenzel an, wonach jemand, der seinen 
ständigen Aufenthalt in Deutschland in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hinein verlegt hat, erst 
1 Jahr danach wehrpflichtig wird. 
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Zu § 38 

Absatz 1 wurde in der Fassung des Regierungs-
entwurfs angenommen unter Berücksichtigung des 
Vorschlags des Bundesrates, die Worte „Bereit-
schaftspolizei der Länder" durch die Worte „Polizei 
in den Ländern" zu ersetzen. 

Absatz 2 des Regierungsentwurfs wurde mit der 
Begründung gestrichen, daß die Wehrpflichtigen, 
die dem Vollzugsdienst des Bundesgrenzschutzes 
angehören, in der gleichen Weise behandelt werden 
sollen wie diejenigen, die den Bereitschaftspoli-
zeien der Länder angehören. 

Absatz 3 wurde in der von Abg. Frenzel bean-
tragten Fassung angenommen. Danach werden 
Wehrpflichtige, die dem Vollzugsdienst oder der 
Bereitschaftspolizei der Länder angehören oder 
innerhalb von 5 Jahren in diesen Vollzugsdienst 
eintreten, nicht zum Grundwehrdienst herangezo-
gen. Die Pflicht, Grundwehrdienst zu leisten, er-
lischt bereits, wenn sie in diesem Vollzugsdienst 
mindestens 2 Jahre gedient haben. War ihre Dienst-
zeit kürzer, so kann der geleistete Dienst auf den 
Grundwehrdienst angerechnet werden. 

Zu § 39 
§ 39 wurde in der Fassung des Regierungsent-

wurfs angenommen. 

Zu § 40 
§ 40 wurde bis auf die Streichung des letzten 

Satzes (siehe § 44 a) in der Fassung des Regierungs-
entwurfs angenommen. 

Zu § 41 
§ 41 wurde im wesentlichen in der Fassung des 

Regierungsentwurfs angenommen; lediglich die 
höchstzulässige Geldbuße für eine fahrlässige Ord-
nungswidrigkeit wurde auf Antrag des Abg. Dr. 
Mende von 500 DM auf 300 DM herabgesetzt. 

Zu § 42 
§ 42 wurde in der Fassung des Regierungsent-

wurfs angenommen. 

Zu § 43 
§ 43 wurde in der Fassung des Regierungsent-

wurfs unter Berücksichtigung des Einfügungsvor-
schlags des Bundesrates angenommen. 

Zu § 44 
§ 44 setzt die Zuständigkeit der Bundesregierung 

für den Erlaß der in diesem Gesetz vorgesehenen 
Rechtsverordnungen und das Zustimmungsrecht 
des Bundesrates hierzu in allen vorgesehenen Fäl-
len fest. Die im Regierungsentwurf enthaltene 
Aufzählung wurde dem Ergebnis der Ausschuß-
beratungen angepaßt. 

Zu § 44 a  
Der Bundesrat hat festgestellt, daß die Auf-

nahme eines § 44 a, der die Einschränkung von 
Grundrechten nach Maßgabe dieses Gesetzes fest-
stellt, gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG erf order-
lich ist. Der Rechtsausschuß hat die Aufnahme die-
ser Bestimmung in das Gesetz ebenfalls als ver-
fassungsrechtlich notwendig bezeichnet. Der Ver-
teidigungsausschuß hat sich dieser Auffassung 
angeschlossen. 

Zu § 44 b 
Einem Antrag des Abg. Dr. Jaeger folgend, hat 

der Ausschuß einen § 44 b eingefügt, demzufolge 
die Bundesregierung den Tag der ersten Musterun-
gen und Einberufungen bestimmt. 

Zu § 45 
§ 45 wurde in der Fassung des Regierungsent-

wurfs angenommen. 

Bonn, den 29. Juni 1956 

Dr. Kliesing 
Berichterstatter 

Anlage 3 	 Umdruck 719 
(Vgl. S. 8596 B ff., 8607 C, 8612 C, 8632 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Wehrpflicht-
gesetzes (Drucksachen 2575, 2303). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 3 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „60. Lebens-
jahr" ersetzt durch die Worte „55. Lebensjahr". 

2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Der Grundwehrdienst dauert 12 Monate. 

3. Der bisherige Wortlaut des § 11 wird Abs. 1. 
Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

(2) Vom Wehrdienst sind auf Antrag zu be-
freien 

1. Wehrpflichtige, deren sämtliche Brüder oder, 
falls keine Brüder vorhanden waren, deren 
sämtliche Schwestern oder, falls keine Ge-
schwister vorhanden waren, deren Vater an 
den Folgen einer Schädigung im Sinne des 
§ 1 des Bundesversorgungsgesetzes verstor-
ben sind, 

2. Wehrpflichtige, sofern sie Verwandte ersten 
Grades besitzen, die ihren Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthaltsort in der sowjetisch 
besetzten Zone oder im sowjetischen Sektor 
von Berlin haben. 

Bonn, den 3. Juli 1956 

Dr. Mende 
Dr. Atzenroth 
Dr. Dehler und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 722 
(Vgl. S. 8585 C) 

Änderungsantrag der Fraktion der DP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Wehrpflicht-
gesetzes (Drucksachen 2575, 2303). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 12 wird der Abs. 3 gestrichen. 

Bonn, den 3. Juli 1956 

Dr. Brühler und Fraktion 
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Anlage 5 	 Umdruck 723 
(Vgl. S. 8592 C, 8594 C, 8597 B, 8632 B ff.) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Wehrpflicht-
gesetzes (Drucksachen 2575, 2303). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Dem § 2 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

Wenn sie ihrer Wehrpflicht genügen, haben 
sie einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung. 

2. In § 3 Abs. 1 sind die Worte „oder im Falle des 
§ 25 durch den zivilen Ersatzdienst" zu strei-
chen. 

3. In § 11 
a) wird Nr. 5 gestrichen; 

b) wird folgende neue Nr. 6 angefügt: 

6. der einzige Sohn, wenn ein Elternteil ent-
weder an den Folgen von Kriegseinwir-
kungen (§ 5 des Bundesversorgungsgeset-
zes in der Fassung vom 6. Juni 1956 — 
Bundesgesetzbl. I S. 469) oder von national-
sozialistischen Gewaltmaßnahmen (§ 1 des 
Bundesentschädigungsgesetzes in der Fas-
sung vom 29. Juni 1956 — Bundesgesetzbl. I 
S. 559, 562) verstorben ist. 

4. In § 12 wird folgender Abs. 3 a eingefügt: 

(3 a) Vom Wehrdienst wird auf Antrag zu-
rückgestellt, wer Verwandte ersten Grades 
hat, die ihren ständigen Aufenthalt in der 
sowjetisch besetzten Zone oder dem sowjeti-
schen Sektor von Berlin haben. 

5. In § 12 Abs. 4 wird der Nr. 3 als letzter Satz an-
gefügt: 

; die Bundesregierung erläßt hierzu mit Zu-
stimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften. 

6. In § 12 Abs. 4 wird nach einem Komma folgende 
neue Nr. 4 angefügt: 

4. wenn es sich um einen Spätheimkehrer 
im Sinne der Zweiten Verordnung über Aus-
gleichsleistungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz vom 24. März 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 74) in der Fassung der Änderungsverord-
nungen vom 21. August 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1026) und vom 17. Dezember 1955 (Bundes-
gesetzbl. I S. 807) handelt. 

7. § 18 Abs. 2 letzter Halbsatz erhält folgende Fas-
sung: 

sowie drei weiteren ehrenamtlichen Beisitzern 
besetzt. 

8. § 23 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Sie sind zu hören und zu untersuchen. 

9. § 24 Abs. 2 Nr. 4 ist zu streichen. 

10. § 25 erhält folgende Fassung: 

§ 25 
Wirkungen der Kriegsdienstverweigerung 
Wer aus Gewissensgründen den Kriegs-

dienst mit der Waffe verweigert, ist zum 
Wehrdienst nicht heranzuziehen. 

11. § 26 erhält folgende Fassung: 
§ 26 

(1) Die Erklärung, den Kriegsdienst mit der 
Waffe zu verweigern, kann jederzeit, sowohl  

vor der Heranziehung zum Grundwehrdienst 
als auch während der Gesamtdauer der Wehr-
pflicht abgegeben werden. 

(2) Die Erklärung ist schriftlich oder zu Pro-
tokoll gegenüber der zuständigen Erfassungs-
behörde abzugeben. Sie bedarf keiner Be-
gründung. 

(3) Die Erfassungsbehörde leitet die Erklä-
rung des Kriegsdienstverweigerers zusammen 
mit seinen Personalunterlagen an das für den 
Wohnsitz des Kriegsdienstverweigerers zu-
ständige Landgericht. 

12. Folgender § 26 a wird eingefügt: 
§ 26 a 

(1) Das Landgericht prüft, ob der Ernst-
haftigkeit der Erklärung begründete Beden-
ken entgegenstehen. 

(2) Es entscheidet in der Besetzung von 
einem Richter und zwei Beisitzern, die dem 
Kreis der Jugendschöffen zu entnehmen sind, 
durch Beschluß. 

(3) Das Verfahren ist nicht öffentlich. 

(4) Der Kriegsdienstverweigerer kann sich 
im Verfahren eines Beistandes bedienen. 

(5) Das Bezirks-Wehrersatzamt ist berech-
tigt, sich bei den Verhandlungen vertreten zu 
lassen und Anträge zu stellen. 

(6) Vertreter des Wehrbeauftragten des Bun-
destages haben zu den Verhandlungen des 
Ausschusses Zutritt. 

(7) Der Beschluß ist zu begründen und dem 
Erklärenden und dem Leiter des Bezirks-
Wehrersatzamtes zuzustellen. 

13. Folgender § 26 b wird eingefügt: 

§ 26 b 
Der Kriegsdienstverweigerer leistet einen 

zivilen Ersatzdienst; er kann auf seinen An-
trag zum waffenlosen Dienst in der Bundes-
wehr herangezogen werden. Das Nähere be-
stimmt ein Gesetz. 

14. Folgender § 26 c wird eingefügt: 

§ 26 c 
Hat sich ein Soldat während des Wehr-

dienstes zum Kriegsdienstverweigerer erklärt, 
so scheidet er an dem Tag aus der Bundes-
wehr aus, an dem ihm die Entscheidung, 
welche die Ernsthaftigkeit seiner Erklärung 
bejaht, mitgeteilt worden ist, es sei denn, daß 
er auf seinen Antrag zum waffenlosen Dienst 
herangezogen wird. 

15. § 27 erhält folgende Fassung: 

§ 27 
(1) Wird die Ernsthaftigkeit der Erklärung 

rechtskräftig verneint, ist der Erklärende zum 
Wehrdienst heranzuziehen. 

(2) Eine erneute Erklärung ist erst nach Ab-
lauf von 5 Jahren seit Rechtskraft der Ent-
scheidung zulässig. 

Für den Fall der Ablehnung des An-
trages unter Nr. 15: 

16. § 27 erhält folgende Fassung: 

§ 27 
Der zivile Ersatzdienst und der waffenlose 

Dienst werden durch ein besonderes Gesetz 
geregelt. 
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17. In § 29 wird folgender Abs. 2 a eingefügt: 

(2 a) Bestehen Zweifel über das Vorliegen 
einer Dienstbeschädigung, so ist vor der Ent-
lassung eine Ärztekommission zu hören. Sie 
ist bei den Bereichs -Wehrersatzämtern zu bil-
den. Die Kommission besteht aus drei Ärzten, 
die von der medizinischen Fakultät einer im 
Bereiche des Wehrersatzamtes liegenden Uni-
versität, vom Wehrbereichsarzt und von dem 
zur Entlassung stehenden Soldaten der über 
die Entlassung entscheidenden Dienststelle be-
nannt werden. Die Kommission bestimmt 
ihren Vorsitzenden selbst. 

18. § 31 erhält folgende Fassung: 

§ 31 
Wiederaufnahme des Verfahrens 

Wird ein Urteil mit den Folgen des § 30 im 
Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil 
ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt der 
Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten. 
Die Beendigung des Wehrdienstes durch einen 
Ausschluß darf für die Erfüllung der Wehr-
pflicht nicht zum Nachteil des Betroffenen 
geltend gemacht werden. 

19. Folgender § 32 a wird eingefügt: 

§ 32 a 
(1) Gegen den Beschluß des Landgerichts 

können der Erklärende oder der Leiter des 
Bezirks -Wehrersatzamtes binnen zwei Wochen 
nach Zustellung Beschwerde beim Landgericht 
einlegen. 

(2) Über sie entscheidet das Oberlandes-
gericht. 

(3) Für die Besetzung des Oberlandesgerichts 
und sein Verfahren gilt § 26 a sinngemäß. 

(4) Gegen die Entscheidung des Oberlandes-
gerichts ist die Rechtsbeschwerde zulässig. 

(5) Sie ist binnen zwei Wochen nach Zustel-
lung der Entscheidung beim Bundesgerichts-
hof einzulegen und binnen weiterer zwei 
Wochen zu begründen. § 26 a Abs. 4 findet 
Anwendung. 

20. Dem § 33 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

Dem Widerspruch ist stattzugeben, wenn über 
die Erklärung zum Kriegsdienstverweigerer 
rechtskräftig noch nicht entschieden worden 
ist. 

21. In § 33 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „einem 
ehrenamtlichen Beisitzer" durch die Worte „drei 
weiteren ehrenamtlichen Beisitzern" ersetzt. 

22. In § 33 wird folgender Abs. 5 b eingefügt: 

(5 b) Der Widerspruch gegen den Muste-
rungsbescheid hat aufschiebende Wirkung, der 
gegen den Einberufungsbescheid dann nicht, 
wenn dieser sich auf einen rechtskräftigen 
Musterungsbescheid stützt. 

23. In § 34 Abs. 2 ist der letzte Satz zu streichen. 

24. In § 35 Abs. 1 erhält der erste Satz folgende 
Fassung: 

Die Anfechtungsklage gegen den Musterungs-
bescheid hat aufschiebende Wirkung, die gegen 
den Einberufungsbescheid nicht, 

25. § 36 b erhält folgende Fassung: 

§ 36 b 

Wiedergutmachung 

(1) Angehörigen der früheren Wehrmacht, 
die Verfolgte im Sinne des Bundesentschädi-
gungsgesetzes in der Fassung vom 29. Juni 1956 
(Bundesgesetzbl. I S. 559, 562) sind und des-
halb in ihrer militärischen Laufbahn benach-
teiligt wurden, ist auf Antrag der Dienstgrad 
zu verleihen, der ihnen in sinngemäßer An-
wendung von § 9 des Gesetzes zur Regelung 
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes vom 11. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 291) zusteht. 

(2) § 37 Abs. 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

26. § 37 b erhält folgende Fassung: 

§ 37 b 

Wehrpflicht bei Zuzug 
(1) Wer seinen ständigen Aufenthalt in 

Deutschland in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hinein verlegt hat, wird erst ein Jahr 
danach wehrpflichtig. 

(2) Mit der Einberufung gilt die Erlaubnis 
zum ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes nach dem Gesetz über die 
Notaufnahme von Deutschen in das Bundes-
gebiet vom 22. August 1950 (Bundesgesetzbl. I 
S. 367) als erteilt. 

Bonn, den 3. Juli 1956 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 724 
(Vgl. S. 8599 C, 8632 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Merten und 
Genossen zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Wehrpflichtgesetzes (Drucksachen 2575, 2303). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 11 wird Nr. 1 gestrichen. 

2. In § 12 wird Abs. 2 gestrichen. 

Bonn, den 3. Juli 1956 

Merten 

Dr. Arndt 

Eschmann 

Dr. Gülich 

Metzger 

Frau Meyer-Laule 

Priebe 

Pohle (Eckernförde) 

Rasch 
Frau Schanzenbach 

Wienand 

Wittrock 
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Anlage 7 	 Umdruck 726 
(Vgl. S. 8606 D, 8607 C, 8632 B) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Wehrpflicht-
gesetzes (Drucksachen 2575, 2303). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 11 wird folgende Nummer 4 a eingefügt: 
sonstige rentenberechtigte Kriegsbeschädigte 
auf ihren Antrag, 

2. In § 17 Abs. 5 erhält Satz 2 folgenden neuen 
Wortlaut: 

Das Ergebnis der Untersuchung ist unter An-
gabe des Tauglichkeitsgrades schriftlich dem 
Musterungsausschuß vorzulegen; dem Wehr-
pflichtigen ist eine Abschrift auszuhändigen. 

Bonn, den 3. Juli 1956 

Dr. Reichstein und Fraktion 
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Namentliche Abstimmungen 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Wehr-
pflichtgesetzes (Drucksache 2575) 
1. über den Änderungsantrag der Fraktion der 

FDP zu § 11 (Umdruck 719 Ziffer 3) (Vgl. S. 
8632 A, 8647 C) 

2. über den Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD zu § 11 (Umdruck 723 Ziffer 3 b) (Vgl. 
S. 8632 C, 8648 A) 

Name Abstimmung 
1.            	2. 

CDU/CSU 
Frau Ackermann . . . . beurlaubt beurlaubt 
Dr. Adenauer 	 — — 
Albers 	  Nein Nein 
Albrecht (Hamburg) 	  Nein Nein 
Arndgen 	 Nein Nein 
Baier (Buchen) 	...  Nein Nein 
Barlage 	  Nein Nein 
Dr. Bartram 	 Nein Nein 
Bauer (Wasserburg) 	.  Nein Nein 
Bauereisen 	 Nein Nein 
Bauknecht 	 Nein Nein 
Bausch 	  Nein Nein 
Becker (Pirmasens) 	.  Nein Nein 
Bender 	  Nein Nein 
Berendsen 	 Nein Nein 
Dr. Bergmeyer 	 Nein Nein 
Fürst von Bismarck . . . Nein Nein 
Blank (Dortmund) 	. . . Nein Nein 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Nein 
Blöcker 	  Nein Nein 
Bock 	  Nein Nein 
von Bodelschwingh . . . Nein N ein 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. — - - 
Brand  (Remscheid) . 	.. Nein Nein 
Frau Brauksiepe . 	. 	.. * * 
Dr. von Brentano . 	... — — 
Brese 	  Nein Nein 
Frau Dr. Brökelschen . . Nein Nein 
Dr. Brönner 	 Nein Nein 
Brookmann (Kiel) 	. Nein Nein 
Brück 	  Nein Nein 
Dr. Bucerius 	 Nein Nein 
Dr. von Buchka 	 . Nein Nein 
Dr. Bürkel 	 Nein Nein 
Burgemeister 	 Nein Nein 
Caspers 	  Nein Nein 
Cillien 	  Nein Nein 
Dr. Conring 	 Nein Nein 
Dr. Czaja 	 Nein Nein 
Demmelmeier 	 Nein Nein 
Diedrichsen 	 Nein Nein 
Frau Dietz 	 Nein Nein 
Dr. Dittrich 	 Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 Nein Nein 
Donhauser 	 Nein Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein 
Dr. Eckhardt 	 Nein Nein 
Eckstein 	 — — 
Ehren 	  Nein Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard .. 	. — — 
Etzenbach . 	 Nein Nein 
Even 	  Nein Nein 

Name Abstimmung 
1.            	2. 

Feldmann . 	 Nein Nein 
Gräfin Finckenstein 	 Nein Nein 
Finckh 	  Nein Nein 
Dr. Franz 	 Nein Nein 
Franzen 	 Nein Nein 
Friese 	  Nein Nein 
Fuchs 	  Nein Nein 
Funk 	  Nein Nein 
Dr. Furler 	 Nein Nein 
Frau Ganswindt . 	. Nein Nein 
Gedat 	  beurlaubt beurlaubt 
Geiger (München). 	. Nein Nein 
Frau Geisendörfer 	... Nein Nein 
Gengler .  Nein Nein 
Gerns 	  Nein Nein 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 Nein Nein 
Gibbert 	  Nein Nein 
Giencke . 	 Nein Nein 
Dr. Glasmeyer 	 Nein Nein 
Dr. Gleissner (München) Nein Nein 
Glüsing 	  Nein Nein 
Gockeln . 	 — — 
Dr.  Götz 	 Nein Nein 
Goldhagen 	 Nein Nein 
Gontrum 	 Nein Nein 
Dr. Graf (München) 	. Nein Nein 
Günther 	  Nein Nein 
Gumrum 	 Nein Nein 
Haasler 	  Nein Nein 
Häussler 	 Nein Nein 
Hahn 	  Nein Nein 
Harnischfeger 	 Nein Nein 
Heix 	  Nein Nein 
Dr. Hellwig 	 Nein Nein 
Dr. Graf Henckel 	. Nein Nein 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein 
Heye 	  Nein Nein 
Hilbert 	  Nein Nein 
Höcherl 	  Nein Nein 
Dr. Höck 	 Nein Nein 
Höfler 	  Nein Nein 
Holla 	  Nein Nein 
Hoogen 	  Nein Nein 
Dr. Horlacher 	 Nein Nein 
Horn 	  Nein Nein 
Huth 	  Nein Nein 
Illerhaus 	 Nein Nein 
Dr . Jaeger 	 Nein Nein 
Jahn (Stuttgart) . 	.. Nein Nein 
Frau Dr. Jochmus 	. . . beurlaubt beurlaubt 
Josten 	  Nein Nein  
Kahn 	  — — 
Kaiser 	  — — 
Karpf 	  Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
1.            	2. 

Kemmer (Bamberg) 	. Nein Nein 
Kemper (Trier) 	  Nein Nein 
Kiesinger 	 Nein Nein 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Nein Nein 
Kirchhoff 	 Nein Nein 
Klausner 	 Nein Nein 
Dr. Kleindinst 	 Nein Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Nein 
Knapp 	  Nein Nein 
Knobloch 	 Nein Nein 
Dr. Köhler 	 beurlaubt beurlaubt 
Koops 	  Nein Nein 
Dr. Kopf 	 Nein Nein 
Kortmann 	 Nein Nein 
Kraft 	  — — 
Kramel 	  Nein Nein 
Krammig 	 Nein Nein 
Kroll 	  Nein Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 Nein Nein 
Kühlthau 	 Nein Nein 
Kuntscher 	 Nein Nein 
Kunze (Bethel) 	 Nein Nein 
Lang (München) . 	.. Nein Nein 
Leibing 	  Nein Nein 
Dr. Leiske 	 Nein Nein 
Lenz (Brühl) 	 Nein Nein 
Dr. Lenz (Godesberg) .  Nein Nein 
Lenze (Attendorn) 	. 	.  Nein Nein 
Leonhard 	 Nein Nein 
Lermer 	  Nein Nein 
Leukert 	  Nein Nein 
Dr. Leverkuehn 	. Nein Nein 
Dr. Lindenberg 	. Nein Nein 
Dr. Lindrath 	 Nein Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Nein 
Lotze Nein Nein 
Dr. h. c. Lübke 	. — — 
Lücke 	  Nein Nein 
Lücker (München) 	 Nein Nein 
Lulay 	  Nein Nein 
Maier (Mannheim) . . 	 Nein Nein 
Majonica 	 Nein Nein 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Nein Nein 
Massoth 	 Nein Nein 
Maucher 	.. 	. Nein Nein 
Mayer (Birkenfeld) 	 beurlaubt beurlaubt 
Menke 	  Nein Nein 
Mensing . 	.. Nein Nein 
Meyer (Oppertshofen) 	 Nein Nein 
Meyer-Ronnenberg . .  * * 
Miller 	  Nein Nein 
Dr. Moerchel 	 Nein Nein 
Morgenthaler 	 beurlaubt beurlaubt 
Muckermann 	 Nein Nein 
Mühlenberg 	 Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Nein Nein 
Müller-Hermann . 	. 	. . Nein Nein 
Müser 	  Nein Nein 
Nellen 	  enthalten enthalten 
Neuburger 	 Nein Nein 
Niederalt 	 Nein Nein 
Frau Niggemeyer 	. 	. . Nein Nein 
Dr. Dr. Oberländer 	 — — 
Dr.  Oesterle 	 Nein Nein 
Oetzel 	  Nein Nein 
Dr. Orth 	 Nein Nein 

Name 	 1Abstimmung 
 2. 

PeLster 	  Nein Nein 
Dr. Pferdmenges . 	. 	 Nein Nein 
Frau Pitz 	 Nein Nein 
Platner 	  Nein Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . Nein Nein 
Frau Praetorius . 	.. Nein Nein 
Frau Dr. Probst . 	.. Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	 * 
Raestrup 	 Nein Nein 
Rasner 	  Nein Nein 
Frau Dr. Rehling . . . 	 Nein Nein 
Richarts 	  Nein Nein 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein 
Dr. Rinke 	 Nein Nein 
Frau Rösch 	 Nein Nein 
Rösing 	  Nein Nein 
Rümmele 	 Nein Nein 
Ruf 	  Nein Nein 
Sabaß 	  Nein Nein 
Sabel 	  Nein Nein 
Samwer 	  Nein Nein 
Schäffer 	  Nein Nein 
Scharnberg 	 Nein Nein 
Scheppmann 	 Nein Nein 
Schill (Freiburg). 	. Nein Nein 
Schlick 	  Nein Nein 
Schmücker 	 Nein Nein 
Schneider (Hamburg) . 	 Nein Nein 
Schrader 	  Nein Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) Nein Nein 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth Nein Nein 
Schüttler 	 Nein Nein 
Schütz 	  Nein Nein 
Schulze-Pellengahr . 	 Nein Nein 
Schwarz 	  Nein Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Nein 
Dr. Seffrin 	 Nein Nein 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Nein 
Dr. Serres 	 Nein Nein 
Siebel 	  Nein Nein 
Dr. Siemer 	 Nein Nein 
Solke 	  Nein Nein 
Spies (Brücken) 		 Nein Nein 
Spies (Emmenhausen) 	 Nein Nein 
Spörl 	  Nein Nein 
Stauch 	  enthalten enthalten 
Frau Dr. Steinbiß 	. . 	 Nein Nein 
Stiller 	  beurlaubt beurlaubt 
Storch 	  Nein Nein 
Dr. Storm 	 * * 
Strauß 	  — — 
Struve 	  Nein Nein 
Stücklen 	  Nein Nein 
Teriete 	  Nein Nein 
Thies 	  Nein Nein 
Unertl 	  Nein Nein 
Varelmann 	 Nein Nein 
Frau Vietje 	 Nein Nein 
Dr. Vogel 	 Nein Nein 
Voß 	  Nein Nein 
Wacher (Hof) 	 Nein Nein 
Wacker (Buchen) .. 	. Nein Nein 
Dr. Wahl 	 Nein Nein 
Walz 	  — — 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Nein Nein 
Dr. Weber (Koblenz) . . Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
1. 	2. 

Wehking 	 Nein Nein 
Dr. Wellhausen. 	. Nein Nein 
Dr. Welskop 	 Nein Nein 
Frau Welter (Aachen) . Nein Nein 
Dr. Werber 	 Nein Nein 
Wiedeck 	 Nein Nein 
Wieninger 	 Nein Nein 
Dr. Willeke 	 Nein Nein 
Winkelheide 	 — Nein 
Dr. Winter 	 Nein Nein 
Wittmann  	- . Nein Nein 
Wolf (Stuttgart) . 	.. Nein Nein 
Dr. Wuermeling 	.. . — — 
Wullenhaupt 	 Nein Nein 

SPD 
Frau Albertz 	 Ja Ja 
Frau Albrecht (Mittenw.) Ja Ja 
Altmaier 	 Ja Ja 
Dr. Arndt 	 Ja Ja 
Arnholz 	 Ja Ja 
Dr. Baade 	 Ja Ja 
Dr. Bärsch 	 Ja Ja 
Bals 	  Ja Ja 
Banse 	  Ja Ja 
Bauer (Würzburg) 	.  Ja Ja 
Baur (Augsburg) . . . 	 Ja Ja 
Bazille 	 Ja Ja 
Behrisch 	 Ja Ja 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja 
Bergmann 	 Ja Ja 
Berlin 	  Ja Ja 
Bettgenhäuser 	 Ja Ja 
Frau Beyer (Frankfurt) Ja Ja 
Birkelbach 	 Ja Ja 
Blachstein 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Ja Ja 
Bruse 	  Ja Ja 
Corterier 	 Ja Ja 
Dannebom 	 Ja Ja 
Daum 	  Ja Ja 
Dr. Deist 	 Ja Ja 
Dewald 	 Ja Ja 
Diekmann 	 beurlaubt beurlaubt 
Diel 	  Ja Ja 
Frau Döhring 	 Ja Ja 
Dopatka 	 Ja Ja 
Erler 	  Ja Ja 
Eschmann 	 Ja Ja 
Faller 	  Ja Ja 
Franke 	 Ja Ja 
Frehsee 	 Ja Ja 
Freidhof 	 Ja Ja 
Frenzel 	 Ja Ja 
Gefeller 	 Ja Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja 
Geritzmann 	 Ja Ja 
Gleisner (Unna) 	. Ja Ja 
Dr. Greve 	 a a  
Dr. Gülich 	 Ja Ja 
Hansen (Köln) 	 *  
Hansing (Bremen) 	 Ja Ja 
Hauffe 	 Ja Ja 
Heide 	  Ja Ja 
Heiland 	 Ja Ja 
Heinrich 	 Ja Ja 

Name Abstimmung 
1.            	2. 

Hellenbrock 	 Ja Ja 
Hermsdorf 	 Ja Ja 
Herold 	 Ja Ja 
Höcker 	 Ja Ja 
Höhne 	 Ja Ja 
Hörauf 	 Ja Ja 
Frau Dr. Hubert . . . 	 Ja Ja 
Hufnagel 	 Ja Ja 
Jacobi 	  Ja Ja 
Jacobs 	  Ja Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. Ja Ja 
Jaksch 	 beurlaubt beurlaubt 
Kahn-Ackermann 	. . 	 Ja Ja 
Kalbitzer 	 Ja Ja 
Frau Keilhack 	 Ja Ja 
Frau Kettig 	 Ja Ja 
Keuning 	 Ja Ja 
Kinat 	  Ja Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. .  beurlaubt beurlaubt 
Könen (Düsseldorf) 	. . Ja Ja 
Koenen (Lippstadt) 	. . Ja Ja 
Frau Korspeter 	.. Ja Ja 
Dr. Kreyssig 	 beurlaubt beurlaubt 
Kriedemann 	 Ja Ja 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja 
Kurlbaum 	 Ja Ja 
Ladebeck 	 Ja Ja 
Lange (Essen) 	 Ja Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja 
Ludwig 	 Ja Ja 
Maier (Freiburg) .. 	 Ja Ja 
Marx 	  Ja Ja 
Matzner 	 Ja Ja 
Meitmann 	 beurlaubt beurlaubt 
Mellies 	 Ja Ja 
Dr. Menzel 	 Ja Ja 
Merten 	 Ja Ja 
Metzger 	 Ja Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Ja 
MiBmahl 	 Ja Ja 
Moll 	  — — 
Dr. Mommer 	 Ja Ja 
Müller (Erbendorf) .. Ja Ja 
Müller (Worms) 	. Ja Ja 
Frau Nadig 	 Ja Ja 
Odenthal 	 Ja Ja 
Ohlig 	  Ja Ja 

Ollenhauer 	  Ja Ja 
Op den Orth 	 beurlaubt beurlaubt 
Paul 	  Ja Ja 
Peters 	  Ja Ja 
Pöhler 	 Ja Ja 
Pohle (Eckernförde) 	.. Ja Ja 
Dr. Preller 	 Ja Ja 
Prennel 	 Ja Ja 
Priebe 	 Ja Ja 
Pusch 	  Ja Ja 
Putzig 	 Ja Ja 
Rasch 	  Ja Ja 
Dr. Ratzel 	 Ja Ja 
Regling 	 Ja Ja 
Rehs 	.. Ja Ja 
Reitz 	  Ja Ja 
Reitzner 	 Ja Ja 
Frau Renger 	 Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmung 
1.            	2. 

Richter 	  Ja Ja 
Ritzel 	  Ja Ja 
Frau Rudoll 	 Ja Ja 
Ruhnke 	  Ja Ja 
Runge 	  Ja Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Ja 
Scheuren 	 Ja Ja 
Dr. Schmid (Frankfurt) . * it 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja 
Schmidt (Hamburg) 	. . Ja Ja 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja 
Dr. Schöne 	 — — 
Schoettle 	 Ja Ja 
Seidel (Fürth) 	 Ja Ja 
Seither 	  Ja Ja 
Seuffert 	  Ja Ja 
Stierle 	  Ja Ja 
Sträter 	  Ja Ja 
Frau Strobel 	 Ja Ja 
Stümer 	  Ja Ja 
Thieme 	  Ja Ja 
Trittelvitz 	 Ja Ja 
Wagner (Deggenau) 	. Ja Ja 
Wagner (Ludwigshafen) Ja Ja 
Wehner 	  Ja Ja 
Wehr 	  Ja Ja 
Welke 	  Ja Ja 
Weltner 	(Rinteln) 	. 	. Ja Ja 
Dr. Dr. Wenzel. 	. Ja Ja 
Wienand 	 Ja Ja 
Wittrock 	  Ja Ja 
Ziegler 	  Ja Ja 
Zühlke 	  Ja Ja 

FDP 

Dr. Atzenroth 	.  Ja Ja 
Dr. Becker (Hersfeld) . 	. beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bucher 	 Ja Ja 
Dr. Czermak 	 Ja Ja 
Dr. Dehler 	 Ja Ja 
Dr.-Ing. Drechsel 	 Ja Ja 
Eberhard 	 * * 
Frau Friese-Korn 	 Ja Ja 
Frühwald 	 Ja Ja 
Gaul 	  Ja Ja 
Dr. von Golitscheck 	.  Ja Ja 
Graaff (Elze) 	 Ja Ja 
Dr. Hammer 	 Ja Ja 
Held 	  * * 
Dr. Hoffmann 	 Ja Ja 
Frau Hütter . 	 Ja Ja 
Frau Dr. Ilk 	 Ja Ja 
Dr. Jentzsch 	 Ja Ja 
Kühn (Bonn) 	 Ja Ja 
Lenz (Trossingen) 	. 	. . Ja Ja 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Lö 

wenstein 	 Ja Ja 
Margulies 	 Ja Ja 
Mauk 	  Ja Ja 
Dr. Mende 	 Ja Ja 
Dr. Miessner 	 * * 
Onnen 	  — — 
Rademacher 	 Ja Ja 
Scheel 	  Ja Ja 
Schloß 	  Ja Ja 
Schwann 	 Ja Ja 

Name Abstimmung 
1.            	2. 

Stahl 	  * * 
Dr. Stammberger 	. . 	. Ja Ja 
Dr. Starke 	 beurlaubt beurlaubt 
Weber (Untersontheim) 	 Ja Ja 

GB/BHE 

Elsner 	  Ja Ja 
Engell 	  Ja Ja 
Feller 	  Ja Ja 
Frau Finselberger 	. 	. Ja Ja 
Gemein 	 .  Ja Ja 
Dr. Gille 	 Ja Ja 
Dr. Kather 	 Ja Ja 
Dr. Keller 	 Ja Ja 
Dr. Klötzer 	.. Ja Ja 
Kunz (Schwalbach) 	.  Ja Ja 
Kutschera.. 	. Ja Ja 
Dr. Mocker 	 beurlaubt beurlaubt 
Petersen 	  Ja Ja 
Dr. Reichstein 	 Ja Ja 
Seiboth 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Sornik 	 Ja Ja 
Srock Ja Ja 
Dr. Strosche 	 Ja Ja 

DP 

Becker (Hamburg) 	. . . Nein Nein 
Dr. Brühler 	 Nein Nein 
Eickhoff 	  Nein Nein 
Dr. Elbrächter 	 Nein Nein 
Fassbender 	 Nein Nein 
Frau Kalinke 	 Nein Nein 
Matthes 	  Nein 

— 
Nein 

Dr. von Merkatz . 	... — 
Müller (Wehdel) Nein Nein 
Dr. Schild (Düsseldorf) . beurlaubt beurlaubt 
Schneider (Bremerhaven) Nein Nein 
Dr. Schranz 	 Nein Nein 
Dr.-Ing. Seebohm 	.. — — 
Walter 	  Nein Nein 
Wittenburg 	 Nein Nein 
Dr. Zimmermann 	. . . Nein Nein 

FVP 
Dr. Berg 	. 	. Nein Nein 
Dr. Blank (Oberhausen)  Nein Nein 
Dr. h. c. Blücher 	. — — 
Euler 	  Nein Nein 
Hepp 	  Nein Nein 
Körner 	  Nein Nein 
Lahr 	  Nein Nein 
von Manteuffel (Neuß) 	 Nein Nein 
Neumayer 	 — — 
Dr.  Preiß 	 Nein Nein 
Dr. Preusker 	 — — 
Dr. Schäfer 	 Nein Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Nein Nein 

Fraktionslos 

Brockmann (Rinkerode) beurlaubt beurlaubt 
Stegner 	  Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmung 
1.            	2. 

Abgegebene Stimmen  433 434 

Davon: 

Ja 183 183 

Nein  248 249 

Stimmenthaltung 	. 2 2 

Zusammen wie oben . . 433 434 

Berliner Abgeordnete 

Name Abstimmung 
1.            	2. 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg 	. . 	 Nein Nein 
Grantze 	 Nein Nein 
Dr. Krone 	

 
Nein Nein 

Lemmer 	. Nein Nein 
Frau Dr. Maxsein 	. . . beurlaubt beurlaubt 
Stingl Nein Nein 

SPD 

Brandt (Berlin) 	 Ja J a 
Frau Heise 	 beurlaubt beurlaubt 
Klingelhöfer Ja Ja 
Dr. Königswarter 	. . . Ja Ja 

Name  Abstimmung 
1.            	2. 

Mattick  	. 	  Ja Ja 
Neubauer 	 Ja Ja 
Neumann 	 Ja Ja 
Dr. Schellenberg 	. . . . Ja Ja 
Frau Schroeder (Berlin) . Ja Ja 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Ja 
Frau Wolff (Berlin) . Ja Ja 

FDP 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders Ja Ja 
Dr. Reif 	 Ja Ja 
Dr. Will Ja Ja 

FVP 
Dr. Henn 	 Nein Nein 
Hübner 	 Nein Nein 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 
1.            	1. 

Abgegebene Stimmen  20 20 

Davon: 

Ja  13 13 

Nein  7  7 

Stimmenthaltung . — — 

Zusammen wie oben . . 20 20 
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